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1 Einleitung und zusammenfassender Uberblick

Im Zuge der Reformierung der Arbeitsvermittlung durch die sogenannten Hartz-
Gesetze tauchten in den letzten Jahren Schlagworte wie ,Kombilohn”, ,Ein-Euro-
Jobs", ,Ich-AG" in der o6ffentlichen Debatte um die wirksame Bekdmpfung der
Arbeitslosigkeit auf. Dabei handelt es sich um MaBnahmen der aktiven Arbeits-
marktpolitik, die zu den wesentlichen politischen Instrumenten zur Bekampfung
von Arbeitslosigkeit gehdren. Der Einsatz solcher MaBnahmen erfolgt oft unter ho-
hem administrativen und finanziellen Aufwand, und so hat sich die Notwendigkeit
der Priifung ihrer Wirksamkeit als eine zentrale Aufgabe der wissenschaftlichen
Politikberatung etabliert. Durch die Ubernahme des Arbeitsforderungsgesetzes
(AFG) in das Sozialgesetzbuch III (SGB II1) im Jahr 1998 und die Einfiihrung des So-
zialgesetzbuches Il (SGB I1) ist diese Aufgabe weiter festgeschrieben und konkre-
tisiert worden. Die von der Arbeitsverwaltung durchgefiihrten MaBnahmen sollen
im Hinblick auf die Verbesserung der Wiedereingliederungschancen und Beschaf-
tigungsfihigkeit der Teilnehmer (individuelle Ebene), die Effizienz der MaBnahmen
(Kosten-Nutzenbetrachtung) und die volkswirtschaftlichen Nettoeffekte (Makro-
ebene) evaluiert werden (§ 282 Abs. 3 SGB Il1).

Eine solche Wirkungsforschung versteht sich als Politikberatung in dem Sinne,
dass sie im direkten Auftrag oder in Voraussicht der Notwendigkeit fiir die politischen
Akteure priift, ob die durchgefiihrten MaBnahmen das intendierte Ziel erreichen. Es
zeigt sich, dass die Forschungspraxis der MaBnahmeevaluation - vor allem was die
in dieser Arbeit relevante Perspektive der individuellen Ebene betrifft, die auch den
Kern der Evaluationsforschung ausmacht - im Wesentlichen den politischen Vorga-
ben hinsichtlich der zu evaluierenden Ziele folgt. Eine Durchsicht der von 2000 bis
2006 in deutschen Fachzeitschriften und Diskussionspapierreihen verdffentlichten
Analysen auf der individuellen Ebene zeigt, dass sich ihr liberwiegender Anteil mit
der Wirkung der MaBnahmen auf die Wiedereingliederung befasst und ein geringer
Teil mit anderen ZielgréBen, wovon wiederum der Hauptanteil auf die Analyse der
Wirkung auf den individuellen Lohn entfallt.

Von politischem Interesse ist oft nur, ob eine MaBnahme ihre Wirkung ent-
falten konnte oder nicht, ob sich fiir bestimmte Teilgruppen die Wiederein-
gliederungschancen erhdht haben oder nicht. Das ,Warum" scheint hier oft
zweitrangig. In diesem Sinne |dsst sich auch beobachten, dass die meisten Eva-
luationen von MaBnahmen auf die Messung der Richtung und Signifikanz von
MaBnahmeeffekten abzielen und nicht der systematischen Erklarung erfolgter
oder ausgebliebener MaBnahmewirkungen. Knuth (2004: 192; 194) stellt in die-
sem Zusammenhang fest: ,Aussagen und implizite Annahmen zur Wirkungs-
weise aktiver Arbeitsforderung beruhen auf Alltagstheorien und Ad-hoc-Hypo-
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thesen; es fehlt sowohl an theoretischer Verknlpfung als auch an empirischer
Evidenz (..) Bedarf besteht fiir eine sozialwissenschaftliche Verhaltenstheorie
am Arbeitsmarkt."

In diesem Sinne versteht sich die vorliegende Arbeit auch als ein Beitrag dazu,
MaBnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik als Forschungsgegenstand ernst zu
nehmen, nicht nur was deren Wirkung auf die politisch intendierten Ziele, sondern
auch was die Bedingungen ausbleibender oder eintreffender Wirkungen betrifft
oder auch die Frage, welche Nebenwirkungen sie entfalten, welche die intendierten
Effekte eventuell konterkarieren oder verringern.

Die vorliegende Dissertation befasst sich mit einer konkreten MaBnahme der
aktiven Arbeitsmarktpolitik, der Kombilohnférderung, und der Erklarung ihrer aus-
bleibenden Wirkung auf die dauerhafte Integration in Beschaftigung als Resultat
einer gestorten Wahrnehmung der Reziprozitat von Lohn und Arbeitsleistung im Be-
schaftigungsverhéltnis. Der Kombilohn dient der Aktivierung von (mutmaBlich oder
tatsdchlich) arbeitsunwilligen Arbeitslosen zur Aufnahme einer Beschaftigung im
Niedriglohnbereich durch die Zahlung eines finanziellen Zuschusses. Zielgruppe die-
ser MaBnahme sind vor allem Geringqualifizierte und Langzeitarbeitslose, bei denen
man davon ausgeht, dass der Lohn, zu dem sie bereit sind eine Beschaftigung auf-
zunehmen, weit iber dem liegt, was Betriebe zu zahlen bereit sind. Als Grund dafiir
wird u. a. die Hohe der staatlichen Unterstiitzungsleistungen fiir Arbeitslose identifi-
ziert, die oft Giber dem Lohn liegt, den Arbeitsuchende mit niedrigen Qualifikationen
erwarten konnen. Das Prinzip des Kombilohnes besteht nun darin, durch einen fi-
nanziellen Zuschuss an die Arbeitnehmer die Aufnahme von Beschaftigungsverhalt-
nissen attraktiv zu machen, deren eigentlicher Lohn unterhalb der sozialstaatlichen
Unterstiitzungsleistungen liegt. Diese Kombination aus vom Arbeitgeber gezahltem
Marktlohn und staatlich gezahltem Zuschuss soll die Aufnahme von Beschafti-
gungsverhaltnissen gegenliber dem Verbleib in Arbeitslosigkeit attraktiver machen.
Ziel ist dabei aber nicht nur die einmalige Aktivierung zur Arbeitsaufnahme, sondern
die dauerhafte Integration in Beschaftigung. Allerdings sind Kombildhne sehr oft als
befristete Forderung angelegt, mit deren Wegfall auch der urspriingliche Grund zur
Aufnahme der Beschiftigung entfllt. Folgt man Richard Layard (1997), dann fiihrt
jedoch bereits eine befristete Zahlung des Zuschusses zur dauerhaften Integration
in Beschaftigung. Layard geht davon aus, dass die ehemals Geringqualifizierten nach
erfolgter Arbeitsaufnahme Berufserfahrung sammeln und dadurch an Produktivitat
und also Lohnhdhe gewinnen. Daher kann nach einiger Zeit der Zuschuss wegfallen,
ohne dass die positive Differenz zur Hohe der Sozialleistungen mit dem Wegfall des
staatlichen Zuschusses ebenfalls entfallt.

Allerdings ldsst sich aus den Ergebnissen der Begleitforschung verschiedener
Varianten des befristeten Kombilohnes schlieBen, dass eine Vielzahl der geférder-
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ten Beschaftigungsverhaltnisse bereits vor Auslaufen des Zuschusses aufgeldst
wird. Damit ergibt sich jedoch eine, wie man im Anschluss an Raymond Boudon
formulieren kann, Rationalitdtsparadoxie. Geforderte geben mit dem Abbruch ei-
ner bezuschussten Beschéftigung auch einen finanziellen Vorteil auf und verhal-
ten sich daher auf den ersten Blick nicht rational. Diese Paradoxie besteht jedoch
nur so lange, wie man davon ausgeht, dass die Beschaftigten an der Maximie-
rung ihres Einkommens interessiert sind. In dieser Arbeit wird demgegeniiber eine
Erkldrung fiir das Abbruchverhalten in KombilohnmaBnahmen versucht, die sich
am Reziprozitdtsbegriff orientiert. Im Rahmen eines Beschaftigungsverhaltnisses
besteht die wechselseitige Erwartung von Betrieb und Beschaftigten, dass auf
eine angemessene Arbeitsleistung ein angemessener oder fairer Lohn gezahlt wird
und umgekehrt fiir einen angemessenen Lohn eine entsprechende Arbeitsleistung
erbracht wird. Wird diese Erwartung enttduscht, dann gefahrdet dies die Stabilitdt
des Beschaftigungsverhaltnisses. Statt der Nutzenmaximierung als Bezugspunkt
des Handelns riickt damit das ausgeglichene oder faire Verhaltnis von Lohn und
Arbeitsleistung ins Zentrum der Analyse.

Unter Reziprozitdt wird hier das Verhdltnis von Gabe und Gegengabe im Allge-
meinen verstanden bzw. im Kontext betrieblicher Arbeitsbeziehungen das Verhalt-
nis zwischen Arbeitslohn und Arbeitsleistung. Der Begriff gewinnt zwar aktuell so-
wohl in der Soziologie als auch in Okonomie und Sozialpsychologie an Bedeutung,
bisher hat sich allerdings keine allgemeingiiltige Definition des Begriffes durchge-
setzt. Der gemeinsame Kern der verschiedenen Verwendungsweisen besteht jedoch
in folgenden drei Elementen. Erstens bezeichnet der Begriff der Reziprozitat eine
Norm, an der sich das Handeln der Beschaftigten orientiert. Die Norm legt fest, dass
auf eine faire Lohnzahlung auch eine faire Arbeitsleistung zu erfolgen hat (kon-
struktive Reziprozitdt) bzw. bei einem unfairen Lohn auch das Recht besteht, die
Arbeitsleistung zu verringern (destruktive Reziprozitit). Zweitens wirkt eine Verlet-
zung der Reziprozitdtsnorm destabilisierend auf das Beschaftigungsverhaltnis, da
damit auch das gegenseitige Vertrauen zwischen Beschaftigten und Betrieb gestort
wird. Drittens schlieBlich ist die Beantwortung der Frage, ob in einem konkreten
Fall eine Reziprozitatsverletzung vorliegt, in hohem MaBe eine subjektiv gepragte
Interpretation der Beteiligten.

Auf Basis dieses Reziprozitatsbegriffes werden in der vorliegenden Arbeit fol-
gende Hypothesen aufgestellt. Durch die staatliche Zuzahlung zum Arbeitslohn
entsteht bei den geférderten Beschéftigten der Eindruck, dass der Arbeitgeber nicht
bereit ist, der Norm der Reziprozitat von Lohn und Arbeitsleistung zu geniigen. Aus
der Perspektive der Beschaftigten zahlt der Betrieb einen unfairen, zu niedrigen
Lohn. Die ,objektive" Bestdtigung dieses Urteils besteht darin, dass der Staat bereit
ist, den vom Betrieb gezahlten Lohn mit einem Zuschuss aufzustocken. Subjektiv
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sollte sich eine solche wahrgenommene Reziprozitatsverletzung in einer geringe-
ren Wertschitzung desselben Lohnes auswirken. Die Uberpriifung der Hypothe-
se erfolgt mit Befragungsdaten zur KombilohnmaBnahme ,Mainzer Modell” und
zeigt, dass zum einen die Kombilohnférderung einer Beschaftigung im Vergleich
zu reguldren Beschaftigungsverhaltnissen tatsachlich die Wertschatzung des glei-
chen Lohnes signifikant verringert, je nach verwendetem Schatzverfahren zwischen
14 und 30 Prozentpunkten.

Eine Reziprozitdtsverletzung kann bei Beschédftigten unterschiedliche Reaktio-
nen hervorrufen. Neben der Akzeptanz der Sichtweise des Betriebes kdnnen diese
zu Verhaltensweisen der Arbeitnehmer flihren, welche den Fortbestand der Be-
schaftigung direkt oder indirekt gefahrden. Die direkte Gefdhrdung besteht darin,
dass Beschaftigte dazu neigen, ein als ungerecht empfundenes Arbeitsverhaltnis
zu kiindigen, auch unter Hinnahme finanzieller EinbuBen. Indirekt gefdhrden Re-
ziprozitatsverletzungen im Bereich des Arbeitslohnes die Beschaftigungsstabilitat
dadurch, dass die Partei, die davon ausgeht, zu wenig Gegenleistung zu erhalten,
ihre Leistungsbereitschaft einschrankt. Dies kann in Beschdftigungsverhaltnissen
sowohl offen als demonstrativer Protest gegen die Reziprozitdtsverletzung erfol-
gen als auch verdeckt als heimlicher Ausgleich oder sogar als bewusste Schadi-
gung des Arbeitgebers. In beiden Fillen setzen sich die Beschaftigten jedoch dem
Risiko der arbeitgeberseitigen Kiindigung aus. Dies hat etwas mit der Subjektivitat
der Reziprozitatsverletzung zu tun. Das subjektive Element dieser Einschatzung
der Reziprozitdt besteht vor allem darin, dass diese Sichtweise vom Arbeitge-
ber und seinen Vertretern im Betrieb nicht unbedingt geteilt werden muss. Die-
ser zahlt einen den Qualifikationen der Geférderten entsprechenden Lohn, einen
Marktlohn, und kann daher aus seiner Sicht mit einer angemessenen Erfiillung
der Arbeitsaufgaben rechnen. Eventuelle Leistungszuriickhaltungen als Reaktio-
nen der Geforderten auf die empfundene Reziprozitatsverletzung werden daher
vom Betrieb eher als eine arbeitnehmerseitige Verletzung der Reziprozitdtsnorm
betrachtet.

Diese Uberlegungen sprechen somit dafiir, dass sich ein negatives Urteil be-
ziiglich der Reziprozitdt von Lohn und Leistung nicht nur in einer geringeren Wert-
schatzung des Lohnes auswirkt, sondern iberdies den Erfolg der KombilohnmaB-
nahme auf die dauerhafte Reintegration in Beschadftigung negativ beeinflusst. Die
empirischen Analysen dieses Zusammenhanges flihren jedoch zu keinem eindeu-
tigen Ergebnis. Zwar zeigt sich die untersuchte KombilohnmaBnahme als wir-
kungslos in Bezug auf die Stabilisierung der Reintegration von Arbeitslosen in
Beschaftigung. Doch lasst sich dieser Misserfolg nicht eindeutig bzw. einzig auf
die nicht intendierte Nebenwirkung des Kombilohnes auf die Einschatzung der
Reziprozitdt von Lohn und Leistung durch die Beschéaftigten zurlickfiihren.
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Die vorliegende Arbeit ist wie folgt aufgebaut. Kapitel 2 beschreibt mit dem
europdischen Arbeitsmarktmodell die wirtschaftstheoretischen Grundlagen der
aktuellen Arbeitsmarktpolitik, stellt Kombildhne im Allgemein und das Mainzer
Modell im Besonderen als MaBnahme der aktiven Arbeitsmarktpolitik vor und
flihrt in die Problemstellung des Zusammenhanges von Kombilohn und Beschafti-
gungsabbriichen ein. In Kapitel 3 wird ein Erkldrungsversuch fiir das Abbruchver-
halten in KombilohnmaBnahmen entwickelt. Dieser nimmt zum einen Bezug auf
Boudons kognitivistisches Erklarungsmodell, das neben zweckrationalen Hand-
lungsorientierungen auch die Relevanz wertrationaler Handlungen hervorhebt
sowie die Tatsache betont, dass nicht nur objektiv wahre, sondern auch subjektiv
empfundene Sachverhalte zur Erklarung sozialen Handelns herangezogen werden
missen. Zum anderen erfolgt eine Auseinandersetzung mit dem Reziprozitatsbe-
griff und darauf aufbauend die Formulierung eines hypothetischen Erklarungsme-
chanismus fiir Kombilohnabbriiche. Kapitel 4 stellt Rubins Kausalmodell (RKM)
als Bezugsrahmen fiir die empirische Uberpriifung der aufgestellten Hypothese
vor. Dieses dient dazu, den kausalen Effekt von MaBnahmen auf bestimmte Ziel-
variablen zu schatzen. Es wird gezeigt, wie dieses Konzept am Ideal des Zufalls-
experimentes orientiert ist, und es wird auf seine Umsetzung im Rahmen des sta-
tistischen Verfahrens ,Propensity Score Matching” sowie auf die Regression mit
Kontrollfunktion und die Instrumentvariablenschétzung als alternative Verfahren
eingegangen. Da das RKM bisher selten in soziologischen Analysen Anwendung
gefunden hat und zum Teil auf Kritik gestoBen ist, wird in dem Kapitel auch seine
Verwendbarkeit zur Analyse soziologisch interessanter Fragestellungen diskutiert.

Ein wesentlicher Aspekt des RKM ist die Auseinandersetzung mit der Selekti-
vitdt der Teilnahme an arbeitsmarktpolitischen MaBnahmen. Daher befasst sich
Kapitel 5 mit den gdngigen Strategien zur Identifikation solcher Selektivitdten und
enthalt schlieBlich in kritischer Auseinandersetzung damit eine eigene Analyse der
MaBnahmeselektivitdt beim Mainzer Modell. Dabei wird besonders auf die an der
Entstehung der Selektivitat beteiligten Akteure eingegangen. In Kapitel 6 wird das
RKM dazu verwendet, um den kausalen Effekt der Kombilohnférderung einer Be-
schaftigung im Vergleich zu requldren Beschaftigungsverhaltnissen auf die durch
die Arbeitnehmer wahrgenommene Reziprozitat von Lohn und Arbeitsleistung zu
bestimmen. Um die Validitat des erzielten Untersuchungsergebnisses zu priifen,
werden dariiber hinaus eine Reihe unterschiedlicher Tests durchgefiihrt. Kapitel 7
beschlieBt die Untersuchung mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick auf
offene Forschungsfragen.
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2  Problemstellung: Kombilohn und Forderabbriiche

Seit den 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts ist in Deutschland wie in den meisten
westlichen Industrienationen ein Phdnomen zu beobachten, das als verfestigte Ar-
beitslosigkeit bezeichnet wird (z. B. Sachverstiandigtenrat 2005/06: 132 ff.; Ses-
selmeier/Blauermel 1997: 20 ff.). Verfestigte Arbeitslosigkeit oder auch Hysterese
ist dadurch gekennzeichnet, dass in Rezessionen die Arbeitslosigkeit zunimmt, in
konjunkturellen Aufschwungphasen jedoch nur leicht abnimmt. Die Arbeitslosig-
keit kehrt damit nach einem Anstieg nicht mehr zu ihrem Ausgangsniveau zuriick,
sondern verbleibt auf einem immer hoher werdenden Sockel, was sich in einem
liber die Zeit treppenartig ansteigenden Verlauf zeigt (vgl. Abbildung 1).

Abbildung 1: Verlauf der Arbeitslosenquote in Deutschland

25

20 Jeeet’

- 00
L
S 15
o
51
8 PN P
7 -~ ~o-
= 10 "3
_e 4
Z .
5
0
1950 1953 1956 1959 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004
West ~ eeeee Ost === Gesamt

Quelle: Bundesagentur fiir Arbeit.

Die Betrachtung einer nach Qualifikationen unterschiedenen Arbeitslosenquote
(Abbildung 2) zeigt, dass diese Entwicklung im Wesentlichen auf die verinder-
ten Arbeitsmarktbedingungen von sogenannten Geringqualifizierten zurlickgeht.
Wihrend die Quote der Arbeitslosen mit Berufsausbildung sowie Hochschulaus-
bildung im Zeitverlauf nur gering steigt, zeigt sich in der Gruppe der Personen
ohne Berufsabschluss die fiir die gesamte Arbeitslosigkeitsentwicklung typische
Verfestigung.

Diese schubweise Erhdhung und Verfestigung der Arbeitslosigkeit resultiert
nicht nur in einer gestiegenen Eintrittswahrscheinlichkeit von Geringqualifizier-
ten in die Arbeitslosigkeit, sondern auch in einer steigenden Verbleibsdauer. Dabei
nimmt auch das Phinomen der Langzeitarbeitslosigkeit zu (vgl. Abbildung 3; leider
ist nur eine eher kurze Zeitreihe verfiigbar). Als langzeitarbeitslos werden Personen
bezeichnet, die seit mehr als einem Jahr arbeitslos sind.
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Abbildung 2: Qualifikationsspezifische Arbeitslosenquoten
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Quelle: Reinberg/Hummel 2007.

Abbildung 3: Anteil der Langzeitarbeitslosen an allen Arbeitslosen im Zeitverlauf
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In der auf die Erwerbsarbeit ausgerichteten Gesellschaft der Gegenwart hat Ar-
beitslosigkeit sowohl fiir die betroffenen Individuen als auch fiir die Gesellschaft
als Ganzes erhebliche Konsequenzen. Fiir die Betroffenen stellt Arbeitslosigkeit
nicht nur den Verlust der Haupterwerbsquelle dar, sondern hat dariiber hinaus mit-
telbare und unmittelbare Auswirkungen auf die verschiedensten Lebensbereiche.
So gehen fiir viele Menschen mit dem Verlust der Erwerbsarbeit auch ein GroBteil
ihrer sozialen Kontakte auBBerhalb der Familie verloren, es kommt zu einem Verlust
sozialer Anerkennung und zu Identitatskrisen, oft geht mit Arbeitslosigkeit auch ein
erhdhtes Risiko flr allgemein gesundheitliche und vor allem psychische Probleme
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einher (Warr 1987; Morgenroth 1990, 2003; Jahoda 1981; Elkeles/Seifert 1992).
Untersuchungen zeigen zudem, dass Arbeitslosigkeit auch deutliche Konsequenzen
fiir die Rentenanspriiche hat (Wunder 2005). Zu den individuellen Konsequenzen
kommen gesellschaftliche hinzu, da eine steigende Arbeitslosenquote zu einer star-
ken Belastung der Staatskassen fiihrt, wodurch einerseits auf der Einnahmenseite
immer weniger Einnahmen von Steuern und Sozialabgaben anfallen und anderer-
seits auf der Ausgabenseite die Ausgaben fiir Sozialleistungen steigen.

Es verwundert daher nicht, dass die Politik erheblichen Aufwand betreibt,
um das Problem der persistenten Arbeitslosigkeit zu bekdmpfen. Um dies er-
folgreich tun zu kénnen, braucht die Politik zunachst eine Vorstellung von den
Ursachen des Problems. Diese liefert ihr die moderne Wirtschaftstheorie (z. B.
Snower 1997). Gegenwirtig beruht ein GroBteil der Arbeitsmarktpolitik auf ei-
nem wirtschaftstheoretischen Konzept, das auch als das neue ,Konsens-Modell
fiir Europa" (Stephan 1996) oder ,Europiisches Arbeitsmarktmodell" bezeichnet
wird. Da es auch die Grundlage des Einsatzes von Kombilohnmodellen bildet, soll
es im folgenden Abschnitt kurz dargestellt werden.

2.1  Wirtschaftstheoretische Grundlagen der Arbeitsmarktpolitik

Warum geht die Zahl der Arbeitslosen selbst dann nicht wieder zurlick, wenn sich
die Wirtschaft wieder in einer konjunkturellen Aufschwungphase befindet und ei-
gentlich wieder Arbeitskrifte gesucht werden? In der Okonomie wird dies hiufig im
Rahmen des Arbeitsmarktmodells von Layard, Nickel und Jackman (1995) erklirt.
Dieses Modell liegt weiten Teilen der aktuellen Wirtschaftspolitik explizit oder im-
plizit zugrunde, z. B. auch den Uberlegungen des Sachverstindigenrates zur Begut-
achtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (Sachverstandigenrat 2005/06),
den Empfehlungen der Hartz-Kommission (Schmid 2003) und den Analysen der
OECD (OECD 1993), und tragt daher zum Versténdnis der Rahmenbedingungen bei,
unter denen der Kombilohn als Instrument zur Lsung des Problems der Arbeitslo-
sigkeit und speziell der Arbeitslosigkeit von Geringqualifizierten betrachtet wird.

Das Modell beriicksichtigt dabei im Gegensatz zu anderen ckonomischen Ar-
beitsmarktmodellen die Existenz unfreiwilliger Arbeitslosigkeit und fiihrt dies auf
das Verhalten der um das Sozialprodukt konkurrierenden Arbeitnehmer und Arbeit-
geber zurlick. Dies wird mit der Abbildung 4 verdeutlicht.

Auf der Ordinate ist der Reallohn in logarithmierter Form abgetragen, auf der
Abszisse die Beschaftigtenquote. Die Lohnsetzungskurve bildet das Lohnsetzungs-
verhalten der Beschiftigten bzw. der Gewerkschaften (aber auch der Unternehmen,
siehe unten) ab. Ihr steigender Verlauf driickt aus, dass Arbeitskrifte umso leichter
ihre Lohnanspriiche durchsetzen kdnnen, je niedriger die Arbeitslosigkeit ist. Mit
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steigenden Lohnen steigt auch der Reallohn. Dahinter steht folgende Argumentation
(Layard/Nickel/Jackman 1995: 33 ff.): Bei niedriger Arbeitslosigkeit ist das Risiko
des Verbleibes in Arbeitslosigkeit eher gering, da in einer solchen Situation eher
Arbeitskraftemangel besteht. Dies starkt zum einen die Verhandlungsmacht der Ar-
beitnehmer bei Lohnforderungen bzw. in deren Vertretung die Verhandlungsmacht
der Gewerkschaften. Zum anderen haben auch die Unternehmen aus unterschied-
lichen Griinden bei niedriger Arbeitslosigkeit ein Interesse an hoheren Lohnen. Dem
effizienzlohntheoretischen Shirking-Ansatz (Shapiro/Stiglitz 1984) zufolge gehen
Beschaftigte bei niedriger Arbeitslosigkeit eher das Risiko ein, durch Leistungszu-
riickhaltung (shirking, ,Bummelei") ihren Arbeitsplatz zu verlieren, weil es relativ
leicht ist, einen neuen zu finden. Hohe Lohne sollen hier verhindern, dass Beschaf-
tigte weniger Arbeitsleistung erbringen, als ihnen eigentlich méglich ware. Ahn-
lich argumentiert die Labour-Turnover-Theorie (Sesselmeier 1999: 111), dass Effi-
zienzlohne stabile Beschaftigungsverhdltnisse schaffen, weil sie eine allzu leichte
Aufgabe des Beschaftigungsverhaltnisses durch den Arbeitnehmer verhindern. Da-
durch vermeiden Betriebe Fluktuationskosten, die etwa fiir Stellenausschreibun-
gen, Einarbeitung der neuen Beschaftigten usw. anfallen. Ein weiterer Grund fiir
erhéhte Lohnzahlungen ist nach der Theorie der adversen Selektion (Sesselmeier
1999: 113), dass Unternehmen damit Stellenbewerber mit hoheren Qualifikationen
anwerben kdnnen, da sich auf hoch dotierte Stellen auch eher hochqualifizierte
Bewerber melden. Im Gift-Exchance-Ansatz (Akerlof 1982) wird schlieBlich darauf
verwiesen, dass Mehrzahlungen auch dazu dienen konnen, sich die Loyalitat der
Beschaftigten zu sichern.

Abbildung 4: Erkldrung der Hohe der Arbeitslosigkeit im europdischen Arbeitsmarktmodell

Reallohn A
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Formal ldsst sich der Verlauf der Lohnsetzungskurve so beschreiben: InW =
Bo+InP°=B,U wobei B, ein Basisniveau des Lohnanspruches darstellt, P“die er-
warteten Preise und 3, die beschriebene Auswirkung der Arbeitslosigkeit U abbildet
(Bo, B> 0).

Die sinkende Preissetzungskurve bezeichnet das Preissetzungsverhalten der
Unternehmen. Sie erhalt ihren Verlauf dadurch, dass Unternehmen in einer Volks-
wirtschaft mit steigendem Beschaftigungsniveau hohere Preise setzen kdnnen,
wodurch der Reallohn fallt. Formal gilt entsprechend fiir den Verlauf der Preis-
setzungskurve: InP =y, +InW® —y,U, mit y, als Basisniveau des Preisanspruches,
W€ als den erwarteten Lohnen und ¥, fiir die Auswirkungen der Arbeitslosigkeit
(y0.v1>0).

Bei erwarteten gleich tatséchlichen Léhnen bzw. Preisen liegt im Schnittpunkt
der beiden Kurven eine Gleichgewichtssituation vor (vgl. Gleichung 2.1), bei der
die Anspriiche von Beschéaftigten und Unternehmen kompatibel sind. Allerdings
besteht in dieser Situation ein bestimmtes Mal3 an Arbeitslosigkeit, ndmlich die
NAIRU' (,non accelerating inflation rate of unemployment”). Unterhalb der NAIRU
fallt die Inflation, oberhalb davon steigt sie an.

NAIRU =y = Yo+ Po (2.1)
h+B
Abbildung 5: Erkldarung des hysteretischen Verlaufs der Arbeitslosigkeit
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1 Zueiner kritischen Auseinandersetzung mit der Moglichkeit der empirischen Bestimmung der NAIRU vgl. Franz 2005.
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Die Hohe der Arbeitslosigkeit wird in diesem Modell auf die institutionellen Rah-
menbedingungen des nationalen Wirtschaftssystems zuriickgefiihrt, die sich in
Niveauparameter und Steigung der Lohn- und Preissetzungskurve ausdriicken.
Aus dem Modell geht hervor: Je kleiner die Steigungsparameter und je kleiner die
Niveauparameter, desto hoher ist die Arbeitslosigkeit.? Der hysteretische Verlauf der
Arbeitslosenquote wird in diesem Modell auf den externen Schock am Giitermarkt
zuriickgefiihrt, z. B. aufgrund gestiegener Rohstoffpreise (die Preissetzungskurve
verschiebt sich nach links, vgl. Abbildung 5). Mit steigenden Preisen steigt die Ar-
beitslosenquote. Nachdem die Preise wieder auf ihr Ursprungsniveau zuriickgehen,
wird die Arbeitslosigkeit trotzdem in etwa auf dem nun hoheren Niveau verbleiben,
da die Arbeitnehmer bereits aufgrund der gestiegenen Preise hohere Lohne (Lohn-
setzungskurve nach links) durchgesetzt haben (Stephan 1996).

Eingangs des Kapitels wurde beschrieben, dass von dieser Entwicklung gerade
die Geringqualifizierten besonders stark betroffen sind. Ein Hauptproblem wird darin
gesehen, dass gerade bei Geringqualifizierten eine Divergenz zwischen dem Markt-
lohn und ihrem Reservations- oder Anspruchslohn besteht. Der Marktlohn ist der
fiir einen Arbeitsuchenden auf dem Arbeitsmarkt mdgliche Lohn. Er ist aus Sicht der
Arbeitsuchenden nicht beeinflussbar und abhangig von bestimmten individuellen
Merkmalen wie der Schulbildung, der Berufserfahrung und der Qualifikation sowie
von der regionalen und berufsspezifischen Arbeitsmarktsituation (Franz 1999: 26).
Der Anspruchslohn dagegen ist der Lohn, ab dem ein Arbeitsuchender bereit ist, eine
Beschiftigung aufzunehmen (Cahuc/Zylberberg 2004: 8 f.). Auch dieser ist von einer
Reihe von Einflussfaktoren abhdngig. Als zentrale Determinante gelten die staatlich
gewdhrte Arbeitslosenunterstiitzung bzw. sonstige Leistungen des Sozialstaates an
Arbeitslose (z. B. die ehemalige Sozialhilfe). Damit werden Arbeitslose nur dann eine
Beschaftigung aufnehmen, wenn der erzielbare Lohn {iber dem Niveau der Sozial-
leistungen liegt. Gerade fiir Personen mit geringer Qualifikation liegt der erzielbare
Marktlohn jedoch meist deutlich darunter, sodass sie sich meist gegen den Ausstieg
aus der Arbeitslosigkeit entscheiden. ,Denn eine halbwegs befriedigende Einkom-
menshdhe ohne jeglichen Arbeitsaufwand ist eine finanziell attraktive Option fiir
viele Erwerbsfahige, die auf Grund von Werdegang und Qualifikation ohnehin keine
Aussicht auf hohe Lohnsitze und hohe Erwerbseinkommen haben” (Vierling 2002:
379). Je hoher der Anspruchslohn, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein
Arbeitsloser ein Angebot erhalt, das er bereit ist anzunehmen. Durch den langeren

2 INP+InW =y, + By +InP +InW° =(y, + B, U

Uly, +B) =7, + By = (InP+InW)+(InP€ +InW°)

yolo +By (InW =InW€)+(nP—=InP°)
v+B +B
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Verbleib in Arbeitslosigkeit erhdht sich aber auch das Risiko, dass die bisher erwor-
benen formalen oder nicht formalen Qualifikationen verloren gehen und damit der
erzielbare Lohn weiter sinkt. Dieses Problem wird oft als Lohnabstandsproblem oder
Anspruchslohnproblem bezeichnet, vor den institutionellen Neuregelungen im Zuge
der Hartz-Gesetze auch als Sozialhilfefalle.

Abbildung 6: Lohnsetzung als Ansatzpunkt der Arbeitsmarktpolitik
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Lohnabstandsprobleme in Verbindung mit dem europaischen Arbeitsmarktmodell
verweisen darauf, dass der Ansatzpunkt zur Senkung der hohen Arbeitslosigkeit
in einer Verdnderung des Lohnsetzungsverhaltens besteht (Sachverstindigenrat
2005/06: 158 ff.). Ziel der Arbeitsmarktpolitik sollte nach diesem Modell sein, die
Lohnsetzungskurve nach rechts zu verschieben (Abbildung 6), das heiBt, dafiir zu
sorgen, dass Arbeitslose bei gleichen sonstigen Bedingungen bereit sind, fiir weni-
ger Lohn zu arbeiten. Bei unterstellter Giiltigkeit des Modells fiihrte dies zu einer
Verschiebung der NAIRU auf ein niedrigeres Niveau, also zu einer Verringerung der
Arbeitslosigkeit.

Damit ist zumindest in dem hier relevanten Teilgebiet der Rahmen der wirt-
schaftstheoretischen Uberlegungen abgesteckt, auf dem aktuell die deutsche
Arbeitsmarktpolitik basiert. Diese Uberlegungen sind sowohl innerhalb der Wirt-
schaftswissenschaften als auch in anderen Sozialwissenschaften nicht ohne kriti-
sche Gegenstimmen. Die Kritik setzt an mehreren Punkten an. Zum einen wird etwa
bestritten, dass der hysteretische Prozess auf die Angebotsseite des Arbeitsmarktes
zuriickgeht, sondern eher auf einem Mangel an Beschaftigungsmdglichkeiten be-
ruht, also nachfrageseitig bedingt ist (Walwei 2002: 84). Auch das den Uberleqgun-
gen zum Lohnabstandsproblem zugrunde liegende Handlungsmodell eines rational
kalkulierenden Einkommensmaximierers (z. B. Sesselmeier/Blauermel 1997) und die
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fehlende Beriicksichtigung nicht finanzieller Aspekte der Arbeit (Blau 1991) wird
kritisiert. Auf eine weitere kritische Auseinandersetzung, insbesondere mit den aus
der neoklassischen Okonomie abgeleiteten Verhaltensannahmen, die im européi-
schen Arbeitsmarktmodell enthalten sind, soll an dieser Stelle verzichtet werden.
Stattdessen sei auf die Abschnitte 3.2.1 und 5.1.1 dieser Arbeit verwiesen.

2.2 Kombilohn als MaBnahme der aktiven Arbeitsmarktpolitik

Grundsatzlich bieten sich fiir staatliche Arbeitsmarktpolitik mehrere Ansatzpunkte
(BonB/Ludwig-Mayerhofer 2000). Auf der Makroebene tritt Arbeitsmarktpolitik in
Form von Wirtschaftssteuerung auf. lhren Hoéhepunkt hatte diese Form der Be-
schaftigungspolitik in den 70er-Jahren in der keynesianischen Nachfragepolitik. Die
aktuelle Politik ist allerdings eher vom Versuch des Abbaus der steuernden Eingriffe
gekennzeichnet, sodass direkte Arbeitsmarktpolitik auf der Makroebene eine immer
geringere Rolle spielt. Von hoherer aktueller Bedeutung ist die Mesoebene. Hier be-
steht die staatliche Arbeitsmarktpolitik in der Regulierung der Arbeitsbeziehungen,
z. B. in der (Nicht-)Regelung der Beziehungen zwischen Arbeitgebervertretungen
und Gewerkschaften, in der Regelung der Mitbestimmung der Arbeitnehmer in Be-
trieben und der Ausgestaltung des Kiindigungsschutzes. Hier ergeben sich eine Rei-
he von Ansatzpunkten im Rahmen des europdischen Arbeitsmarktmodells, auf die
in dieser Arbeit jedoch nicht weiter eingegangen werden soll. Stattdessen befasst
sich die vorliegende Untersuchung mit staatlichen Eingriffen auf der Mikroebene
in Form arbeitsmarktpolitischer MaBnahmen, zu denen auch der hier untersuchte
Kombilohn gehért.

Arbeitsmarktpolitische MaBnahmen setzen auf der Mikroebene an, also am In-
dividuum. Dabei kann man zwei unterschiedliche MaBnahmearten unterscheiden
(Schmidt 2000). MaBnahmen der passiven Arbeitsmarktpolitik zielen vor allem auf
die Kompensation der durch Arbeitslosigkeit entstandenen Einkommensausfélle ab.
Sie werden als passiv bezeichnet, weil die Arbeitsverwaltung bei der Frage, ob und in
welchem Umfang eine Person bestimmte Leistungen erhalt (z. B. Arbeitslosengeld),
keinen Gestaltungsspielraum hat. Der rechtliche Anspruch ist vom Gesetzgeber voll-
standig geregelt. Als MaBnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik werden hingegen
die MaBnahmen der Arbeitsverwaltung bezeichnet, iber deren Vergabe diese eigene
Entscheidungen treffen kann. Die aktive Arbeitsmarktpolitik wird in Deutschland
von der Bundesagentur fiir Arbeit (BA) umgesetzt und umfasst eine Vielzahl von Ein-
zelmaBnahmen (zum Zeitpunkt der Dissertation je nach Klassifikation ca. 80-200).

Aufgrund der Tatsache, dass Geringqualifizierte Giberproportional von Arbeits-
losigkeit betroffen sind und dabei einen GroBteil der Arbeitslosen insgesamt aus-
machen, bilden sie eine der wichtigsten Zielgruppen der MaBnahmen aktiver Ar-
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beitsmarktpolitik. Solche MaBnahmen sollen gerade den ,wettbewerbsschwachen
Arbeitsanbietern” den Weg aus der Arbeitslosigkeit zuriick in dauerhafte Beschaf-
tigungsverhéltnisse erleichtern, zu denen neben den Geringqualifizierten haupt-
sachlich Jugendliche, dltere Arbeitnehmer und behinderte Personen gezahlt werden
(Robinson 2000: 17). Zur Férderung der Arbeitsmarktchancen Wettbewerbsschwa-
cher durch solche MaBnahmen werden unterschiedliche Ansdtze verfolgt, die in
drei Klassen eingeteilt werden kdnnen. Im Rahmen von QualifizierungsmaBnah-
men wird versucht, auf das Humankapital der Arbeitslosen Einfluss zu nehmen.
QualifizierungsmaBnahmen (z. B. Dieckhoff 2007) wie WeiterbildungsmaBnahmen,
Umschulungen oder TrainingsmaBnahmen werden eingesetzt, um den durch die
Langzeitarbeitslosigkeit bedingten Verlust an Humankapital zu kompensieren oder
Personen ohne formalen Berufsabschluss mit einem Mindestmal3 an beruflichen
Qualifikationen auszustatten. Fiir Geringqualifizierte bedeutet dies vor allem, dass
sich durch eine formale (Re-)Qualifizierung auch ihre Produktivitdt erhoht und da-
mit auch ihre Chancen auf eine Beschaftigung steigen, deren Entlohnung ihrem
Anspruchslohn entspricht.

Zu dhnlichen Zwecken werden auch MaBnahmen der Schaffung von Arbeits-
platzen auf einem zweiten Arbeitsmarkt eingesetzt. Es handelt sich dabei um ei-
nen zweiten Arbeitsmarkt, weil solche Arbeitsplatze dem Prinzip der Zusatzlichkeit
unterliegen, also einerseits im 6ffentlichen Interesse liegen und andererseits die
Leistung nicht auf dem ersten Arbeitsmarkt einzuholen sein darf. Eine typische
MaBnahme in diesem Bereich sind die Arbeitsgelegenheiten, sog. Ein-Euro-Jobs
(Hohendanner 2007). Solche Titigkeiten sollen Teilnehmern die Chance geben,
Qualifikationen durch konkrete Tatigkeit, also on-the-job aufzubauen, bzw. es soll
verhindert werden, dass vorhandene formale oder sogenannte weiche Qualifikatio-
nen durch zu lange Zeit in Arbeitslosigkeit verloren gehen.

SchlieBlich kdnnen MaBnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik auch darin be-
stehen, dass requldre Beschaftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt durch Zahlung
von Zuschiissen an Arbeitgeber und/oder Arbeitnehmer subventioniert wird. Dies hat
den Zweck, Arbeitsuchenden Anreize zur Aufnahme und/oder Betrieben zur Schaf-
fung von gering entlohnter Beschéftigung ohne EinkommenseinbuBen zu geben. Je
nach Empfanger der Subvention lassen sich der an die Unternehmen gezahlte Lohn-
kostenzuschuss (z. B. Hujer/Caliendo 2003) und der an die Beschaftigten gezahlte
Kombilohn (Dietz/Koch/Walwei 2006; Vierling 2002; Walwei 2002; Schneider 2002;
Kaltenborn 2001; Scharpf 1994) unterscheiden.> Wahrend QualifizierungsmaBnah-

3 Auf einem vollstandig flexiblen Markt, wie ihn die neoklassische 6konomische Theorie voraussetzt, wéren die Aus-
wirkungen von Subventionen unabhéngig davon, ob sie an Unternehmen oder Beschéftigte gezahlt werden. In
beiden Féllen sinkt der vom Unternehmen zu zahlende Lohn (Knabe/Schéb/Weimann 2006). Allerdings wire auf
einem solchen Markt auch kein Kombilohn nétig (fiir diesen Hinweis danke ich Martin Dietz).
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men und Arbeitsbeschaffung auf dem zweiten Arbeitsmarkt bereits seit Ldngerem
existierende MaBnahmearten darstellen, gehdren Kombildhne erst seit Kurzem zum
Instrumentarium der deutschen Arbeitsmarktpolitik (Werner 1999).

Sowohl wissenschaftlich als auch arbeitsmarktpolitisch besteht kein Konsens
dariiber, was der Begriff des Kombilohnes bezeichnet und was nicht. So wird mit
Kombilohn auch oft jede Subventionierung von Beschiftigung bezeichnet, unab-
hangig davon, ob diese an den Arbeitgeber oder Arbeitnehmer ausgezahlt wird.
Unter Kombiléhnen soll hier, der Definition von Dietz, Koch und Walwei (2006)
folgend, eine staatliche Transferzahlung an Arbeitnehmer verstanden werden, die
an die Aufnahme einer abhangigen, sozialversicherungspflichtigen Beschaftigung
unterhalb einer bestimmten Lohnhdhe gebunden ist. Ebenfalls ist umstritten, wel-
che Ziele mit dem Kombilohn erreicht werden kdnnen bzw. sollen. Die Arbeits-
marktpolitik erhofft sich von Kombilohnen unterschiedliche, zum Teil miteinander
verbundene und zum Teil auch einander widersprechende Ziele. Im Vordergrund
steht die im Rahmen des europdischen Arbeitsmarktmodells beschriebene Sen-
kung der Arbeitslosigkeit. Sie soll vor allem durch die Aktivierung arbeitsunwilliger
Leistungsbezieher und die Schaffung neuer Arbeitspldtze geschehen. Zusatzlich
erwartet man sich von Kombiléhnen aber auch die Vermeidung von Armut trotz
Erwerbstatigkeit und eine Reduzierung von Sozialausgaben. Wie diese Ziele er-
reicht werden sollen und in welcher Beziehung sie zueinander stehen, soll nun
beschrieben werden.

Das Hauptziel* beim Einsatz von Kombildhnen ist die Aktivierung arbeitsunwil-
liger Leistungsbezieher zur Aufnahme von Beschaftigung im Niedriglohnbereich.
Ausgangspunkt hierfiir ist die Theorie des Anspruchslohnes (z. B. Vierling 2002;
Bonin/Kempe/Schneider 2002; Spermann 2002). Dies soll Abbildung 7 verdeut-
lichen, die den Lohn in Bezug setzt zur Beschaftigtenzahl. Die Nachfrage nach
Arbeitskraften ist dabei als eine fallende Gerade beriicksichtigt, das Arbeitsangebot
als eine Parallele zur y-Achse. Es wird erwartet, dass Arbeitsuchende nur dann eine
Beschaftigung aufnehmen werden, wenn das aus einer Erwerbstatigkeit erzielbare
Einkommen lber dem Niveau der Unterstiitzungsleistung AU liegt. Diese bildet den
Reservationslohn L= AU . Aufgrund deren geringer Qualifikation und/oder der er-
folgten Entwertung vorhandener Qualifikationen sind Arbeitgeber aber oft nur be-
reit, (Langzeit-)Arbeitslose auf Arbeitsplatzen einzusetzen, deren Entlohnung (L)
unterhalb des sozialstaatlichen Leistungsniveaus liegt. Solche Tatigkeiten sollen
fiir Leistungsbezieher durch einen finanziellen Zuschuss attraktiv gemacht werden.
Dieser hebt den insgesamt durch den Arbeitnehmer erzielbaren Lohn Lyy =L, +Z

4 Dies gilt zumindest fiir Kontinentaleuropa, wahrend in angelsdchsischen Landern eher die Vermeidung von Armut
trotz Erwerbstétigkeit (,working poor”) (Eichhorst 2006) im Mittelpunkt steht.
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liber das Unterstiitzungsniveau hinaus und schafft damit einen Anreiz zum Aus-
stieg aus der Arbeitslosigkeit.

Ein zu dieser Aktivierung paralleles Ziel ist die Schaffung neuer Arbeitsplatze.
Aufgrund der hohen Unterstlitzungsleistungen kénnen Unternehmen Arbeitsplatze
im Niedriglohnbereich nicht besetzen und missen sie gegebenenfalls ins Ausland
verlagern. Der Kombilohnzuschuss soll dazu flihren, dass solche Arbeitspldtze nun
doch entstehen kdnnen, weil sich Personen finden, die bereit sind, diese Tatig-
keit anzunehmen. Da der Zuschuss im Kombilohn geringer ausfallen muss als die
Arbeitslosenunterstiitzung, erwartet man sich durch den Wiedereinstieg der Ar-
beitslosen in Beschaftigung auch eine Verringerung der Sozialausgaben. Dies ist
aber nur dann der Fall, wenn keine Mitnahmeeffekte bestehen. Als solche werden
Beschaftigungsaufnahmen bezeichnet, bei denen keine tatsachliche Aktivierung
stattfand und die auch ohne Férderung vom Unternehmen angeboten und vom
Arbeitslosen zum Lohn L ,; aufgenommen worden ware.

Abbildung 7: Senkung des Anspruchslohnes durch Kombilohn

Lohn A

Arbeitsnachfrage Arbeitsangebot

AN
z {LR -AU
L, b e m e o

AG

» Beschiftigung

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Schéb/Weimann (2006: 103).

Ein Ziel, welches auch unabhangig von der Theorie des Anspruchslohnes mit dem
Kombilohn verbunden ist, ist die Bekdmpfung der Armut. Geht man davon aus, dass
in vielen Fallen die sozialstaatlichen Unterstiitzungsleistungen gerade bei Lang-
zeitarbeitslosen (wie die friihere Sozialhilfe und das aktuelle Arbeitslosengeld 11)
nur das Existenzminimum abdecken, ist es flir Geringqualifizierte nicht unbedingt
moglich, durch eine Arbeitsaufnahme ein Einkommen zu erzielen, das aus der Ar-
mut fiihrt. In diesem Fall spricht man von Armut trotz Erwerbstétigkeit oder ,wor-
king poor" (z. B. Backer 2002). Fiir diesen Fall ist mit dem Kombilohn auch die
Bekdmpfung solcher Armutslagen verbunden. Dient der Kombilohn ausschlieBlich
der Erhéhung des erzielbaren Einkommens von Geringqualifizierten, ohne dass ein
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Aktivierungseffekt besteht, ist damit allerdings keine Verringerung, sondern eine
Erhéhung der Sozialausgaben verbunden.

Wie und in welchem Umfang der Kombilohn sein(e) Ziel(e) erreicht, ist auch vom
konkreten institutionellen Gefiige einer Wirtschaft abhangig, in die sich der Kombi-
lohn einpassen muss. Darunter fallen vor allem die Dauer und Hohe der Unterstiit-
zungsleistung sowie die bestehenden Hinzuverdienstmdglichkeiten von Arbeitslosen
und die Transferentzugsraten von Unterstlitzungsleistungen bei Arbeitsaufnahme.
Die Transferentzugsrate bezeichnet den Anteil der Unterstlitzungsleistungen, die
dem Arbeitslosen fiir jeden hinzuverdienten Euro entzogen werden. Eine Entzugs-
rate von 90 % bedeutet etwa, dass bei einem Hinzuverdienst von 100 Euro nur
ein Mehreinkommen gegeniber der Unterstiitzungsleistung von 10 Euro verbleibt.
Kombiniert werden Transferentzugsraten oft mit Freibetrdgen, sodass der Entzug nur
fiir den Mehrverdienst geschieht, der lber dem Freibetrag liegt.

Im Einzelnen miissen zur Ausgestaltung einer konkreten KombilohnmaBnahme
eine Vielzahl von Entscheidungen getroffen werden (Blundell 2000: 28; Dietz/Koch/
Walwei 2006), von denen hier nur einige genannt werden sollen:

e Sollte der Kombilohn befristet oder unbefristet gezahlt werden?

® Soll der Zuschuss allen Arbeitslosen ausgezahlt werden oder nur einer be-
stimmten Teilgruppe, z. B. den Langzeitarbeitslosen?

e Wie hoch ist der Zuschuss?

* Wie erfolgt der Zuschuss, als unmittelbare Zahlung, als Sozialversicherungszu-
schuss, als Lohnsteuerbefreiung ete.?

® Wird der Kombilohn nur an Bediirftige gezahlt?

e OQOrientiert sich die Priifung der Bedirftigkeit am individuellen Lohn, am ge-
samten individuellen Einkommen oder am Haushaltseinkommen?

e Wenn am individuellen Lohn, dann am Monats- oder am Stundenlohn?

e Sollte auch der Arbeitgeber einen Zuschuss erhalten?

Angesichts dieser Vielzahl von Méglichkeiten der Ausgestaltung einer Kombilohn-
fordermaBnahme standen Politik und Wissenschaft vor der Frage, welche Variante
am besten geeignet ist, das Problem der hohen Arbeitslosigkeit bei Geringqualifi-
zierten zu losen. Daher wurde vor einigen Jahren damit begonnen, im Rahmen von
Modellversuchen verschiedene Varianten des Kombilohnes zu testen. Zu den Mo-
dellen, die Fallzahlen im nennenswerten Umfang realisieren konnten (vgl. Kalten-
born/Wielage 2005), gehdren vor allem der ,Plus-Lohn Duisburg”, das ,Hamburger
Modell" (Gerhardt/Meyer Larsen 2005), das ,Einstiegsgeld Baden-Wiirttemberg"
(Dann et al. 2002: 49) und das ,Mainzer Modell"

Letzteres wurde nach der Modellerprobungsphase sogar bundesweit einge-
flihrt und erlangte dadurch ein hohes MaB an 6ffentlicher Aufmerksamkeit, auch
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was sein Scheitern betrifft. Daher gilt es oftmals als prototypisches Beispiel fir
die Unwirksamkeit von KombilohnférdermaBnahmen.> Aufgrund der Tatsache,
dass das Mainzer Modell einer wissenschaftlichen Begleitforschung unterlag,
liegen zu ihm umfassende Informationen zur MaBnahmeimplementation sowie
eine standardisierte Befragung mit fiir die Arbeitsmarktforschung ungewdhnlich
breitem Variablenspektrum vor. Da diese der vorliegenden Untersuchung als Da-
tenbasis dient, soll im ndchsten Abschnitt ndher auf das Mainzer Modell einge-
gangen werden.

2.3 Die Kombilohnfdérderung ,,Mainzer Modell”

Das Mainzer Modell geht in seiner Konzeption wesentlich auf Florian Gerster und
Ingolf Deubel zuriick (Gerster/Deubel 2001). Es wurde Mitte 2000 im Rahmen des
Sonderprogramms ,CAST - Chancen und Anreize zur Aufnahme sozialversiche-
rungspflichtiger Tatigkeiten” in jeweils zwei Arbeitsamtsbezirken der Bundeslédnder
Rheinland-Pfalz und Brandenburg erprobt und am 1. Marz 2002 auf das gesamte
Bundesgebiet ausgedehnt. Die Zielsetzung des Mainzer Modells wurde in den For-
derrichtlinien wie folgt definiert:

JZiele sind die Schaffung zusatzlicher Beschaftigung fiir gering verdienende
Arbeitnehmer, allein Erziehende und Klein-Verdiener-Familien mit Kindern unter
Vermeidung der sogenannten Sozialhilfefalle sowie die Steigerung der Attrakti-
vitdt von Teilzeitarbeit. Hierdurch sollen die Chancen dieser Personengruppen zur
Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt nachhaltig verbessert werden" (CAST-
Richtlinien vom 29. Juni 2000, zuletzt gedndert am 6. Februar 2002).

Mit der Einfiihrung einer Gleitzone fiir die Sozialabgaben der Beschiftigten
(Mini- bzw. Midi-Jobs) wurde das Mainzer Modell dann zum 1. April 2003 vorzeitig
eingestellt.

Die konkrete Problemsituation, vor dessen Hintergrund sich das Mainzer Modell
als Losungsvorschlag versteht, bildet die Situation des deutschen Arbeitsmarktes
und dessen institutionelle Reglementierung vor den umfassenden Reformen im
Rahmen der ,Gesetze fiir moderne Dienstleistungen auf dem Arbeitsmarkt" (die
sogenannten Hartz-Gesetze). Dies muss vor allem bei der Beschreibung der Imple-
mentationsbedingungen berticksichtigt werden. Zu diesem Zeitpunkt handelte es
sich z. B. noch um die Bundesanstalt flir Arbeit und um Arbeitsamter. Aber auch
nach der Umsetzung dieser Reformen hat das Thema Kombilohn nicht an arbeits-
marktpolitischer Relevanz verloren. So sieht der Koalitionsvertrag auf der Bundes-

5 Z. B.jiingst im Rahmen der Diskussion um den Koalitionsvertrag von Union und SPD (Berliner Zeitung 2006; Niirn-
berger Zeitung 2006; Frankfurter Allgemeine Zeitung 2006; Frankfurter Rundschau 2006).
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ebene fiir die 16. Legislaturperiode zwischen CDU, CSU und SPD (2005) vor, die Ein-

flihrung eines Kombilohnes insbesondere zugunsten Geringqualifizierter zu priifen.
Ausgangspunkt des Mainzer Modells ist wie bei den meisten Konzeptionen fiir

KombilohnmaBnahmen in Deutschland (z. B. Sinn et al. 2006) die Annahme, dass

Unternehmen zwar Arbeitskrafte fiir geringqualifizierte Tatigkeiten suchen, es ih-

nen jedoch aus unterschiedlichen Griinden nicht gelingt, diese ,Einfachjobs" zu

besetzen (Gerster/Deubel 2001: 64 f.). Konkret werden dafiir folgende Sachverhalte

verantwortlich gemacht:

e Inflexibilitat der Institutionen des Arbeitsmarktes (z. B. Kiindigungsschutz)

® Mangel bei personalen und sozialen Qualifikationen

® Mangelhafte Zusammenarbeit von Arbeits- und Sozialdmtern

® Finanzielle Fehlanreize durch Sozialleistungen

® Fehlende Teilzeitangebote.

Das Mainzer Modell setzte dabei schwerpunktmaBig an der Beseitigung der drei
letztgenannten Hirden fiir die Entstehung bzw. Aufnahme von Beschaftigung im
Niedriglohnbereich an. Die mangelhafte Zusammenarbeit von Arbeits- und Sozial-
amtern stellte einen wichtigen Ansatzpunkt fiir die dauerhafte Wiedereingliede-
rung Arbeitsloser in Beschaftigung dar, weil sie zu einer ineffizienten Verteilung der
potenziellen Arbeitskrafte auf die Arbeits- und Sozialdmter fiihrt.5 Personen, die be-
reits im Erwerbsleben gestanden haben und die daher Leistungen (Arbeitslosengeld
oder -hilfe) von der Bundesagentur fiir Arbeit beziehen, werden von den Arbeits-
amtern betreut. Dagegen sind die Sozialamter fiir die Auszahlung von Sozialhilfe
an die Arbeitsfahigen zustdndig, welche die formalen Voraussetzungen fiir solche
Leistungen nicht erfiillen. Diese Aufgabenverteilung flihrt oft dazu, dass die Bemii-
hungen der Amter nicht an der bestmdglichen Vermittlungsleistung ausgerichtet
sind, sondern an der internen Rationalitdt und den internen Ressourcen. Auch wenn
Nichtleistungsbezieher ebenfalls einen Anspruch auf die Beratungsleistungen der
Arbeitsdmter haben, konzentrierten sich die Vermittlungsbemiihungen oft auf den
Personenkreis, der Anspruch auf Lohnersatzleistungen hat. Bei den Sozialdmtern
der Kommunen war hingegen die Strategie beobachtet worden, arbeitsfahige Emp-
fanger von Sozialhilfe fiir ein Jahr mit gemeinniitzigen Tatigkeiten zu beschaftigen,
wodurch diese nach Ablauf des Jahres einen Anspruch auf Arbeitslosenhilfe erwer-
ben konnten (Gerster/Deubel 2001: 65 f.). Daher war die intensive Zusammenarbeit
von Sozial- und Arbeitsdmtern ein wesentlicher Bestandteil des Mainzer Modells
(Brinkmann et al. 2004: 44 f.).

6 Diese ist inzwischen im Rahmen des vierten Gesetzes fiir moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Hartz IV)
aufgehoben worden.
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Den zweiten Ansatzpunkt des Mainzer Modells bildete das Lohnabstandspro-
blem (oder auch als ,Sozialhilfefalle" bezeichnet), das bereits oben angesprochen
wurde. Es wird davon ausgegangen, dass gerade im Bereich niedriger Entlohnung,
also dort, wo geringfiigig Qualifizierte hauptsachlich beschiftigt sind, der Markt-
lohn unter dem Niveau der Sozialleistungen Sozialhilfe, Arbeitslosengeld bzw. Ar-
beitslosenhilfe liegt. Verstarkt wird dieses Problem dadurch, dass die Transferent-
zugsrate fiir Arbeitslose, die eine Beschaftigung aufnehmen, unter den damaligen
Bedingungen besonders hoch war. Vierling (2002: 382) nennt fiir Familien in der
damaligen Sozialhilfe Entzugsraten von 85 %, wobei 144 Euro anrechnungsfrei
bleiben. Als besonders gravierend wurde das Lohnabstandsproblem bei den Allein-
erziehenden betrachtet, aber auch in Haushalten mit Kindern, da sich bei diesen die
Sozialhilfesdtze am tatsdchlichen finanziellen Aufwand fiir die Kinder orientieren,
wahrend bei Erwerbstatigkeit lediglich das pauschale Kindergeld bzw. der Kinder-
freibetrag zur finanziellen Entlastung beitrdgt (Walwei 2002: 86).

Im Zusammenhang mit den Alleinerziehenden steht auch der dritte Ansatz-
punkt des Mainzer Modells zur Schaffung von Mehrbeschaftigung. Wahrend Al-
leinerziehende aufgrund des Betreuungsaufwandes fiir ihre Kinder hauptséach-
lich Teilzeitstellen suchen, werden diese im Niedriglohnbereich jedoch weder in
nennenswertem Umfang angeboten, noch bieten sie den Alleinerziehenden eine
Maglichkeit, ihren Lebensunterhalt unabhédngig von der Sozialhilfe zu bestreiten.
Die Ursache dafiir ist, dass nach Uberschreiten der Geringfiigigkeitsgrenze von
325 Euro in voller Hhe Sozialabgaben auf das Einkommen erhoben werden (bzw.
damals wurden). Damit lohnt es sich erst ab einer bestimmten Einkommenshdhe,
Arbeit aufzunehmen, Einkommenshohen, die bei der Kombination Niedriglohn und
Teilzeitarbeit schwer zu erreichen sind.

Vor diesem Problemhintergrund bietet das Mainzer Modell eine Losung an, um
die arbeitgeberseitige Schaffung von Arbeitspldtzen im Bereich einfacher und daher
niedrig entlohnter Tatigkeiten zu ermdglichen und gleichzeitig das Problem der ho-
hen Arbeitslosigkeit unter Geringqualifizierten zu bekdmpfen. Im Juli 2000 startete
das Mainzer Modell als Modellversuch in je zwei Arbeitsamtsbezirken der Bundes-
lander Rheinland-Pfalz und Brandenburg im Rahmen des Sonderprogramms ,,CAST -
Chancen und Anreize zur Aufnahme sozialversicherungspflichtiger Tatigkeiten”.

Die finanzielle Forderung war im Mainzer Modell wie folgt gestaltet: Die Forde-
rung bestand in einem arbeitnehmerseitigen Zuschuss zu den Sozialversicherungs-
beitrdgen und wurde fiir Eltern noch mit einem Kindergeldzuschlag erganzt. Wéh-
rend der Erprobungsphase war das Mainzer Modell als Kombilohnmodell konzipiert,
d. h., es wurden ausschlieBlich die Beschaftigten geférdert und nicht die einstel-
lenden Betriebe. Im Zuge der bundesweiten Ausdehnung wurde bei Einarbeitung
nach dem SGB IlI eine parallele Férderung der Betriebe mit einem Eingliederungs-
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zuschuss mdglich, deren maximale Férderdauer sechs Monate betrug, allerdings
selten genutzt wurde.

Abbildung 8: Arbeitnehmerbeitrag zur Sozialversicherung fiir Alleinstehende: mit und ohne
Forderung im Mainzer Modell
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Die Kombilohnférderung war an die Aufnahme einer sozialversicherungspflichti-
gen Beschaftigung im Niedriglohnbereich gekoppelt und stellte auBer gleichzei-
tiger Bediirftigkeit der Geforderten keine weiteren Anforderungen, etwa an das
Qualifikationsniveau oder die Arbeitslosigkeitsdauer. Die Beschaftigung musste
tariflich bzw. ortsiiblich verglitet werden, wobei ein Monatsentgelt von 325 Euro
und eine wdchentliche Arbeitszeit von 15 Stunden nicht unterschritten werden
durften. Kriterium der Bedirftigkeit war das Einkommen, sowohl des Antragstellers
als auch eventueller Ehe- oder Lebenspartner. Zum Einkommen zdhlte dabei das Ar-
beitsentgelt aus der aufzunehmenden Beschaftigung, Einkiinfte aus selbststandiger
Tatigkeit, Beamten-, Renten- und Versorgungsbeziige sowie Arbeitslosen- und Un-
terhaltsgeld; eine Werbungskostenpauschale (87 Euro monatlich je Férderperson)
wurde abgezogen. Das Vorliegen von Bediirftigkeit der potenziellen MaBnahmeteil-
nehmer wurde vor Ort im Arbeitsamt anhand des Einkommens des Antragstellers
und eventueller Ehe- oder Lebenspartner gepriift.

Die Zuschiisse waren je nach Haushaltskonstellation gestaffelt. Alleinstehende
ohne Kinder erhielten bei positivem Forderbescheid einen degressiven Zuschuss zu
den Sozialversicherungsbeitrdgen (bis zu 67 Euro), der bis zu einem Monatsein-
kommen von maximal 810 Euro gezahlt wurde. Fiir Alleinerziehende und Paare
lagen Forderhdchstbetrag und Einkommensgrenze doppelt so hoch. Bis zu einem
Monatseinkommen von 1.740 Euro wurde ein Kindergeldzuschlag von héchstens

IAB-Bibliothek 319



Die Kombilohnférderung ,Mainzer Modell"

75 Euro monatlich je minderjahriges Kind gezahlt, zuziiglich 205 Euro jeweils fiir
das zweite bis fiinfte Kind. Abbildung 8 macht am Beispiel der Alleinstehenden
deutlich, wie durch den Zuschuss die von Einkommen des Arbeitnehmers abzu-
ziehenden Sozialversicherungsbeitrdge sinken, wodurch sich umgekehrt das fakti-
sche Nettoeinkommen aus einer Beschaftigung erhoht. Das Mainzer Modell wurde
schlieBlich vorzeitig eingestellt und durch eine Neuregelung der geringfiigigen Be-
schiftigungen (Mini-Jobs) und der Einfiihrung einer Gleitzone fiir die Sozialabga-
ben der Beschaftigten (Midi-Jobs) zum 1. April 2003 ersetzt. Ab diesem Zeitpunkt
fanden keine Neueintritte in die Forderung statt. Laufende Férderungen wurden
jedoch wie vorgesehen weitergefiihrt und endeten spatestens im Marz 2006.

Allgemein ldsst sich aus den Ergebnissen der Begleitforschung ableiten, dass das
Mainzer Modell als gescheitert gelten kann, auch wenn an der mehrdimensionalen
Zielformulierung des Mainzer Modells bereits zu erkennen ist, dass eine Evaluation
der Zielerreichung nicht ganz einfach ist und ein Misserfolg in einer Zieldimension
nicht zwangslaufig einen Misserfolg beziiglich der anderen Ziele nach sich zieht.

Schon recht bald zeigte sich, dass die erhoffte Beschdftigungswirkung aus-
blieb: ,Trotz groBter Anstrengungen blieben die Bewilligungen hinter den gro-
Ben Erwartungen zuriick” (Hollederer/Rudolph 2001: 15; siehe auch dies.: 2002).
Die Griinde, die dafiir angefiihrt werden, sind unterschiedlicher Art. So wird etwa
argumentiert, dass ,die Pramisse, dass die Arbeitsaufnahme von dem Abstand
des Lohnes zum Sozialhilfeniveau (,Lohnabstandsgebot’) abhingt, an den realen
Problemlagen vieler Arbeitsloser vorbeigeht" (Ziegler 2002: 531). Entsprechend
kommen Hieming et al. (2005) in einer Studie zum Stellenbesetzungsprozess im
Bereich sog. einfacher Dienstleistungen zum Schluss, dass dieser meist nicht am
Bewerbermangel scheitert, sondern zum groBen Teil daran, dass auch fiir einfache
Tatigkeiten Qualifikationen erforderlich sind.

Als weitere Ursache wurden einerseits der hohe administrative Aufwand und
mit dem Mainzer Modell konkurrierende Forderinstrumente identifiziert und ande-
rerseits die geringe Neigung der Betriebe, férderfahige Stellen anzubieten (Holle-
derer/Rudolph 2001). Allerdings war der Bekanntheitsgrad der Férderung unter den
Betrieben eher gering, sogar wenn sie eine nach dem Mainzer Modell geférderte
Arbeitskraft beschaftigen, sodass weder positive noch negative Beschaftigungsef-
fekte im Sinne von Substitutions- oder Mitnahmeeffekten auftreten konnten (Ge-
wiese 2004; Kaltenborn et al. 2005).

Im Gegensatz dazu konnte das Mainzer Modell in seiner eher sozialpolitischen
Komponente zumindest Teilerfolge verbuchen. So spricht einiges dafiir, dass es
tatsdchlich gelungen ist, Teilzeitarbeit attraktiver zu machen, und auch die beab-

7 Eine differenzierte Bewertung geben auch Czommer, Kalina und Vanselow (2003) ab.

Kapitel 2

31



32

Problemstellung: Kombilohn und Férderabbriche

sichtigte finanzielle Unterstiitzung von Alleinerziehenden und Frauen mit Kindern
gelungen ist. So konnte gerade das Einkommen aus Teilzeitarbeit solcher Personen-
gruppen aufgestockt werden, denen es aufgrund von Betreuungspflichten nicht
ohne Weiteres mdglich war, eine Vollzeitarbeit aufzunehmen, und bei denen der
Lohnabstand zur Sozialhilfe am geringsten ausfiel (Krug/Rudolph 2004). Dariiber
konnte das Mainzer Modell wenn auch nicht zur Schaffung von Mehrbeschafti-
gung, so doch zumindest zur Wiedereingliederung spezieller Problemgruppen des
Arbeitsmarktes beitragen, wenn diese auch nur einen geringen Teil der gesamten
Forderfalle ausmachten (Czommer/Kalina/Vanselow 2003).

2.4 Kombilohn und dauerhafte Wiedereingliederung
in Beschaftigung

Egal in welcher Variante, der Kombilohn kann nur dann als wirksame MaBnahme zur
Wiedereingliederung Geringqualifizierter und/oder Langzeitarbeitsloser betrachtet
werden, wenn sowohl eine Aktivierung des Arbeitsangebotes und der Arbeitsnach-
frage erfolgt als auch die entstandenen Beschaftigungsverhaltnisse dauerhaft sind.
Sind sie es nicht, entstehen Drehtiireffekte, bei denen Arbeitslose eine geférderte
Beschdftigung aufnehmen und nach Ablauf der Férderung in die Arbeitslosigkeit
zuriickkehren. Allerdings, wie kann ein solcher Drehtiireffekt verhindert werden?
SchlieBlich kommt es bei befristeten Kombildhnen - und alles andere scheint fiir
den Staat finanziell nicht tragbar - mit einem Auslaufen der Forderung auch zu ei-
nem Wegfall des Grundes fiir die Attraktivitat dieser Beschaftigung, der staatlichen
Lohnzuzahlung.

Bei einer Betrachtung des Forschungsstandes fallt auf, dass kaum theoretisch
fundierte Mechanismen aufgezeigt werden, welche die Hoffnung einer Beschaf-
tigung tliber die Forderdauer hinaus begriinden kdnnten. Eine Madglichkeit ist, dass
der Kombilohn diesen Mechanismus in Form einer Requalifizierung on-the-job in
sich tragt. Der Mechanismus der Requalifizierung durch subventionierte Beschaf-
tigung wird am deutlichsten von Layard (1997) im Rahmen eines Konzeptes zur
Verhinderung von Langzeitarbeitslosigkeit herausgearbeitet.

.Unemployed people would have re-acquired work habits plus the ability to
prove their working capacity. They would have a regular employer who could pro-
vide a reference - or (even better) retail the individual on a permanent basis. The
main justification for the proposal is not that it employs people on a subsidised
basis but that, by doing so, it restores them to the universe of employable people.
This is an investment in human capital” (Layard 1997: 336).

Ausgangspunkt ist Layards Problemdiagnose, dass Langzeitarbeitslosigkeit im
Wesentlichen auf die Berechtigungsdauer des Bezugs von Arbeitslosenunterstiit-
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zung zuriickgeht. Die Mdglichkeit, diese Dauer streng zu begrenzen, verwirft Layard,
da dies dazu flihrt, dass Arbeitslose auch duBerst niedrig entlohnte Tatigkeiten an-
nehmen miissen. Er schldgt dagegen eine Strategie vor, die die Beschaftigungsfahig-
keit von Arbeitslosen und damit auch den auf dem Arbeitsmarkt erzielbaren Lohn er-
héhen soll. Beschaftigungsfahigkeit (employability) ist dabei ein mehrdimensionales
Konzept aus Qualifikation, Lohnanspruch sowie Suchintensitat.®

.People clearly differ along a wide spectrum of employability. Near one end is A:
a skilled worker who is willing to take any job and searches every day. Near the
other is B: unskilled worker with an excessive reservation wage who only samples
the job market once a month" (Layard 1997: 340).

Layard schldagt nun vor, dass Arbeitslose nur ein Jahr lang Arbeitslosenunter-
stlitzung erhalten sollen und dann verpflichtet werden, fiir mindestens sechs Mo-
nate eine Beschaftigung aufzunehmen. Dass sie einen Arbeitsplatz erhalten, soll
dadurch ermdglicht werden, dass fiir diese sechs Monate der Arbeitgeber den Be-
trag erhalt, den sonst der Arbeitslose als Unterstlitzung bezogen hatte. Im Gegen-
satz zum Verbleib in der Arbeitslosigkeit soll eine solche Tatigkeit auf dem ersten
Arbeitsmarkt dazu fiihren, dass vorher abhandengekommene Beschaftigungsfahig-
keit durch Aufbau von Humankapital on-the-job wiederhergestellt wird.

Obwohl Layard vorschlagt, den Zuschuss an den Arbeitgeber zu zahlen, ldsst
sich die Argumentation auch auf Kombiléhne iibertragen. Sofern der Zuschuss nach
einer festgelegten Zeit auslauft, konnen dauerhafte Effekte des Kombilohnes nur
dann erzielt werden, wenn ,im Zuge der Einarbeitung und Bewahrung der Stunden-
lohn wichst" (Dietz/Koch/Walwei 2006: 3; vgl. auch Walwei 2002: 91; Czommer/
Kalina/Vanselow 2003: 38) und damit der Wegfall der Forderung ausgeglichen wird.
Das wird genau dann der Fall sein, wenn auch die Produktivitdat zunimmt, die letzt-
endlich auch vom Humankapital abhangt. Dies setzt wiederum voraus, dass eine
Requalifizierung der ehemals Geringqualifizierten und/oder Langzeitarbeitslosen
erfolgt ist (Vierling 2002: 383 f.). Ob ein solcher Anstieg des Lohnes tatsichlich
erfolgt, ist eine empirische Frage. Generell ist zu beobachten, dass es Beschéftig-
ten im deutschen Niedriglohnsektor immer seltener gelingt, Einkommenszuwachse
zu erzielen, die sie aus dem Niedriglohnsektor herausfiihren (Rhein/Gartner/Krug
2005; Bosch/Kalina 2005).

Empirische Ergebnisse zur Frage der dauerhaften Wiedereingliederung Arbeits-
loser durch KombilohnmaBnahmen liegen bisher fiir Deutschland kaum vor. Fiir das
Hamburger Modell zeigt sich zwar ein positiver Effekt auf die Beschaftigungsdauer
(Jirjahn/Pfeiffer/Tsertsvadze 2006), doch ist dieses kein reines Kombilohnmodell,

8  Beschaftigungsfahigkeit ist auch als Ziel der deutschen Arbeitsmarktpolitik verankert (siehe SGB Il § 1 Satz 2). Zu
den Schwierigkeiten dieses Begriffes vgl. Deeke/Kruppe 2003.
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sondern ergdnzt durch einen Lohnkostenzuschuss an den Arbeitgeber. Ereignisana-
lysen im Rahmen der Begleitforschung zum Mainzer Modell, einer reinen Kom-
bilohnforderung, kommen dagegen zum Ergebnis, dass in geforderten Beschafti-
gungsverhaltnissen kiirzere Beschaftigungsdauern herrschen als bei ungeférderten
Beschiftigungsverhiltnissen (Hartmann/Krug 2004; Kaltenborn et al. 2005; Eich-
horst et al. 2005).

2.5 Abbriiche von KombilohnmaBnahmen als erklarungs-
bediirftiger Sachverhalt

Die Beendigung von Beschaftigungsverhdltnissen nach Auslaufen der Forderung
lasst sich noch im Rahmen der bestehenden Theorieansatze begriinden, ndmlich
durch das Wegfallen des urspriinglichen Vorteils einer geférderten Beschaftigung
(ob diese Begriindung empirisch zutrifft, ist eine davon zu unterscheidende Frage).
Beim Beschaftigungsende wdhrend der Laufzeit der Férderung ist dies schwieriger.
Eine solche Beendigung der bezuschussten Beschaftigung kann auf zwei Akteure
zuriickgehen, sowohl auf den Arbeitgeber als auch auf den Arbeitnehmer selbst. Fiir
das Verhalten beider Akteure liefert die 6konomische Effizienzlohntheorie gerade
umgekehrte Prognosen der Beschaftigungsstabilitat. Einerseits fiihren hdhere Loh-
ne aus Sicht der Effizienzlohntheorie zu einer hoheren Neigung der Beschaftigten,
im Betrieb zu verbleiben (Sesselmeier/Blauermel 1997: 163 f.; Franz 1999: 315). Im
konkreten Fall des Kombilohnzuschusses ldsst sich dies so begriinden, dass Gefor-
derte in der aufgenommenen Beschaftigung einen hoheren Verdienst erzielen, als
dies in alternativen Arbeitsmarktzustdnden der Fall ware. Zum einen steigen bei
gefdrderten Beschaftigungsverhaltnissen die Opportunitédtskosten fiir die ,Freizeit"
(d. h. fiir die Riickkehr in die Arbeitslosigkeit) an, ein Beschéftigter wiirde durch die
Kiindigung auf mehr Lohn verzichten als ohne Férderung. Zum anderen ist auch
der Wechsel in ein anderes Beschaftigungsverhaltnis unwahrscheinlicher, weil dort
EinkommenseinbuBen drohen, weil nicht gewahrleistet ist, dass ebenfalls eine Be-
zuschussung erfolgt, da diese keine Pflicht-, sondern eine Ermessensleistung des
Arbeitsamtes darstellt.

Andererseits liefert die Effizienztheorie auch eine Begriindung dafiir, warum
Arbeitgeber an geforderten Beschaftigten stirker festhalten sollten als an unge-
forderten, auch wenn die Férderung allein arbeitnehmerseitig ausgezahlt wird.
Unternehmen sind mit dem Problem konfrontiert, dass Arbeitsvertrage nicht alle
Arbeitspflichten genau festlegen kénnen bzw. eine umfassende Kontrolle der Ver-
tragseinhaltung unrentabel hohe Kosten erzeugen wiirde. Um zu verhindern, dass
Beschiftigte sich mit ihrer Arbeitsleistung zurlickhalten, zahlen Betriebe laut dieser
Variante der Effizienzlohntheorie hohere Lohne als auf dem Arbeitsmarktmarkt tib-
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lich. Der héhere Lohn ist es, der ,die Beschaftigten nicht nur zu hoéheren Leistun-
gen anspornt, sondern auch die Strafkosten fiir solche Arbeitskréfte heraufsetzt,
die dann noch beim Bummeln erwischt werden, weil ihnen dann gekiindigt wird
und sie mit Arbeitslosigkeit und deshalb - je nach Hohe der Arbeitslosenunterstiit-
zung - mit erheblichen EinkommenseinbuBen konfrontiert sind” (Franz 1999: 310).
Im Falle des Kombilohnes wird ein solcher Anreiz zur Mehrleistung bzw. Furcht vor
Entdeckung der Leistungszuriickhaltung geschaffen, ohne dass der Arbeitgeber ei-
nen hoheren Lohn zahlen miisste, sodass auch aus dieser Perspektive eine stabilere
Beschaftigung von geférderten Arbeitnehmern zu erwarten ware.

Zu dhnlichen Schliissen kommt man aus Sicht der Motivationspsychologie. Die
Arbeitsmotivation ist eine variable GroBe und hat Auswirkungen auf verschiede-
ne Bereiche der Beschaftigung (Kleinbeck 1996: 79 ff.). Mit der Arbeitsmotivation
steigt zum einen die Arbeitsproduktivitdt der Beschaftigten und damit auch das
Interesse der Arbeitgeber, diese Beschaftigten im Betrieb zu halten. Zum anderen
sinkt die Wahrscheinlichkeit fiir krankheitsbedingte Ausfille, sei es aufgrund tat-
sachlicher Erkrankungen oder aufgrund der Entscheidung des Beschaftigten, seiner
Arbeitsstelle ohne das Vorliegen einer realen Erkrankung fernzubleiben (ebd. 88 f.).
Auch in diesem Fall fordert eine hohe Arbeitsmotivation indirekt die Arbeitge-
berentscheidung zur Beibehaltung des Beschaftigungsverhaltnisses. SchlieBlich
bindet eine hohe Motivation auch die Beschaftigten selbst an den Betrieb und
verringert die Kiindigungsbereitschaft (ebd. 79). Eine zentrale Determinante der
Arbeitsmotivation und damit der Leistungsbereitschaft und des Wunsches, im Be-
trieb zu verbleiben, sind Belohnungen. Diese kénnen in externale und internale Be-
lohnungsformen unterschieden werden (entsprechend wird auch von extrinsischer
und intrinsischer Motivation gesprochen). Externale Belohnung besteht vor allem
in der Bezahlung fiir die geleistete Tatigkeit in Form des Arbeitslohnes, kann aber
auch in Form von Beférderungen oder Anerkennung der Arbeitsleistung erfolgen.
Weitere Belohnungsarten sind besondere Sozialleistungen, Alterszuschléage, flexi-
ble Arbeitszeiten, Firmenwagen etc. Im Unterschied dazu sind internale Belohnun-
gen eher emotional orientiert, wie der Stolz auf die eigene Leistung und die Freude
liber Erfolgserlebnisse (ebd. 86). Aus dieser Perspektive erhohen Kombilchne durch
die héhere Lohnzahlung die extrinsische Arbeitsmotivation einer Beschaftigung
und fiihren daher tendenziell zu hoherem Nutzen des Beschaftigten durch erhdhte
Leistungsbereitschaft und geringere Fehlzeiten sowie zu geringerer Bereitschaft
des Beschéftigten, den Betrieb zu verlassen.®

9  Der Wegfall des Kombilohnes nach Auslaufen der Férderung kénnte in diesem Zusammenhang die Wirkung einer
Strafe haben.
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Abbildung 9: Abbruchquoten in verschiedenen KombilohnmaBnahmen
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Im Gegensatz zu diesen Uberlegungen ist allerdings zu beobachten, dass Kombi-
lohnmodelle tendenziell eine eher hohe Abbruchquote der Beschaftigungen nicht
nur nach, sondern vor allem wihrend der Férderdauer aufweisen (vgl. Abbildung 9).
So betrug die Quote der friihzeitigen Beendigungen der Férderung bei einer Hochst-
dauer der Férderung von 10 Monaten im Hamburger Modell 56 % (Gerhardt/Meyer
Larsen 2005: 12; vgl. auch Jirjahn/Pfeiffer/Tsertsvadze 2006: 27; Gerhardt/Prang
2003: 22). Im Mainzer Modell mit einer maximalen Forderdauer von 36 Monaten
(nach der bundesweiten Ausdehnung) brachen in Westdeutschland innerhalb der
ersten 12 Férdermonate 40 % (Ostdeutschland 50 %) und innerhalb der ersten
18 Monate 50 % die geforderte Beschaftigung ab (Kaltenborn et al. 2005: 38).
Annlich beim Einstiegsgeld in Baden-Wiirttemberg, dort brachen ca. 7 % die For-
derung friihzeitig ab (Dann et al. 2002: 49). Obwohl rational handelnde Individuen
durch den Zuschuss zur Beibehaltung der Beschaftigung zumindest bis zu dessen
Auslaufen motiviert wéren, sind KombilohnmaBnahmen Uber die verschiedenen
MaBnahmevarianten hinweg von hohen Abbruchquoten gekennzeichnet. Man
kann daher von einer Lohn- oder Rationalitats-Paradoxie (vgl. dazu Abschnitt 3.3)
sprechen.

Diese Paradoxie kénnte sich dadurch auflésen, wenn mit dem Abbruch der Kom-
bilohnmaBnahme fiir die Betroffenen eine Einkommensverbesserung verbunden
ware. Zumindest flr die Abbrecher im Mainzer Modell Iasst sich jedoch zeigen, dass
dies fiir den tiberwiegenden Anteil nicht der Fall ist (Abbildung 10). Ganze zwei Drittel
der befragten ehemalig kombilohngefordert Beschaftigten sind zum Befragungszeit-
punkt wieder arbeitslos, und nur 20 % sind in eine andere Beschaftigung gewechselt.
Von diesen geben zwar 61 % (das entspricht 12,6 % der Geforderten) an, sie hatten
sich durch die neue Erwerbstatigkeit im Vegleich zur geforderten Tatigkeit verbes-
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sert. Allerdings l3sst die Art der Fragestellung weder den Schluss zu, worauf diese
Verbesserung beruht (z. B. Einkommen, Arbeitsplatzsicherheit etc.), noch ob ein Ver-
besserungswunsch der Grund fiir das Ende der geférderten Beschaftigung war.™ Die
Paradoxie bleibt damit zunachst bestehen, die liberwiegende Zahl der Abbriiche von
KombilohnmaBnahmen (zumindest im Mainzer Modell) ist nicht durch den Wechsel
in einen finanziell und auch sonst vorteilhafteren Erwerbsstatus motiviert.

Abbildung 10: Beschaftigungsstatus nach Abbruch der geférderten Beschaftigung
im Mainzer Modell
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2.6 Zusammenfassung

In diesem Abschnitt wurde gezeigt, auf welcher handlungstheoretischen Basis
KombilohnmaBnahmen beruhen. Es wird im mehr oder weniger stringenten An-
schluss an die neoklassische Okonomische Theorie davon ausgegangen, dass eine
Mehrzahlung Arbeitslose mit hohen Reservationsldhnen dazu motiviert, Beschaf-
tigungsverhaltnisse unterhalb dieses Anspruchsniveaus einzugehen. Implizit wird
dabei auch eine positive Wirkung des Anreizes liber die Arbeitsaufnahme hinaus
auf den Verbleib in Beschaftigung angenommen, da erst dann von einer erfolgrei-
chen Integration in den Arbeitsmarkt gesprochen werden kann, wenn ein dauer-
haftes Beschaftigungsverhaltnis entsteht. Diese positive Wirkung ldsst sich mit den
durch den finanziellen Zuschuss gestiegenen Opportunitdtskosten fiir die Freizeit
bzw. den Zustand der Arbeitslosigkeit begriinden. Entgegen der Annahme der Sta-
bilisierung von Beschaftigungsverhaltnissen durch den Kombilohn wird jedoch liber

10  Die Frage lautet konkret: ,Alles in allem: Haben Sie sich durch Ihre heutige Erwerbstatigkeit im Vergleich zur vor-
herigen verbessert, sind die beiden etwa gleichwertig oder haben Sie sich verschlechtert?" und ist Teil der in Ab-
schnitt 6.1 beschriebenen Erhebung.
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die verschiedenen Modellvarianten hinweg eine hohe Abbruchquote beklagt. Damit
stellt sich die Frage, wie eine solche als Lohnparadoxie charakterisierte Reaktion
der Geforderten auf den finanziellen Zuschuss zu erklédren ist.

Bisher ist das Lohnparadox im Abbruch von KombilohnmaBnahmen nicht zur
Kenntnis genommen, geschweige denn untersucht worden. Die wenigen Hinwei-
se auf eine Auseinandersetzung mit der Abbruchquote in KombilohnférdermaB-
nahmen betrachten diese entweder als Ausdruck einer generell hohen Fluktuation
auf Arbeitspldtzen im Niedriglohnbereich (Kaltenborn et al. 2005: 38). Oder sie
gestehen eine im Vergleich zu reguldren Beschaftigungsverhéltnissen lberhdhte
Abbruchquote zu, interpretieren diese aber positiv. Daraus, dass 61 % der Abbrii-
che auf einer arbeitgeberseitigen Beendigung des Beschaftigungsverhaltnisses be-
ruhen, wird etwa im Rahmen des Hamburger Modells geschlossen, ,dass fiir die
Arbeitgeber die Einstellung vormals Arbeitsloser ein Experiment darstellt, das sie
ohne die Férderung nicht gewagt hatten" (Gerhardt/Meyer Larsen 2005: 13). Eine
empirische Uberpriifung dieser eher als Ad-hoc-Hypothesen (vgl. Knuth 2004: 192)
denn als Erklarungen fungierenden Begriindungen findet allerdings nicht statt. Im
Folgenden soll eine andere Erklarung fiir das Abbruchverhalten entwickelt werden.
Sie besteht darin, dass der Kombilohnbezug von den gefdrderten Personen nicht als
zusatzlicher Lohn empfunden wird, sondern als ein Signal interpretiert wird, dass
der Arbeitgeber nicht bereit ist, sich an die Norm der Reziprozitat zu halten und ei-
nen fairen Lohn zu zahlen. Abbriiche werden dann als Resultat unterschiedlichster
Reaktionen auf einen subjektiv als unfair betrachteten Lohn verstandlich.
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3  Eine Erklarung des Abbruchverhaltens

Die neoklassische Fundierung des Kombilohnzuschusses legt es nahe, sich mit Er-
klarungen auseinanderzusetzen, die lber die Maximierung des finanziellen Nut-
zens noch weitere Handlungsorientierungen zulassen. Hierzu wird im Abschnitt 3.1
Boudons kognitivistisches Erklarungsmodell vorgestellt, das explizit in der Aus-
einandersetzung mit dem neoklassischen Verstandnis rationaler Handlungen als
nutzenmaximierend entwickelt wurde. In Abschnitt 3.2 wird dann die Relevanz
der Reziprozitdtsnorm in Beschaftigungsverhaltnissen herausgearbeitet, und in Ab-
schnitt 3.3 wird dargelegt, inwiefern diese Relevanz dazu fiihren kann, dass finan-
zielle Anreize nicht die intendierte Wirkung entfalten. Abschnitt 3.4 leitet daraus
eine Erkldrung fiir das Abbruchverhalten in KombilohnmaBnahmen ab und formu-
liert die entsprechenden Hypothesen.

3.1 Boudons kognitivistisches Erklarungsmodell

Die neoklassische Theorie der Nutzenmaximierung besteht in ihrem Kern aus drei
zentralen Hypothesen (Opp 2004): der Motivationshypothese, der Restriktionshypo-
these und der Hypothese der Nutzenmaximierung. Die Motivationshypothese besagt,
dass Menschen gemiB ihren Priferenzen (Zielen, Wiinschen, Motiven) handeln, die
Restriktionshypothese, dass bei der Verwirklichung der Handlungsziele bestimmte
Handlungsbeschrankungen eine Rolle spielen, und die Hypothese der Nutzenma-
ximierung besagt, dass Individuen solche Handlungen ausfiihren, die ihre Ziele im
hochsten MaBe realisieren (Opp 2004: 44 f). Die neoklassische Handlungstheorie
dhnelt dabei soziologischen Rational-Choice-(RC-)Ansétzen. Ihnen ist gemeinsam,
dass sie Handlungserklarungen allein auf Basis der Betrachtung der Akteure selbst
leisten (methodologischer Individualismus). Zwischen dkonomischen und soziologi-
schen RC-Theorien bestehen tendenziell einige Unterschiede (vgl. Tabelle 1).

Tabelle 1: Gegeniiberstellung: 6konomische und soziologische RC-Theorie

Okonomische RC-Theorie Soziologische RC-Theorie

Nur egoistische Praferenzen erklaren eine Alle Arten von Préferenzen kommen zur
Handlung Erkldrung in Betracht

Nur materielle Restriktionen sind Alle Arten von Restriktionen kénnen Handeln
handlungswirksam beeinflussen

Menschen sind vollstédndig informiert Menschen sind nicht vollstandig informiert
Nur objektive Restriktionen erkldren eine Sowohl subjektive als auch objektive
Handlung Restriktionen sind handlungserklarend

Nur Restriktionen erkldren eine Handlung Priferenzen und/oder Restriktionen erklren

eine Handlung
Tabelle nach Opp (2004: 46); leicht verdndert.
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In der neoklassischen Okonomik wird - etwa im Gegensatz zur soziologischen Ra-
tional-Choice-Theorie - typischerweise von sehr starken Rationalitdtsannahmen
(Goldthorpe 1998) ausgegangen: Individuen sind perfekt tiber die Rahmenbedin-
gungen ihres Handelns informiert (3), kennen alle Alternativen und kénnen den
Nutzen, den sie aus den verschiedenen Handlungsalternativen erwarten, nicht nur
exakt und schon im Voraus berechnen, sondern auch die Wahrscheinlichkeit des
Eintritts erwlinschter und unerwiinschter Handlungsfolgen. Das rational handelnde
Individuum ,has reconciled all his conflicting partial values and synthesized them
into a single utility function that orders, by his preferences for them, all these fu-
ture states of the world" (Simon 1983, zit. n. Goldthorpe 1998: 119). Okonomisches
Handeln ist im Rahmen dieser Theorietradition vor allem dadurch gekennzeichnet,
dass Individuen nur egoistische Praferenzen (1) besitzen, also nur ihren eigenen
Nutzen maximieren. Fiir die Wahl einer Handlung sind dabei ausschlieBlich mate-
rielle (2) und objektive (4) Restriktionen relevant. Materielle Restriktionen stellen
vor allem die finanziellen Kosten und Nutzen der Handlungsalternativen dar, wobei
soziale Restriktionen (Normen, kulturelle Wertvorstellungen) damit entweder aus-
geschlossen werden oder in materielle Restriktionen (Strafen) umdefiniert werden
missen. Insofern Individuen perfekt Gber die Restriktionen informiert sind, kdnnen
auch nur objektive Restriktionen als fiir die Handlungswahl entscheidend ange-
nommen werden. Damit schlieBt die Theorie aus, dass sich Individuen aufgrund
subjektiv als zutreffend empfundener, faktisch jedoch nicht vorliegender Sachver-
halte fiir eine Handlung entscheiden (5).

Der Soziologe Raymond Boudon zeigt im Rahmen seines kognitivistischen Er-
klarungsmodells, dass Handlungsweisen, die aus der Perspektive der Nutzenmaxi-
mierung als paradox erscheinen, unter Bezug auf ein breiteres Handlungsmodell
erklarbar sind. Als ein solches identifiziert er Max Webers Typologie des sozialen
Handelns. Soziales Handeln ist dem Sinn nach auf das Handeln anderer bezogen. Im
Gegensatz vor allem zu 6konomischen Handlungserklarungen basieren soziologi-
sche Erkldrungen auf einem breiteren Verstandnis dessen, was soziologisch als der
Sinn einer Handlung bezeichnet wird (Schiitz 1974). Dieser kann nach Max Weber
einem von vier ldealtypen zugeordnet werden:

.Wie jedes Handeln kann auch das soziale Handeln bestimmt sein 1. zweckra-
tional: durch Erwartungen des Verhaltens von Gegenstdnden der AuBenwelt und
von anderen Menschen und unter Benutzung dieser Erwartungen als Bedingungen
oder als Mittel fiir rational, als Erfolg, erstrebte und abgewogene eigne Zwecke,
- 2. wertrational: durch bewuBten Glauben an den - ethischen, dsthetischen, religio-
sen oder wie immer sonst zu deutenden — unbedingten Eigenwert eines bestimmten
Sichverhaltens rein als solchen und unabhdngig vom Erfolg, - 3. affektuell, insbe-
sondere emotional: durch aktuelle Affekte und GefiihIslagen, - 4. traditional: durch
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eingelebte Gewohnheit" (Weber 1976: 12). Empirisch wird in Handlungssituationen
nicht nur eine dieser Handlungsorientierungen eingenommen, sondern das konkrete
Handeln ist stets einer Mischung aller vier Handlungsorientierungen unterworfen.

Auf die Frage: ,Warum bestellt Herr X Wein zum Essen?" gibt es demnach etwa
folgende Antworten. Erstens: Er bestellt Wein, um seine Begleiter mit seiner Wein-
kennerschaft zu beeindrucken (zweckrational). Zweitens: Er bestellt Wein, weil er
es richtig findet, die lokalen Winzer zu unterstiitzen (wertrational). Drittens: Herr X
bestellt Wein, weil er Wein gerne trinkt (affektuell). Und schlieBlich viertens: Er
bestellt Wein, weil er immer Wein zum Essen trinkt (traditional). Um entscheiden
zu kénnen, welche Erklarung im Einzelnen bei einer konkreten Handlung zutrifft,
muss der gemeinte Sinn dieser Handlung deutend verstanden werden. In Boudons
Terminologie bedeutet dies, die Griinde fiir das Handeln zu rekonstruieren (Boudon
1996: 126). ,The Weberian motto ,deutend verstehen' (...) says nothing else - that
explaining a belief, an action, an attitude amounts to finding out the meaning to
the social actor of the given belief, action or attitude” (Boudon 1996: 126; vgl. auch
Boudon 1997: 9).

Im Anschluss an Weber leitet Boudon daraus folgendes Vorgehen zur Erklarung
von Handlungen ab. Zunachst sollte eine Erklarung davon ausgehen, dass das zu
erklarende Handeln ein Mittel zu einem bestimmten Zweck darstellt. Es ist leicht
zu erkennen, dass solche auf Zweckrationalitat basierenden Erkldrungen dem in
der Okonomie verbreiteten Schema der Erklarung eines Handelns durch individuelle
Nutzenmaximierung entspricht (Ramb 1993; Opp 2004). So wird dann auch oben
(vgl. Abschnitt 2.1) der Verbleib in Arbeitslosigkeit bei Geringqualifizierten auf diese
Weise erklart. Arbeitslose verfolgen mit diesem Handeln einen bestimmten Zweck.
Dieser besteht darin, ein méglichst hohes Einkommen (Nutzen) bei méglichst ge-
ringer Anstrengung (Kosten) zu erzielen. Da die geringqualifizierten Arbeitslosen
durch Arbeit weniger verdienen, als sie vom Arbeitsamt an Lohnersatzleistungen
erhalten, entscheiden sie sich gegen die Annahme einer Arbeit.

Nicht alle Handlungen kdnnen auf eine solche instrumentelle Handlungsorien-
tierung zuriickgefiihrt werden. Das gilt auch dann, wenn man wie die soziologische
Rational-Choice-(RC-)Erkldrung in einer Erweiterung des neoklassischen Hand-
lungsmodells neben der Nutzenmaximierung andere Ziele zuldsst. Boudon deckt
das Erklarungsdefizit der RC-Erklarung bzw. neoklassischer Theorien anhand eini-
ger Beispiele auf, die er als Paradoxien bezeichnet und die eine dhnliche Struktur
aufweisen wie die hier zur Erkldrung stehende ,Kombilohn-Paradoxie".

So beschreibt er unter Berufung auf C. Wright Mills (1951) die Konflikte zwi-
schen den weiblichen Angestellten eines taylorisierten Betriebes. Diese entziinden
sich hdufig um Kleinigkeiten, z. B. die Nahe zu einer Licht- oder Warmequelle. Sie
weisen aber im Vergleich zur Geringfligigkeit des Streitgegenstandes ein hohes
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MaB an Intensitdt und sogar Gewalttatigkeit auf. Fiir Boudon kann eine zweck-
rationale oder nutzenmaximierende Handlungsorientierung die Disproportionalitat
der Handlung als Mittel fiir die Beseitigung dieser kleinen Vorteile einiger gegen-
liber anderen Angestellten nicht erklaren. Aus dieser Sicht kime ein RC-Modell zum
Schluss, dass es fiir das beschriebene Verhalten keine Erklarung gibt, weil es voll-
kommen irrational ist (Boudon 1996: 144 f)).

Ein anderes Beispiel fiir Erklarungsdefizite der Beschrankung auf Zweckratio-
nalitdt sind Reaktionen auf Bagatelldelikte wie den Diebstahl, auch wenn es sich
beim Dieb um einen armen und bedurftigen Menschen handelt. Eigentlich hat
Diebstahl einige Vorteile, fiir den Dieb und fiir die Gesellschaft insgesamt. Arme,
die sich bestimmte Giiter auf legalem Wege nicht leisten kdnnen, gelangen tiber
diesen Umweg trotzdem daran. AuBerdem entstehen durch die Mdglichkeit des
Diebstahls viele Arbeitspldtze in der Sicherheitsbranche. Trotzdem wird auch der
kleinste Diebstahl von der Gesellschaft bestraft. Auch hier ist tiberdies die Reaktion
des Opfers und der Gerichte oft in keiner Weise proportional zum Wert des gestoh-
lenen Gegenstandes (Boudon 1997: 20 f.; Greve 2003: 628).

SchlieBlich Iasst sich die Unvollstandigkeit zweckrationaler Erklarungen auch
an dem ,Wahl-Paradox" aufzeigen (Boudon 1998b: 198). Einerseits diirfte den
Wahlern aus zweckrationaler Perspektive klar sein, dass ihre eigene Stimme keinen
Einfluss auf den Ausgang der Wahl hat und damit der Nutzen des Wahlgangs sehr
gering ist. Dagegen verursacht der Wahlgang zum Teil sogar Kosten, z. B. die Op-
portunitdtskosten eines Wahlganges am Sonntag. Trotzdem geht immer noch die
Mehrheit der Bevdlkerung in demokratischen Gesellschaften zur Wahl.

Da aufgrund solcher Paradoxien die Erkldrungskraft auf Zweckrationalitdt be-
schrankter Handlungsmodelle eingeschrankt erscheint, es sei denn, es werden weite
Bereiche menschlichen Handelns als irrational betrachtet, wurde Webers Typologie
der Handlungsorientierungen von Boudon zu einem kognitivistischen Erklarungs-
modell ausgearbeitet (Boudon 1996, 1998a; Greve 2003). Dabei sollte bis zum Beleg
des Gegenteils davon ausgegangen werden, dass Akteure rational handeln." Ratio-
nalitdt im Sinne Boudons bedeutet, die Akteure haben ,strong reasons of believing
what they believe, of doing what they do, and so forth" (Boudon 1998b: 190).

Kernpunkte dieses Handlungsmodells ist die Erweiterung der Rational-Choice-
Theorie um wertrationales oder in Boudons Terminologie axiologisches Handeln
und um den kognitiven Aspekt des Handelns. ,Actions can be meaningful in social
actors because they are grounded on instrumental reasons (,instrumental rational-
ity'). But they can also be meaningful in social actors because they are grounded

11 Dadurch konzentriert sich Boudons Handlungsmodell auf die Zweck- und die Wertrationalitdt. Erklarungen auf
Basis affektuellen und traditionalen Handelns erfolgt erst dann, wenn keine rationale Erkldrung zu finden ist.
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on axiological reasons (,axiological rationality’)" (Boudon 1997: 15). Manches Han-
deln kann durch den Bezug auf die Kosten-Nutzenerwdgungen des Akteurs erklart
werden. Anderes Handeln ist als wertrational zu bezeichnen und kann dagegen nur
durch die normativen Uberzeugungen des Handelnden erklart werden. X tat dies,
weil er glaubte, dass dies zu tun fair, gut, richtig etc. ist. Eine zusatzliche Erwei-
terung des kognitivistischen Handlungsmodells gegeniiber vielen RC-Theorien ist,
dass soziales Handeln auch durch Bezug auf dessen kognitive Griinde erklart wird.
X tat dies, weil er glaubte, dass der Sachverhalt Y vorlag, und gute Griinde dafiir
hatte, dies zu glauben (Boudon 1998b: 190 f.; 1998a: 825 f.).

Vor allem durch die Integration der Wertrationalitat in das Handlungsmodell las-
sen sich die oben beschriebenen Paradoxien leicht auflésen. Wertrationalitat darf al-
lerdings nicht mit einer durch die Internalisierung von Normen und Werten bedingtes
normkonformes Handeln verwechselt werden (Boudon 1997: 4). Auch fiir die Orien-
tierung ihres Handelns an Werten und Normen haben die Akteure gute Griinde und
handeln daher rational. Diese erschopfen sich auch nicht darin, aus instrumentell-ra-
tionalen Griinden nur scheinbar wertrational zu handeln, etwa um seinen guten Ruf
nicht zu gefdhrden oder um unerwiinschten Sanktionen zu entgehen (Boudon 1998b:
88). Auch wenn solches nur scheinbar wertrationales, tatsichlich aber instrumentel-
les Handeln ebenfalls auftritt: Axiologisches Handeln kennzeichnet, dass es dem Sinn
nach im Glauben an die Richtigkeit der Handlung im Sinne einer moralischen oder
normativen Wertung erfolgt, unabhangig von den unmittelbaren Konsequenzen einer
Handlung fiir die Kosten-Nutzenbilanz des Handelnden selbst.

So kdnnen die gewalttatigen Konflikte der Angestellten im Uberreaktions-Para-
dox oben dadurch erklart werden, dass diese ihr Handeln an einer Gleichheitsnorm
(Boudon 1998b) ausrichten. In tayloristischen Betrieben sind die Arbeitsabliufe
streng festgelegt. Die Angestellten erfiillen alle dieselbe Aufgabe. Daher ist fiir die
Akteure eine Abweichung von Leistung und Belohnung bei anderen Angestellten
sofort erkennbar und wird als eine ungerechte Bevorteilung empfunden. ,From an
utilitarian viewpoint, it matters little to sit closer to the window. But, as soon as
this advantage to the benefit of X results from a decision of the supervisor, it is
perceived by Y, not as a disadvantage to himself, but as an injustice: | am here to
get reward from my contribution; | am in a situation of social contract with the
firm; any unjustified advantage in favour of X, however minor, is a violation of this
basic contract and consequently morally intolerable, even if materially of weak
relevance” (Boudon 1996: 144 f.).

Ganz dhnlich l3sst sich die Bestrafung auch kleiner Diebstahle erkldaren. Wah-
rend eine an den Kosten und Nutzen des Stehlens orientierte Erkldrung keine Giber-
zeugende Antwort auf die gesellschaftliche Achtung des Diebstahls findet, formu-
liert Boudon eine Erklarung auf Basis einer normativen Wertung. ,Social order is
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based on an adequation between retribution and contribution. (...) Now, stealing
is a typical violation of these basic principles of social organization, since the thief
attributes to himself unilaterally a retribution without offering any contribution as
a counterpart” (Boudon 1997: 21; vgl. 1998a: 21 f.).

Auch das ,Wahl-Paradox" kann durch ein auf Wertrationalitat beruhendes Ver-
stehen des Handlungssinnes erklart werden. Eine als gut betrachtete Regierung
sollte die Interessen des Volkes verfolgen, nicht die eigenen. Durch Wahlen in einem
demokratischen politischen System wird dies am besten gewahrleistet. Dadurch,
dass Politiker dem Risiko ausgesetzt sind, bei der ndchsten Wahl nicht wiederge-
wahlt zu werden, vermindert sich die Wahrscheinlichkeit fiir Korruption und die
Vernachlissigung der Interessen des Volkes (Boudon 1997: 24 f.).

Neben der Erklarung von Handlungen auf Basis axiologischer und instrumen-
teller Rationalitat fiihrt Boudon noch Erklarungen auf Basis kognitiver Rationalitat
an (Boudon 1998a: 824: 1998b: 182 ff.: 1996: 125 ff.). .In some circumstances
the core of some action is constituted by ,cognitive’ reasons: He did X because he
believed Z is likely to be true, and he had strong reasons for believing so" (Boudon
1998b: 191). Boudon fiihrt drei Typen von ,beliefs" (Uberzeugungen) auf (Boudon
1996: 125). Der erste Typ (Typ I) von Uberzeugungen ist empirisch validierbar und
wahr, z. B. jemand ist der Uberzeugung: Delfine sind Siugetiere. Der zweite Typ
(Typ 1) ist ebenfalls empirisch validierbar, jedoch unwahr. Eine solche Uberzeugung
ist etwa, wenn jemand glaubt, Delfine seien Fische. SchlieBlich ist ein dritter Typ
(Typ 1) von Uberzeugungen nicht validierbar. Hierunter fallen normative oder axio-
logische Uberzeugungen.

Aufgrund der Komplexitdt sozialer Zusammenhdnge kommt es nicht selten zu
Handlungen, die sich auf empirisch nicht unbedingt zutreffende Griinde stiitzen.
Trotzdem ist dies nicht gleichbedeutend mit Irrationalitat. ,Even though these rea-
sons appear to us as false, they can be perceived as right and strong by the actors
themselves" (Boudon 1998b: 168). Boudon hebt hervor, dass es sich dabei nicht
nur um die Uberzeugungen einzelner, sondern um kollektive Uberzeugungen des
Typs Il handeln kann. Als Beispiel nennt er ein psychologisches Experiment, in dem
Arzten ein Test beschrieben wird, der bei einer Krankheit, die bei einer von tausend
Personen auftrete, mit einer Wahrscheinlichkeit von 5 % félschlich die Krankheit
diagnostiziere. Die Arzte wurden nun gebeten, die Wahrscheinlichkeit dafiir an-
zugeben, dass bei einer Person, bei der der Test angeschlagen hat, die Krankheit
tatsdchlich vorliegt. Die Mehrheit der Arzte (56 %) gibt hierauf an, dass die Wahr-
scheinlichkeit fiir eine tatsachliche Erkrankung bei 95 % liegt, die korrekte Antwort
lautet jedoch 2 % (zu den Details siehe Boudon 1996: 130).

Zusammengefasst, erweitert Boudon den Rationalitdtsbegriff von der Fixie-
rung auf die Maximierung des individuellen Nutzens auf die Befolgung sozialer
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Normen einerseits und auf die Handlungsrelevanz subjektiven Flir-wahr-Haltens.
Eine Erkldrung des Kombilohnparadoxes sollte daher, Boudon folgend, nicht nur die
Wirkung des Lohnzuschusses auf das individuelle Nutzenkalkil berticksichtigen,
sondern auch danach fragen, welche normativen Handlungsorientierungen Be-
schaftigte aufweisen und wie sie die Tatsache der zusétzlichen finanziellen Férde-
rung subjektiv interpretieren. Vor allem in der neueren Okonomischen Theorie, aber
auch in Soziologie und Sozialpsychologie spielt der Begriff der Reziprozitdt genau
diese Rolle. Er verweist zum einen auf Abweichungen vom Prinzip der Nutzenmaxi-
mierung auch und gerade dann, wenn es um die Frage von finanziellem Zugewinn
oder Verlust geht. Zum anderen verweist er darauf, dass die Anreizwirkung des
Lohnes nicht nur von seiner objektiven Hohe, sondern auch von subjektiven Inter-
pretationen abhéngig ist.

3.2 Die Reziprozitatsnorm in Beschaftigungsverhaltnissen

Reziprozitit (Gegenseitigkeit) bezeichnet die ,Logik des Gebens, Nehmens und Er-
widerns" (Adloff/Mau 2005: 9). Wie Adloff und Mau feststellen, ist ,Reziprozitat
kein einheitliches Konzept (...), sondern in verschiedenen Theorietraditionen aufge-
griffen und gewendet" worden (ebd. 11). Dies gilt umso mehr, wenn man sich nicht
nur mit soziologischen (z. B. Voswinkel 2005), sondern auch sozialpsychologischen
(Rousseau 1989) und Gkonomischen Verwendungsweisen (Falk 2003) des Begrif-
fes auseinandersetzt. Trotz der Unterschiede, die sich innerhalb und zwischen den
Disziplinen beobachten lassen, wird in dieser Arbeit davon ausgegangen, dass es
sich dabei lediglich um unterschiedliche Perspektiven auf denselben Gegenstand
handelt. In diesem Abschnitt wird zunédchst das Reziprozitatsprinzip als eine allge-
meine Handlungsorientierung in Tauschbeziehungen vorgestellt (Abschnitt 3.2.1).
Dabei wird neben den Grundlagen des Reziprozitatsbegriffes in der anthropolo-
gischen Forschung vor allem auf aktuelle Erkenntnisse aus der Experimentellen
Wirtschaftsforschung eingegangen. AnschlieBend (Abschnitt 3.2.2) wird die Un-
vollstandigkeit des Arbeitsvertrages als Grund fiir die Relevanz der Reziprozitéts-
norm auch in Beschaftigungsverhdltnissen aufgezeigt. Abschnitt 3.2.3 zeigt, dass
die Dauerhaftigkeit des Beschaftigungsverhaltnisses gefahrdet wird, wenn Betriebe
die Reziprozitdtsnorm gegeniiber dem Beschéaftigten verletzten. In Abschnitt 3.2.4
wird herausgearbeitet, dass reziprokes Handeln nicht nur normatives Handeln dar-
stellt, sondern auch einen kognitiven Aspekt aufweist. Dieser besteht darin, dass die
Verletzung der Reziprozitdtsnorm fiir den Beschaftigten nicht auf einer objektiven
Gegeniiberstellung von Leistung und Gegenleistung ersichtlich wird, sondern dass
dabei ein hohes MaB an subjektiver Interpretation bzw. kognitiven Uberzeugungen
des Typs Il im Sinne Boudons (vgl. Abschnitt 3.1) besteht.
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3.2.1 Das Reziprozitatsprinzip als Handlungsorientierung in Tauschbeziehungen

Seinen Ursprung hat der Begriff der Reziprozitdt in anthropologischen und ethno-
logischen Untersuchungen des Tauschhandels (Mauss 1990; Firth 1959; Malinowski
2001; Sahlins 1999). Das Reziprozit4tsprinzip oder die Reziprozitdtsnorm ,umfasst
eine flexible Anzahl von Instruktionen fiir das Handeln, die besagen oder zumindest
implizieren, dass denen, die helfen, geholfen werden soll, dass die, die helfen, nicht
geschadigt werden sollen und dass denen, die schadigen, nicht geholfen werden
soll" (Gouldner 2005: 119). Mit dem Reziprozitatsprinzip wird damit eine Grund-
struktur des Gabentausches in archaischen Gesellschaften bezeichnet, die maBgeb-
lich zur Aufnahme und Stabilisierung sozialer Beziehungen beitragt. Im Anschluss
daran sieht Karl Polanyi (2002) archaische und vormoderne Gesellschaften vom
Prinzip der Reziprozitdt und Redistribution gekennzeichnet, wahrend er der moder-
nen Gesellschaft das marktwirtschaftliche Prinzip des Tausches zuschreibt. Polanyi
geht davon aus, dass die Produktion und Distribution von Giitern in archaischen
Gesellschaften nicht wie im modernen Tauschhandel auf Gewinnstreben beruht,
sondern anderen Prinzipien folgt. So beruht der ,Kula“-Handel auf den kreisférmig
angeordneten Trobrianderinseln stattdessen auf der Reziprozitdt sozialen Verhal-
tens. Dabei werden Armbénder aus weiBen Muscheln in die eine Richtung der Insel-
gruppe gehandelt und Halsketten mit roten Muscheln in die andere. ,Wir sprechen
in diesem Zusammenhang von Handel, obwohl dabei kein Profit erzielt wird, weder
in Form von Geld noch in Form von Giitern (...) Weiter handelt es sich beim Kula in
der Regel um einzelne Tauschpartner, die die jeweiligen Kula-Gaben mit gleich wert-
vollen Armbandern und Ketten erwidern” (Polanyi 2002: 80). Vom symmetrischen
Reziprozitatsprinzip unterscheidet Polanyi das auf Zentrizitat beruhende Redistribu-
tionsprinzip. Hierbei werden die erwirtschafteten Giiter zentral gesammelt, z. B. bei
den Stammeshauptlingen oder in komplexeren Gesellschaften wie dem &gyptischen
Neuen Reich in zentral verwalteten Lagerhdusern der Pharaonen, und von dort aus
verteilt. Redistribution kann auf vollkommen freiwilliger Basis stattfinden oder in
das bestehende Herrschaftssystem eingebunden sein (ebd. 83 f.). Erst im 19. Jahr-
hundert sieht Polanyi die Prinzipien der Reziprozitat und Redistribution vom Prinzip
des Tauschhandels abgel6st, der auf der Existenz von Markten beruht (ebd. 87).
Wahrend Polanyi die Entstehung des marktférmig organisierten Tauschhandel
als eine Abldsung vormoderner Prinzipien des Handelns beschreibt, zeigt die aktu-
elle Forschung, dass auch in modernen Marktgesellschaften Gegenseitigkeitsbezie-
hungen eine zentrale Rolle spielen (Adloff/Mau 2005: 18). Das Reziprozitatsprinzip
wird zum einen als Alternative zur Teilnahme am Marktgeschehen betrachtet, so
etwa in Form von Tauschringen (Hinz/Wagner 2006) oder in Form privater Hilfeleis-
tungen (z. B. Nelson 2000). Zum anderen, und hier von héherer Bedeutung, wird das
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Reziprozitatsprinzip als eine gleichzeitige Ergdnzung des Marktprinzips betrachtet.
Sowohl in der Soziologie als auch in der Sozialpsychologie und der Okonomie be-
schreibt der Reziprozitatsbegriff das Wirken sozialer Erwartungen der Gegensei-
tigkeit auch in 6konomischen Transaktionen. Die Verwendung des Begriffes erfolgt
jedoch innerhalb und erst recht zwischen den sozialwissenschaftlichen Disziplinen
mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen.™

In der Soziologie gibt es mit der makrosoziologisch-kollektivistisch und der
mikrosoziologisch-individualistisch orientierten Theorietradition zwei Ansatzpunk-
te flir die Einordnung des Reziprozitatsbegriffes. Im Bereich makrosoziologischer
Theorien kann Reziprozitat als synonym mit dem Begriff der Solidaritdt betrachtet
werden (Adloff 2005: 43 f.). ,Es scheint (...) grundsatzlich naheliegend, Solidaritat
auch in ihrer modernen Form in terms einer mehr oder weniger weiter gefassten
Reziprozitit zu fassen (Bode/Brose 1999: 181, Herv. weggelassen; vgl. auch Ad-
loff/Mau 2005: 20 ff.). Mikrosoziologisch (vgl. Adloff/Mau 2005: 26 ff.) findet der
Reziprozititsbegriff Anschluss an Theorien des sozialen Austausches (Blau 2005;
Homans 1961). Solche Theorien gehen davon aus, dass soziale Beziehungen analog
zu wirtschaftlichen Transaktionen als eine strategische Beziehung des wechselsei-
tigen Tausches verstanden werden kdnnen. Menschen gehen soziale Kontakte ein,
weil sie sich davon einen Vorteil versprechen. ,Will man Vorteile aus einem Kontakt
ziehen, so ist man verpflichtet, sich zu revanchieren und den anderen im Gegenzug
Vorteile zu gewdhren. (...) Wer der Abgeltung solcher Verpflichtungen nicht nach-
kommt und sich fiir erwiesene Vorteile nicht revanchiert, beraubt den anderen des
Anreizes, die Freundlichkeit ihm gegeniiber fortzusetzen" (Blau 2005: 26).

Aus austauschtheoretischer Perspektive grenzen Molm, Peterson und Takahashi
(2001) den reziproken Austausch (reciprocal exchange) von einem ausgehandelten
Austausch (negotiated exchange) ab. Im ausgehandelten Austausch gilt: ,actors
engage in a joint decision process, such as explicit bargaining, in which they reach
an agreement on the terms of the exchange” (ebd. 161). Der Austausch kommt erst
zustande, wenn beide Akteure fiir sich in den Tauschbedingungen einen Vorteil
sehen. Dagegen ist reziproker Austausch dadurch gekennzeichnet, dass einer der
Akteure zum Vorteil des anderen handelt, ohne dass irgendwelche Gegenleistun-
gen spezifiziert waren. Ob der Empfanger irgendwann eine solche Gegenleistung
erbringt, bleibt unklar und zeigt sich erst im Lauf der Zeit.

Obwohl die Soziologie schon sehr friih den Begriff der Reziprozitdt aus der
anthropologischen und ethnologischen Forschung in die soziologische Analyse

12 Der Reziprozitdtsbegriff spielt in unterschiedlichen Forschungsgebieten eine Rolle, so z. B. auch in der Wohlfahrts-
staatsforschung (Lessenich/Mau 2005; Bowles/Gintis 2000) und in Generationenbeziehungen (Hollstein 2005). Der
folgende Uberblick beschrankt sich allerdings auf Verwendungsweisen im Rahmen marktlicher Transaktionen, vor
allem im Rahmen von Beschéftigungsverhéltnissen.
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moderner Austauschbeziehungen Glbernommen hat, hat er eine nur geringe Pro-
minenz in der soziologischen Theoriebildung erlangt (Adloff/Mau 2005: 9), wenn
er auch aktuell wieder an Bedeutung gewinnt. Gegenwartig tragt vor allem die
Experimentelle Wirtschaftsforschung zur Weiterentwicklung des Konzeptes bei. Im
Rahmen austauschtheoretischer Uberlegungen macht der Begriff der Reziprozitit
das Tauschmotiv auch in nicht marktlichen Transaktionen sichtbar. Dagegen ist
seine Verwendung in der Okonomischen Theorie (z. B. Akerlof 1982) umgekehrt als
Reaktion auf die geringe Erklarungskraft der neoklassischen Handlungstheorie fiir
bestimmte Handlungen zu verstehen, etwa wenn Betriebe einerseits mehr als den
Mindestlohn fiir eine Arbeitsleistung zahlen und Beschaftigte andererseits mehr
leisten, als vom jeweiligen Betrieb als Mindestanforderung festgelegt wird, oder
wenn Betriebe einerseits ihre Beschaftigten in wirtschaftlich schwierigen Situa-
tionen nicht entlassen und Beschéftigte im Gegenzug dazu bereit sind, unbezahlte
Mehrarbeit zu leisten.

Vor allem die Experimentelle Wirtschaftsforschung konnte auf Basis des Rezi-
prozitatsbegriffes einen Beitrag zur Frage liefern, warum Akteure auch im Rahmen
marktlicher Austauschprozesse offensichtlich vom Prinzip der Nutzenmaximierung
abweichen. Ein typisches Experiment, das marktliche Austauschprozesse simuliert,
ist in diesem Zusammenhang das Ultimatumspiel (Giith/Schmittberger/Schwarze
1982; Fehr/Schmidt 1999). Dort verhandeln zwei Spieler um einen Geldbetrag,
z. B. um 10 Euro, wobei der Spieler A einen Vorschlag zur Aufteilung des Betrages
macht, den Spieler B dann entweder annehmen oder ablehnen kann. Bei Annahme
des Angebotes durch Spieler B wird das Geld nach der vorgeschlagenen Aufteilung
an beide Spieler ausgezahlt, lehnt Spieler B das Angebot ab, erhalt keiner der Spie-
ler Geld. Aus der Handlungstheorie der Nutzenmaximierung lassen sich fiir dieses
Design spezifische Prognosen liber das Handeln von Spieler A und Spieler B ablei-
ten. Den hochsten Nutzen wird Spieler A dann erzielen, wenn er Spieler B gerade
den Mindestbetrag anbietet, also (wenn nur ,runde” Betrége erlaubt sind) 1 Euro.
Dieser wird dann, unter den gegebenen Restriktionen entweder 1 Euro oder nichts
zu erhalten, seinen Nutzen maximieren und dem Angebot zustimmen.

Die empirischen Ergebnisse des Ultimatumspiels widersprechen diesen Prog-
nosen allerdings regelméBig und systematisch (Falk/Fischbacher 2006). Einerseits
bewegen sich die Angebote der vorschlagenden Spieler bei 40-50 % des Betrages
und sind damit nicht nur weit hoher als ein Mindestangebot, sondern nahe an
einer 50/50-Aufteilung. Andererseits werden Angebote von unter 30 % meist von
Spieler B abgelehnt, sodass keiner der beiden etwas erhélt. Die ablehnenden Spieler
nehmen also einen personlichen Verlust in Kauf. Diese Abweichungen vom Hand-
lungsmodell des rational kalkulierenden Nutzenmaximierers sind mithilfe einer
Orientierung der Spieler nicht (nur) an der Nutzenmaximierung, sondern auch an
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Fairness- oder Reziprozitdtsnormen erklarbar. ,Reciprocity means that in response
to friendly actions, people are frequently much nicer and much more cooperative
than predicted by the self-interest model; conversely, in response to hostile ac-
tions they are frequently much more nasty and even brutal (Fehr/Géchter 2000:
159). Ahnlich driickt es auch der Soziologe Gouldner aus: ,We may suggest that
each side lives up to its obligations, not simply because of constraints imposed by
the division of labor with its attendant mutual dependency, but also because the
partners share the higher level moral norm: You should give benefits to those who
give you benefit" (Gouldner 1960: 170; Herv. im Orig.).”

Sobel (2005) grenzt hier zunichst intrinsische Reziprozitat von instrumenteller
Reziprozitat ab. Das Prinzip der instrumentellen Reziprozitdt erklart kurzfristige
Abweichungen von der Nutzenmaximierung auf Basis eines langfristigen Kalkiils.
So kdnnte ein Betrieb deshalb nicht zu Entlassungen greifen, weil er befiirchten
muss, von den lbrigen Beschaftigten abgestraft zu werden oder auf dem Arbeits-
markt als potenzieller Arbeitgeber einen schlechten Ruf zu erhalten. Die Ergebnisse
des Ultimatumspiels verweisen allerdings auf eine intrinsische Reziprozitit (Sobel
2005: 193), da innerhalb des Spiels keine wiederholten Interaktionen der Spieler
stattfinden, es handelt sich damit um einmalige Austauschbeziehungen, in denen
sich trotzdem reziprokes Verhalten zeigt. Intrinsische Reziprozitat ist der Nutzen-
maximierung tatsachlich entgegengestellt, wahrend instrumentelle Reziprozitat
lediglich ein Mittel der langfristigen Nutzenmaximierung darstellt.

Reziprokes Verhalten ldsst sich weiterhin danach unterscheiden, ob positives
Verhalten belohnt oder negatives bestraft wird (Sobel 2005: 397; Fehr/Géchter
2000). Ersteres kann als positive oder konstruktive Reziprozitét, Letzteres als ne-
gative' oder destruktive Reziprozitat bezeichnet werden. Das Ultimatumspiel zeigt
einen Fall der destruktiven Reziprozitat, da hier Spieler B als negativ empfunde-
ne Angebote des Spielers A bestrafen und dabei auch eigene Verluste hinnehmen.
Auch konstruktive Reziprozitit lasst sich in den Experimenten der Okonomie nach-
weisen. In einem sogenannten ,Vertrauensspiel” erhalt Spieler A einen bestimmten
Geldbetrag x und kann dann einen beliebigen Anteil von null bis 100 % an Spieler B
geben. Dieser Betrag y wird dann vom Leiter des Experimentes verdreifacht (3y),
sodass Spieler B tatsdchlich 3y erhdlt. Spieler B kann wiederum frei entscheiden, ob
bzw. wie viel er nun an Spieler A sendet. Im Sinne der positiven Reziprozitat ergibt
sich in solchen Experimenten, dass sowohl Spieler A einen von null verschiedenen

13 Gouldner kommt zu dieser der neueren 6konomischen Forschung entsprechenden Erkenntnis allerdings auf der
Basis einer anderen theoriegeleiteten Perspektive.

14 Da der Begriff negative Reziprozitdt weiter unten mit einem anderen Inhalt besetzt ist, wird zur Vermeidung be-
grifflicher Unklarheiten im Folgenden von destruktiver und konstruktiver Reziprozitét gesprochen, auch wenn die
Begriffe positiv und negativ gebrduchlicher sind.
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Betrag an Spieler B sendet als auch Spieler B einen von null verschiedenen Betrag
zurlicksendet. Dieser ist dann positiv mit dem Ursprungsbetrag y korreliert (Fehr/
Giachter 2000: 162). Sowohl die Ergebnisse des Ultimatumspiels als auch die des
Vertrauensspiels sind nicht auf die Situation mit kleinen Geldbetrdgen beschrankt,
sondern bleiben auch dann bestehen, wenn es um sehr hohe Betrige geht (ebd.).

Der Reziprozitatsbegriff l1auft oft Gefahr, mit dem Begriff des Altruismus ver-
mengt zu werden (z. B. Ockenfels 1999: 15 ff.). Altruistisches Verhalten ist jedoch
unabhangig von einer Gegenleistung des Gegenlibers. Dies spiegelt sich in einem
weiteren Experiment wider, dem Diktatorspiel (Eckel/Grossman 1996). Dort erhélt
ein Spieler A einen Betrag, den er nach Belieben mit einem Spieler B teilen kann,
wobei er auch den gesamten Betrag fiir sich einbehalten kann. Spieler B hat hier,
im Gegensatz zum Ultimatumspiel, kein Vetorecht. Damit besteht flir Spieler A im
Diktatorspiel kein Risiko, dass eventuell unfaire Offerten abgelehnt werden. Es zeigt
sich jedoch, dass auch dann die Spieler A - in je nach konkreter Versuchsanordnung
unterschiedlichem Ausmal - bereit sind, einen wesentlichen Teil des Betrages an
die Spieler B zu geben. Dieses Ergebnis zeigt sich auch dann, wenn die Entschei-
dung von Spieler A gegeniiber B und dem Experimentator per Versuchsanordnung
unbekannt bleibt, sodass A keine sozialen Sanktionen zu fiirchten hat.

Ebenfalls mit dem Reziprozititsbegriff wird vor allem in der Okonomie der Be-
griff der Ungleichheitsaversion in Verbindung gebracht. Als Abneigung gegeniiber
Ungleichheiten wird eine Einstellung 6konomischer Akteure bezeichnet, die aus-
schlieBlich am Ergebnis des Austauschprozesses orientiert ist, also daran, ob das
Ergebnis eines Austauschprozesses fair ist. Demgegeniiber schlieBt der Begriff der
Reziprozitit Fairnesserwdgungen mit ein, geht aber dariiber hinaus (Falk/Fischba-
cher 2000). Der Reziprozitétsbegriff stellt nicht nur die faktische Ausgewogenheit
der Ergebnisse im Tauschhandeln in den Mittelpunkt, sondern vor allem auch die
mit dem Handeln verbundene Intention. Das heiBt, dass die Belohnung oder Bestra-
fung einer Tauschhandlung nicht nur vom Umfang der getauschten Giiter abhangt,
sondern auch und vor allem von der Intention des Gegenliibers, mit der er seinem
Tauschpartner entgegentritt. Leichte Variationen des Ultimatumspiels zeigen dies
sehr deutlich (Falk/Fischbacher 2006, 2000: 5 f.). In Variante 1 soll Spieler A wieder
10 Euro auf sich und sein Gegenliber aufteilen. Diesmal darf er aber nur zwischen
zwei Aufteilungsmodi wéhlen. Entweder kann er 2 Euro abgeben und behélt 8 Euro
(8/2), oder er kann die Aufteilung 5/5 wahlen. Wiederum kann Spieler B die ange-
botene Aufteilung akzeptieren oder ablehnen, wodurch keiner der beiden etwas er-
halt. Variante 2 entspricht Spielvariante 1, allerdings sind hier die beiden mdglichen
Aufteilungen 8/2 und 10/0. Zentrales Ergebnis des Experimentes ist, dass sich die
Ablehnungsraten der Aufteilung 8/2 in beiden Spielvarianten signifikant unterschei-
den. Obwohl das Ergebnis des angebotenen Tauschhandels dasselbe ist, wird das
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Aufteilungsangebot in Variante 1 zu 44,4 % abgelehnt, wahrend in Variante 2 nur
(aber immerhin) 8,9 % der Spieler B ablehnen. Der Unterschied besteht allein in den
Intentionen der vorschlagenden Spieler. In Variante 1 hatte Spieler A eine faire Auf-
teilung wahlen kénnen, was von Spieler B negativ gedeutet wird. Demgegeniiber
ist in Variante 2 die Aufteilung 8/2 die ,fairestmégliche” Aufteilung. Dies wird von
Spieler B bei der Interpretation des Verhaltens des Spielers A berlicksichtigt.

Angesichts der fast verwirrenden Vielfalt von Verwendungsmaoglichkeiten des
Reziprozitatsbegriffes lasst sich fragen, ob und gegebenenfalls wie sich diese zu-
einander in Beziehung setzen und ordnen lassen. Ohne damit eine allumfassende
Lésung zu beanspruchen, wird in dieser Arbeit davon ausgegangen, dass Austausch-
handlungen in einem Kontinuum der Reziprozitat stattfinden. Die verschiedenen
Verwendungsweisen des Reziprozitdtsbegriffes werden als eine Lokalisierung auf
diesem Kontinuum interpretiert. Im Anschluss an Sahlins (1999) l4sst sich ein sol-
ches Kontinuum der Reziprozitat zwischen dem altruistischen Handeln einerseits
und individuell-nutzenmaximierenden Handeln andererseits aufspannen. ,Die Form
des Austausches pendelt von selbstloser Riicksichtnahme auf andere durch Gegen-
seitigkeit bis hin zum Eigennutz" (Sahlins 1999: 153; vgl. aus Sicht der Okonomi-
schen Theorie auch Ockenfels 1999: 103 ff.; Bethwaite/Tompkinson 1996).

Sahlins Kontinuumbegriff der Reziprozitat reicht von der generalisierten Gber die
ausgleichende zur negativen Reziprozitat. Diese drei Typen unterscheiden sich in der
Art der sozialen Beziehungen, in die sie eingebettet sind, in der Unmittelbarkeit der
Erwiderung einer Gabe und der Gleichwertigkeit von Gabe und Gegengabe. Gene-
ralisierte Reziprozitdt bezeichnet eine Solidarbeziehung, in der soziale Aspekte des
Tausches den materiellen Aspekt liberwiegen. Gaben werden innerhalb solcher Bezie-
hungen freiwillig und scheinbar ohne Gegenleistung erbracht. Es handelt sich dabei
jedoch nur in der Extremform der generalisierten Reziprozitat um echten Altruismus,
denn oft enthélt eine Gabe, ein Geschenk oder eine Hilfeleistung fiir den Empfanger
implizit die Verpflichtung zur Erwiderung, etwa wenn der Geber selbst Hilfe braucht.
Wann eine Erwiderung erfolgt, bleibt dabei aber ebenso unbestimmt wie der Wert
der Gegengabe. Zeitpunkt und Wert der Gegengabe sind zudem davon abhdngig, was
sich der Empfanger leisten kann, sodass vom Geber auch in Kauf genommen wird,
dass die Gegengabe nie erfolgt, ohne dass die Solidarbeziehung dadurch aufgelost
wiirde. Beispiele flir solche generalisierte Reziprozitdt sind etwa Hilfeleistungen unter
Freunden und Verwandten oder Spenden an Hilfsorganisationen.

Den Gegenpol zur generalisierten Reziprozitat stellt die negative Reziprozitdt'
dar. Negativ reziprok ist ein Handeln, wenn versucht wird, etwas fiir umsonst und
ungestraft zu bekommen. Ein solches Verhalten ist die unpersonlichste Art des Tau-

15 Vgl. FuBnote 14.
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sches, wobei die Tauschparteien bestrebt sind, ihren Nutzen ohne Riicksicht auf die
dadurch entstehenden Kosten der anderen zu maximieren. Beispiele dafiir reichen
vom Feilschen liber den Betrug bis hin zum Diebstahl. Bei der negativen Rezipro-
zitdt steht der materielle Aspekt eindeutig im Vordergrund, eine soziale Beziehung
stiften negativ reziproke Tauschhandlungen nicht. Dem Bereich der negativen Soli-
daritdt lasst sich die instrumentelle Reziprozitdt zuordnen, aber auch die als typisch
flir 6konomische Transaktionen betrachtete individuelle Nutzenmaximierung.

Den Mittelpunkt zwischen negativer und generalisierter Reziprozitdt bildet
die ausgeglichene Reziprozitit. Diese bezeichnet eine Tauschbeziehung, in der fir
eine Gabe stets eine Gegengabe von entsprechendem Wert erwartet wird. Ausge-
glichen-reziproke Handlungen sind starker von personlichen Beziehungen gepragt
als die negative, aber weniger als die generalisierte Reziprozitat. Die Tauschpartner
verbinden hier vor allem deren komplementare wirtschaftliche und soziale Interes-
sen. Bei einem ausgeglichen-reziproken Austausch ist der materielle Aspekt eben-
so wichtig wie der soziale. Daher folgt dem Ausbleiben der Gegengabe auch eine
Auflésung der sozialen Beziehung zwischen Geber und Empfinger. Kennzeichen
ausgeglichener Reziprozitdt ist also, dass beide Tauschpartner aus der Transaktion
Nutzen ziehen.

Diese breite Definition macht zum einen deutlich, dass soziale Austauschbezie-
hungen meist weder auf rein egoistischen noch auf rein selbstlosen Motiven beru-
hen, sondern an unterschiedlichen Stellen dieses Kontinuums situiert sein kdnnen.
Dies verdeutlicht die Abbildung 11 anhand einiger Beispiele.'

Abbildung 11: Das Kontinuum der Reziprozitdtsbeziehung

instrumentelle Reziprozitat
Altruismus JFreundschaftsdienst” in Beschaftigungsverhaltnissen Diebstahl

z generalisierte R. z ausgeglichene R. z negative R. z

f f o

Taschengeld intrinsische Reziprozitat individuelle
an Kinder in Beschaftigungsverhéltnissen Nutzenmaximierung

Die Extremform der generalisierten Reziprozitat ist das altruistische Handeln, bei-
spielsweise in Form von Spenden an Hilfsorganisationen. Austauschbeziehungen

16 Vermutlich ldsst sich Gber die genaue Einordnung der Beispiele auf dem Kontinuum streiten, zum Beispiel, ob fa-
milidre Unterstiitzungsleistungen altruistisch motiviert und damit einseitig sind oder in den Bereich des reziproken
Austauschs fallen. Die Relationen der Beispiele zueinander diirften jedoch weitgehend konsensfahig sein.
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in Familien lassen sich relativ weit auf der Seite der generalisierten Reziprozitat
verorten. So ist das Zahlen von Taschengeld an die Kinder vonseiten der Eltern nur
an generelle Erwartungen der Erwiderung dieser Gabe gekniipft, und auch eine
eventuelle Undankbarkeit der Kinder kann dabei die soziale Beziehung nicht auf-
l6sen. Immer noch als generalisierte Reziprozitatsbeziehung konnen gegenseitige
Hilfeleistungen zwischen befreundeten Personen betrachtet werden, etwa die Hilfe
bei Umziigen oder das Ausleihen des Autos etc. Dabei ist das Aufrechterhalten der
sozialen Beziehung bei ausbleibenden Erwiderungen solcher Freundschaftsdienste
weniger gesichert, als dies bei Familien meist der Fall ist.

Auf der anderen Seite ist Diebstahl der prototypische Fall der extremen negati-
ven Reziprozitdt. Diebstahl ist in keine soziale Beziehung eingebettet, sondern nur
an den materiellen Aspekten des ,Tauschhandels" orientiert. Bei individuell nut-
zenmaximierendem Handeln steht ebenfalls der materielle Aspekt im Vordergrund.
Hierbei wird versucht, mit einer méglichst geringen Leistung eine mdglichst groBe
Gegenleistung zu erzielen. Da allerdings eine Gegenleistung erfolgt, kann indivi-
duelle Nutzenmaximierung zwischen negativer und ausgeglichener Reziprozitat
verortet werden. Das gilt noch mehr fiir die sogenannte instrumentelle Reziprozi-
tat, bei der Tauschpartner aus eigenem Interesse den Anschein erwecken wollen,
sie handelten aufgrund ausgeglichener Reziprozitat. Dies ist etwa der Fall, wenn
Tauschpartner an wiederholten Interaktionen interessiert sind und vermeiden wol-
len, bei den aktuellen bzw. zukiinftigen potenziellen Tauschpartnern in den Ruf zu
kommen, andere zu iibervorteilen. Intrinsische Reziprozitat ist der prototypische
Fall der ausgeglichenen Reziprozitdt. Die Tauschpartner orientieren sich, also ohne
damit indirekt ihre eigenen Interessen zu verfolgen, um ihrer selbst willen an der
Reziprozitdtsnorm als Ausgeglichenheit von Leistung und Gegenleistung.

Die Lokalisierung bestimmten Tauschhandelns auf dem Reziprozitatskontinuum
macht auch deutlich, dass sich soziale Beziehungen im Zeitverlauf auf diesem Kon-
tinuum bewegen konnen, etwa wenn aus einer Geschaftsbeziehung eine Freund-
schaft entsteht oder kooperative Beziehungen zwischen Betrieb und Beschaftigten
in Arbeitskdmpfe umschlagen. Ebenso werden betriebliche Tauschbeziehungen in
Beschaftigungsverhaltnissen anfangs hauptsachlich dem Typ der ausgeglichenen
Reziprozitat zuzuordnen sein, sie beinhalten aber stets auch Elemente der Gene-
ralisierung, die im Laufe des Beschaftigungsverhaltnisses durch den Aufbau von
Vertrauen zunehmen.

Worauf die Orientierung am Reziprozitatsprinzip letztendlich beruht, ob auf
einer genetischen Disposition, auf sozialen Lernvorgdngen oder instrumentellen Er-
wagungen (vgl. Adloff/Mau 2005: 32 f.; Ockenfels 1999: 15 ff.), kann und muss im
Folgenden unberiicksichtigt bleiben.
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3.2.2 Reziprozitdt in Beschaftigungsverhaltnissen

Wenn von Reziprozitdt in Beschaftigungsverhaltnissen die Rede ist, dann ist damit
meist die ausgleichende Reziprozitat gemeint. Weder wird ein Beschaftigter erwar-
ten, den Arbeitslohn ohne Gegenleistung zu erhalten, noch wird er bereit sein, ohne
Lohn zu arbeiten. Zum Teil wird bei der Analyse von Beschaftigungsverhaltnissen
allerdings auch von generalisierter Reziprozitdt gesprochen (z. B. Voswinkel 2005).
Damit kann jedoch, das macht die hier verwendete Typologie Sahlins deutlich, le-
diglich eine Verschiebung in Richtung Generalisierung gemeint sein. Das Prinzip
des Ausgleiches wird in Beschaftigungsverhaltnissen nicht vollstandig verlassen.
Da es im Folgenden ausschlieBlich um die Reziprozitdt in Beschaftigungsverhalt-
nissen geht, ist mit dem Begriff Reziprozitdt - auBer es wird ausdriicklich darauf
hingewiesen - stets die ausgeglichene Reziprozitdt gemein.

In betrieblichen Beschaftigungsverhéaltnissen bildet die Unvollstandigkeit des
Arbeitsvertrages den Grund, warum diese auf Dauer nicht als rein eigeninteressier-
te (negativ reziproke) Handlungszusammenhinge aufrechtzuerhalten sind und der
(ausgeglichenen) Reziprozitit bediirfen (Bode/Brose 1999: 184). Die Unvollstin-
digkeit oder Unbestimmtheit des Arbeitsvertrages (Hart/Moore 1999) bezeichnet
die Tatsache, dass es im Gegensatz zu anderen Vertragsarten nicht méglich ist, die
von beiden Seiten geschuldeten Leistungen genau zu spezifizieren. Dies ist auf die
Unbestimmtheit zukiinftiger Zustdnde und auf unvollstandige Informationen zu-
rlickzufiihren. Im Rahmen unvollstandiger Vertrage entsteht auf der Seite, die eine
Leistung erbringen soll, gegeniiber dem Vertragspartner ein Informationsvorsprung
(asymmetrische Information), sowohl was die eigene Leistungsfahigkeit und Leis-
tungsbereitschaft als auch was die Zurechnung des Ergebnisses betrifft. ,Given the
technological complexity of contemporary organizations, it is unlikely that a writ-
ten contract could be drafted to cover all performance requirements of a person
who will work for an employer for 30 years" (Rousseau 1989: 123).

Dies fiihrt zu Unbestimmtheiten bei den Vertragspartnern, ob auf eine Leis-
tungserbringung eine Gegenleistung entsprechenden AusmaBes erfolgt. Solche
Unbestimmtheiten treten in Beschaftigungsverhaltnissen in drei Dimensionen auf,
in der zeitlichen, der sozialen und sachlichen Dimension (Voswinkel 2005). Sind
Arbeitsverhdltnisse — zumindest der Mdglichkeit nach - auf Dauer angelegt, mis-
sen sowohl| Beschaftigte als auch der Betrieb in Vorleistungen eintreten, von denen
sie nicht sicher sein kdnnen, wann bzw. ob sie sich auszahlen werden. Betriebe
investieren etwa in das Humankapital der Beschaftigten, ohne sicher zu sein, ob
diese Investition nicht spdter einem anderen Betrieb zugutekommt, wahrend Be-
schaftigte EinkommenseinbuBen in einer Einarbeitungszeit akzeptieren, ohne die
Sicherheit einer Ubernahme nach der Probezeit zu haben. Die soziale Dimension
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einer Arbeitsbeziehung entsteht durch die Tatsache, dass der individuelle Arbeit-
nehmer Teil der Betriebsgemeinschaft ist. (Gegen-)Leistungen des Betriebes richten
sich daher nicht nur an den Beschaftigten selbst, sondern werden etwa in Form
von betrieblichen Zusatzleistungen an die Beschaftigten als Kollektiv gerichtet. In
sachlicher Hinsicht schlieBlich ist auch die konkret erwartete Arbeitsleistung nicht
exakt spezifiziert, sondern es besteht die Erwartung, dass die Beschaftigten ihre
Tatigkeit im Betrieb in loyaler und mitdenkender Weise ausfiihren.

Durch diese Unbestimmtheit der Erwiderung von Leistungen mit entsprechen-
den Gegenleistungen entsteht fiir die Beteiligten ein Spielraum, innerhalb dessen
sie ihre Leistung frei wahlen konnen. Dieser Entscheidungsspielraum kann unter
Umstdnden bis hin zur Leistungsverweigerung gehen, ohne dass dies vom Arbeit-
geber erkannt und sanktioniert werden kann. Die Reziprozitdtsnorm bildet einen
Mechanismus, der dem entgegenwirkt. Die Erwartung, dass eine gute Leistung mit
einer entsprechenden reziproken Gegenleistung belohnt wird, sorgt dafiir, dass die
Vertragspartner trotz der Moglichkeit des opportunistischen Verhaltens bereit sind,
in Vorleistungen einzutreten. Reziprozitat kann dabei als instrumentelle Reziprozi-
tat stattfinden, etwa indem vom Arbeitgeber mehr Lohn (der sogenannte Effizienz-
lohn) gezahlt wird als eigentlich Gblich. Dadurch erwarten diese sich eine Mehr-
leistung der Beschaftigung bzw. dass Beschaftigte weniger zu opportunistischem
Verhalten motiviert sind (z. B. Sesselmeier/Blauermel 1997: 153 ff.). Reziprozitit
in Beschdftigungsverhdltnissen kann und wird jedoch in weiten Teilen intrinsisch
motiviert sein, wie es in den 6konomischen Ultimatumexperimenten zum Vorschein
kommt. Damit stellt Reziprozitat eine im Sinne Boudons axiologische Handlungs-
orientierung dar.

Wahrend in Beschaftigungsverhaltnissen Arbeitgeber und Arbeitnehmer so-
wohl Erbringer als auch Empfanger von Leistungen sind, liegt der Fokus dieser
Untersuchung und damit auch der folgenden Ausfiihrungen auf den Beschaftig-
ten. Diese Entscheidung ist wie folgt begriindet: Sowohl im Fall des Kombilohnes
.Mainzer Modell" (vgl. Abschnitt 5.2.4.3) als auch in anderen empirischen Analysen
(Whitehouse 1996: 132) ist die Arbeitgeberseite insofern unproblematisch, als sie
nicht Uber die Kombilohnforderung der Beschaftigten informiert war. Folglich ist
die Ursache fiir die hohe Abbruchrate eher bei den Beschaftigten selbst zu suchen.

3.2.3 Konsequenzen verletzter Reziprozitdt in Beschaftigungsverhiltnissen

Aus den oben ausgefiihrten 6konomischen Experimenten wurde deutlich, dass die
Verletzung der Reziprozitatsnorm zu sanktionierenden Handlungen fiihrt. In diesem
Abschnitt wird der Frage nachgegangen, welche Konsequenzen eine Verletzung der
Reziprozitdtsnorm auBerhalb des engen Mdglichkeitsraumes von Laborexperimen-
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ten hat. Wie im Folgenden zu sehen ist, kann die Verletzung der Reziprozitat in
Beschaftigungsverhaltnissen unterschiedliche Konsequenzen haben.

Die unmittelbarste Folge ist sicherlich ein negativer Einfluss auf die Bewer-
tung des erhaltenen Einkommens. In seiner Theorie distributiver Gerechtigkeit'”
schldgt Jasso (1978, 1980) mit f = In(//I7) eine mathematische Représentation
des kognitiven Bewertungsprozesses des erhaltenen Einkommens vor. Dabei ist f
das Gerechtigkeits- oder Fairnessurteil des Beschéftigten in Bezug auf das erhal-
tene Einkommen. Dieses bestimmt sich aus dem Lohn / im Verhdltnis zu einem
fiir die ausgefiihrte Tatigkeit als fair betrachteten Lohn /7. Im Kontext der betrieb-
lichen Austauschbeziehungen kann der Bruch //If folgendermaBen interpretiert
werden: Er bezeichnet die Reziprozitat zwischen dem vom Betrieb gezahlten Lohn
und dem Lohn, den der Beschéftigte fiir seinen Arbeitseinsatz erwartet. Im Falle
=17 herrscht vollstindig ausgeglichene Reziprozitit. Die Logarithmierung fiihrt
zu positiven Werten, wenn sich die Reziprozitit (aus Sicht des Beschiftigten) in
Richtung generalisierte Reziprozitat verschiebt (/< /), und umgekehrt zu negativen
Fairnessurteilen, wenn der erhaltene Lohn das Reziprozitatsprinzip (aus Sicht des
Beschiftigten) in Richtung negative Reziprozitit verletzt (/> /). Letzteres kann als
Verletzung der Reziprozitdtsnorm interpretiert werden. Die Logarithmierung reflek-
tiert dabei zwei weitere von Jasso (Jasso 1978: 1414 f.) als wichtige Eigenschaften
von Fairnessurteilen identifizierte Faktoren. Einerseits flihrt ein Lohn, der um die
Halfte kleiner ist als der faire Lohn, zu einer Negativverschiebung des Urteils um
denselben Wert, wie eine Verdopplung des Lohnes zu einer Erhdhung des Fairness-
urteils flihrt. Andererseits aber hat - bei konstantem fairem Lohn - eine negative
Einkommensveranderung einen stérkeren Einfluss auf f als eine positive Einkom-
mensveranderung. Dies entspricht der ,common human experience that deficiency
is felt more keenly than excess" (Jasso 1978: 1415).

Wahrend Jassos Theorie des Fairnessurteils dazu beitragt, einstellungsrelevante
Folgen von Reziprozitatsverletzungen herauszuarbeiten, kann die Fair-wage-effort-
Hypothese von Akerlof und Yellen (1990) als eine Darstellung der handlungsrelevan-
ten Folgen betrachtet werden. Akerlof und Yellen orientieren sich an soziologischen
und sozialpsychologischen Austauschtheorien (Adams 1963; Homans 1961). Um die
handlungsrelevanten Konsequenzen verletzter Reziprozitdt herauszustellen, soll das
Modell zunéchst in einer vereinfachten Form dargestellt werden. Konkret betrachtet
die Fair-wage-effort-Hypothese den Einfluss der Reziprozitat auf die Arbeitsleistung
e=min(l/I, 1). Mit e = 1 wird der ,normale" Arbeitseinsatz bezeichnet (Akerlof/Yel-

17  Die Begriffe ,Reziprozitdt von Lohn und Arbeitsleistung” sowie ,distributive Gerechtigkeit" und ,Fairness" werden
im Rahmen dieser Arbeit als groBtenteils auf dasselbe empirische Phdnomen bezogen betrachtet und daher als
synonym behandelt. Eine einheitliche Abgrenzung der Begriffe ist auch in der Fachliteratur bisher nicht erfolgt und
stellt eine Aufgabe dar, die Uber die Mdglichkeiten der vorliegenden Arbeit hinausgeht.
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len 1990: 255), der sich im Falle vollstindig ausgeglichener Reziprozitat ergibt. Im
Falle einer verletzten Reziprozitat reduziert ein Beschaftigter seine Arbeitsleistung
so lange, bis ein neuer Ausgleich hergestellt wurde (vgl. auch Robinson 1995; Lester
et al. 2002: 42). Im Gegensatz zu Jassos Fairness-Modell sehen Akerlof/Yellen jedoch
keinen zusatzlichen Effekt von Mehrzahlungen iber den fairen Lohn hinaus auf die
Arbeitsleistung, reprasentiert durch die Minimumbedingung.

Eine Reduktion der Arbeitsleistung ist allerdings nicht die einzige Handlungsop-
tion flir Beschaftigte. In vielerlei Zusammenhangen wird darauf hingewiesen, dass
die ausgeglichene Reziprozitat die Grundlage stabiler sozialer Beziehungen dar-
stellt (Gouldner 1960: 169; Blau 2005: 126; Bode/Brose 1999: 181). Daher kommt
es bei Verletzungen des Reziprozitatsprinzips zu einer Gefahrdung der sozialen
Beziehung insgesamt (Sahlins 1999: 154 f.). Dies gilt auch fiir Beschaftigungsver-
héltnisse. Beschaftigte, welche die Erfahrung machen, dass der Betrieb seinen Ver-
pflichtungen zur Reziprozitét in einem bestimmten Punkt nicht nachgekommen ist,
gehen davon aus, dass auch im weiteren Verlauf der betrieblichen Arbeitsbeziehung
keineswegs gesichert ist, dass auf die eigenen Arbeitsleistungen mit entsprechen-
den Gegenleistungen reagiert wird. Es erscheint ihnen das ausgeglichen reziproke
Verhaltnis von Leistung und Gegenleistung in der Beziehung verletzt und in Rich-
tung negative Reziprozitdt verschoben. In Anlehnung an Sheppard, Lewicki und
Mintons (1992) Erweiterung des Exit-Voice-Ansatz (Hirschmann 1970) kénnen vier
Méglichkeiten der Reaktion auf ungerechte Verhaltensweisen, wie die Verletzung
des Reziprozitatsprinzips, abgeleitet werden. Diese lassen sich als Kombinationen
der Verhaltensdimensionen proaktiv/reaktiv und konstruktiv/destruktiv darstellen
(Tabelle 2). Welche der Verhaltensweisen gewéhlt wird, hangt vom Ausmal3 der
wahrgenommenen Ungerechtigkeit ab. Exit (das Verlassen des Betriebes) und Voice
(Widerspruch gegen die Ungerechtigkeit) sind proaktive Verhaltensweisen, die auf
eine Verdnderung der Situation abzielen. Beim Exit-Verhalten wahlt ein Beschaf-
tigter auf eine Verletzung der Reziprozitdt die Kiindigung. Die Voice-Strategie
konnte dagegen so aussehen, dass ein Arbeitnehmer seine Vorgesetzten direkt an-
spricht und sich beschwert oder auch den Betriebsrat einschaltet. Das Verlassen
des Betriebes wird als destruktiv charakterisiert, da es das Beschaftigungsverhaltnis
auflost. Dagegen wird der Widerspruch als konstruktives Verhalten klassifiziert. Die
Beschiaftigten haben aber noch andere Mdglichkeiten, die Sheppard, Lewicki und
Minton als reaktiv bezeichnen. Destruktiv-reaktives Verhalten duBert sich im Riick-
zugsverhalten, in der ,inneren Kiindigung” So kann ein Beschaftigter sich dafiir
entscheiden, jegliche Eigeninitiative zu unterlassen und nur noch ,Dienst nach Vor-
schrift” durchzufiihren. Loyalitdt bezeichnet demgegeniiber das konstruktiv-reak-
tive Verhalten des ,rationalizing”, bei dem der Beschiftigte etwa eine Umdeutung
der ihm widerfahrenen Ungerechtigkeit entwickelt (Liebig 1997: 237 f.).

Kapitel 3

57



58

Eine Erklarung des Abbruchverhaltens

Tabelle 2: Mdgliche Reaktionen auf Reziprozitdtsverletzungen in Beschaftigungsverhiltnissen

proaktiv reaktiv
konstruktiv Voice behavior Loyality behavior
Change behavior Rationalizing the injustice
destruktiv Exit behavior Withdrawal behavior
Leave the scene Change behavior

Quelle: Sheppard/Lewicki/Minton 1992; Abbildung nach Liebig 1997: 238.

Der dem Reziprozitatsbegriff nahe stehende Begriff der Anerkennung (Voswinkel
2005; Kotthoff 2000) verweist darauf, dass es in Beschiftigungsverhiltnissen bei
der Reziprozitat von Leistung und Gegenleistung nicht nur um rational-kalkulie-
rende Anpassungsreaktionen der Beschaftigten an empfundene Verletzungen
geht, sondern Emotionen eine wichtige Rolle spielen. ,Die Gefiihlsreaktion auf das
Nichteinhalten einer Reziprozititsnorm ist (...) personliche Krinkung, Beleidigtsein,
Empérung, Wut. In diesen Gefiihlen driickt sich das Verlangen nach Sanktionen
aus. Diese ist ein separater Aspekt der Schddigung des Normverletzers. Sie hat die
Bedeutung eines Denkzettels oder eines Appells, die eigene Wiirde wieder zu re-
spektieren” (Kotthoff 2000: 33; vgl. auch Honneth 2003: 222; Rousseau 1989: 128).

3.2.4 Subjektive Aspekte der Reziprozitat

Die Reaktion des Beschaftigten auf eine Verletzung der Reziprozitatsnorm ist je-
doch nicht nur vom objektiven Verhaltnis zwischen dem gezahlten Lohn und einem
als MafBstab herangezogenen fairen Lohn abhdngig. In der Terminologie Boudons
hieBe das, dass die Handlungsorientierung am Reziprozitdtsprinzip nicht nur axio-
logische, sondern oft auch kognitive Aspekte beinhaltet. Die Fair-wage-effort-
Hypothese zieht dies mit in Betracht, indem sie die GréBen als abhdngig von der
subjektiven Wahrnehmung der Beschaftigten beschreibt, reprasentiert mit dem
Subskriptum s, als subjektiv wahrgenommener Lohn /s und als subjektiv wahrge-
nommener fairer Lohn lsf. Damit ergibt sich die Arbeitsleistung als objektive Konse-
quenz aus der Relation zweier subjektiver GréBen e = min(/_/I/, 1). In Abgrenzung
zu den tatsdchlichen VerstdBen gegen die Reziprozitatsnorm und im Anschluss an
Boudons Typ Il der nicht zweckrationalen Uberzeugungen werden daher im Folgen-
den von ,kognitiven oder subjektiven Verletzungen der Reziprozitatsnorm” (KVR)
gesprochen. Die in der Reziprozitdtsnorm stets inhdrente Subjektivitdt wurde be-
reits von Gouldner (1960: 172, vgl. auch 2005: 113) thematisiert und zeigt sich
auch in den Ergebnissen der Forschung zur Existenz und zum Wirken psycholo-
gischer oder auch subjektiver Vertrage in Beschiftigungsverhiltnissen (Rousseau

1989; Conway/Briner 2005).
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Auch der kognitive Aspekt der Reziprozitdt hangt mit der Unvollstandigkeit
des Arbeitsvertrages zusammen. Da der Arbeitsvertrag immer nur den allgemeinen
Rahmen des Beschaftigungsverhéltnisses abstecken kann, fiillen die Beschaftigten
die ,Liicken" im Vertrag mit der eigenen und subjektiv gepragten Interpretation des
Verhaltens der Organisation bzw. ihrer offiziellen Vertreter ihnen gegeniiber. Das
tun sie, indem sie Annahmen iiber das Nichtenthaltene machen (vgl. Konow 1996:
22). Dadurch entstehen psychologische Vertrige als subjektive Interpretation der
reziproken Verpflichtungen, die tber die Formalisierung der Erwartungen im Ar-
beitsvertrag hinausgehen: ,When an individual perceives that contributions he or
she makes obligates the organization to reciprocity (or vice versa) a psychological
contract emerges” (Rousseau 1989: 124). Psychologische Vertrige bestehen also
in der subjektiven Interpretation der Beschaftigten dariiber, was sie der Organisa-
tion schulden und umgekehrt die Organisation ihnen im Rahmen der betrieblichen
Austauschbeziehung schuldet. Der Fokus des Begriffes ,psychologischer Vertrag”
liegt erstens auf der individuellen Ebene des Beschaftigungsverhaltnisses und hier
vor allem auf der Seite der Beschaftigten. Nur Individuen kdnnen einen psycholo-
gischen Vertrag entwickeln, nicht das Unternehmen als ihr Vertragspartner.’ Die
Lokalisierung der psychologischen Vertrage auf der individuellen Ebene unterschei-
det sie von impliziten Vertrdgen, die als ,betriebliche Praxis" auf der Ebene der
sozialen Beziehung liegen und ein stabiles Muster vorhersagbaren Handelns bilden.
Zweitens kennzeichnet einen psychologischen Vertrag, dass dessen Inhalt einsei-
tig ist. ,It is the individual's belief in an obligation of reciprocity that constitutes
the contract. The belief is unilateral, held by a particular individual, and does not
constrain those of any other parties to the relationship" (Rousseau 1989: 124).
Der Inhalt des psychologischen Arbeitsvertrages eines Beschaftigten muss sich da-
her nicht mit der Einschdtzung der Organisationsvertreter im Betrieb oder eines
auBenstehenden Beobachters decken (Morrison/Robinson 2004: 162). Sie kénnen
in diesem Sinne entweder Boudons Typ | oder Typ Il der kognitiven Uberzeugun-
gen entsprechen und damit entweder intersubjektiv oder nur subjektiv zutreffen.
Trotzdem handeln die Beschaftigten unter der Annahme, dass der psychologische
Vertrag intersubjektiven Charakter hat und dass ,contributions will be reciprocated
and that a relationship exists where actions of one party are bound to those of
another" (Rousseau 1989: 128).

Die aufgrund psychologischer Vertrage gebildeten Verhaltenserwartungen an
den Betrieb kdnnen, miissen aber nicht in allen Punkten mit der offiziellen Unter-
nehmenspolitik bzw. deren Umsetzung und subjektiver Interpretation der Vertreter

18  Allerdings legt die Forschung zu psychologischen Vertrdgen nahe, dass auch die Vorgesetzten psychologische Ver-
trége in ihrer Rolle als Vertreter des Unternehmens entwickeln (Lester et al. 2002).
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des Betriebes libereinstimmen. Dies flihrt dazu, dass zwischen Betrieb und Beschaf-
tigten unterschiedliche Einschatzungen dariiber bestehen kénnen, wann die Rezi-
prozitdtsnorm erfiillt ist. Divergenzen zwischen den Interpretationen der Beschaf-
tigten und der Organisationsvertreter konnen auf drei Mechanismen zuriickgefiihrt
(Morrisson/Robinson 2004: 169 ff.) werden:

Erstens konnen unterschiedliche Sichtweisen dariiber bestehen, welches tber-
haupt konkret die Verpflichtungen des Gegeniibers sind. So kann etwa der Arbeit-
nehmer davon ausgehen, dass seine geleisteten Uberstunden entlohnt werden,
wahrend der Betrieb sich lediglich dazu verpflichtet sieht, flir einen spateren Aus-
gleich durch eine Verringerung der Arbeitszeit zu sogen. Zweitens kann die Wahr-
nehmung verzerrt sein, ob und in welchem AusmaB Verpflichtungen erfiillt wurden.
Typischerweise wird der Grad der Erfiillung der eigenen Verpflichtungen iberbe-
wertet. ,People have self-serving views of fairness that can cause them to not see
their own role in a conflict situation, hence feeling that they are being unfairly
victimized" (ebd.). Beschiftigte haben demnach oft eine verzerrte Wahrnehmung
dessen, ob sie oder der Arbeitgeber die Reziprozitatsnorm erfiillen, und haben ihre
eigene Leistung im Vergleich zur Gegenleistung des Betriebes als weit gréBer in Er-
innerung, als dies eigentlich der Fall war (Morrisson/Robinson 1997: 240; vgl. auch
Fetchenhauer/Bierhoff 2004: 135). Drittens fiihren Individuen bei Bewertungen er-
fiilllter Verpflichtungen soziale Vergleiche durch, orientieren sich also daran, was
ihnen dhnliche Personen erhalten. Auch dieser Vergleich kann ein hohes MaB an
Subjektivitdt beinhalten und zu subjektiver relativer Deprivation fiihren (Stouffer
et al. 1949; Crosby 1976; vgl. auch Clark/Oswald 1996).

Daher kénnen Verletzungen der Reziprozitdtsnorm nicht nur auf absichtliche
Handlungen (Ungerechtigkeiten), sondern auf die Divergenz oder Inkongruenz
von Erwartungen an den Tauschpartner zuriickgehen (Morrisson/Robinson 1997:
231 ff.). Solche allein auf der Divergenz von Erwartungen beruhenden Verletzungen
der Reziprozitdtsnorm flihren jedoch ebenso wie tatsachliche Verletzungen zu ent-
sprechendem Handeln der Beschaftigten.

Aus der empirischen Forschung zu Verletzungen psychologischer Arbeitsvertra-
ge sind im Zusammenhang mit der Erklarung von Kombilohnabbriichen vor allem
folgende Ergebnisse relevant. Heriot et al. (1997) untersuchen, welche Aspekte des
Beschaftigungsverhdltnisses es sind, die sich im psychologischen Vertrag der Be-
schaftigten niederschlagen, und ob sich diese von den Aspekten unterscheiden,
welche die Vertreter des Betriebes als relevant betrachteten. Zunachst ergibt sich
in ihrer Untersuchung, dass beide Vertragsparteien gleichermaBen die Einhaltung
der Arbeitszeit, die Leistungserbringung und Ehrlichkeit als zentrale Aspekte des
Beschaftigungsverhaltnisses betrachten. Divergenzen bestehen allerdings dahin
gehend, dass Betriebsvertreter dariiber hinaus mit Humanitdt und Anerkennung
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eher weiche Faktoren betonen, wahrend Beschaftigte die Arbeitsplatzsicherheit,
gesicherte Arbeitsbedingungen und einen fairen Lohn als wichtig einschatzen.
Die Fairness oder ausgeglichene Reziprozitdt des Lohnes stellt laut der Untersu-
chung von Lester et al. (2002; dhnlich auch Porter et al. 1998) auch den Aspekt
des psychologischen Arbeitsvertrages dar, bei dem die Divergenzen zwischen Be-
schaftigten und Betrieb besonders groB sind. In ihrer Untersuchung vergleichen
sie die Einschatzung von Beschiaftigten und Organisationsvertretern hinsichtlich
der Erfiillung wechselseitiger Verpflichtungen in verschiedenen Bereichen des Be-
schaftigungsverhaltnisses. Dabei zeigt sich nicht nur, dass im Bereich der Frage, ob
der Lohn fair ist bzw. in angemessener Weise der Leistung des Beschaftigten ent-
spricht, der Unterschied in den Einschatzungen der Vertragspartner besonders stark
ist. Darliber hinaus ist der Lohn der einzige Aspekt, bei dem sich im Mittel iiber
die Beschaftigten ein tatsachlicher Bruch des psychologischen Vertrages feststellen
lasst (Lester et al. 2002: 49).

Dieser Befund sollte nicht dazu fiihren, die Frage der Reziprozitat als eine Frage
der materiellen Aspekte des Beschaftigungsverhaltnisses zu betrachten. Vielmehr
ist die Lohnhdhe auch deshalb von Divergenzen in den Reziprozitatserwartungen
betroffen, weil sie auch Ausdruck der Anerkennung ist, die Beschaftigten entge-
gengebracht wird, und nicht nur im Rahmen einer finanziellen Aufrechnung von
Leistung und Gegenleistung bewertet wird, sondern vor allem auch moralischer
und normativer Wertung ausgesetzt ist (Honneth 2003; Voswinkel 2002). Dies er-
klart vielleicht auch, warum das AusmaB der empfundenen Diskrepanz zwischen
tatsachlichem und angemessenem Lohn bei Geringverdienern am héchsten ist (Lie-
big/Schupp 2005: 723).

Allgemein kdnnen Briiche psychologischer Vertrage auf unterschiedliche Ursa-
chen zuriickgefiihrt werden (Morrison/Robinson 1997: 231; Lester et al. 2002: 47).
Es kann sich um absichtliche Vertragsbriiche, um unbeabsichtigte Vertragsbriiche
aufgrund externer Hinderungsgriinde und um Vertragsbriiche aufgrund der Inkon-
gruenz der Vertragsinhalte zwischen den Vertragsparteien handeln. Die Ergebnisse
von Lester et al. (2002) verweisen darauf, dass die Betriebsvertreter arbeitgeber-
seitige Nichterfiillung von Verpflichtungen tendenziell eher den externen Hinde-
rungsgriinden zurechnen oder auf eine Fehlinterpretation der Beschiftigten (In-
kongruenz) zurlickfiihren, wihrend Beschaftigte solche Vertragsverletzungen eher
als einen vom Betrieb beabsichtigten Vertragsbruch interpretierten.

Was die Konsequenzen von kognitiven Reziprozitdtsverletzungen betrifft, so
zeigt sich auch bei nur subjektivem Gehalt der psychologischen Vertrdge eine dem
Fall der tatséchlichen Reziprozitdtsverletzung (vgl. Abschnitt 3.2.3) entsprechen-
de Reaktion der Beschaftigten, vor allem eine erhdhte Kiindigungs- und geringere
Leistungsbereitschaft (Herriot et al. 1997: 161; Lester et al. 2002: 40). Im Sinne des
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self-serving bias zeigt sich, dass eine kognitive Reziprozitatsverletzung aus Sicht der
Beschéftigten ihre Leistung nicht beeintrachtigt, die Vorgesetzten allerdings eine
Leistungsverminderung beobachten und auch die Bindung der Beschaftigten an den
Betrieb (commitment) zuriickgeht. Berichtenswert ist auBerdem, dass die Konse-
quenzen kognitiver Verletzungen der Reziprozitdt umso starker ausfallen, je groBer
die Divergenz zwischen den Auffassungen der Beteiligten ist (Porter et al. 1998).

3.3 Negative Wirkung finanzieller Anreize durch subjektiv
verletzte Reziprozitat

Das Zusammenspiel der normativen und der kognitiven Komponente des Rezipro-
zitdtsprinzips fiihrt mitunter dazu, dass ein Eingriff in das Beschaftigungsverhalt-
nis in Form finanzieller Zusatzleistungen durch den Betrieb nicht die intendierten
positiven Folgen nach sich zieht. Eines der bekanntesten Beispiele unbeabsichtigt
negativer Folgen finanzieller Anreize stammt von Titmuss (1997), der argumentiert,
dass die Bezahlung von Blutspendern dazu fiihren wiirde, dass nicht mehr, sondern
weniger Blut zur Verfiigung gestellt wird. Diese These wurde von den Okonomen
Solow (1971) und Arrow (1972) bestritten. Sie gingen davon aus, dass sich das
Gesamtangebot an Blutmenge erhoht, da durch eine Bezahlung neben den ,altruis-
tischen" Spendern auch die nicht altruistischen Personen zur Blutspende motiviert
werden. Tatsachlich zeigt sich, dass dem nicht so ist, sondern ein negativer Zu-
sammenhang zwischen dem Blutspenden und finanziellen Anreizen besteht (Frey
1997: 82 f.).

Entsprechend berichten Frey und seine Mitautoren, dass von der Leistung ab-
hingige Lohne (Anreizldhne) nicht immer zu einer Steigerung der Produktivitit
fiihren (Frey 1997: 88). Zum Teil kommt es durch sie sogar zu einer Verminderung
der Produktivitat, also genau zum Gegenteil dessen, was bewirkt werden soll. Frey
schreibt dies einem Verdringungseffekt (crowding-out) zu, bei dem durch einen
externen Anreiz die intrinsische Arbeitsmotivation verdrangt wird. Ein solcher Ef-
fekt tritt dann ein, wenn die Beschaftigten die externe Belohnung als Kontrollver-
such wahrnehmen. Dies untergrabt die Arbeitsmoral von Arbeitnehmern, und daher
konnen sie ihre leistungssteigernde Wirkung nicht entfalten (Frey/Benz 2001: 19).
Nehmen Beschéaftigte die Belohnung jedoch als Unterstiitzung wahr, kann sich im
Gegenteil die intrinsische Motivation erh6hen (Frey/Jegen 2000: 7). Mit Blick auf
Metaanalysen wird dabei festgestellt, dass der Verdrangungseffekt bei monetaren
starker als bei nicht monetéren Anreizen ausfallt (ebd. 10).

An zwei Beispielen wird der Verdrangungseffekt nachgewiesen. So zeigt sich
im Bereich des Ehrenamtes (Frey/Goette 1999), dass zwar die Hohe zusitzlicher
finanzieller Belohnung ein Anreiz fiir Engagement darstellt, die Existenz einer Be-
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lohnung sich jedoch negativ auf die Zahl der geleisteten Stunden auswirkt. ,Direct
incentives may backfire, leading to less volunteering” (Frey/Jegen 2000: 13). In
einem Experiment zu lokal unerwiinschten Projekten, bei dem es um die (hypo-
thetische) Zustimmung zum Bau eines Lagers fiir atomaren Abfall geht, zeigt sich
dieser Verdrangungseffekt ebenfalls. Zundchst wurden die Probanden nach ihrer
Zustimmung gefragt, ohne dass ein finanzieller Ausgleich angesprochen wurde.
In diesem Fall gaben 50,8 % ihre Zustimmung zum Bau des Lagers. Nachdem die
Frage allerdings so formuliert wurde, dass fiir die Gemeinden finanzielle Entschadi-
gungen vorgesehen sind, die einem Bau zustimmten, sinkt die Zustimmung deutlich
auf nur noch 24,6 % (Frey/Oberholzer-Gee 1997). ,While external interventions,
e.g. offering compensation, manages to address concerns regarding the costs of a
noxious facility, it reduces the intrinsic motivation to permit the construction of
such a facility” (Frey/Jegen 2000: 15).

Nicht nur im Fall von Belohnungen, auch bei Bestrafungen zeigt sich mitunter
eine paradoxe Reaktion der Betroffenen. So zeigt sich, dass die Androhung von
Strafzahlungen das zu verhindernde Verhalten mitunter auch verstarkt. Gneezy und
Rustichini (2000) berichten, dass in einem Kindergarten, der fiir Eltern eine Straf-
zahlung eingefiihrt hatte, die ihre Kinder zu spadt abholten, dadurch nicht etwa
die Piinktlichkeit der Eltern erhdht wurde, sondern im Gegenteil der Anteil der un-
piinktlichen Eltern stieg.

Der Kombilohnparadoxie am nachsten kommt die Analyse von Anreizl6hnen
von Fehr und Gichter (2002, 2000: 170 ff.). Sie untersuchen, welche Wirkung Ver-
trage auf die Arbeitsleistung haben, in denen ein Anreizmechanismus gegen Leis-
tungszuriickhaltung eingebaut ist. Dazu flihren sie ein Experiment durch, das die
Bedingungen der Vertragserfiillung in einem Beschaftigungsverhaltnis abbilden soll
und bei dem drei verschiedene Vertragsausgestaltungen betrachtet werden. Diese
sind Vertrige ohne Anreizmechanismus (Trust-Treatment, TT), Vertrdge mit Straf-
moglichkeit bei Leistungszuriickhaltung (Incentive-Treatment, IT) und Vertrage mit
Bonuszahlungen bei Leistungserfiillung (Bonus-Treatment, BT).

Das Experiment umfasst drei Phasen, in denen zwei zuféllig ausgewdahlte Perso-
nen miteinander interagieren sollen. In der ersten Phase macht der Kaufer ein An-
gebot, das den fixen Preis P und die erwiinschte Qualitat Q enthilt. In der zweiten
Phase entscheidet der Verkdufer, ob er auf das Angebot eingeht. Ist dies der Fall,
dann wahlt er ein Qualitdtsniveau Q aus, wobei er hierbei nicht an den Wunsch des
Kaufers gebunden ist, also auch weniger als verlangt leisten kann. Das IT unter-
scheidet sich vom TT dadurch, dass der Kaufer die Mdglichkeit hat, dem Verkdufer
eine Strafzahlung abzuverlangen, wenn dieser von der abgemachten Qualitit O
nach unten abweicht. Das Experiment ist so gestaltet, dass eine Minderleistung
mit einer festgelegten Wahrscheinlichkeit w aufgedeckt wird und mit einer Wahr-
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scheinlichkeit 1-w unentdeckt bleibt. SchlieBlich wird im BT die Situation im IT
so variiert, dass grundsatzlich ein Bonus gezahlt wird, der jedoch bei entdeckter
Minderleistung einbehalten wird. Damit fiir die Probanden auch tatsachliche finan-
zielle Anreize bestanden, wurden nach Beendigung des Experimentes Geldbetrdge
entsprechend den Ergebnissen des experimentellen Tauschhandels ausgezahlt.

Auch hier zeigen sich paradoxe Ergebnisse des Lohnanreizes. Zum einen zeigt sich,
dass sowohl die Qualitat als auch die Kooperationsbereitschaft, also Bereitschaft, auf
Preisangebote mit einer entsprechenden Gegenleistung zu reagieren, in IT-Anreiz-
vertrdgen geringer ausfallt als in TT-Vertrdgen ohne Lohnanreize. Das heil3t, obwohl
durch die Mdglichkeit der Strafzahlung rational handelnde Individuen zu einer Ko-
operation motiviert waren und insgesamt eine hdhere Qualitat der Leistungen des
Verkiufers zu erwarten wiren, tritt genau das Gegenteil ein (Fehr/Gachter 2002:
16). Vergleicht man die Ergebnisse des TT-Vertrages mit denen des BT-Vertrages,
dann sieht man, dass auch durch Bonusvertrdge die Kooperationsbereitschaft
nicht steigt, sondern im Gegenteil niedriger ausfallt, wobei dies jedoch nicht so
stark ausgeprégt ist wie bei den [T-Anreizvertrigen (ebd. 27).

Die Autoren der Analyse ziehen daraus den Schluss, dass die Reaktion der Indivi-
duen auf Anreizvertrage nicht allein individuell nutzenmaximierend motiviert, son-
dern an der Reziprozitatsnorm ausgerichtet ist. ,Reciprocity means that in response
to friendly actions, people are frequently much nicer and much more cooperative
than predicted by the self-interest model; conversely, in response to hostile actions
they are frequently much more nasty and even brutal (Fehr/Géchter 2000: 159).
Nach ihrer Interpretation lassen sich die experimentellen Ergebnisse dadurch er-
klaren, dass die Lohnanreize ,may cause a hostile atmosphere of threat and distrust,
which reduces any reciprocity-based extra effort” (Fehr/Gachter 2000: 170). Ahnlich
argumentieren auch Tenbrusel und Messick (1999), denen zufolge vertraglich ge-
regelte Anreize einen Signaleffekt entwickeln. Die Mdglichkeit der Sanktion oder
der Bonuszahlung fiihrt dazu, dass die Beschaftigten das betriebliche Austauschver-
haltnis eher unter wirtschaftlichen als moralischen Gesichtspunkten betrachten. In
diesem Fall findet also ein Verdrangungseffekt der Reziprozitit statt (Fehr/G4chter
2000: 171), der erklért, warum die Leistungsbereitschaft am hdchsten ist, wenn im
Vertrag keine Anreize festgelegt sind, und am niedrigsten, wenn der finanzielle An-
reiz in Form einer Strafzahlung bei nachgewiesener Leistungszuriickhaltung erfolgt.
Die subjektive Komponente der verletzten Reziprozitdt zeigt sich vor allem darin,
dass bei exakt gleichen finanziellen Konsequenzen als Strafzahlungen™ formulierte
Anreize zu einer starkeren negativen Reaktion fiihren als solche Vertrage, in de-

19 Wihrend Frey die Ergebnisse von Fehr und Géchter als ,crowding-out effekt for intrinsic motivation in form of a
tendency for reciprocal behavior” (Frey/Jegen 2000: 11) interpretiert, sehen diese hier eventuell unterschiedliche
Mechanismen am Wirken (Fehr/Géchter 2002: 31 f.).
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nen der Anreiz als Bonuszahlung formuliert ist. Aus der subjektiven Sicht der ,Be-
schaftigten” im Experiment stellen Strafandrohungen eine starkere Verletzung der
Reziprozitdt dar als Bonuszahlungen im Falle der Vertragserfiillung. Ebenfalls auf
die Subjektivitdt der Reziprozitdtsverletzung verweist, dass auch Bonuszahlungen
negativ interpretiert werden und die Leistungsbereitschaft mindern.

3.4 Zusammenfassung: Erklarungsmechanismus und Hypothesen

Wie in den bisherigen Abschnitten dargestellt, sind die Austauschbeziehungen in
Beschiftigungsverhiltnissen nicht (nur) von einer Orientierung am individuellen
Nutzen geprdgt, sondern auch von der Wirkung der Reziprozitdtsnorm einerseits
und andererseits von der Tatsache, dass die Arbeitnehmer die arbeitgeberseitige Ein-
haltung der Norm auf Basis subjektiver Einschatzungen beurteilen. Daraus l3sst sich
folgender Erklarungsmechanismus fiir den fehlenden Erfolg von KombilohnmaBnah-
men bei der dauerhaften Integration in Beschaftigungsverhaltnisse ableiten.

Da der Kombilohnzuschuss nicht vom Arbeitgeber gezahlt wird, sondern vom
Staat als Verringerung der Beitrdge zu den Sozialversicherungen bzw. als Zuschlag
zum Kindergeld gewadhrt wird, entfaltet er nicht die von ihm erwartete Wirkung
einer Lohnerhohung. Im Gegenteil wird die Bezuschussung der Beschaftigung
vom Arbeitnehmer als Signal interpretiert, dass der Arbeitgeber nicht bereit ist,
einen angemessenen Lohn zu zahlen. Diese Einschatzung ist insofern subjektiv,
als diese Sichtweise nicht unbedingt vom Arbeitgeber bzw. seinen Vertretern im
Betrieb geteilt werden muss. Zum einen wissen die Betriebe oft nichts von der
Bezuschussung der Beschaftigung (Kaltenborn et al. 2005: 35; Gewiese 2004;
vgl. auch Whitehouse 1996: 132), zum anderen ist fiir die Betriebe ausschlagge-
bend, welchen Preis die Arbeitskraft auf dem Markt erzielt, der Lohn wird also von
Angebot und Nachfrage auf dem Markt bestimmt. Die Giiter und Dienstleistungen,
bei deren Herstellung Geringqualifizierte eingesetzt werden kdonnen, sind auf dem
Markt nur zu relativ geringen Preisen absetzbar, und daher kdnnen Betriebe ihnen
nur relativ geringe Lohne zahlen. ,Denn nicht LeistungsmaBe dienen dem Markt
als Norm materieller Verdienste (...), sondern die zahlungskriftige Nachfrage,
die Arbeitskrafte, Giiter und Dienstleistungen finden" (Neckel/Drége 2002: 100;
vgl. auch Lengfeld/Krause 2006: 101; Voswinkel 2002: 66). Insofern werden Be-
triebe gerade auch bei Neueinstellungen davon ausgehen, dass die ausgeglichene
Reziprozitdt von Lohn und Leistung dann besteht, wenn der Lohn den fiir die Leis-
tung erzielbaren Marktpreis widerspiegelt. Aus Sicht der Betriebe besteht daher
ein ,ganz normales” Arbeitsverhdltnis bzw. - falls Kenntnis (iber die Férderung
besteht - eines, in dem der Beschaftigte noch zusdtzliches Einkommen bezieht.
Dagegen werden die Geférderten durch die Bezuschussung darauf hingewiesen,
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dass es sich um eine Beschaftigung im Niedriglohnbereich handelt, und es ent-
steht aufgrund der Empfindung von Unterbezahlung bei den Geférderten, so die
erste Hypothese, eine subjektiv empfundene Reziprozitdtsverletzung. Obwohl also
der Intention nach an der Aufstockung des Einkommens orientiert, signalisiert
der Kombilohn dann manchen Beschaftigten eine zu geringe Wertschétzung ihrer
Arbeitsleistungen durch den Betrieb. Verstarkt wird das Empfinden einer Rezipro-
zitatsverletzung dadurch, dass die Beschaftigten nach Ablauf der Férderung mit
einem Wegfall des Zuschusses und damit mit einem Einkommensverlust rechnen
missen. SchlieBlich besteht keine Gewissheit, dass der Lohn nach Wegfall der
Forderung vom Arbeitgeber erhdht wird. Ist dies der Fall, dann wird sich dies zu-
ndchst in einstellungsrelevanten Folgen duBern. Diese kdnnen im Anschluss an
Jasso (1978) als Gerechtigkeitsurteile beschrieben werden oder, wie hier, als sub-
jektive Wertschitzung des Lohnes (Lohnzufriedenheit 1z):

(),

f
s

(/+z

S

lzyy = <Izyein 1y =

;
M w

Trotz Erh6hung des Gesamteinkommens durch den Kombilohn (/ + z) im Vergleich
zu (/) hat die Férderung eine negative Auswirkung auf die subjektive Wertschit-
zung des Lohnes, da sie subjektiv nicht als Lohnerh6hung, sondern Reziprozitats-
verletzung wahrgenommen wird.

Hypothese 1: Im Vergleich zu requldrer Beschdftigung fiihrt eine Kombilohnférde-
rung durch die subjektive Verletzung der Reziprozitdt trotz objektiver Einkommens-
erh6hung zu geringerer Lohnzufriedenheit.

Diese Einschatzung der verletzten Reziprozitat fiihrt bei Kombilohnbeziehern dazu,
dass deren Beschaftigung im Vergleich zu requldren, ungeférderten Beschaftigungs-
verhaltnissen nicht wie erwartet stabiler, sondern im Gegenteil weniger stabil ist.
Das Spannungsverhaltnis zwischen marktgemaBer und leistungsaquivalenter, rezi-
proker Entlohnung ist keinesfalls auf kombilohngeférderte Beschaftigungsverhalt-
nisse beschrankt. Tendenziell sind alle Beschaftigungsverhaltnisse davon betroffen.
Neckel und Droge (2002: 111) vermerken dazu: ,Seinen normativen Kern findet das
Gerechtigkeitskonzept von Leistung daher im wechselseitigen Verpflichtungsver-
haltnis, das die Forderung der Aquivalenz von Leistung und Gegenleistung etabliert
() und eben dieses Aquivalenzverhiltnis wird durch reine Ergebnisorientierung
des Marktes (...) einer Belastungsprobe unterzogen, deren sinnhafte Auswirkung
noch weitgehend unerforscht sind." Allerdings tritt dieses Spannungsverhaltnis bei
kombilohngeférderten Beschaftigungsverhdltnissen aufgrund der Signalwirkung
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des Zuschusses bewusster zutage. Daher ist dann auch zu erwarten, dass Kombi-
lohnbeschaftigungen haufiger abgebrochen werden als reguldre Beschaftigungs-
verhaltnisse. Zu den iiblichen Griinden fiir eine Beendigung kommen noch kombi-
lohnspezifische Beendigungsgriinde hinzu, sowohl was die Arbeitgeber- als auch
was die Arbeitnehmerseite betrifft. Diese resultieren aus entsprechenden Anpas-
sungshandlungen, mit denen die Geforderten auf die verletzte Reziprozitdtsnorm
reagieren. In einer Ubertragung der Typologie von Reaktionsweisen auf Ungerech-
tigkeit im Betrieb (vgl. Abschnitt 3.2.3) auf den Kontext des Kombilohnes (Tabelle 3)
wird dies deutlich.

Tabelle 3: Reaktionen auf Reziprozitatsverletzungen im Kontext des Kombilohnes

proaktiv reaktiv

konstruktiv Voice behavior Loyality behavior
Offene Leistungsreduktion Akzeptanz der Sichtweise des
(Risiko: AG-Kiindigung) Betriebes

destruktiv Exit behavior Withdrawal behavior
AN-Kiindigung bzw. Verdeckte Leistungszuriickhaltung
AG-Kiindigung provozieren (Risiko: AG-Kiindigung)

Die Exit-Option besteht auch im Fall von KombilohnmaBnahmen darin, das Be-
schaftigungsverhaltnis zu beenden. Dies ist eine sehr starke Reaktion, bei der
Beschiftigte eventuell erhebliche Nachteile hinnehmen miissen, z. B. Sperrzeiten
beim Bezug von Arbeitslosenunterstiitzung. Wahlt ein Beschaftigter aufgrund der
subjektiven Verletzung seiner Reziprozitatserwartung die Exit-Option, muss dies
aber nicht gleichbedeutend mit einer Arbeitnehmerkiindigung sein. Gleicherma-
Ben kann er, gerade um Sanktionen des Arbeitsamtes zu vermeiden, den Arbeit-
geber durch bestimmtes Verhalten zur Kiindigung provozieren oder auch mit ihm
eine Absprache treffen, sodass der Arbeitgeber ihm eine Kiindigung ausspricht
(vgl. Bielenski et al. 2002: 443). Andererseits konnen Beschiftigte durch eine Selbst-
kiindigung auch einer Arbeitgeberkiindigung zuvorkommen (Jackofsky 1984: 78).

Neben der Exit-Option ist als Alternative die Voice-Mdglichkeit gegeben. Im
Kontext des Kombilohnes besteht diese in einer moglichst sichtbaren Leistungs-
minderung, die vermitteln soll, dass die arbeitgeberseitige Verletzung der ausge-
glichenen Reziprozitdt von Arbeitsleistung und Lohn vom Beschiftigten bemerkt
und daher nicht hingenommen wird und eine - aus Arbeitnehmersicht - Wieder-
herstellung des Ausgleiches erfolgt. Dies kann wiederum vom Arbeitgeber, der bis
dahin keinen Grund hatte, von einer nicht ausgeglichenen Reziprozitit auszuge-
hen, als eine Verletzung eben dieser in Richtung negative Reziprozitdt durch den
Beschidiftigten interpretiert werden. In der Folge steigt die Neigung des Arbeitgebers
zur Kiindigung des Geforderten.
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Findet die Leistungszurilickhaltung nicht offen, sondern verdeckt statt, dann ist
dies als reaktiv-destruktives Verhalten einzuordnen. Solche verdeckte Leistungs-
zuriickhaltungen als Reaktion auf Verletzungen der ausgeglichenen Reziprozitat
konnen etwa durch Fehlzeiten, Krankheitstage oder sogar Diebstahl erfolgen (Lie-
big 1997: 218; Rousseau 1989: 125; Lester et al. 2002). Sowohl der offene als
auch der verdeckte Ausgleich sind nicht als Exit intendiert, tragen jedoch beide ein
Risiko fiir die Beendigung des Arbeitsverhaltnisses in sich, nun aber durch den Ar-
beitgeber. Auf die offene Leistungszuriickhaltung kann der Arbeitgeber ebenso mit
einer Kiindigung reagieren wie auf die Schadigungsversuche, sollten diese entdeckt
werden. SchlieBlich ist die letzte und als einzige die Beschaftigungsstabilitdt nicht
gefdhrdende Mdglichkeit, mit verletzter Reziprozitat umzugehen, diese zu rationa-
lisieren, z. B. indem Griinde gesucht werden, warum es dem Betrieb nicht mdglich
war, dem Reziprozitatsprinzip nachzukommen. Dies entsprache dann den anderen
oben angefiihrten Interpretationen der Reziprozitatsverletzung, der Interpretation
als Inkongruenz der psychologischen Vertrage oder der Interpretation als bedingt
durch vom Betrieb nicht beeinflussbarer Rahmenbedingungen, z. B. der unglinsti-
gen Wirtschaftslage. Aus diesen Uberlegungen ergibt sich die zweite Hypothese:

Hypothese 2: Kombilohngefdrderte Beschdftigungsverhdltnisse enden friiher als
requldre Beschdftigungsverhdltnisse.

Obwohl fiir das Mainzer Modell bereits festgestellt wurde, dass sich die Férderung
zumindest in Westdeutschland negativ auf die Beschaftigungsstabilitdt auswirkt,
lohnt die nochmalige Priifung, denn die Evaluation wurde lediglich auf Basis von
Ereignisanalysen durchgefiihrt, und die Vorteile des Matchingansatzes (vgl. Ab-
schnitt 4.1.4) wurden nicht genutzt.

Sollten sich beide Hypothesen bestatigen, ware dies allerdings noch kein Beleg
dafiir, dass eine geringere Beschéftigungsstabilitdt in KombilohnmaBnahmen durch
die subjektive Verletzung der Reziprozitat hervorgerufen wird. Es ware also keine
Erklarung gegeben. Daher lautet die dritte Hypothese:

Hypothese 3: Die geringere Stabilitit kombilohngeférderter Beschdftigungsver-
hdltnisse lédsst sich durch die negative Wirkung des Kombilohnes auf die subjektive
Wertschétzung des Lohnes erkldren.

Es stellt sich nun die Frage, wie die Hypothesen 1-3 liberpriift werden konnen. Es
handelt sich bei allen drei um Kausalhypothesen der besonderen Form, dass die
Wirkung einer einzelnen Variable auf eine weitere Variable zu untersuchen ist. Da-
bei wire zunidchst das einfachste Vorgehen, die Gruppe der Kombilohngeférderten
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mit der der requldr Beschaftigten hinsichtlich ihrer Lohnzufriedenheit bzw. ihrer
Beschaftigungsstabilitat zu vergleichen. Allerdings besteht dabei das Problem, dass
sich beide Gruppen nicht nur hinsichtlich des Kombilohnbezuges, sondern auch
hinsichtlich weiterer Drittvariablen unterscheiden. Daher ist es mdglich, dass sich
die Werte der Zielvariablen zwischen den Gruppen auch dann unterscheiden, wenn
vom Kombilohnbezug keinerlei Wirkung ausgeht. In die MaBnahme ,Kombilohn"
werden ganz bestimmte Personengruppen eintreten, wahrend andere, ebenso spe-
zifische Personengruppen dies nicht tun werden. In einem solchen Fall spricht man
von Kompositions- oder Selektionseffekten (Heckman/Smith 1996: 45 f.). Zur Kon-
trolle der Drittvariablen bietet sich zunadchst ein experimentelles Forschungsdesign
mit zufélliger Aufteilung in die beiden Gruppen an, das aber mit einigen Nachteilen
behaftet ist (vgl. Abschnitt 4.1.1). Kommt dieses nicht infrage, werden gewdhn-
lich Regressionsanalysen durchgefiihrt, und die Drittvariablen werden als Kontroll-
variablen in die Regression aufgenommen.

Dieses Vorgehen hat allerdings einige wesentliche Nachteile. Zum Ersten treffen
Regressionsanalysen stets Annahmen {iber den funktionalen Zusammenhang zwi-
schen den enthaltenen Variablen, also Ursache, Wirkung und Drittvariablen. Treffen
diese Annahmen (z. B. der Linearitat) nicht zu, kdnnen eventuell vorhandene Effek-
te nicht erkannt werden. Zum Zweiten bendtigen Regressionsanalysen zur Durch-
fiihrung von Signifikanztests die unverzerrte Schatzung der Standardfehler, zu der
wiederum nicht nur die Drittvariablen (also Variablen, die sowohl die Ursache als
auch die Wirkung beeinflussen), sondern auch alle weiteren Einflussfaktoren auf
die Wirkungsvariable nétig sind (Gujarati 1995: 467 f.). Drittens schlieBlich werden
bei Regressionsanalysen fiir die Bereiche der Drittvariablen, in denen kein gemein-
samer Stilitzbereich bei Gefdérderten und Ungeforderten besteht, Extrapolationen
durchgefiihrt: ,(...) when the x-variables [i.e., covariates] show real differences
among groups - the case in which adjustment is needed most - covariate adjust-
ment [i.e., regression adjustment] involve a greater or less degree of extrapolation.
To illustrate by an extreme case, suppose that we were adjusting for differences
in parent's income in a comparison of private and public school children, and that
the private-school incomes ranged from $10,000-$12,000, while the public-school
income ranged from $4,000-$6,000. The covariance would adjust results so that
they allegedly applied to a mean income of $8,000 in each group, although neither
group has any observation in which incomes are at or near this level” (Cochran
1957, zit. n. Rubin 2001: 174).

Eine Alternative bietet das Propensity Score Matching, das im Rahmen von Ru-
bins Kausalmodell genau fiir solche Fille entwickelt wurde, in denen eine kausale
Fragestellung verfolgt wird, ein Experiment aber aus verschiedenen Griinden nicht
maglich ist.
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4  Messung kausaler Effekte in Rubins Kausalmodell

Rubins Kausalmodell (RKM) stellt das aktuell in der Evaluation aktiver Arbeits-
marktpolitik meistverwendete Verfahren der Kausalanalyse dar (Caliendo/Kopei-
nig im Erscheinen; Fitzenberger/Speckesser 2000; Heckman/Ichimura/Todd 1997,
1998) und findet langsam auch Eingang in die soziologische Forschung (Morgan/
Harding 2006; Gangl/DiPrete 2004a, 2004b; DiPrete/Engelhardt 2004; Sobel 1995).

4.1 Rubins Kausalmodell

Urspriinglich stammt Rubins Kausalmodell (Rubin 1974, 2005, 2007; Holland 1986)
allerdings aus der statistischen Forschung. Das Kausalitdtsverstandnis des RKM ori-
entiert sich stark am Leitbild des Zufallsexperimentes (Rubin 1974, 2007), was sich
unter anderem auch in der verwendeten Terminologie zeigt. So wird die Ursache
oft als ,Treatment” bezeichnet, und ihre Wirkung wird stets im Vergleich mit ei-
nem Kontrollzustand analysiert, in dem das Treatment nicht verabreicht wurde. Das
RKM ist ein sehr allgemeines Konzept und findet in vielen Bereichen der Wissen-
schaft Verwendung. So wird damit etwa die Wirkung von Medikamenten (Little/
Rubin 2000) ebenso analysiert wie die Wirkung von ArbeitsmarktmaBnahmen (Fit-
zenberger/Speckesser 2000), von Lehrmethoden (Mdiller 2005) etc.

4.1.1 Das Ideal des Zufallsexperimentes

Bevor das RKM dargestellt wird, soll zunéchst einerseits aufgezeigt werden, was
Experimente zur Analyse kausaler Zusammenhange so attraktiv macht und ande-
rerseits warum sie gerade im Bereich der Sozialwissenschaften dennoch nicht das
.Nonplusultra” der Kausalanalyse darstellen.

Das Forschungsdesign des Zufalls- oder randomisierten Experimentes ist im
Wesentlichen von folgenden Eigenschaften gekennzeichnet (Chao-Ying 2003; Ro-
senbaum 2002). Das erste zentrale Element ist die Aufteilung der Untersuchungs-
einheiten nach dem Zufallsprinzip in mindestens zwei Gruppen,” die Treatment-
und die Kontrollgruppe. Im Anschluss an die Gruppenbildung findet zweitens
eine geplante Veranderung in einer der beiden Gruppen statt (per definitionem
der Treatmentgruppe), wobei vom Experimentator eine genau festgelegte Variable
manipuliert, d. h. in einem gewiinschten Sinne verandert wird, wodurch die poten-
zielle Ursache herbeigefiihrt wird. Die Gruppe, die diesem Eingriff (Treatment) nicht

20 Esexistiert eine Vielzahl von Varianten, z. B. Einzelgruppendesigns mit Vorher-nachher-Vergleich oder Mehrgrup-
pendesign mit mehreren Treatments (Shadish/Cook/Campbell 2002).
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ausgesetzt war, dient als ,unbehandelte” Kontrollgruppe. SchlieBlich wird drittens
nach (bzw. vorzugsweise vor und nach) der Manipulation der Wert einer interessie-
renden Zielvariable (auch Outcome-, Response- oder Ergebnisvariable) gemessen,
und es wird bestimmt, ob sich in Treatmentgruppe und Kontrollgruppe unterschied-
liche Werte ergeben. Existiert ein Unterschied, z. B. in Form unterschiedlicher Mit-
telwerte in beiden Gruppen, dann kann dieser Unterschied als der kausale Effekt der
Manipulation interpretiert werden, vorausgesetzt er iiberschreitet die statistische
Grenze der Zufalligkeit.

Bei einem randomisierten Experiment ist damit relativ eindeutig zu belegen, ob
ein bestimmter Sachverhalt die Ursache fiir einen anderen Sachverhalt sein kann.
Die argumentative Starke von Zufallsexperimenten liegt darin begriindet, dass die
Zuweisung der Untersuchungseinheiten in die Treatment- und Kontrollgruppe aus-
schlieBlich auf einem Zufallsmechanismus besteht (wobei die Wahrscheinlichkeit
fiir den Erhalt des Treatments meist auf 0,5 gesetzt wird). Daher wird in Experimen-
ten ausgeschlossen, dass sich Treatment- und Kontrollgruppe in weiteren Eigen-
schaften unterscheiden, die oben als Selektionsverzerrung oder Kompositionseffek-
te bezeichnet wurden. Selektionsverzerrungen stellen vor allem dann ein Problem
dar, wenn sie dazu fiihren, dass die Untersuchungseinheiten sich bereits vor der
Manipulation in einem MaBe unterscheiden, das auch Einfluss auf die Zielvariable
hat. Dann kann nicht mehr eindeutig beurteilt werden, ob ein Gruppenunterschied
das Ergebnis der durchgefiihrten Manipulation ist oder (teilweise oder ganz) auf
einen A-priori-Unterschied in den Experimentalgruppen zuriickzufiihren ist.

Eine zufallige Aufteilung der Einheiten auf die Experimentalgruppen verhindert
solche Unsicherheiten. Sie flihrt dazu, dass alle Eigenschaften der Untersuchungs-
einheiten die gleiche Wahrscheinlichkeitsverteilung aufweisen und die beiden
Gruppen daher - zumindest im Erwartungswert der Eigenschaften - sich nicht von-
einander unterscheiden, also vollkommen vergleichbar sind. Diese Vergleichbarkeit
gilt sowohl hinsichtlich beobachteter Eigenschaften als auch hinsichtlich nicht be-
obachteter oder auch nicht beobachtbarer Merkmale, zu denen der Experimentator
keinen Zugang hat. Da die Vergleichbarkeit nur im Mittel besteht, kénnen zwischen
den Gruppen immer noch Unterschiede auftreten, diese beruhen dann aber auf
zufélligen Abweichungen und werden das Ergebnis der Zielvariablenmessung nicht
systematisch verzerren. Sie kdnnen mithilfe statistischer Tests und Konfidenzinter-
valle beriicksichtigt werden.

Diese Eigenschaft des ,Ausbalancierens” der Merkmale der Untersuchungsein-
heiten macht das Zufallsexperiment zum idealen Instrument der Identifikation kau-
saler Effekte. Vor allem in den USA werden daher randomisierte Experimente auch
zur Messung von Effekten arbeitsmarktpolitischer MaBnahmen eingesetzt. Dabei
wird versucht, Fragen nach der Wirkung von Programmen durch soziale Experi-
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mente zu beantworten. Als soziale Experimente werden solche Vorgehensweisen
bezeichnet, in denen die Untersuchungseinheiten Menschen sind und bei denen es
sich um Feldexperimente handelt (im Gegensatz zu Laborexperimenten wie dem
zum Ultimatumspiel aus Abschnitt 3.2.1). Bei sozialen Experimenten erfolgt zwar
die Zuweisung von Personen auf die Analysegruppen im Rahmen eines experimen-
tell kontrollierten Zufallsprozesses. Sowohl die Manipulation als auch die Realisie-
rung der Zielvariable erfolgen allerdings auBerhalb der Kontrolle des Experimenta-
tors. Die arbeitsmarktpolitische MaBnahme als Manipulation wird meist nicht vom
Experimentator selbst durchgeflihrt, sondern erfolgt durch die Arbeitsmarktakteure
(Arbeitsvermittlung, MaBnahmetriger etc.) selbst. Ebenso realisiert sich die Ziel-
variable nicht in einer kontrollierten Experimentalsituation, sondern sie ergibt sich
auf dem Arbeitsmarkt. So wird etwa Personen auf der Basis eines Zufallsprozesses
eine bestimmte MaBnahme gewahrt oder nicht, und im Anschluss wird beobachtet,
wie sich ihre Erwerbsbiografie hinsichtlich der interessierenden Zielvariable (z. B.
Ausstieg aus der Arbeitslosigkeit oder Beschaftigungsdauer) entwickelt.

Solche Experimente haben jedoch auch ihre Schwierigkeiten. Eine wichtige
Einschrankung erfahrt das soziale Experiment dadurch, dass es aus ethischen Ge-
sichtspunkten nicht akzeptabel ist, unter ihrer Arbeitslosigkeit leidenden Perso-
nen, die womdglich nach einer MaBnahme wieder Arbeit finden kdonnten, diese
zu verweigern?' (Miintnich/WieBner 2002). Neben ethischen Bedenken kénnen die
Bedenken gegeniiber sozialen Experimenten in solche unterteilt werden, die die in-
terne und die externe Validitat betreffen, sowie in Bedenken zur Konstruktvaliditat
(Shadish/Cook/Campbell 2002).

Die Konstruktvaliditdt bezieht sich auf die Frage, ob die Manipulation in einem
Experiment eine korrekte Operationalisierung der interessierenden potenziellen Ur-
sache darstellt. Bei sozialen Experimenten werden die Manipulationen nicht eigens
konstruiert, sondern es wird die Wirkung der konkreten in der Praxis durchgefiihr-
ten MaBnahmen analysiert. Dadurch ist es wohl bedingt, dass die Frage der Kon-
struktvaliditdt kaum thematisiert wird. Im Gegenteil liegt der Fokus oft auf der
Feststellung eines bzw. keines kausalen Effektes der konkreten MaBnahme, ganz
gleich worauf dieser Effekt beruht. Allerdings stellt sich gerade deshalb, weil die
konkrete Ausgestaltung der MaBnahme nicht der Kontrolle der Forscher unterliegt,
die Frage, was es denn ist, dessen kausaler Effekt gemessen wurde (diese Frage be-
trifft nicht nur soziale Experimente, sondern auch Beobachtungsstudien, weshalb
der Aspekt der Konstruktvaliditat auch weiter unten gesondert thematisiert wird,
vgl. Abschnitt 5.2.3).

21 Oft wird daher denjenigen, die im Rahmen der zufélligen Aufteilung keine MaBnahme erhalten, die MaBnahmeteil-
nahme zu einem spateren Zeitpunkt ermdglicht. Dennoch verbleiben sie - zumindest flir eine gewisse Zeit - ohne
diese eventuell nétige MaBnahme.
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Die interne Validitat bezieht sich auf die Frage, ob es dem Experiment gelingt,
in der Experimentalsituation den kausalen Effekt korrekt zu identifizieren, also ob
der gemessene Effekt auch auf die durchgefiihrte Manipulation zuriickgeht. Es ist
nicht auszuschlieBen, dass sich Personen, denen die Teilnahme an einer MaBnahme
durch die Zufallsentscheidung verweigert wurde, nach einem Ersatz umsehen und
an anderer Stelle an einer dhnlichen oder derseloen MaBnahme teilnehmen. Dies
kann zu einer Verzerrung bei der Messung flihren, die als substitution bias bezeich-
net wird (Heckman/Smith 1996: 49 f.).

Eine weitere Beschrdankung der internen Validitat tritt auf, wenn das Experi-
ment derart in den Arbeitsmarkt eingreift, dass es die Erfolgsbedingungen von Teil-
nehmern oder der Kontrollgruppe beeinflusst. Teilt man beispielsweise auf einem
eher begrenzten lokalen Arbeitsmarkt eine hinreichend groBe Gruppe Arbeitsloser
in MaBnahmeteilnehmer, die eine WeiterbildungsmaBnahme durchlaufen, also
dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfiigung stehen, und eine Kontrollgruppe, die direkt
nach Arbeit sucht, und vergleicht man dann den Arbeitsmarkterfolg beider Grup-
pen, kann dies zu Problemen der internen Validitdt der Ergebnisse fiihren. Allein
die Tatsache, dass sich das Arbeitsangebot durch die Herausnahme der Teilnehmer
aus dem Arbeitsmarkt verringert hat, kann dazu fiihren, dass nun auf dem lokalen
Arbeitsmarkt die Nichtteilnehmer eine bessere Chance auf Arbeit haben als vorher.
Ahnlich kénnen sich auch intervenierende Ereignisse auswirken, z. B. wenn wah-
rend der Laufzeit der MaBBnahme aus konjunkturellen Griinden die Nachfrage nach
Arbeitskraften steigt und die Nichtteilnehmer davon profitieren.

Auch wenn es gelingt, in der Experimentalsituation den kausalen Effekt zu
identifizieren, kdnnen die Ergebnisse nicht immer auf Situationen auBerhalb des
Experimentes Gbertragen werden (externe Validitat). Vor allem spielt die Tatsache,
dass die Untersuchungseinheiten rationale (und manchmal auch irrationale) In-
dividuen sind, die auf Veranderungen in ihrer Umwelt reagieren, eine gewichtige
Rolle. So reagieren manche Menschen etwa darauf, dass sie Teil eines Zufallsex-
perimentes sind (bzw. sein sollen). Zum Beispiel werden sich bestimmte Personen,
vor allem solche, die sich auf das Risiko eines Zufallsexperimentes nicht einlassen
wollen, schon von vornherein nicht bereit erkldren, an einem solchen Experiment
teilzunehmen. Dies wird als randomization bias bezeichnet (Heckman/Smith 1996:
48 f.), der dazu fiihrt, dass Experimente an einer Population durchgefiihrt werden,
die eventuell nicht der Zielgesamtheit entspricht.

Manski (1995: 53 f.) weist zudem darauf hin, dass es in sozialen Experimenten
keine Double-blind-Situation gibt. Das heiBt, es ist nicht zu erwarten, dass weder
diejenigen, die die Weiterbildung durchflihren, noch die Teilnehmer am Experiment
im Dunkeln dariiber gelassen werden kdnnen, wer eine MaBnahme erhélt. Dies
offnet Versuchsleiter- und Versuchspersoneneffekten die Tiire, etwa indem sich
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Nichtteilnehmer besonders bemiihen, um zu zeigen, dass sie es auch ohne unter-
stiitzende MaBnahme schaffen. Auch der Unterschied von lokaler Erprobung einer
MaBnahme im Experiment und einer flichendeckenden Durchfiihrung kann bei
Beurteilung ihrer Wirkung von Bedeutung sein. SchlieBlich kann auch der Kontext
der Durchfiihrung eines Experimentes die externe Validitdt der experimentellen
Kausalanalyse entscheidend beeinflussen. In einer Region, in der Arbeitslosigkeit in
hohem MaBe auf einem Qualifikationsmismatch beruht, wird etwa eine Weiterbil-
dung anders wirken als in einer Region mit hoher konjunktureller Arbeitslosigkeit.

Trotz der hohen Relevanz von Experimenten bei der Ermittlung von Kausalef-
fekten lohnt es sich also, sich auch mit nicht experimentellen Methoden auseinan-
derzusetzen. Diese Methoden versuchen unter Bedingungen, die eine Durchfiihrung
von Experimenten unmdglich oder zu aufwendig bzw. kostenintensiv machen, kau-
sale Effekte mithilfe von Beobachtungsdaten (Befragungen, Daten der amtlichen
Statistik etc.) zu identifizieren.

Rubins Kausalmodell dient nun dazu, in Situationen, in denen aus unterschied-
lichen Griinden ein Zufallsexperiment unmdglich, zu aufwendig oder zu kostenin-
tensiv ist, kausale Effekte mithilfe von Beobachtungsdaten zu identifizieren, indem
versucht wird, auf statistische Weise eine dem Zufallsexperiment entsprechende
Vergleichbarkeit von Treatment- und Kontrollgruppe herzustellen. Solche Analysen
werden in Abgrenzung zum Experiment als Beobachtungsstudien (observational stu-
dies) bezeichnet (Cochran 1965: 234). In der psychologischen Forschungstradition
wird auch der Ausdruck Quasi-Experiment verwendet (Shadish/Cook/Campbell 2002).

Das RKM besteht im Kern aus zwei miteinander verbundenen Konzepten, dem An-
satz der potenziellen Ergebnisse und dem Zuweisungsmechanismus. Der Ansatz po-
tenzieller Ergebnisse (Abschnitt 4.1.2) formuliert dabei das am Experiment orientierte
Kausalitatskonzept, und das Konzept des Zuweisungsmechanismus (Abschnitt 4.1.3)
liefert die Begriindung fiir die Mdglichkeit der Anndherung an Zufallsexperimente
durch Beobachtungsstudien. Das Vorliegen der ,strong ignorability” oder ,conditional
independence”, wie ein in der Arbeitsmarktforschung gebrauchlicher Ausdruck lautet,
ist dabei der zentrale Gradmesser fiir die interne Validitat der gemessenen Ergebnis-
se. Die Vergleichbarmachung von Treatment- und Kontrollgruppe bei nicht zufalliger
Aufteilung erfolgt im RKM dann durch die Methode des Matchings (Abschnitt 4.1.4).
Die folgende Darstellung des RKM erfolgt zur Verdeutlichung des Konzeptes bereits
mit Bezug auf die hier zu analysierende potenzielle Ursache, der Kombilohnfdrderung.

4.1.2 Potenzielle Ergebnisse

Das erste fiir das RKM grundlegende Konzept ist der Ansatz der potenziellen Er-
gebnisse (Rubin 2005, 2007). Der Ansatz geht davon aus, dass es bei dem betrach-
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teten Treatment ,Kombilohnférderung” (k/) nur zwei Mdglichkeiten gibt, entweder
Person i erhilt die Forderung (ki =1), oder sie erhalt sie nicht (k/ = 0). Das RKM
unterscheidet den Wert der Zielvariable, im Folgenden auch Ergebnis- oder Wir-
kungsvariable (Lohnzufriedenheit bzw. Beschaftigungsstabilitét) y,, der bei Person i
im Fall des Kombilohnerhalts realisiert wird (y'), und den Wert der Zielvariable,
der ohne Kombilohn realisiert wird (yl.o). Die Zielvariable kann sowohl kardinal- als
auch ordinal- oder nominalskaliert sein. Zum Zweck der Darstellung des Konzeptes
wird zundchst von einer kardinalen Variable ausgegangen. Um die Auswirkung fiir
das Individuum i (oder ein anderes Individuum) zu bestimmen, muss der Wert der
Ergebnisvariable bei Ausfiihren der Intervention ,Kombilohn" mit dem Wert bei
ihrer Unterlassung verglichen werden, meist in Form einer Differenz der beiden
potenziellen Ergebnisse 6= y'- y?.? Diese Differenz gibt den kausalen Effekt der
Forderung bei Person i an, den sogenannten Einheitseffekt (unit effect).

Ein wesentliches Problem bei der Bestimmung des individuellen kausalen Effek-
tes ist, dass sich empirisch nur einer der beiden hypothetischen Ergebnisse beob-
achten Idsst, da ein Individuum zu einem gegebenen Zeitpunkt stets entweder einer
Intervention oder Manipulation® ,Kombilohn" ausgesetzt ist oder nicht.

y? falls kI, =0

Vbeob,i =7 (4.1)
y;, falls kl; =1

Dieser Sachverhalt wird als das Fundamentalproblem der Kausalanalyse bezeichnet
(Holland 1986). Die kausale Auswirkung einer Manipulation wird damit nie an ei-
nem Individuum beobachtet werden kdnnen. Es existiert allerdings eine statistische
Losung fiir das Problem, indem statt des nicht zu messenden individuellen Effektes
der durchschnittliche oder mittlere kausale Effekt (MKE) in einer Gesamtheit der
Individuen betrachtet wird.

Unter Einbezug der Eigenschaften xder Individuen ergibt sich dann der mittlere
kausale Effekt fiir ein Individuum aus der Teilpopulation mit Charakteristika x als
Erwartungswert

E(S; | x;) = MKE(x;) = E(y; | x;)- E(y{ | x;) (4.2)

Der MKE(x) gibt den zu erwartenden, also durchschnittlichen kausalen Effekt des
Kombilohnes bei einer zufallig gezogenen Personen in der Gesamtheit an, die die

22 Méglich, wenn auch kaum gebrauchlich, ware etwa eine Quotientenbildung: 6[’5 y,‘/y,“.
23 Zum Manipulationsbegriff spater mehr (Abschnitt 4.2.1).
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konkreten Merkmale x, aufweist, z. B. fiir eine Person, die ménnlich, 32 Jahre alt,
Facharbeiter etc. ist. Es handelt sich daher um einen bedingten kausalen Effekt. Um
den unbedingten kausalen Effekt in der Gesamtheit zu berechnen, wird nochmals
der Erwartungswert iiber alle x-bedingten, teilpopulationsspezifischen kausalen Ef-
fekte gebildet (Rosenbaum/Rubin 1983).

E(6) = MKE = £, (MKE(x,)) = Ex(Ely} [ )= EG/7 [ x) (4.3)

Da die Auswirkung des Kombilohnes auf die Zielvariable mit den Charakteristika der
Individuen variieren kann, kdnnen sich die bedingten kausalen Effekte und der un-
bedingte kausale Effekt unterscheiden (man spricht hier von heterogenen Effekten,
siehe etwa Pfeifer 2007). Der mittlere kausale Effekt kann in zwei, jeweils auch ge-
trennt fiir sich interessante Effekte zerlegt werden, in den mittleren kausalen Effekt
der Kombilohnférderung bei den Gefdrderten (MKET) und den mittleren kausalen
Effekt der Nichtforderung bei den Ungeforderten (MKE,).

Der MKET misst, welche Auswirkung der Kombilohn im Mittel in der Population
der Geférderten (k/,. =1) hat. Hier werden also nur die Personen betrachtet, welche
die Férderung erhalten haben. Fiir die Teilpopulation mit Charakteristika x gilt

E(S | x;.kl; =1) = MKE;(x;) = E(y] | x;.kl; =1) = E(y] | x;.kl; =1) (4.4)

und entsprechend fiir die gesamte Population

E(6, [Kl; =1) = MKE; = Eyy_y(MKE;(x,) ) =

(4.5)
Ex‘k,=1(E(y1,» |x;,kl; =1) — E(y? | x;.KI, =1))
Der MKE, gibt an, welche Verdnderung von y sich bei den Gefdrderten durch die
Férderung ergeben hat. £(y/ |x,.,kl/.= 1) ist der Wert der Zielvariable der Gefor-
derten im Fall der Férderung und damit ein beobachtbarer oder faktischer Wert.
Dagegen ist der Erwartungswert der Zielvariable im Fall der Nichtférderung bei
den Geforderten E( y/.° |x,.,k/,.=1) nicht beobachtbar und wird daher oft als kon-
trafaktischer Wert bezeichnet.?* Er charakterisiert die Situation, die sich ergeben
hatte, wenn die Geforderten - bei sonst gleichen Bedingungen - doch keinen
Kombilohn erhalten hatten.

Sofern die geférderten Personen sich hinsichtlich ihrer Zusammensetzung von
den nicht geforderten Personen zumindest teilweise unterscheiden, messen die

24 Rubin selbst lehnt die Bezeichnung faktisch und kontrafaktisch ab und bevorzugt den Ausdruck ,potential out-
comes"
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GroBen MKE und MKET unterschiedliche kausale Parameter, ansonsten liefern sie
identische Werte.

Der MKE,; bildet das Komplement zum MKE, fiir die Population der Ungefor-
derten (kI = 0). Entsprechend ist er fiir die Teilpopulation mit Charakteristika x
gegeben als

MKE \;(x;) = Ely}|x;.kl; =0) = E(y? | x;.kl; =0) (4.6)
und fiir die gesamte Population als

In der Praxis der Messung kausaler MaBnahmeeffekte bildet meist der MKE, die
relevanteste Information, da er Aufschluss dariiber gibt, ob die MaBnahme speziell
bei den Geforderten etwas bewirkt hat. MKE, und MKE, . bilden beide jeweils einen
Teilaspekt des gesamten mittleren kausalen Effektes ab. Sie stehen im folgenden
Zusammenhang:

MKE(x;) =[E[ v 1% kT =1) = E(y° [ Kl =1)]P(/</,. “1lx,)+

MKE(x;) (4.8)
[E( yiIx; kl; =0) —E(y} [x;.kl; =O)]P[kli =0[x;)

MKE (%))

Die Gleichung 4.8 kann allerdings nur dann als kausaler Effekt der Forderung in-
terpretiert werden, wenn einige Bedingungen erfiillt sind. Eine erste Bedingung
betrifft die Konstruktvaliditdt in Form der prinzipiellen Manipulierbarkeit der kausal
interessierenden Variable, also hier dem Erhalt einer Kombilohnférderung. Hierzu
erfolgen weiter unten noch einige klarende Analysen (Abschnitt 4.2). Darunter ist
zu verstehen, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt alle Personen - sowohl der
Treatment- als auch der Kontrollgruppe - das Treatment hatten erhalten kénnen
(.potential exposability to treatment”). Bei MaBnahmeteilnahmen, Medikamenten-
einnahmen, Teilnahmen an speziellen Therapieformen etc. ist diese Bedingung oft
gegeben, bei vielen anderen soziologisch und 6konomisch relevanten Merkmalen
wie Geschlecht, Nationalitdt oder Alter ist dies nicht so. Ebenfalls verletzt ist die
Bedingung, wenn es sich bei einer MaBnahme fiir eine bestimmte Personengruppe
verpflichtende MaBnahme handelt, sodass es keine Vergleichsgruppe von Personen
gibt, die prinzipiell hatten teilnehmen kdnnen, dies aber aus irgendwelchen Griin-
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den nicht taten.” In einem solchen Fall ist keine Vergleichbarkeit beider Gruppen
herstellbar.

Eine zentrale Bedingung fiir die interne Validitdt der Messung des kausalen
Effektes ist die ,Stable Unit Treatment Value Assumption” oder kurz SUTVA (Ru-
bin 1980a). Die Annahme besagt, dass erstens die Tatsache, ob Individuum j ein
Treatment erhélt (k/. = 1) oder nicht (k/, =0), sich nicht auf den Wert y° oder y!
von Individuum j auswirkt. So kdnnte es etwa sein, dass die Handlung ,Kauf eines
Neuwagens" bei Person a sich auf die Zielvariable ,allgemeine Lebenszufriedenheit"
bei b auswirkt, wenn i von j's Autokauf weiB. Zweitens ist die SUTVA auch dann
verletzt, wenn unterschiedliche Versionen einer MaBnahme existieren, die jeweils
einen anderen Wert der ZielgréBe bewirken. Rubin spricht in solchen Féllen von
unterschiedlichen Zuordnungsmechanismen (Rubin 1986: 961) oder ,hidden ver-
sions” (Rubin 2005: 323) des Treatments. Es ist durchaus maglich, dass unfreiwil-
lige gegeniiber freiwilligen MaBnahmeteilnahmen eine solche versteckte Version
des Treatments darstellen. Zum Beispiel kénnen freiwillige Teilnahmen an einer
TrainingsmaBnahme zum Schreiben von Bewerbungen eine andere Wirkung auf die
Arbeitslosigkeitsdauer haben als unfreiwillige Teilnahmen. Mit dieser Vorausset-
zung wird vermieden, dass es mehr als nur ein potenzielles Ergebnis je Treatment-
status gibt, etwa

y?, falls ki.=0

yt', falls kI, =1,oder
SV 1=
yr% falls ki, =1,oder

yi3, falls kI, =1, ..

Beide Mdglichkeiten der SUTVA-Verletzungen lassen sich am Beispiel einer Me-
dikamenteneinnahme verdeutlichen. Die Tatsache, dass Person i ein schmerzstil-
lendes Medikament eingenommen hat, sollte nicht beeinflussen, ob Person j eine
Schmerzlinderung erfahrt oder nicht. Ebenso sollte es keinen Unterschied machen,
ob das Medikament als Tablette oder Spritze eingenommen wird, ob man sich das
Medikament selbst besorgt oder ob es von einem Arzt verschrieben wird etc.

Die Uberpriifung der SUTVA ist sehr schwierig, und so kann ihre Erfiillung meist
nur argumentativ begriindet werden. Wahrend der erste Aspekt der SUTVA bei der

25 In einem solchen Fall bietet sich ein Regression-Diskontinuity-Modell an (Shadish/Cook/Campbell 2002; Hahn/
Todd/Van der Klaauw 2001).
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Evaluation aktiver Arbeitsmarktpolitik bisher in Form der Problematisierung von
allgemeinen Gleichgewichts-, Peer- (Heckman/Lochner/Taber 1998) oder Verdran-
gungseffekten (Kangasharju 2005) behandelt wurde, hat der zweite Aspekt bisher
offenbar noch keine besondere Beachtung gefunden (vgl. dazu die Analysen in Ab-
schnitt 6.5.2.2). SchlieBlich ist die letzte und besonders wichtige Bedingung der in-
ternen Validitat die vollstandige Erfassung des sogenannten Zuweisungsmechanis-
mus (assignment mechanism) durch geeignete Variablen, worauf nun im Folgenden
ausfiihrlich eingegangen werden soll.

4.1.3 Zuweisungsmechanismus und Conditional Independence Assumption

Wie in Gleichung 4.8 zu sehen ist, werden nicht individuelle Effekte, sondern mitt-
lere kausale Effekte betrachtet. Dabei ist allerdings das Fundamentalproblem der
Nichtbeobachtbarkeit beider Zustande noch nicht geldst worden. Gleichung 4.8 fiir
den MKE enthilt zwei dieser nicht beobachtbaren Mittelwerte (und entsprechend
die Gleichungen fiir den MKE, und den MKE,; jeweils einen):

MKE(x;) = |E(y} |x; kI, =1) = E(y? | x;.kl, =1)|P(kI; =1]x;) +

beobachtbar unbeobachtbar beobachtbar

(4.9)
E(y}|x;.kl;=0) —E(y? |x;.kl; =0) [P(kl;=0]x;)

unbeobachtbar beachtbar beobachtbar

Fir den Fall der MaBnahmeteilnahme ist nur das potenzielle Ergebnis bei Per-
son i y] |kl,. =1 beobachtbar (bzw. schitzbar), nicht aber das potenzielle Ergebnis
y? |kll. =1, das sich bei Person i ergeben wiirde, wenn die MaBnahme unterblieben
wire. Entsprechendes gilt auch umgekehrt fiir y° [ k/.=0 und y; | kl.= 0. Um das
Problem zu I6sen, miissen die unbeobachtbaren GroBen durch beobachtbare Gro-
Ben ersetzt werden.

Eine Losung fiir dieses Problem stellt das bereits in Abschnitt 4.1.1 dargestell-
te randomisierte Experiment dar. Zunéchst ist /\ﬂKEEXp=E(y/.1 -y°) =E(y') -E(y?)
der mittlere kausale Effekt, wenn die Zuweisung der Personen in die Gruppen der
Kombilohnbezieher und der Nichtbezieher im Hinblick auf die Zielvariable zufallig
erfolgt. Dies kann der Fall sein, wenn im Rahmen eines Experimentes eine zuféllige
Aufteilung von Personen in eine Gruppe erfolgt, welche die MaBnahme erhalt, und
eine weitere, fiir die dies nicht gilt. Im Experiment gilt durch die zuféllige Auftei-
lung der Gruppen, dass die Individuen keine systematischen Unterschiede aufweisen.
Kombilohnerhalt und Zielvariable sind dann stochastisch unabhangig. Formal wird
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dies im Anschluss an Dawid (1979) in folgender Notation ausgedriickt: y°, y' L kI..
Stochastische Unabhangigkeit bedeutet, dass beide Gruppen hinsichtlich der beob-
achteten ebenso wie der unbeobachteten Variablen die gleiche Wahrscheinlichkeits-
verteilung aufweisen und damit zumindest im Mittel vollkommen vergleichbar sind,
sodass der Erwartungswert der Zielvariable unabhangig vom MaBnahmestatus stets
gleich ist, wodurch die einzelnen Werte miteinander austauschbar sind:

E(y,.0 kI, = o) - E(y,.0 kI, = 1) - E(y,—o) bzw. E(y} kI, = 1) - E(y} Ikl = o) _ E(y} )

In diesem Fall kann der kausale Effekt problemlos aus dem Mittelwertvergleich
geschatzt werden. Daher ist auch eine unverzerrte Schiatzung tliber die Differenz
der Mittelwerte moglich

n m

; . : - 1 1
MREg, =E(y}-yP)=E(v})-E(?)-—— v} - G (4.10)
Niekn <5 Mjexio 5

wobei wiederum mit KL1 der Set der i =1, ..., n Kombilohnbezieher und mit KLO der
Set der j= 1, ..., m ungeforderten Beschaftigten bezeichnet wird. Die stochastische
Unabhingigkeit kann im Allgemeinen auBerhalb eines Experimentes nur selten an-
genommen werden. Gerade weil sich Menschen bei der Wahl ihrer Handlungen die
mdglichen Konsequenzen vor Augen flihren, werden Personen, die eine Forderung
beantragen bzw. denen eine solche gewdhrt wird, andere Eigenschaften aufweisen
als ungeférderte Beschaftigte. Uben diese auch Einfluss auf die Zielvariable aus,
dann besteht MaBnahmeselektivitdt, und es gilt:

E(y? K, =0)=E(y? Ik, =1) bzw. E(y} K, =1);=E(y} K, =o)
Dies flihrt zu Selektionsverzerrungen (selection bias) bei der Messung der kausalen

Effekte. Deren GroBenordnung hangt davon ab, wie weit der unbeobachtete Er-
wartungswert von dem beobachteten Erwartungswert entfernt ist, der ihn ersetzt:

biasykenr =E(Y} |kl; =0)—E(y1,- |K; =1)

Bei Selektionsverzerrung ist die statistische Unabhangigkeit von k/ und y verletzt.
Die Forderung nach statistischer Unabhangigkeit kann allerdings durch die For-
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derung nach bedingter statistischer Unabhangigkeit ersetzt werden. Dies wird oft
mit dem englischen Ausdruck ,Conditional Independence Assumption” bezeichnet
und mit CIA abgekiirzt (z. B. Lechner 2002). Im RKM wird diese Forderung auch als
.strongly ignorable treatment assignment" bezeichnet (Rosenbaum/Rubin 1983: 45).

Bei bedingter stochastischer Unabhingigkeit gilt fiir y' (und fiir y° entspre-
chend):

E(v} 1x;.k; =) = E(y} [x;. = 0) = [ I, (4.11)

Damit I3sst sich eine zu Gleichung 4.8 dquivalente Formulierung des MKE finden,
der allein auf beobachtbaren Werten basiert.

MKE(x;) =[E(y} |x;.kl; =1) = E(y° | x; kI, =0J]P(k/,- -1)x,) o
+[E(Y}' |x; kl; =1) =y} |x;.kl; =0)]P(k/i =0]x;)

Da es fiir die Validitat der Kausalanalyse im RKM von entscheidender Bedeutung
ist, dass die x-Variablen die CIA erfiillen, stellt sich die Frage, welche Eigenschaften
diese hierzu aufweisen missen, damit dies der Fall ist. Das RKM geht davon aus,
dass die x-Variablen den sogenannten Zuweisungsmechanismus abbilden miissen.
Als Heuristik dient dabei die Orientierung am Ideal des Zufallsexperimentes. Empi-
rische Fragestellungen sollen demnach als eine Art misslungenes Zufallsexperiment
(broken experiment) betrachtet werden (Rubin 2007: 25), wobei dem Zuweisungs-
mechanismus die Aufgabe zukommt, die wesentlichen Faktoren zu identifizieren,
in denen der Gegenstand von der zufdlligen Zuweisung in Teilnahme- und Kon-
trollzustand abweicht.” Gelingt dies, so kann davon ausgegangen werden, dass bei
.Konstanthalten" dieser Faktoren die Férderung oder Unterlassung (in Bezug auf
das Untersuchungsziel!) nur noch zufillig, also statistisch unabhingig vom MaB-
nahmeziel erfolgt.

Der Zuweisungsmechanismus liefert diese Wahrscheinlichkeiten fiir den Treat-
menterhalt, indem er den Prozess beschreibt, durch den Individuum i der MaBnah-
mestatus zugewiesen wird und durch den damit gleichzeitig bestimmt wird, wel-
ches der potenziellen MaBnahmeergebnisse y° oder y' realisiert wird (Rubin 1991):

-k
PUKE =11%;.y1.y7 ) = f(X,~)“"[1—f(x,-)] mit [=n+m (4.13)

/
i=1

26 ,We view the observed data as having arisen from a hypothetical complex randomized experiment with a lost
rule for the propensity scores, whose values we will try to reconstruct” (Rubin 2007: 25). Die bereits besprochene
Randomisierung im Zufallsexperiment gilt damit als idealer, da zufélliger Zuordnungsmechanismus (Rubin 1978).
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Die Wahrscheinlichkeit, (nicht) in die Treatmentgruppe zu gelangen, ist also eine
Funktion der Eigenschaften x der Individuen i. Die X in diesem Zuweisungsmecha-
nismus sind die Einflussfaktoren, die sowohl mit dem Treatment als auch mit der
Zielvariablen korreliert sind (Rosenbaum/Rubin 1983). Rubin formuliert sein Kon-
zept des Zuweisungsmechanismus dabei explizit ohne Bezug auf den jeweiligen
Gegenstand der Forschung.?” Der Zuweisungsmechanismus muss so gewahlt sein,
dass er alle systematischen Einfliisse — ganz gleich, worum es sich dabei handelt -
auf die Zuweisung in den Treatmentstatus bzw. den Kontrollstatus enthalt.

Abbildung 12: Variablenklassen

Einflussfaktoren auf
den Kombilohnerhalt Einflussfaktoren aufy

N\ 7

S S sonst

kirr krel

kausalrelevante Selektivitat

Betrachtet man den Sachverhalt der MaBnahmeselektivitat als eine Konkretisie-
rung des Zuweisungsmechanismus im Gegenstandsbereich der vorliegenden Un-
tersuchung, dann wird deutlich, dass also nicht alle, sondern nur ein Teil der Ein-
flussfaktoren auf die Kombilohnteilnahme relevant sind (vgl. Abbildung 12). Solche
Einfliisse kdnnen auch als gemeinsame Ursachen® von Teilnahme und Zielvariable
bezeichnet werden. Fehlt eine Variable oder mehrere dieser Variablen, so ist eine
unverzerrte Schatzung des kausalen MaBnahmeeffektes nicht mehr mdglich. Sie
bilden daher den kausalrelevanten Aspekt der Selektivitat, im Folgenden auch kurz
S,.- Diejenigen Einflussfaktoren, die zwar den Kombilohnerhalt bestimmen, jedoch
nicht fiir die Realisation der Zielvariable relevant sind, sollen als kausalirrelevante
Selektionseinfliisse S, bezeichnet werden. In der 6konometrischen oder statisti-
schen Terminologie handelt es sich dabei um Instrumente (vgl. Abschnitt 4.3.2.2).
Die x-Variablen miissen daher also ,lediglich" eine geeignete Operationalisierung

27 Dehejia und Wahba gehen dabei so weit zu behaupten, der Zuweisungsmechanismus sei vollkommen frei von
Handlungsannahmen, ,has no behavioral assumptions attached to it" (Dehejia/Wahba 2002: 161).

28 Wobei damit natiirlich ein anderer Ursachenbegriff impliziert ist als der im RKM, der sich nur auf das Treatment
bezieht.
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und Messung der S, , darstellen, sowohl die S, als auch die sonstigen Einfluss-
faktoren auf die Ergebnisvariable sind zufdllig auf die Kombilohngeforderten und
Ungefdrderten verteilt. Wichtig fiir die Messung dieser Selektionseinfliisse ist, dass
diese im ,Pre-treatment”-Status, also vor dem der Manipulation, stattfindet. An-
dernfalls kann die Variable bereits von der MaBnahmeteilnahme verandert worden
sein. Wenn eine Beeinflussung durch das Treatment ausgeschlossen ist, kdnnen
Post-treatment-Variablen jedoch als Ersatz flir nicht gemessene Pre-treatment-
Variablen verwendet werden (Rosenbaum 1984a).2°

4.1.4 Matching von Gefdrderten und Ungeforderten

Der mittlere kausale Effekt ist als Differenz zweier Erwartungswerte definiert. Um
den kausalen Effekt in einem konkreten Anwendungsfall zu schdtzen, braucht es
ein addquates Schatzverfahren. Die Schatzverfahren im RKM beruhen im Gegen-
satz zum Experiment auf einer nachtrdglichen Vergleichsgruppenbildung, wodurch
die Gruppe der Geforderten und Ungeférderten nicht a priori durch ein Zufallsexpe-
riment, sondern im Nachhinein vergleichbar gemacht werden sollen. Dies geschieht
durch das sogenannte Matching (Rosenbaum/Rubin 1983; Rubin/Thomas 1996;
Rubin 2001). Dabei wird zu jedem Kombilohnbezieher mindestens ein mdglichst
ahnlicher Nichtbezieher und umgekehrt zu jedem Nichtbezieher mindestens ein
maglichst dhnlicher Kombilohnbezieher gesucht. Man bezeichnet dies gelegentlich
auch als die Suche nach ,statistischen Zwillingen" (Bacher 2002). Die Ahnlichkeit
der Zwillinge wird durch einen Balancing Score bestimmt. ,A balancing score b(x),
is a function of the observed covariates X such that the conditional distribution of
x given b(x) is the same for treated (k/ = 1) and control (kI =0) units" (Rosenbaum/
Rubin 1983: 42, Notation angepasst).

Der differenzierteste Balancing Score, der diese Eigenschaften erfiillt, ist x
selbst. Gilt die Conditional Strong Ignorability bzw. Conditional Independence As-
sumption (y°, y') L kI.| x,, d. h., enthilt x alle kausalrelevanten Selektionseinfliisse
und ist 0 < P(kl =1 | X,) < 1 (common support condition), dann fiihrt ein Matching
von Teilnehmern zu Nichtteilnehmern (und umgekehrt) mit identischen Auspri-
gungen der x-Variablen zu einer unverzerrten Schatzung des kausalen Effektes.
Dabei wére also zu jedem Geférderten eine ungeforderte Person zuzuordnen, die
beziiglich der gemeinsamen Einflussfaktoren auf Kombilohnbezug und Zielvariable
gleiche Eigenschaften aufweist, z. B. gleichen Lohn, gleiche Arbeitsbedingungen
etc. In den meisten Féllen wird es allerdings schwierig sein, fiir jede Person einen

29 Ist ein Post-treatment-Merkmal vom Treatment beeinflusst, kann es in bestimmten Fillen ein nicht beobachtetes
oder schwierig zu messendes MaBnahmeziel ersetzen (Frangakis/Rubin 2002).
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exakten Matchingpartner zu finden, da schon bei wenigen Variablen und Auspra-
gungen die Zahl der mdglichen Kombinationen sehr grol3 wird. Statt des Matchings
auf den Vektor x kann allerdings auch auf einen bestimmten Skalar gematcht wer-
den. Zur unverzerrten Schitzung des kausalen Effektes geniigt es ndmlich, wenn
eine Person und ihr Matchingpartner denselben Propensity Score P(x) aufweisen.
Der Propensity Score (Rosenbaum/Rubin 1983; Dehejia/Whaba 2002) ist die be-
dingte Wahrscheinlichkeit der MaBnahmeteilnahme und besitzt ebenfalls die Ei-
genschaften eines Balancing Score, weist aber fiir jede Person nur einen einzigen
Wert auf. Damit ist er der grobste Balancing Score.

e(x;) =P(kl; =1|x;) =P(x;)
Aufgrund der Eigenschaften des Propensity Score als Balancing Score erfiillt die-
ser auch die Strong Ignorability/Conditional Independence-Annahme, wenn in die
Berechnung der Wahrscheinlichkeiten die entsprechenden Selektionseinfliisse ein-
gehen:

(v yi) Lkl |e(x;) und
0<P(kl;=1]x;)<1

Entsprechend Idsst sich etwa der MKE, analog zur Gleichung 4.6 (fiir MKM und
MKM,; gilt Entsprechendes) auch mit Bezug auf den Propensity Score (PS) bestim-
men:

MKE; = Ee ) [E(y} K, =1,e(x,.))-E(y? K, =1,e(x,))] (4.14)

Diese Konditionierung auf den Propensity Score wird erreicht, indem jedem Gefor-
derten mit konkretem Propensity Score mindestens ein Ungeforderter mit gleichem
Propensity Score zugeordnet wird. Damit ergibt sich als Matchingschatzer fiir den
mittleren kausalen Effekt der Teilnahme bei den Teilnehmern:

M/%ET=;—E[(yn—Ew[i,j](yﬁ)]=;—2(y})—2—2 Swi el @19

i€, j€l, i€l Vien jel,

Dabei bezeichnet /, den Set von i =1, 2, ..., n Geférderten und /  entsprechend den
Set von j =1, 2, ..., m ungeftrderten, reqular Beschiftigten.

Da der PS eine metrische GréBe ist, ist eine exakte Ubereinstimmung selten
maglich. Dies fiihrt zu einer Vielzahl von Varianten des Propensity Score Matchings,
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die sich in dem Algorithmus zur Bestimmung des oder der Matchingpartner(s) un-
terscheiden. Je nach Algorithmus wird das Gewicht w(j, j) im Matchingschétzer fiir
den kausalen Effekt anders festlegt.

Die einfachste Maoglichkeit, einen geeigneten Matchingpartner zu finden, ist
das Nearest Neighbour Matching (NN-Matching) ohne Zuriicklegen. Zun4chst wer-
den die Geforderten in eine zufdllige Reihenfolge gebracht. Dann wird dem ersten
Geforderten genau der reguldr Beschiftigte zugeordnet, dessen Propensity Score
P(k/j =1] xj) = P(xj) = PJ am nichsten an dem Propensity Score des Geforderten
Pkl =1 | x) = P(x) = P liegt. Im Fall ohne Zuriicklegen wird der Ungeforderte
aus dem Pool der mdglichen Matchingpartner entfernt, und es wird ein NN-Match-
ingpartner fiir den ndchsten Geforderten gesucht. In dieser Matchingvariante ist
dann w(i, j) =1 fiir die Person j mit dem zur Person i hnlichsten Propensity Score
und w(i, j) =0 fiir alle anderen Personen.

Da nicht automatisch der nachste Nachbar auch ein guter Matchingpartner
in dem Sinne sein muss, dass er auch einen dhnlichen Propensity Score aufweist,
wird oft eine maximale Distanz | P - Pj| festgelegt, bis zu der Personen als Match-
ingpartner infrage kommen. Diese Distanz wird als Caliper ¢ bezeichnet und das
Vorgehen entsprechend als Caliper-Matching (C-Matching). Es lésst sich keine all-
gemeingliltige Vorschrift zur Wahl des Calipers angeben, Rosenbaum und Rubin
(1985; vgl. auch Cochran/Rubin 1973) zeigen allerdings, dass mit c=0,21/0; +of,/ /2
eine Bias-Redukion um 98-99 % erreicht wird.*® Das NN-Matching kann dabei so
durchgefiihrt werden, dass zu jeder Person jeweils nur eine Kontrollperson hinzuge-
matcht wird oder dass - sofern im Bereich des Calipers - mehrere Kontrollpersonen
zu einer Person gematcht werden. Mit %W“'” wird dann eine gewichtete Summe der
Zielvariable erzeugt, wobei die Gewichte der jeweiligen Matchingpartner haufig
von ihrer PS-Distanz zum Propensity Score des Gefdrderten abhangig sind.

Eine Erweiterung des C-Matchings ist das Radius-Matching (R-Matching). Hier
wird ein bestimmter Mindestabstand r festgelegt, und es werden alle Kontrollperso-
nen als Matchingpartner verwendet, bei denen der Betrag der Differenz | P, - P/| <r
ist. Ahnlich funktioniert das Kernel-Matching (Heckman et al. 1997, 1998). Hier ba-
siert die Gewichtung auf einer — genauer zu spezifizierenden - Kernelfunktion K:

N i P.-P
W(I,j)—K( b ) EK(b ]

kEl,

30 Dabei steht O'* fiir die jeweiligen Varianzen der Propensity Scores. Dieses Ergebnis bezieht sich allerdings auf eine
spezielle Variante des Matchings.
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Dabei ist b eine Bandbreite, die festlegt, bis zu welchem Abstand eine Gewichtung
mit der Kernelfunktion stattfindet. Statt des Propensity Scores konnen auch andere
Balancing Scores verwendet werden.*'

Sind die Wahrscheinlichkeiten fiir die MaBnahmeteilnahme nicht bekannt - das
wird in praktischen Anwendungen meistens der Fall sein -, kdnnen sie aus den Da-
ten geschatzt werden. Im Allgemeinen werden die Wahrscheinlichkeiten mit einer
logistischen oder Probitregression modelliert, diese liefert:

Pk, =11%) = (1 + exp(-x;B)) " bzw. P(K|;=1x;) = (x}B)

Ist in der Stichprobe, aus der die Wahrscheinlichkeiten berechnet werden soll, eine
der beiden Gruppen lberreprasentiert (meist wird dies die Gruppe der Geforderten
sein), dann kdnnen anstelle der PS auch die Odds zum Matching verwendet werden
(Smith/Todd 2005). Die Odds sind eine Funktion der Propensity Scores:

Odds = P(kl; =1]x;)

P(ki;=0]x;)

Sie haben einen Wertebereich von 0 bis + oo, wobei Werte von 0 bis unter 1 auf eine
hohere Wahrscheinlichkeit der Nichtférderung verweisen und Werte von lber 1 auf
eine hohere Forderwahrscheinlichkeit. Um diese Asymmetrie zu beseitigen, die vor
allem beim Caliper-Matching zu Problemen fiihrt (ein Caliper von 0,01 im Bereich
zwischen 0 und 1 ist mit einem Caliper von 0,01 im oberen Bereich ab 1 nicht zu
vergleichen), werden die Odds logarithmiert (Log Odds). Dann liegt ihr Wertebe-
reich zwischen —oo und +o mit 0 bei gleichen Wahrscheinlichkeiten fiir Férderung
und Nichtférderung.

Zentrale Eigenschaft des Matchings ist, dass dieses Verfahren, im Gegensatz
etwa zu Regressionen, nur geforderte und ungeférderte Personen verwendet, die
einander dhnlich sind. Beim Matchingvorgang werden daher solche Geférderte aus
der Analyse ausgeschlossen, fiir die sich kein Ungeférderter mit dhnlichen Eigen-
schaften finden ldsst. Es muss betont werden, dass, obwohl sich gematchte Indi-
viduen in den PS dhneln, zwischen ihnen dennoch Unterschiede in den x bestehen
bleiben kdnnen. Allerdings gleichen sich die Verteilungen der x in den beiden Grup-
pen durch das Matching von Individuen mit dhnlichem PS einander an, im Ideal-
fall entsprechen sie einander vollstandig. Dies hat den Vorteil, dass nun nur noch
zwei Gruppen mit dhnlicher Zusammensetzung miteinander verglichen werden. Die
Konsequenz davon ist allerdings auch, dass sich die Ergebnisse des Vergleichs, also

31  Eine verbreitete Variante ist das Mahalanobis-Distanz-Matching (Rubin 1980b).
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der kausale Effekt, auf die aktuelle Zusammensetzung der Gefoérderten beziehen
und sich eventuell verdndern kénnen, falls sich deren Zusammensetzung verandert.

Da die Priifung der Ausgeglichenheit der beiden Gruppen erfolgen kann, ohne
gleichzeitig schon den kausalen Effekt zu berechnen, kann - im Gegensatz etwa zu
Regressionsanalysen - die logistische Regression so lange mit Merkmalen und/oder
ihren nicht linearen Transformationen, wie etwa Log-Transformation, Quadrierung
und Interaktionstermen, angepasst werden, bis der Ausgleich erreicht wurde, ohne
dass damit eine - eventuell unbewusste - Suche nach der Spezifikation stattfindet,
die einen signifikanten Wert aufweist. Erst nach zufriedenstellendem Ausgleich
wird dann der kausale Effekt berechnet (zu den Mdglichkeiten zur Priifung der
Ausgleichsqualitdt vgl. Abschnitt 6.3). Allerdings darf ein erfolgter Ausgleich der
Merkmalsverteilungen von Geforderten und Ungefrderten nicht mit einem Beleg
fiir die Giiltigkeit der CIA verwechselt werden. Mit dem Matchingverfahren werden
jeweils nur die Merkmale ausgeglichen, die vom Forscher spezifiziert werden, ob sie
nun die CIA erfiillen oder nicht. Mit dem Ausgleich von Unterschieden ist daher ein
Kriterium gegeben, wann aus statistischer Sicht ein Ausgleich der Selektionsverzer-
rung (hinsichtlich der beriicksichtigten Merkmale) erreicht ist, nicht ob tatséchlich
alle relevanten Selektionseinfliisse beriicksichtigt wurden.

Die Frage, ob ein bestimmter Satz von Variablen die Strong Ignorability bzw. CIA
erfiillt, ist keine Frage statistischer Korrelationen. Korrelationen zwischen x und k/
bzw. x und y kénnen aus verschiedenen Griinden bestehen, unter anderem auch
dann, wenn X eine von der Fordergewdhrung beeinflusste Post-treatment-Variable
darstellt. ,We must be prepared to ignore irrelevant (...) variables even if they sys-
tematically differ in E and C trials, or else we can optain any estimate desired
by eventually finding the ,right’ irrelevant (...) variables” (Rubin 1974: 699).3 Wie
unterscheiden sich aber irrelevante von relevanten Variablen? Dies kann nur eine
inhaltliche Auseinandersetzung mit den empirischen Griinden fiir die Abweichung
vom Zufallsprinzip liefern. ,Estimating the typical causal effect of treatment versus
another is a difficult task unless we understand the actual process well enough to
(a) assign most of the variability in Y to specific causes and (b) ignore associated
but causally irrelevant variables” (Rubin 1974: 700).

Wann die Bedingungen fiir die CIA gegeben sind, kann daher nur auf Basis der
Auseinandersetzung mit dem Gegenstand der Analyse beurteilt werden. Dazu ist es
notig zu untersuchen, was im konkreten Fall die Abweichung vom Zufall erzeugt.
Im Bereich arbeitsmarktpolitischer MaBnahmen werden diese Abweichungen als
MaBnahmeselektivitdt bezeichnet. Um diese in Form von Variablen fiir eine sta-
tistische Analyse nutzbar zu machen, muss sich eine soziologische Analyse damit

32 Mit,Eand C trials" sind in diesem Zusammenhang Teilnehmer- und Kontrollgruppe gemeint.
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auseinandersetzen, dass im Fall von arbeitsmarktpolitischen MaBnahmen die Teil-
nahme keine von auBen auferlegte Manipulation darstellt, sondern eine soziale
Handlung. Soziale Handlungen sind dadurch gekennzeichnet, dass die Handelnden
damit einen auf andere Handelnde bezogenen Sinn verbinden. Da an der MaB-
nahmeteilnahme bzw. -zuweisung stets mindestens zwei, oft sogar drei Personen
beteiligt sind (vgl. Abschnitt 5.2.2), kann sogar davon gesprochen werden, dass es
dabei um eine soziale Beziehung, also wechselseitig aufeinander bezogenes sozia-
les Handeln, geht (Weber 1976). Die Verwendung des RKM zur Analyse sozialen
Handelns ist in der Soziologie jedoch nicht ohne Kritiker. Die Orientierung des RKM
gerade am Ideal des Experimentes und das damit verbundene Prinzip der Mani-
pulierbarkeit hat bei einigen Soziologen zu einer kritischen Einschatzung gefiihrt,
ob die damit verbundene Vorstellung von Kausalitdt tiberhaupt fiir soziologisch
interessante Fragestellungen im Allgemeinen und die Analyse sozialen Handelns im
Besonderen relevant ist (Goldthorpe 2001; vgl. auch Heckman 2005a, 2005b sowie
Gangl/DiPrete 2004a mit einer Gegenposition).

4.2 Das RKM und die kausale Analyse von sozialen Handlungen

Zur soziologischen Kritik hat vor allem Hollands programmatische Formulierung
.Nno causation without manipulation” (Holland 1986) gefiihrt, die ihm als conditio
sine qua non fiir Rubins Kausalmodell gilt. Der Grundgedanke Hollands ist, dass nur
solche Faktoren eine Ursache sein kdnnen, die sich wie in einem Experiment durch
einen AuBBenstehenden manipulieren lassen.

Im Folgenden soll Hollands Manipulationsthese und seine Konsequenzen fiir
die Analyse soziologisch interessanter Gegenstinde (wie die Konsequenzen von
MaBnahmeteilnahmen) aufgezeigt werden. Danach soll die Kritik von Goldthorpe
(2001) an Rubins Kausalmodell dargestellt werden, die diese zum Verwerfen des
Konzeptes der Manipulation und damit des RKM fiihrt. SchlieBlich soll diese Kritik
entkraftet werden, indem gezeigt wird, dass Hollands Konzentration auf faktisch
manipulierbare Ursachen einem Missverstandnis des RKM entspringt sowie dass
das Manipulationskonzept, im Sinne Rubins verstanden, als methodologisches
Prinzip der Anleitung des Untersuchungsdesigns durchaus mit dem soziologischen
Begriff der sozialen Handlung in Einklang steht.

4.2.1 ,No causation without manipulation“?
Die Frage, wann eine Beziehung zwischen zwei Ereignissen, Zustinden oder sons-

tigen Phanomenen als kausal gelten kann, beschaftigt Menschen schon immer und
lasst sich bisher (und wohl auch in Zukunft) nicht eindeutig beantworten. In den
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Sozialwissenschaften lassen sich drei Konzepte unterscheiden, die nicht ohne Be-
zug auf philosophische Uberlegungen entwickelt wurden, jedoch insgesamt eher
pragmatischen Charakter haben: Kausalitat als robuste Korrelation, Kausalitét als
Ergebnis einer Manipulation und Kausalitat als generativer Mechanismus oder Pro-
zess (Goldthorpe 2001; Cox/Wermuth 2000, 2004). Kausalitit als robuster Zusam-
menhang ist an der Vorstellung orientiert, dass ,X is a ,genuine’ cause of Y in so far
as the dependence of Y on X can be shown to be robust that is to say, cannot be
eliminated through one or more other variables being introduced into the analysis
and then in some way ,controlled' " (Goldthorpe 2001: 2). In der Soziologie steht
das Konzept des robusten Zusammenhanges in der Tradition der Verhinderung von
«Scheinkorrelationen” durch Drittvariablenkontrolle bzw. dem Ausschalten des Ein-
flusses gemeinsamer Ursachen (vgl. z. B. Lazarsfeld 1976: 6; Simon 1976). In der
Okonomie benutzte bereits Yule um 1900 die Methode der Regression, um statis-
tische Zusammenhange zwischen zwei Merkmalen so von den Einflissen weiterer
Merkmale zu bereinigen, dass der Zusammenhang als MaB des kausalen Effektes
gelten kann (Yule 1899). In Rubins Kausalmodell kommt dagegen das zweite der
genannten Kausalkonzepte zum Ausdruck, Kausalitdt als Ergebnis einer Interven-
tion oder Manipulation. Man betrachtet dort im Gegensatz zur gewdhnlichen Re-
gressionsanalyse® nur eine einzige Ursache (vgl. Abbildung 13). Es geht also nicht
darum, die verschiedenen Ursachen eines bestimmten Phdnomens zu entdecken,
z. B. verschiedene Ursachen fiir subjektive Wertschitzung des Einkommens, ne-
ben der Lohnhdhe etwa auch Persénlichkeitseigenschaften (PE) der Beschiftigten
(vgl. etwa Schumacher/Laubach/Bréhler 1995) oder bestimmte sonstige finanzielle
Rahmenbedingungen FRB (z. B. Schulden).

Abbildung 13: Causes of effects vs. effects of causes

1. Ursachen einer Wirkung 2. Wirkung einer Ursache
Lohnhdhe \
PE - > Iz ki — ¥ Iz

op /

33 Sie wird hier als ,gewéhnliche Regressionsanalyse” bezeichnet, da die Regressionsanalyse auch zur Messung des
kausalen Effektes im Sinne des RKM verwendet werden kann, dann aber einer der Logik des interventionsorientier-
ten Kausalkonzeptes folgt.
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Vielmehr konzentriert sich das RKM darauf, welche Wirkung eine genau definierte
Manipulation auf eine ebenfalls genau definierte Zielvariable hat, in dieser Ar-
beit also die Wirkung der Kombientlohnung auf die subjektive Wahrnehmung der
Reziprozitat von Lohn und Arbeitsleistung. Holland hat dafiir den Begriff ,effects
of causes" gepragt, der die Messung kausaler Effekte vom Ublichen Vorgehen der
Suche nach den ,causes of effects” (Holland 1986: 945; kritisch dazu Dawid 1999:
36) unterscheidet.

In Rubins Kausalmodell erfolgt nicht nur eine Beschrankung des Interesses auf
genau eine Ursache, sondern es kommt auch auf eine mdglichst exakte Quantifi-
zierung des Effektes dieser Ursache an,** unter anderem auch deshalb, weil zum
MaBnahmeerfolg auch gehort, ob der meist hohe Aufwand der MaBnahmedurch-
fiihrung vom Ausmal3 des Erfolges gerechtfertigt wird. Anders ausgedriickt geht es
neben der Signifikanz eines Effektes auch um dessen Relevanz.

Die Beschrankung der Kausalanalyse auf die effects of causes bzw. Interventio-
nen oder Manipulationen hangt mit ihrer konzeptionellen Ndhe zum experimentel-
len Vorgehen zusammen: | take the position that causes are only those things that
could, in principle, be treatments in experiments. (...) | believe that the notion of
cause that operates in an experiment and in an observational study is the same. The
difference is in the degree of control an experimenter has over the phenomenon
under investigation compared with that which an observer has" (Holland 1986:
954, Hervorh. im Orig.).

Holland nennt drei Beispiele, um sein Argument zu erldutern:

(a) Sie war in der Priifung gut, weil sie eine Frau war.
(b) Sie war in der Priifung gut, weil sie dafiir gelernt hat.
(c) Sie war in der Priifung gut, weil sie von ihrem Lehrer gut vorbereitet wurde.

Fall (c) betrachtet Holland als einen prototypischen Fall fiir das RKM. Die Vorberei-
tung durch den Lehrer kann entweder stattfinden oder auch unterbleiben, sodass
die fiir das Manipulationskonzept notwendige potenzielle Aussetzbarkeit (potential
exposability) entweder gegeniiber dem Experimentalzustand ,gute Vorbereitung
durch den Lehrer" oder dem Kontrollzustand ,schlechte Vorbereitung durch den
Lehrer" gegeben ist.

34 Dabei liegt der Fokus der Forschungspraxis meist auf der Wirkung einer MaBnahme auf eine genau definierte Ziel-
variable, sodass eventuelle Nebenwirkungen der MaBnahme nicht beriicksichtigt werden. Die untersuchte Wirkung
ist das von der Politik intendierte Ziel der MaBnahme (vgl. SGB Ill), also meist Faktoren wie das Einkommen, der
Abgang aus der Arbeitslosigkeit, die Aufnahme einer dauerhaften (stabilen) Beschdftigung oder die Vermeidung
von Arbeitslosigkeit. Seltener untersucht, doch trotzdem politisch intendierte Wirkungen, sind etwa die Forderung
von Beschiftigungsfahigkeit, das Verhindern sozialer Exklusion, Steigerung der Arbeitszufriedenheit/-produktivitat
oder die Sanierung des staatlichen Finanzhaushaltes.
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In Fall (a) fehlt Holland diese potenzielle Aussetzbarkeit véllig. Die Eigenschaft
(attribute) ,Frau” ist bei der betrachteten Person zu jedem Zeitpunkt gegeben, so-
dass ,to change its value is for the unit to change in some way and no longer be
the same unit" (ebd. 955). Das Geschlecht einer Person kann also ebenso wenig wie
andere Eigenschaften die Ursache fiir irgendetwas sein, weil es nicht manipulierbar
ist in dem Sinne, dass zu irgendeinem Zeitpunkt die Zuweisung in einen von zwei
(oder mehr) Zustinden moglich war.

Einen Grenzfall stellt fir Holland der Fall (b) dar, wobei er geneigt zu sein
scheint, auch hier eine Nichtmanipulierbarkeit anzunehmen und damit das Wir-
ken von Kausalitdt zu bestreiten. Probleme bereitet ihm vor allem der freiwillige
(woluntary") Aspekt des Lernens. It is not clear that we could expose a person to
studying or not in any verifiable sense” (ebd.). Da MaBnahmeteilnahmen zumindest
teilweise auch freiwillige Handlungen darstellen, trafe dieses Argument auch deren
Analyse im RKM.

4.2.2 Soziologische Kritik am RKM und ihre soziologische Entkréaftung

Aufgrund der Tatsache, dass Holland mit seinem Artikel insgesamt eine umfassende
und verstandliche Darstellung des RKM gelungen ist, fand seine Interpretation des
RKM und des Prinzips ,no causaltion without manipulation" weite Verbreitung.
Hollands strikte Verknlpfung des RKM mit dem Konzept der praktischen Manipu-
lierbarkeit flihrte jedoch zu einer skeptischen Haltung der Soziologie (ausdriick-
lich fiir das RKM sprechen sich dagegen Gangl/DiPrete 2004a aus). Eine derartige
Einengung dessen, was als Ursache in Betracht kommt, lieBe das RKM fiir die so-
ziologische Forschung tatsachlich als wenig relevant erscheinen. Wenn einerseits
soziologisch interessante ,Eigenschaften” wie die Zugehorigkeit zu einer sozialen
Gruppe, das Geschlecht, die Bildung des Vaters etc. (vgl. Fall [a] bei Holland) und
andererseits (soziale) Handlungen (vgl. Fall [c] bei Holland) von der Kausalanalyse
ausgeschlossen werden, scheint das RKM in der Tat fiir die Soziologie wenig ange-
bracht zu sein.

Der Soziologe John Goldthorpe pladiert daher fiir die Orientierung soziolo-
gischer Kausalanalysen am Konzept der Kausalitdt als generativer Mechanismus.
Dieses Konzept ,implies that there is some understanding, albeit provisional, of the
process that leads from C to R (i.e. from cause to reaction; G.K.)" (Cox/Wermuth
2000: 10). Dabei wird es oft argumentativ der statistischen Kausalanalyse als Al-
ternative entgegengestellt (Little 1991: 177 ff.; Hedstrom/Swedberg 1998: 17). In
der statistischen Analyse, so die Kritik, wird suggeriert, dass durch ein geeignetes
Korrekturverfahren der wahre kausale Zusammenhang allein auf Basis empirischer
Beobachtung von RegelmaBigkeiten und ganz ohne Bezug auf einen diesen Regel-
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maBigkeiten zugrunde liegenden Prozess identifiziert werden kann. Wie genau X
seinen Einfluss auf Y ausiibt, spielt keine Rolle, sodass es keiner Kenntnis kausaler
GesetzmaBigkeiten bedarf, um Kausalbeziehungen zu entdecken.

Gegen ein solches Vorgehen wird argumentiert, dass statistische Zusammen-
hdnge eben nicht ausreichen, um kausale Effekte zu messen. Es muss eine ausfiihr-
liche Erklarung des kausalen Zusammenhanges gegeben werden, damit das, was
gemessen wurde, mit Recht auch als kausaler Effekt ausgewiesen werden darf. Eine
solche Erklarung wird von Prozessen oder Mechanismen geleistet. ,In most cases,
the explanation takes the form of a more or less complicated set of causal state-
ments. The relations between the elements of the set can be more or less complex;
they can be linear, recursive, include feedback loops, and so on. The set is what
we usually call a ,social mechanism'" (Boudon 1998b: 172; vgl. auch Bunge 1987;
Elster 1998: 47 ff.; Hedstrom/Swedberg 1998: 7 ff.; Salmon 1984: 135 ff.). Ahnlich
wird im Bereich der Evaluation arbeitsmarktpolitischer MaBnahmen kritisiert, dass
die statistische Messung des kausalen Effektes im RKM keinerlei Aussagen dazu
erlaubt, wie eine MaBnahme die Wirkung hervorruft bzw. warum eine MaBnahme
die erhoffte Wirkung nicht entfalten konnte. Stellt man in einer Evaluation einen
kausalen Effekt fest, so ist daraus nicht ableitbar, dass es gerade die hypotheti-
sche Verkniipfung ist, die am Wirken ist, noch kann im Falle des Verwerfens einer
Kausalhypothese lberpriift werden, woran es lag, dass die MaBnahme keinerlei
Wirkung entfaltet hat (Knuth 2004: 188).%°

Der Grund dafiir ist die Orientierung der Evaluationsforschung an der Logik der
experimentellen Messung kausaler Effekte, die sie im Bereich empirischer Beob-
achtungsstudien nachvollzieht. Aus aus Zufallsexperimenten gemessenen kausalen
Effekten lasst sich, ohne dass konkret formuliert werden miisste, worin diese Ver-
bindung besteht, darauf schlieBen, ob zwischen zwei Faktoren eine (kausale) Ver-
bindung existiert (Steel 2004: 62 f.). Gerade darin wird der Vorteil von Experimen-
ten gesehen: Trotz aller Theorie, die vielleicht zur Durchfiihrung eines Experimentes
motiviert, sind dessen Ergebnisse unabhdngig von theoretischen Vorstellungen: It
is the sense in which experimental outcomes are determined by the workings of the
world rather than by theoretical views about the world that provides the possibility
of testing theories against the world" (Chalmers 1999: 40).

Insofern ist das Konzept der Kausalitdt als Manipulation auf die Beriicksich-
tigung eines Mechanismus zwischen Ursache und Wirkung zwar nicht angewiesen,
konnte aber davon profitieren. Es waren dann auch Fragestellungen beantwort-
bar, zu denen eine statistische Evaluation gewdhnlich keine Antwort gibt, etwa

35 ,Aussagen und implizite Annahmen zur Wirkungsweise aktiver Arbeitsforderung beruhen auf Alltagstheorien und
Ad-hoc-Hypothesen; es fehlt sowohl an theoretischer Verkniipfung als auch an empirischer Evidenz (..) Bedarf
besteht fur eine sozialwissenschaftliche Verhaltenstheorie am Arbeitsmarkt” (Knuth 2004: 192, 194).
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die nach den Auswirkungen maoglicher Modifikationen des Treatments oder nach
Sachverhalten, die einen eventuellen kausalen Effekt in der praktischen Durchfiih-
rung der MaBnahme konterkarieren (vgl. z. B. Deeke/Kruppe 2003: 13). Eine weitere
Nutzensmdglichkeit kausaler Mechanismen schlagt Rosenbaum (1984b) vor. Indem
ein Mechanismus bestimmte Restriktionen enthalt, z. B. wann ein Effekt auftritt
und wann nicht, kann er zur Priifung der Annahmen des RKM in einer konkreten
Forschungssituation genutzt werden (vgl. dazu auch Abschnitt 6.5.1.2).

Goldthorpe betrachtet das Mechanismuskonzept allerdings weniger als Ergan-
zung des Manipulationskonzeptes, sondern als genuin soziologische Alternative, vor
allem weil es besser geeignet sei, den Aspekt der kausalen Bedeutung von sozialen
Handlungen Rechnung zu tragen. Er schldgt daher vor, das Konzept generativer Pro-
zesse in folgenden Schritten zur Kausalanalyse von Handlungen zu nutzen: Erstens
muss das zu erkldrende Phinomen festgelegt werden, meist eine soziale RegelmaBig-
keit. Zweitens wird eine Hypothese beziiglich des generativen Prozesses formuliert,
die in einer Theorie des sozialen Handelns besteht, vorzugsweise in einer Theorie
des rationalen Wahlhandelns. Drittens soll diese Hypothese dahin gehend empirisch
iberpriift werden, ob der hypothetische generative Mechanismus dazu in der Lage ist,
die interessierende soziale RegelmaBigkeit hervorzurufen (Goldthorpe 2001: 9 ff.).%

Die Vorstellung Goldthorpes und anderer Soziologen, dass das RKM mit der
Analyse von Handlungen nicht vereinbar ist, ist allerdings falsch und entspringt der
Tatsache, dass die soziologische Kritik ausschlieBlich auf Hollands Formulierung
des RKM Bezug nimmt und Rubins Richtigstellung des Manipulationsprinzips (u. a.
in der an Hollands Artikel anschlieBenden Diskussion!) ignoriert.

Zur Anwendbarkeit des RKM bedarf es nicht unbedingt, dass eine potenzielle
Ursache tatsachlich manipulierbar ist, sondern, so wird in Rubins Kommentar zu
Hollands Artikel deutlich (Rubin 1986), es geht um eine hypothetische Manipula-
tion der kausal interessanten Variable. Wichtig ist fiir Rubins Kausalmodell nicht,
ob eine Manipulation technisch tatsachlich méglich ist, sondern um welche Art von
(hypothetischer) Manipulation es sich handelt, deren Effekt gemessen werden soll.
Ein (leicht verdndertes) Beispiel aus Rubin (1986) soll dies verdeutlichen.

Fiir Holland hatte die Fragestellung ,Hilft Medikament X gegen Kopfschmer-
zen?" eindeutig kausalen Gehalt und kann daher im Rahmen des RKM analysiert
werden, da die Vergabe eines Medikamentes manipulierbar ist. Dagegen hat die
Fragestellung ,Erzielen Frauen einen geringeren Lohn, weil sie Frauen sind?" kei-
nerlei kausale Bedeutung. Eine Frau zu sein ist fiir ihn eine Eigenschaft des Indivi-
duums, welches sich, wenn sich die Eigenschaft dndert, in ein anderes Individuum

36 Hierin eine Alternative zum RKM zu sehen ist nur bedingt richtig. Wie die hier durchzufiihrenden Analysen der
Wirkung des Kombilohnes auf die Reziprozitdtswahrnehmung zeigen, lassen sich die Formulierung eines Wirkungs-
mechanismus und dessen Test auch mit auf dem Manipulationskonzept basierenden Analysen verbinden.
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verwandelt (Holland 1986: 955). Ob das Geschlecht ursdchlich fiir die Lohnhdhe
ist, ldsst sich also nicht feststellen, da das Geschlecht nicht manipulierbar ist, ohne
dass die Analyseeinheit in nicht kontrollierbarer Weise verdndert wird. Fiir Rubin ist
hingegen die Frage der (hypothetischen) Manipulation vor allem insofern relevant,
als sie zu stellen dazu zwingt, die betrachtete Ursache so zu spezifizieren, dass die
SUTVA-Bedingung erfiillt ist. Demnach ist die Fragestellung, ob Frauen wegen ihres
Geschlechts am Arbeitsmarkt diskriminiert werden, zu vage gestellt und impliziert
verschiedene hypothetische Maglichkeiten, das Geschlecht zu verdndern (verschie-
dene versteckte Versionen des Treatments; Rubin 1986: 962; vgl. auch Rubin 2005:
323), und daraus folgend verschiedene potenzielle Ergebnisse im Fall der Treat-
mentzuweisung (vgl. Abschnitt 6.5.2.2). Rubin pladiert daher dafiir, die potenzielle
Ursache und damit auch den implizierten Vergleichszustand so genau wie mdglich
zu definieren, im Fall des Geschlechts etwa als ,at conception X to Y chromosome
treatment” oder als ,replacing ,F* with an ,M’ on a job application form"” (Rubin
1986: 962). Damit hat das Konzept der potenziellen Manipulierbarkeit in Rubins
Kausalmodell nicht die Funktion einer ontologischen Aussage dariiber, welche Ph3-
nomene kausale Effekte haben konnen, die ihm Holland zuschreibt. Eher soll es
das Forschungsdesign der Evaluation so anleiten, dass es nicht in Konflikt mit den
Grundvoraussetzungen des RKM gerat.

Bei seinem Kommentar zu Hollands strikter Fassung des Manipulationskon-
zeptes scheint Rubin allerdings vor allem eine experimentelle Umsetzung dieser
Fragestellung im Sinn zu haben. In Beobachtungsstudien stellt sich neben dem
Ausschluss versteckter Treatmentversionen zusatzlich das Problem, den Zuwei-
sungsmechanismus anzugeben. Hierbei miissen dann diejenigen Faktoren zur
Konstruktion des Propensity Score verwendet werden, welche den Prozess der Zu-
weisung in den einen oder den anderen Status bestimmen. Dies wird bei zeitkon-
stanten Merkmalen wie dem Geschlecht schwieriger®® sein als bei zeitvariablen
Eigenschaften (Familienstatus, Bildung etc.), da sich der Zuweisungsmechanismus
auf die Pre-treatment-Variablen stiitzt.

Die Frage ist daher also nicht, ob etwas eine Ursache sein kann oder nicht,
sondern ob der kausale Effekt mithilfe Rubins Kausalmodell gemessen werden
kann oder nicht.* Dabei ist die Antwort darauf nicht, wie Holland meint (Hol-
land 1986: 970), von den gegenwértigen technischen Mdglichkeiten abhéngig,
sondern vielmehr vom gegenwartigen theoretischen und empirischen Wissen iiber
die Bedingungen, unter denen Menschen so oder anders handeln. Es genligt also

37 Inden USA werden Bewerbungen keine Fotos beigefiigt.
38 Schwieriger, aber nicht unmdglich, z. B. Messung bei Antritt eines neuen Jobs.

39 Und man muss daher ein anderes, eventuell mit mehr Unsicherheit behaftetes statistisches Modell bemiihen. Fiir
den Fall der Wirkung der Geschlechtszugehdrigkeit auf die Entlohnung vgl. etwa Achatz/Gartner/Gliick 2005.
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fiir die Identifikation eines Zuweisungsmechanismus, dass Wissenschaftler die Ein-
flussfaktoren auf die Zuweisung in den einen oder anderen ,Experimentalzustand”
angeben konnen. Dies wiederum hangt vom Stand der Forschung und den For-
schungsmethoden in der jeweiligen sozialwissenschaftlichen Disziplin ab, welcher
der Forscher angehdrt.

Fiir eine soziologische Analyse, die sich des RKM bedient, gilt es daher, die Hand-
lungslogiken der an der MaBnahmeteilnahme beteiligten Akteure zu erfassen.* Den
Begriff des Handelns kennzeichnet in der Soziologie, dass die Handelnden damit
einen subjektiven Sinn verbinden, soziales Handeln ist es, wenn es dem Sinn nach
auf andere bezogen ist, wenn etwa das Handeln der Fallmanager in der Arbeits-
agentur an dem Handeln der Arbeitsuchenden orientiert ist und/oder umgekehrt.
Dass eine solche Verbindung der Manipulationskonzeptes der Kausalitat, wie sie im
RKM vorliegt, mit dem Begriff des sozialen Handelns keinen Widerspruch darstellt,
zeigt der Begriff der ,Wirkhandlung" bei Alfred Schiitz. Dieser bezeichnet neben dem
Denken das Wirken als eine Form sozialen Handelns, das sich sowohl einseitig als
auch wechselseitig (also mit ,Antworthandeln”) vollziehen kann. Schiitz verbindet
in seinen Analysen das kausale Wirken explizit mit den intentionalen Aspekten des
Handelns: ,(...) gesellschaftliche Wirkakte und erst recht gesellschaftliche Arbeit (...)
werden zu Motiven ,antwortender’ Handlungen oder zumindest zu Anldssen von
Handlungen, die an den urspriinglichen Handelnden zuriickgerichtet sind" (Schiitz/
Luckmann 2003: 552; vgl. auch Schiitz 1974: 209 ff.). Soziales Handeln ist hier
also als Wirkhandlung eine ,gezielte Verdnderung in der natiirlichen und sozialen
Umwelt" (ebd. 567) einerseits und beruht gleichzeitig auf sinnhafter Orientierung.

Einen Schritt weiter geht Robin Collingwood, indem er die menschliche Vor-
stellung von Kausalitit auf ebensolche sozialen Wirkhandlungen zuriickfihrt (Col-
lingwood 1940: 285 ff.). Er unterscheidet drei Typen von Kausalbeziehungen. Der
erste Typus besteht in der Kausalitdt, so wie sie in den theoretischen Naturwis-
senschaften auftritt. ,Here that which is ,caused' is an event or state of things,
and its ,cause’ is another event or state of things standing to it in a one-one rela-
tion of causal priority” (ebd.). Der zweite Typ beschreibt das kausale Eingreifen des
Menschen in die Natur, also den Kausalitatsbegriff in der Technik. Der dritte Typus
schlieBlich bezieht sich auf menschliches Handeln: ,Here that which is ,caused’
is the free and deliberate act of a conscious and responsible agent, and ,causing'
him to do it means affording him a motive for doing it" (ebd.). Dabei betrachtet
Collingwood sowohl die technischen als auch die naturwissenschaftlichen Kausa-
litdtsvorstellungen als von den Erfahrungen im Bereich des Handelns abgeleitet.

40  Insofern trifft im Bereich der Sozialwissenschaften die Notwendigkeit der Erfassung der MaBnahmeselektivitdt im
RKM mit Max Webers berlihmter Definition der Soziologie als eine Wissenschaft, die ,soziales Handeln deutend
verstehen und dadurch in seinem Ablauf und seinen Wirkungen ursichlich erklaren will" (Weber 1976: 3).
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4.3 Alternativen zur Messung kausaler Effekte mit dem RKM

Bei der Messung kausaler Effekte im RKM spielt die Annahme der bedingten Un-
abhidngigkeit von MaBnahmeteilnahme und Zielvariable die entscheidende Rolle.
Die Annahme ist dann erfiillt, wenn in eine Untersuchung alle gleichzeitigen Ein-
fllisse auf MaBnahmeselektivitdt und Zielvariable in Form von Kontrollvariablen
aufgenommen wurden. Dies setzt dann voraus, dass diese Einfllisse dem Forscher
auch bekannt sind. Damit stellt das RKM sehr hohe Anspriiche an den Nachweis
eines kausalen Effektes. Die Einflussfaktoren auf die Selektivitdt miissen nicht nur
dem Forscher bekannt, sondern auch in Form entsprechender Variablen in der Da-
tenbasis zur Verfiigung stehen. Angesichts dessen stellt sich die Frage, ob damit
unerfiillbare Bedingungen gestellt werden. In diesem Abschnitt soll diese Frage auf
zweifache Weise beantwortet werden. Zum einen wird gezeigt, dass das Standard-
verfahren der statistischen Analyse in Soziologie und Okonomie, die lineare Re-
gression, ebenfalls vom Problem falscher Schlussfolgerungen bei fehlenden Varia-
blen betroffen ist, auch wenn dies in der Forschungspraxis kaum thematisiert wird
(Abschnitt 4.3.1). Zum anderen wird gezeigt, dass auch die Verwendung anderer
statistischer Verfahren zur Kausalanalyse, die fiir sich beanspruchen, das Problem
fehlender Variablen zu |6sen, mit Problemen behaftet ist und damit kein Ersatz,
sondern eher eine Ergénzung des RKM darstellen kann (Abschnitt 4.3.2).

4.3.1 Das Problem fehlender Variablen in der OLS- und der ML-Schitzung

Das Problem der Vollstandigkeit der theoretischen Modelle in einer empirischen
Untersuchung ist nicht auf Kausalanalysen beschrankt. Vielmehr ist es ein generel-
les Problem der Validitat multivariater statistischer Analysen. Gezeigt werden kann
dies an den statistisch-algebraischen Grundlagen der multiplen linearen Regres-
sion — der Methode der kleinsten Quadrate (KQ) - und der Maximum-Likelihood-
(ML-)Schitzung, welche die Basis der meisten in Soziologie und Okonometrie ver-
wendeten Verfahren darstellen. Allgemein formuliert ist der Zweck einer Regression
die Darstellung der Werte einer Variable durch andere Variablen (Verbeek 2004).
Dabei wird die zu erkldrende Variable auch endogene, abhdngige Variable oder Kri-
terium genannt und mit dem Buchstaben y bezeichnet. Die erkldrenden/exogenen/
unabhdngigen Variablen bzw. Regressoren werden mit x bezeichnet und mit 1, ..., k
durchnummeriert: Xy, Xp, - Xg_1: X

Gegeben sei eine Stichprobe von i =1, ..., n Personen, an denen das Merkmal y
gemessen wurde und die k anderen Merkmale Xj, Xj, - Xji. Die Variable y kann
etwa - wie in dieser Untersuchung - die subjektiv empfundene Verletzung der
Reziprozitat sein, die x-Variablen Merkmale wie der Kombilohnbezug, Persénlich-
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keitseigenschaften der Beschaftigten, Personlichkeitseigenschaften der Vorgesetz-
ten, Arbeitsbedingungen etc. Fiir jede Person istellt die lineare Regression den Wert
der y-Variable als eine Linearkombination der x-Variablen dar. Im einfachsten Fall
existiert nur eine exogene Variable (Einfachregression), in den meisten Fillen wer-
den allerdings mehrere Regressoren verwendet (multiple Regression):

Vi=Bo+BiXjr+ByXjpt. By Xy +€; (4.16)

Dabei ist ﬁo der Niveauparameter (Konstante), ﬁ1 bis ﬁk sind die Regressionskoef-
fizienten, ¢ ein zufilliger Storterm. Da die GroBe € vom Zufall abhéngt, kdnnen
nun auch Personen mit identischen beobachteten Regressoren unterschiedliche y-
Werte aufweisen. Fiir die Existenz dieser ZufallsgréBe werden unterschiedliche Be-
griindungen genannt (von Auer 2003: 35). Erstens hat man es in den Sozialwissen-
schaften mit Menschen zu tun. Will man das Handeln von Menschen analysieren,
muss man auch deren freien Willen Rechnung tragen (vgl. auch Blossfeld/Rohwer
2002: 28), der den Beobachtungen in der Realitdt - aus Sicht des Forschers - ein
Zufallselement verleiht. Die zweite Begriindung orientiert sich am Prozess der Da-
tenerhebung und der Messung. Im Storterm zeigen sich unsystematische Erhe-
bungs- oder Messfehler oder andere Abweichungen des beobachteten vom wahren
Wert, z. B. wenn ein Merkmal nicht selbst gemessen werden kann, sondern auf eine
Proxyvariable*' ausgewichen werden muss. Auch hier liegt, insofern man nur die
unsystematischen Abweichungen meint, Zufalligkeit vor. SchlieBlich verweist eine
dritte Begriindung fiir die StorgroBe auf die Unvollstéandigkeit des Modells. Werden
bestimmte Merkmale, die y, beeinflussen, nicht explizit unter die xikaufgenommen,
schlagen sie sich in einer StorgroBe nieder. Zu diesem Punkt wird spéter noch ei-
niges auszuflihren sein. Schon jetzt muss allerdings betont werden, dass dann die
Zufalligkeit der StorgroBe nicht mehr gegeben ist. Nichts spricht im Ubrigen dage-
gen, fiir den Storterm alle drei Begriindungen gleichzeitig anzunehmen.

Wichtig ist vor allem, dass es sich bei der StérgréBe € um einen Einflussfaktor
handelt, von dem man einerseits annimmt, dass er eine empirische Entsprechung
im untersuchten Gegenstandsbereich hat (s. o.: freier Wille, unsystematische Feh-
ler, unerfasste Merkmale). Andererseits kann er in konkreten Beobachtungen je-
doch nicht isoliert werden, sondern ,verschmilzt" mit den Einfllissen der anderen
Merkmale.

41 Proxyvariablen versuchen, ein Konzept Gber den Umweg eines dhnlichen Konzeptes zu messen, z. B. wenn statt der
tatsdchlichen Gesundheit einer Person die Zufriedenheit dieser Person mit ihrer Gesundheit verwendet wird. Die
Zufriedenheit ist ein subjektives Merkmal und muss nicht mit der objektiven tatséchlichen Gesundheit tibereinstim-
men. Der Unterschied zwischen beiden ist dann ein Messfehler. Dieser sollte nicht mit den Regressoren im Modell
korrelieren, wenn man an unverzerrten Koeffizienten interessiert ist.
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Damit es moglich ist, den Einfluss der StorgréBe von den Einfliissen der Regres-
soren zu trennen, missen die sog. Gauss-Markov-Annahmen (Verbeek 2004: 16)
zutreffen. Sie betreffen die StérgroBe und ihre Beziehung zu den Regressoren. Sind
diese Bedingungen erfiillt, dann ist Bkein unverzerrter (und effizienter) Schatzer fiir
den wahren Wert. Die Bedingungen sind:

1. E(s,—)=0 i=1..n

Die erste Bedingung ist, dass der Erwartungswert der StérgréBen null ist. Dies muss
fiir die StorgroBe einer jeden Beobachtung bzw. Person i gelten.

2. V(g;)=0” i=1,.n

In Bedingung zwei wird formuliert, dass die StorgroBen jeder Beobachtung die-
selbe Varianz aufweisen (weshalb der Index i auch wegfillt). Diese Eigenschaft
der StorgroBen wird als Homoskedastie bezeichnet und ist nétig, da die Varianz
der StorgréBen fiir die Signifikanztests gebraucht wird. Geschatzt wird die Varianz
allerdings mithilfe der Varianz der Residuen e,. Ware die Varianz von & nicht fiir
alle Individuen konstant, kdnnte man sie nicht aus der Poolung der Residuen aller
Individuen berechnen.

3. Cov(s,-sj)=0 [ j=Nient i ]

Bedingung drei schlieBt aus, dass die StérgréBen der Einzelbeobachtungen mitein-
ander korreliert sind. Dies ist die Forderung, dass Autokorrelation der StorgroBen
ausgeschlossen sein muss. Nimmt man zusatzlich noch an, dass die StérgroBen
normalverteilt sind, dann sagen Bedingungen eins bis drei zusammengenommen
aus, dass die (wahren) StérgréBen unabhingige Zufallsziehungen aus einer Nor-
malverteilung sind, mit Mittelwert O und Varianz o Die Normalverteilungsbedin-
gung ist jedoch nur fiir kleine Stichproben zwingend. Bei groBen Stichproben gilt
der zentrale Grenzwertsatz von Ljapunov.

4, (8,—) und (x”,...,x,-k) sind stochastisch unabhangig.

Die vierte Bedingung ist etwas komplexer als die drei vorherigen. Sie besagt, dass
StorgréBen unabhdngig von den x-Merkmalen der Regression sind. Es genligt je-
doch schon die etwas schwachere Annahme, dass die Regressoren auf der Ebene
der Individuen mittlere bedingte Unabhingigkeit (mean conditional independence)
aufweisen:
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E(s,- |X,-1,...,x,-k)=E(s,-) (4.17)

Gegeben die x-Regressoren (d. h. in jeder mdglichen Kombination von Auspragun-
gen der x-Regressoren) nimmt & im Mittel denselben Wert an. Damit ist es véllig
irrelevant, welche Merkmalskombination ein Individuum aufweist, der Mittelwert
der StorgroBe ist stets der gleiche. Man spricht auch davon, dass die enthaltenen
Regressoren keinerlei Informationen bezlglich des Wertes von ¢, liefern. Aus der
Kombination von Bedingung eins mit Bedingung vier ergibt sich:

E(s,|X,-1,...,x,-k)=E(s,-)=O (4.18)

Daraus folgt, dass das stochastische lineare Modell (4.16) im Mittel dem determi-
nistischen Modell ohne StorgroBe (4.19) entspricht:

E()’i |Xi1""'Xik) =Bo+BiXj1+ BoXia 1wt B Xy (4.19)

Treffen alle vier Bedingungen zu, dann lassen sich die 3, erwartungstreu, d. h. ver-
zerrungsfrei mit der Methode der kleinsten Quadrate errechnen.

Verletzungen der Bedingungen zwei oder drei sind bei der Durchfiihrung einer
multiplen Regression kaum problematisch. Es existieren diverse Mdglichkeiten, die
Koeffizienten trotzdem unverzerrt zu schitzen.

Das zentrale Problem bei der Verwendung der Regressionsanalyse ist, dass die
Bedingungen eins und vier genau dann verletzt werden (kdnnen), wenn bedeut-
same Regressoren in der Gleichung nicht beriicksichtigt werden. Daraus resultiert
dann eine verzerrte Schitzung der Regressionskoeffizienten (der sog. omitted vari-
able bias). Diese Bedingungen, die fiir die OLS-Regression unverzichtbar sind, ent-
sprechen damit der CIA in Rubins Kausalmodell.

Anhnlich wie im RKM ist die Verfilschung der Regressionskoeffizienten davon
abhéngig, in welcher Beziehung enthaltene und ausgelassene Variablen zueinander
stehen. Um dies zu zeigen, soll angenommen werden, dass ein Merkmal y mit zwei
Regressoren x, und x, zusammenhéngt, die Regression aber nur mit einem Regres-
sor, ndmlich X, durchgefiihrt wird.

Das wahre Modell lautet also y;=f+P; X;1+B,X;,+€;, und das um das
Merkmal X, verkiirzte Modell, dessen Parameter und Stérterm im Folgenden mit
einem * gekennzeichnet werden, lautet y; =f,+B;X;;+¢&;. Dabei besteht dann
also der Storterm im verkiirzten Modell aus dem eigentlichen Stérterm und dem
ausgelassenen Merkmal:g; =8, x;, +¢;. Ausgelassene Merkmale ,sammeln" sich
bei der Durchfiihrung einer unvollstédndigen Regression im Stérterm und sind somit
in der Regression nicht mehr erkennbar.
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Flihrt man dann eine Regression durch, bei der nur eine abhangige Variable auf-
genommen wird, der wahre Zusammenhang aber auf zwei abhdngigen Variablen be-
ruht, dann sind die in der verkiirzten Regression geschdtzten Parameter BO' und Bf
gegeniiber den wahren Parametern BO und [31 verzerrt. Diese Verzerrung ist abhdngig
vom Koeffizienten des ausgelassenen Merkmals [32 und von dem Ausmal des linea-
ren Zusammenhanges zwischen der enthaltenen Variable x, und der ausgelassenen
Variable x, - genauer von der Kovarianz zwischen beiden (vgl. etwa von Auer 2003):

2t a a = _Cov(x1x2)_

Bo-ﬁo"’ﬁz(xz Var(x1} X) (4.20)
2t _p . p Covixx,)

Py =Br+ b, Var (x,) (4.21)

Diese Darstellung an sich bekannter Eigenschaften der OLS-Regression zeigt, dass
jede statistische Analyse mit dem Problem fehlender Variablen zu tun hat. Dies
gilt nicht nur, wenn explizit Ursache-Wirkungs-Zusammenhange untersucht wer-
den sollen, sondern immer dann, wenn die Absicht der jeweiligen Analyse liber
die Formulierung einer Aussage wie ,x ist auf irgendeine Weise mit y korreliert"
hinausgehen soll.

Zu Problemen bei fehlenden Variablen kommt es aber nicht nur bei der OLS-
Regression, sondern auch bei Maximum-Likelihood-(ML-)Schitzungen. Dies kann
am Beispiel der logistischen Regression dargestellt werden. Ausgangspunkt der
ML-Schatzung ist, dass die Koeffizienten so geschdtzt werden sollen, dass das Auf-
treten der vorliegenden Stichprobenwerte maximal wahrscheinlich ist. Diese soll
hier kurz skizziert werden.

Die gemeinsame Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion einer Stichprobe N unab-
hdngiger und identisch verteilter Beobachtungen - gegeben ein Satz bestimmter
Parameter - ist gegeben als Produkt der einzelnen Wahrscheinlichkeitsdichtefunk-
tionen und wird als Likelihood-Funktion bezeichnet:

fly1.Y2 ¥ | Bos-By) =Hf (yi|BOI---:Bk) =

i=1 (4.22)
L(BortB | V1Y 20eaY ) =
L(Bg, By | Stichprobe)

Meist wird die Likelihood-Funktion aber in logarithmierter Form dargestellt, als
Loglikelihood-Funktion:

n
InL(By,....B, | Stichprobe) = 2Inf (y;|Bos-Bi)
i=1
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Da in der logistischen Regression davon ausgegangen wird, dass die Wahrschein-
lichkeit fiir y,=1 durch die kumulierte logistische Verteilungsfunktion gegeben ist,
ist die spezielle Likelihood-Funktion in diesem Fall (Eckey/Kosfeld/Dreger 2001: 191):

n

Vi 1-y;
. 1 1
L(Bg.,- By |Stlchprobe)=| |(1+exp(—x;|3]] (1_1+exp(—x;|3))

i=1

Die Loglikelihood-Funktion lautet:

N 1 1
L(Bg.-- By | Stichprobe) = n|———— [+ (1-y;)In| - ———
(Bo..By |Stichprobe) 2y (1+exp(_x;m) (1-y)) ( 1+exp(_x;m)

Ein Maximum im Bezug auf (ﬁo, ﬁk) findet sich durch das Nullsetzen der ersten
Ableitung. Da eine analytische Bestimmung der (B, ..., B,) nicht mdglich ist, wird
hierzu ein iteratives Verfahren verwendet (ausfiihrlicher vgl. Eckey/Kosfeld/Dreger
2001: 191).

Auch bei der ML-Schétzung fiihrt das Fehlen von relevanten Variablen zu ver-
zerrten Schatzungen des kausalen Effektes, da dann die Likelihood-Funktion nicht
korrekt spezifiziert ist. Im Fall der ML-Schdtzung weisen die Forschungsergebnisse
von Yatchew und Griliches (1985) darauf hin, dass im Gegensatz zur OLS-Regres-
sion ,even if the omitted variable is uncorrelated with the included one, the coeffi-
cient on the included variable will be inconsistent" (Greene 2003: 679).

4.3.2 Ansitze fiir unbeobachtete MaBnahmeselektivitit

In der statistischen und dkonometrischen Forschung werden als Alternative zur
Erfiillung der CIA Verfahren vorgeschlagen, fiir die diese Bedingung nicht gilt.
Diese Verfahren bezeicnet man als Verfahren fiir unbeobachtete Heterogenitat
(Heckman/Hotz 1989). Wire es dann nicht verniinftiger, das Ziel der CIA aufzu-
geben und stattdessen zur Analyse des kausalen Effektes der Kombilohnférderung
auf diese Verfahren zurlickzugreifen? Tatsdchlich werden solche Verfahren auch
in der Kausalanalyse und zum Teil auch bei der Betrachtung kausaler Effekte ar-
beitsmarktpolitischer MaBnahmen eingesetzt (Caliendo/Hujer 2006). Bei diesen
Verfahren handelt es sich vor allem um Heckmans Switching-Regression (Ab-
schnitt 4.3.2.1) und die Instrumentvariablenschitzung (Abschnitt 4.3.2.2).*? Diese

42 Daneben existieren mit dem Timing-of-Events-Ansatz (Abbring/van den Berg 2003), parametrischen (Meyer 1995)
und nicht parametrischen Difference-in-Differences-Ansétzen (Smith/Todd 2005) sowie dem Regression-Disconti-
nuity-Ansatz (Hahn et al. 2001) noch weitere Verfahren fiir unbeobachtete Heterogenitit. Da diese jedoch mit den
hier verfuigbaren Daten (vgl. Abschnitt 6.1) nicht umsetzbar sind, wird auf ihre Darstellung verzichtet.
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sollen hier dargestellt werden, und es soll lberpriift werden, ob sie besser zur
Messung des kausalen Effektes des Kombilohnes geeignet sind als das RKM.

Um dies zu beurteilen, darf der Vergleich des RKM mit den anderen Vorge-
hensweisen nicht nur auf der Dimension ,unbeobachtete MaBnahmeselektivitat”
stattfinden, sondern muss auch andere Aspekte mit berlicksichtigen. Es zeigt sich,
dass die Aufweichung der CIA stets mit dem Treffen zusatzlicher Annahmen ver-
bunden ist, vor allem beziiglich anderer Variablenklassen als der fir die Erfiillung
der CIA relevanten Klasse S,  und beziiglich der funktionalen Form des Einflusses

der betrachteten Variablen (Abschnitt 4.3.2.3).

4.3.2.1 Die Regression mit Kontrollfunktion als Gegenentwurf zum RKM

Der modelltheoretische Ansatz von James Heckman (2005a, 2005b; Heckman/Na-
varro-Lozano 2004) versteht sich dezidiert als Gegenentwurf zum RKM. Heckmans
Regression mit Kontrollfunktion geht davon aus, dass es in den meisten Fallen un-
realistisch sei, von der Giiltigkeit der CIA auszugehen. Daher schlédgt er vor, unbeob-
achtete MaBnahmeselektivitat zuzulassen und diese indirekt zu messen und in die
Schétzung einzubauen. Dies geschieht mithilfe der Formulierung 6konometrischer
Modelle bzw. Gleichungen und statistischer Annahmen zur funktionalen Form des
Zusammenhanges von unbeobachteter MaBnahmeselektivitdt und unbeobachteten
Einflussfaktoren auf die Zielvariable.

Wie in Rubins Kausalmodell ist auch der Ausgangspunkt der Uberlegungen in Heck-
mans modelltheoretischem Ansatz (HMA), dass es fiir jedes Individuum zwei mdgliche
Ergebnisse der Zielvariable y gibt. Das Ergebnis bei Kombilohnerhalt ist y' und das bei
reguldrer Beschaftigung y?. Diese Uberlegung wird in Form der Switching-Regression
(Quandt 1972) dargestellt, die angibt, welche Version der Zielvariable fiir das Indi-
viduum i realisiert wird, abhdngig davon, ob es eine Forderung erhalt kl. = 1 oder nicht
k.= 0. Dabei wird zunéchst davon ausgegangen, dass die Zielvariable metrisch ist.

Yi =k/iy;+ (1_k/i)yi0 (4.23)

Man spricht bei der Charakterisierung der beiden alternativen Zustidnde durch zwei
Regressionen von alternativen ,Regimes”. Die Regimes kdnnen durch zwei Glei-
chungen beschrieben werden, deren funktionale Form beliebig ist, relevant ist al-
lerdings die additive Trennbarkeit, die Tatsache, dass die StérgroBe additiv in das
Modell eingehen muss. Hier und im Folgenden wird von einer linearen Gleichung
ausgegangen. Die einfachste und verbreitetste Version des HMA geht davon aus,
dass der Einfluss sowohl der beobachteten als auch der unbeobachteten Heteroge-
nitdt in beiden Regimes gleich ist (Heckman 1978, 1979). Dies wird als Annahme
konstanter Effekte bezeichnet. Die beiden Regimegleichungen lauten:
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1 1 ’

yi=a +XB+e; (4.24)
0 0 ’

yi =a +XiB+e; (4.25)

Der Vektor X, erfasst dabei die beobachtete Heterogenitit der (Un-)Gefdrderten,
also alle Merkmale, welche die Ergebnisvariable beeinflussen und in der vorlie-
genden Datenbasis gemessen wurden. Dagegen bezeichnet €, die unbeobachtete
und/oder die unbeobachtbare Heterogenitit, also alle Einflussfaktoren auf die Wir-
kungsvariable, die nicht gemessen wurden oder die grundsatzlich vom Forscher als
nicht messbar betrachtet werden. Neben den Gleichungen fiir die Regime wird im
HMA auch eine sogenannte Selektionsgleichung oder Index-Funktion formuliert,
die angibt, welche der beiden Regime fiir ein bestimmtes Individuum relevant wird:

5 0, falls kI, < 0
kli=zy+v; mitkl;= (4.26)

1, falls ki, = 0

Auch hier wird zwischen den beobachteten Variablen z und der unbeobachteten
Heterogenitat v, unterschieden. Dabei werden sich x und z einzelne Elemente tei-
len, ndmlich die Variablen, die gleichzeitig Determinanten der MaBnahmeteilnah-
me sind und die Zielvariable beeinflussen. Im Falle des PS-Matchings wurden diese
Variablen als kausal relevante Selektivitdt S,  bezeichnet. Selektionseinfliisse der
Kombilohnférderung ohne Einfluss auf die Zielvariable (S

irrel

) sind nur in z, sonstige
Determinanten der Zielvaribale ohne Einfluss auf die Kombilohnforderung nur in x
enthalten.

Der Effekt der Teilnahme an der FérdermalBBnahme wird im Zusammenhang mit
dem HMA oft nicht als kausaler Effekt, sondern als Treatmenteffekt oder auch als
Zugewinn (gain) durch die MaBnahme bezeichnet. Formal und inhaltlich gibt es
keinen wesentlichen Unterschied zwischen kausalem und Treatmenteffekt. Wie der
kausale Effekt im RKM ist Letzterer ebenfalls definiert als 8, =y, —y2.** Wie im
RKM werden auch hier nur mittlere kausale Effekte gemessen. Allerdings erlaubt
Heckmans Modell - unter bestimmten Annahmen - neben dem mittleren kausalen
Effekt grundsatzlich auch die Identifikation weiterer Parameter der Verteilung des
kausalen Effektes (siehe Heckman/LaLonde/Smith 1999: 19).

Setzt man die beiden Gleichungen 4.24 und 4.25 in die Switching-Regression
(4.23) ein, dann ergibt sich nach dem Ausmultiplizieren und einigen Umformungen
die Gleichung 4.27 (vgl. etwa Heckman/LaLonde/Smith 1999: 20 ff.):

43 Zu den Entsprechungen in beiden Paradigmen siehe Heckman/Navarro-Lozano (2004) aus Sicht des HMA und
Holland (1988) aus Sicht des RKM, auch wenn sich die 6konomische Evaluationsforschung bemiiht, den Bezug auf
den Kausalitatsbegriff zu vermeiden.
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yi=a’+(a'- P )kl +XxB+e;, =o'+ S ki + X.B +¢ (4.27)

Der mittlere kausale Effekt ist dann MKE=E(y}—y,—°) =E(5;), wobei es dann kei-
nen Unterschied zwischen MKE und MKE, bzw. MKE, gibt.

Gilt fiir die StorgroBe die bedingte Unabhangigkeit vom Teilnahmestatus, also
E(e;|%,z;,kl;)=E(g;| x;,2;) =0, dann ist der PS-Matchingschitzer ein unver-
zerrter Schétzer fiir den kausalen Effekt £(8) (vgl. dazu auch die Anmerkungen
zur linearen Regression). Dies ist genau dann der Fall, wenn der Vektor x alle S,
enthalt. Dieser Fall wird als Selektion auf Basis der beobachteten Heterogenitat
(selection on observables) bezeichnet (Heckman/Hotz 1989). In diesem Sinne wird
dann auch Rubins Kausalmodell oft als ein Vorgehen fiir selection on observables
bezeichnet, weil es annimmt, dass alle relevanten Determinanten der MaBnahme-
teilnahme in x enthalten sind. Die Formulierung lbersieht allerdings, dass im RKM
auch unbeobachtete Heterogenitat zugelassen wird, wenn diese dann auch ande-
re Arten von Variablen betrifft als das HMA. Sind alle relevanten Einflussfaktoren
auf die MaBnahmeteilnahme Teil der beobachteten Heterogenitat, dann kann der
kausale Effekt problemlos auch im Rahmen des RKM gemessen werden. Fehlen in x
jedoch zentrale Determinanten der MaBnahmeteilnahme und haben diese gleich-
zeitig auch Einfluss auf die Zielvariable y, dann spricht man von Selektion auf Basis
unbeobachteter Heterogenitit (selection on unobservables). Dies fiihrt beim PS-
Matching zu einer Verletzungen der CIA.

In diesem Fall der selection on unobservables enthdlt der unbeobachtete
2|x.z;,kl.) =E(e? |x:,z;), der mit kI korre-
liert ist und einen zufélligen Teil &, fiir den das nicht gilt und fiir den ansonsten
E(e} | x:,z;,kl. )=E (e | x;,2;)=0 gilt.

Gleichung 4.27 lasst sich damit auch wie folgt ausdriicken:

Teil € einen systematischen Teil E(e

yi= a0+6kl,-+x,f[3+e,-5+(£,-—e,-5) (4.28)
i
€

Aus dieser Perspektive erscheint das Problem der unbeobachteten Heterogenitat als
das Problem einer fehlenden Variable in der Regression der Zielvariable (Heckman
1979). Eine Losung fiir die stochastische Abhingigkeit von StorgroBe und Kombi-
lohnerhalt erfordert damit, dass der systematische Teil mit in die Gleichung 4.27
aufgenommen wird. Da es sich aber um unbeobachtete, also mit den vorhandenen
Daten nicht erfassbare Heterogenitdt handelt, wird die fehlende Variable auf dem
Umweg iiber die Indexfunktion (Gleichung 4.26) erfasst (Heckman/MaCurdy 1986;
Heckman/Smith 1999: 56 f.):
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P(kl;=1|z)=P(kl;>0)=P(v,>-zy) (4.29)

P(kl;=0|z;)=P(k];<0)=P(v;<-2z}y) (4.30)

Istv; >—zjy, dann erhilt Person i einen Kombilohn, ist dagegenv; <-zjy, dann
geht sie eine ungeforderte Beschaftigung ein. Besteht unbeobachtete kausalrele-
vante Selektivitdt der Kombilohnférderung, dann kommt es zu einer Korrelation der
StorgréBen € und v in der Gleichung der Zielvariable y und der Selektionsgleichung
der Kombilohnférderung. Unter bestimmten Bedingungen lasst sich daraus eine
Korrektur der Selektionsverzerrung konstruieren.

Heckman schldgt vor, eine bivariate Normalverteilung der beiden StorgroBen
anzunehmen, also (&,v)~N(0,0, 02 02 p,,), mit bestimmten Varianzen ¢ und
einer Korrelation der StérgroBen p. Daneben muss die Annahme gerechtfertigt sein,
dass die StorgrdBen € und v von der beobachteten Heterogenitdt x und z unabhén-
gig sind: (¢, v) L(x, z). Diese Annahme bedeutet, dass die unbeobachtete Heteroge-
nitdt unabhangig von den Regressoren der Regressionsgleichungen 4.26 und 4.28
ist. SchlieBlich muss in z noch mindestens ein Element enthalten sein, das nicht mit
y korreliert (exclusion restriction, vgl. Puhatni 2000).

Gleichung 4.27 l3sst sich auch formulieren als:

yi=a’+8kl, + X B+kle; + (1-kl)e; . Dabei gilt:
und E(y?|x kI, =0,z) =a’+ xB+E(e; | x.,kI, = 0,2)

Unter den genannten Annahmen ergibt sich fiir die Erwartungswerte der StérgroBen:

E(8i|x,-,k/,-=1,2,-)=E(8,~ |V,->—Z;Y) =6)\r1l [431)
Ele; %k, =0,2) =E(g;[v; s—z}y) =01 (432)

mit 8 =p,,0,. Dabei ist p,, der Korrelationskoeffizient zwischen den StérgroBen
und o, die Standardabweichung der StérgrdBe aus der Selektionsgleichung. Die 4,
sind wie folgt bestimmt:

A __okzy) _olzy)
T-o(-zy) P(zy)

(4.33)

und
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A0 _0kzv) _ =y
" D(-zy) 1-D(z}y)

(4.34)

Es bezeichnet ¢ die Dichtefunktion der Standardnormalverteilung und @ deren
Verteilungsfunktion. Die A sind damit eine Funktion der Teilnahmewahrscheinlich-
keiten, die auch im RKM eine wichtige Rolle spielen. Die zjy werden wegen der
Verteilungsannahme (Normalverteilung) mithilfe einer Probitregression geschitzt:

P(ki;=1]z) =®(z,B)-

Die Funktionen 4.33 und 4.34 werden als Selektionskorrektur, Kontrollfunktionen,
inverse Mills Ratio oder auch generalisierte Residuen bezeichnet. Eine OLS-Re-
gression, welche die Selektionskorrekturen enthalt, liefert dann wieder unverzerrte
Schatzungen des kausalen Effektes:

Y= %+ OKl+ X B+ 0 +&" mit A, = ki A, + (1=Kl A}

Die Schétzung des kausalen Effektes kann entweder als zweistufige OLS- oder als
Maximum-Likelihood-Schatzung erfolgen.

Es l3sst sich zeigen, dass die OLS-Regression ein Spezialfall des HMA ist, bei
dem die StorgroBe mit kI unkorreliert ist. Dies wird im folgenden Exkurs kurz dar-
gestellt.

Exkurs: die OLS-Regression als Switching-Regression

Unter den Annahmen, dass die Effekte in x und € homogen sind und die StorgroBe
mit k/ unkorreliert ist, entspricht der HMA der gewohnlichen OLS-Regression. Dar-
aus folgt, dass der kausale Effekt einer MaBnahme unter bestimmten Bedingungen
auch mit einer solchen Regression gemessen werden kann, wie sie tiblicherweise in
Soziologie und Okonometrie verwendet wird. Zentrale Voraussetzung ist allerdings
die Erfiillung der mit der OLS-Regression verbundenen Annahmen, also des Vor-
liegens linearer Beziehungen, der Korrektheit der Gauss-Markov-(GM-)Annahmen
und vor allem der Annahme, die sich aus den GM-Bedingungen eins und vier ergibt,
der Vollstandigkeit des Modells hinsichtlich aller relevanten Pradiktoren.

In der Notation des HMA mit y als abhéngiger Variable, x als Vektor unabhan-
giger Variablen und k/ als kausal interessierende Variable, kann dies folgenderma-
Ben ausgedriickt werden:

yi=a'+xB' +e!, falls ki = 1
=g (4.35)
yi =0 +XxB"+¢;, fallskl =0
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Damit gilt:
v =a +(a'-a )kl +xkl (B - B°) + x| B+ Kkl (e'- £°) +&° (4.36)

Diese Gleichung vereinfacht sich zum einfachen linearen Modell y; = + ki, + XiB+¢;
wenn vor allem zwei zentrale Annahmen gelten. Erstens muss der Effekt des Treat-
ments dber alle Personen homogen sein (homogene Effekte). Dies ist dann der
Fall, wenn einerseits die Auswirkung der beobachteten Kovariaten x in der Teil-
nahmesituation und in der Nichtteilnahmesituation gleich ist, also p'=p°=p.
Andererseits muss dies auch fiir die unbeobachtete Heterogenitdt in beiden
Situationen gelten ¢ =& =¢;. Damit ergibt sich aus Gleichung 4.36 folgende Ver-
einfachung:

1 1 ’
= - . falls kI =1
. yi=o + X:B+e;, falls 4.37)

y =0+ xB+e;, fallskl =0

Damit Iasst sich der kausale Effekt der MaBnahmeteilnahme als Differenz der Kon-
stanten in beiden Regimes interpretieren (Heckman/LaLonde/Smith 1999: 22).

Die zweite Annahme bezieht sich ebenfalls auf die unbeobachtete Heteroge-
nitat und besagt, dass diese den fiir die StérgroBe formulierten Gauss-Markov-
Bedingungen genligt (vgl. Abschnitt 4.3.1).

Damit ist

Ely!|x) = o'+ xB
und
E(y?|x)= o +xB

Die Folge beider Annahmen ist, dass der kausale Effekt durch die Differenz der
Regressionskonstanten in beiden Regimes

MKE(x) =E(y; -y} |x) = a'+xB - a®-xiB =

1, 0 (4.38)
o +o =0 =MKE=MKE;
gegeben ist und im Rahmen einer OLS-Regression unverzerrt geschatzt werden
kann. Wegen der Annahme homogener Effekte besteht dabei kein Unterschied zwi-
schen dem MKE und dem MKE,.
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Der HMA kann auch dann verwendet werden, wenn nicht nur das Treatment, son-
dern auch die Zielvariable binar ist (Angrist 1991: 16 f.; Greene 2003: 790; Neal
1997; Evans/Schwab 1995). In diesem Fall werden sowohl| das Treatment als auch
die Zielvariable als latente Variablen betrachtet.

_ |1 falls a+ 8 ki, +x;[3-(g,.*- e,.e) >0

Vi= (439)
0, sonst
~ |\ fallszy—(v.—&;)>0
kli= IY ( ! 8/)> (440)
0, sonst

Dabei sind v;,&/und ¢ trivariat normalverteilte Zufallsvariablen und die beiden
kombinierten StorgroBen n;; =¢;-¢;0 und n,,=v,;—¢ ebenfalls normalverteilt
mit der Kovarianzmatrix

o’+020” o
€

2 2, 2
o0 o+ 0}

Die Berechnung des kausalen Effektes kann mithilfe eines bivariaten Probit-Mo-
dells erfolgen. Der MKE ist dann gegeben durch

MKE=EX[<I>((a+6kl,-+x;[3+s,-6)/a£*)—d)((a+x,f[3+e,-6)/as*)]
bzw. dquivalent (Angrist 1991)
MKE=EX[<1>((a+5k/,. +XB)/(07 +020%)-0((a+xB+e,0)/(0” + 0392])]

Die ML-Schitzung eines bivariaten Probit-Modells identifiziert die standardisierten
Koeffizienten B/’ + o26% und kann zur Berechnung des kausalen Effektes ver-
wendet werden (Angrist 1991).

Erweiterungen der Regression mit Kontrollfunktion existieren auBerdem in
Hinsicht auf die gemeinsame Verteilung der unbeobachteten Heterogenitat in der
Selektions- und der Responsegleichung. Hier wurden z. B. Modelle mit der An-
nahme einer gemeinsamen Student-t-Verteilung statt der Normalverteilung ent-
wickelt (Heckman/Tobias/Vytlacil 2003) oder semiparametrische Modelle (Frélich
2002).
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4.3.2.2 Instrumentvariablen- oder ,Two Stage Least Square“-Schédtzung
Eine weitere Mdglichkeit der indirekten Erfiillung der CIA ist die Instrumentvaria-
blenschitzung (IV-Schitzung), auch ,Two Stage Least Square (2SLS)"-Verfahren
genannt. Dieses Verfahren besitzt einige Ahnlichkeiten zur Regression mit Kon-
trollfunktion, folgt aber einer anderen statistischen Grundlage (Wooldridge 2002:
83 ff., 621 ff.). Fiir die folgende Darstellung wird zunéchst davon ausgegangen, dass
sowohl die Variable y als auch die Variable kI metrisches Skalenniveau aufweisen.
Grundsatzlich macht es in der Instrumentvariablenschatzung keinen Unterschied,
ob die zu instrumentierende Variable metrisch oder binir ist (Wooldridge 2002: 84).
Daher wird die Vereinfachung spater wieder aufgehoben, zumal im Anwendungsfall
beide Variablen binar sind.

Ausgangspunkt der Instrumentvariablenschatzung ist ein lineares Modell der
abhangigen Variable y:

yi=0kl+x/B+¢; (4.41)

Dabei gelten fiir den Variablenvektor X; die Standardannahmen der OLS-Regres-
sion, also vor allem deren Unabhangigkeit von der StérgroBe €;. Wie beim Kon-
trollfunktionsansatz wird davon ausgegangen, dass eine selection on unobservables
besteht und daher die CIA nicht erfiillt ist. Die StérgroBe und die Variable k/ sind
weder unbedingt noch bedingt voneinander unabhangig: E(e; | x;,k/;) =E (¢; ] x;).
kI, wird daher als endogen bezeichnet. In einem solchen Fall wiirde jede OLS- oder
ML-Schédtzung zu verzerrten Schatzungen des kausalen Effektes flihren. Um den
kausalen Effekt trotzdem messen zu kdnnen, bendtigt man mindestens eine In-
strumentvariable, hier mit dem Vektor Z; bezeichnet. Instrumentvariablen zeichnet
aus, dass sie Teil der oben (vgl. Abbildung 12) als kausalirrelevant bezeichneten
Selektivitat sind. Fiir Instrumentvariablen oder kurz Instrumente gilt daher einer-
seits E(y; |kl,x;,z;) = E(y;|kl;,x;). Andererseits muss das Instrument gleichzeitig
Einfluss auf die Selektion in den Kombilohn haben, sodass gilt: E(k/;|z;) =E (k/,).
Die reduzierte Form (reduced form)-Gleichung bezeichnet die Darstellung der
endogenen Variable als Linearkombination der x-Variablen und der Instrumente:

ki, = zjy+XQ+v; (4.42)

Im Gegensatz zur Selektionsgleichung beansprucht die reduzierte Form keine in-
haltliche Interpretierbarkeit. Das zeigt sich auch darin, dass die Gleichung mit dem
Vektor X; auch die Einflussfaktoren auf die Zielvariable enthlt, die nicht mit der
MaBnahmeselektivitat korreliert sind. Das , Two Stage Least Square“-Verfahren be-
steht nun darin,
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1. eine OLS-Schétzung der reduzierten Form durchzufiihren und die vorherge-
sagten Werte kﬁ zu berechnen,

2. eine OLS-Regression basierend auf der Gleichung 4.41 durchzufiihren, bei der
kl. durch kf ersetzt wird.

Grundsatzlich geniigt bereits ein Instrument zur Durchfiihrung der 2SLS-Schat-
zung. Die IV-Schatzung flihrt zwar nicht zu einer unverzerrten, allerdings aber zu
einer konsistenten Schatzung des kausalen Effektes. Dies soll anhand einer Ein-
fachregression gezeigt werden (von Auer 2003; vgl. dazu die OLS-Regression in
Abschnitt 4.3.1).

Gegeben ist einerseits ein lineares Modell der Zielvariable y und eine lineare
Projektion der Variable x:

yi=a+BX +& (4.43)
Xj=w+YyZ;+V; (4.44)

Unter Verwendung der IV-Schatzung ist die Schatzformel:

B - é‘ov(z,y]= E(Zi_z)()/i_y)=ﬁ+ 2(21"2)5/' (4.45)
Cov(z,x) E(z,-—f)(x,-—)_() Cov(z,x)

Zwar liefert dieser Schatzer Werte, die vom wahren Wert des Parameters 3 um den

(zi-2)g . . . . .
Term % abweichen, doch handelt es sich bei der IV-Schatzung um eine
oviz,x

konsistente Schatzung, da mit Stichprobenumfang n—c die Wahrscheinlichkeit
fiir Aoweichungen von 8 gegen null geht: /im,_,, Pr(|ﬁ’V—B| >c)=0.

Fir Fragestellungen, in denen die Treatmentvariable bzw. die Zielvariable und
die Treatmentvariable bindr sind, wird hdufig statt der OLS-Regression ein lineares
Wahrscheinlichkeitsmodell verwendet. Dieses entspricht dem zweistufigen Verfah-
ren oben, wobei bei der linearen OLS-Regression anstatt einer metrischen eine bi-
nire Zielvariable verwendet wird (Angrist 1991; Evans/Schwab 1995).4

Ein dreistufiges Verfahren, das speziell fir die Analyse bindrer Treatmentvaria-
blen geeignet ist, beschreibt Wooldridge (2002: 623):

44 Llinear IV estimation of average treatment effects in nonlinear models can often be justified” (Angrist 1991: 24).
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1. wird ein Modell fiir bindre Antwortkategorien (Logit- oder Probit-Modell) der
reduzierten Form durchgefiihrt, und die Wahrscheinlichkeiten ﬁ(k/,- =1|x,z;)
werden geschatzt;

2. werden diese dann statt der z-Variablen als Instrumente in einer linearen OLS-
Regression der reduzierten Form verwendet, und es werden die vorhergesagten
Werte kl:. berechnet;

3. wird k/.in einer auf Gleichung 4.41 basierenden linearen OLS-Regression (einer
kardinalen oder bindren Zielvariable) durch k/A,. ersetzt.

4.3.2.3 Der Preis unbeobachteter MaBnahmeselektivitit

Die in diesem Abschnitt 4.3.2 vorgestellten statistischen und 6konometrischen Ver-
fahren verstehen sich als Losungen des Problems unbeobachteter kausalrelevanter
Selektionseinfliisse und kommen daher grundsatzlich als Alternativen zum RKM
infrage. Sowohl in methodischen als auch in anwendungsbezogenen Arbeiten wird
dabei oft der Eindruck erweckt, dass bei Unsicherheit beziiglich der CIA der Einsatz
dieser Verfahren automatisch empfehlenswert ist. Ebenso scheinen diese Verfahren
den Anwender davon zu entlasten, sich mit dem Gegenstand der Forschung und
den Selektionseinfliissen mdglichst ausfiihrlich zu befassen. SchlieBlich wird das,
was man nicht in der Analyse beriicksichtigt hat, automatisch mit der Kontroll-
funktion indirekt berlicksichtigt oder durch die Verwendung der Instrumentvaria-
blen irrelevant.

In diesem Abschnitt soll gezeigt werden, dass der Schein triigt. Damit Verfahren
fiir unbeobachtete Heterogenitat mit weniger Information liber die kausalrelevante
MaBnahmeselektivitdt auskommen kdnnen, bendtigen sie im Gegenzug an ande-
rer Stelle mehr Informationen. Diese Informationen betreffen erstens funktionale
Zusammenhénge der Variablen untereinander, welche im PS-Matching nicht nétig
sind. Zweitens werden teils funktionale, teils auch andersartige Annahmen Uber die
ausgelassenen Variablen ndtig. Zum dritten betreffen die Informationen weitere, im
Propensity Score Matching ebenfalls nicht notige Variablen sowie deren Beziehung
zu den unbeobachteten Variablen.

Bei einer Analyse der Wirkung des Kombilohnes auf die Verletzung subjektiver
Reziprozitatserwartungen lassen sich die potenziell ndtigen Informationen in drei
Klassen aufteilen (vgl. Abbildung 14): kausalrelevante und kausalirrelevante Selek-
tionseinfliisse S, bzw. S, sowie sonstige Einflussfaktoren auf die subjektive Ver-
letzung der Reziprozitdtsnorm SE . Grundsétzlich kénnen nicht nur die kausalre-
levanten Selektionseinfliisse unbeobachtet sein, sondern auch die anderen beiden
Informationsklassen. Fiir das PS-Matching wird nur das Fehlen kausalrelevanter
Selektionseinfliisse zum Problem (vgl. Abschnitt 4.1.4), also alle die Einflussfakto-
ren auf den Erhalt der Kombilohnférderung, die gleichzeitig auch Einflussfaktoren
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auf y sind. In der Abbildung 14 bilden sie die Schnittfliche zwischen den beiden
Kreisen. Solche Selektionseinfliisse, die keinerlei Einfluss auf die Wirkungsvaria-
ble haben, kdnnen fiir die Analyse als zuféllig und daher im Mittel gleich auf die
Geforderten und Ungeforderten verteilt betrachtet werden. Ihre Beriicksichtigung
ist daher nicht n6tig. Entsprechendes gilt fiir die Einflussfaktoren auf die Ergebnis-
variable, die nichts mit der Kombilohnférderung zu tun haben.

Abbildung 14: Informationsklassen

Einflussfaktoren auf
den Kombilohnerhalt Einflussfaktoren aufy

N\ 7

SE
Y

irrel

unbeobachtet

Die als Alternativen zum RKM vorgestellten Verfahren beanspruchen fiir sich, ei-
nen Teil der S, unbeobachtet zu lassen und damit das Problem der CIA zu Isen.
Allerdings zeigt eine ndhere Betrachtung, dass dies nur um den Preis zusatzlicher
Informationen maglich ist, die iber das im PS-Matching ndtige Wissen weit hin-

ausgehen. Dies soll fiir die Verfahren der Reihe nach gezeigt werden.

Lineare Regression mit Kontrollfunktion

In der Regression mit Kontrollfunktion sind zwei Gleichungen nétig. Die erste muss
das Zustandekommen der Werte der Zielvariable erklaren (Gleichung 4.46). Dazu
sind neben der Kombilohnteilnahme einerseits die S,  ndtig und andererseits die
SEy, die im Vektor x; zusammengefasst sind. Neben einer StérgréBe ¢;, die die
Gauss-Markov-Bedingungen erfiillt, enthadlt die Gleichung noch unbeobachtete
Variablen und deren Einfluss u;, wobei es sich sowohl um eine einzelne als auch
um mehrere Variablen handeln kann.

y=a+6kl,-+x,f[3+e,-5+s; (4.46)
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Zweitens muss der Erhalt einer Kombilohnforderung erklart werden:

kl;=w+zjy +v; (4.47)

Dazu miissen sowohl die S, als auch die S, im Vektor z; der Gleichung 4.47
enthalten sein. Daneben kdnnen auch hier eine Variable oder mehrere Variablen v;
unbeobachtet bleiben.

Aus den Annahmen des Modells (vgl. Abschnitt 4.3.2.1) l4sst sich ableiten, dass
die StorgroBe .9,5 in Gleichung 4.46 - wegen des notigen Einflusses auf die MaB-
nahmeteilnahme und der notigen Unabhdngigkeit von den dbrigen enthaltenen
Variablen - nur aus ausgelassenen S, bestehen darf. Im Erklarungsmodell der Wir-
kung miissen somit alle SEy enthalten sein. Dies setzt natiirlich voraus, dass diese
alle dem Forscher bekannt sind und in den Daten gemessen wurden. Die Variablen
in der StérgroBe v; konnen dagegen sowohl aus ausgelassenen S,  als auch ausge-
lassenen S, bestehen.

Aus den statistischen Annahmen des Modells folgt weiterhin, dass sowohl gis
als auch v unabhangig von den in den beiden Regressionen enthaltenen Variablen
sein miissen. Kennzeichnet man enthaltene Variablen mit einem Asterisk, dann gilt:
e,S,VLS,:,e,,S;,e,, SE, wobei fiir die sonstigen Einflussfaktoren auf y immer noch
gilt, dass alle in der Gleichung 4.46 enthalten sein miissen. Spatestens an dieser
Stelle wird klar, dass die Regression mit Kontrollfunktion ein intensives Wissen liber
die ausgelassene kausalrelevante Selektivitdt bendtigt, nicht nur, was die Tatsache
betrifft, welche Variablen ausgelassen wurden, sondern auch, in welcher Beziehung
sie zu anderen ausgelassenen und auch in welcher Beziehung sie zu den in den
Gleichungen 4.46 und 4.47 enthaltenen Variablen stehen.

Verstarkend kommt hinzu, dass die Regression mit Kontrollfunktion nur unver-
zerrte Schatzungen des kausalen Effektes liefert, wenn die in Gleichung 4.46 und

4.47 ausgelassenen Variablen(biindel) einer bivariaten Normalverteilung folgen:
(s,-s,v)~N(0, O,of, ov2, Ou)

Es zeigt sich damit, dass ein Auslassen kausalrelevanter Selektivitat in der Regres-
sion mit Kontrollfunktion nur unter der Einfiihrung zahlreicher Annahmen méglich
ist. Diese Annahmen sind zum Teil ebenso wenig iiberpriifbar wie die CIA, betreffen
jedoch wesentlich mehr Aspekte des Gegenstandsbereiches.

Instrumentvariablenregression
Ahnlich wie in der Regression mit Kontrollfunktion setzt auch die Instrumentvaria-
blenschatzung uniiberpriifbares Wissen voraus. Dieses bezieht sich hauptsachlich
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auf den Zusammenhang zwischen dem Instrument und eventuellen ausgelassenen
Variablen. Gegeben sei (vgl. Wooldridge 2002: 101 f.) eine einfache Regression mit
y =aq+0kl; +u;, wobei u, eine unbeobachtete Variable ist. Mit z, als Instrument

Cov(z,u)

gilt p lim 5=6+ . Daher muss die Kovarianz zwischen dem Instrument

Cov (z,kl)
und einem unbeobachteten kausalrelevanten Selektionseinfluss Cov (z, u) = 0 be-
kannt sein bzw. angenommen werden, damit eine konsistente Schatzung des kau-
salen Effektes erfolgt. Dariiber hinaus ergeben sich fiir die IV-Schdtzung Probleme
bei geringer Fallzahl, da die Argumentation bezliglich der Konsistenz des Schatzers
auf den Wahrscheinlichkeitslimes (Stichprobenumfang n— o) Bezug nimmt.

In verschiedenen Untersuchungen zeigte sich zudem, dass die Schatzung eines
kausalen Effektes mit Instrumentvariablen, die nur schwach mit der Treatment-
variable korreliert sind, problematisch ist. Dies gilt auch bei Fallzahlen, die relativ
hoch sind, z. B. bis zu 500.000 (Wooldridge 2002: 104).

4.4 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurde Rubins Kausalmodell als konzeptioneller Rahmen fiir die
Kausalanalyse auch im Bereich soziologisch interessanter Fragestellungen vor-
gestellt. Es wurde darauf hingewiesen, dass die nicht parametrische Umsetzung
des RKM durch das Propensity Score Matching auf bestimmte Annahmen beruht,
vor allem der Stable Unit Treatment Value Assumption und der Conditional In-
dependence Assumption. Letztere geht davon aus, dass in der Kausalanalyse alle
relevanten Selektionsvariablen beriicksichtigt wurden. Da diese Annahme oft als
uniberpriifbar kritisiert wird, wurden alternative Verfahren vorgestellt, welche die-
se Annahme nicht treffen. Es hat sich jedoch gezeigt, dass auch die alternativen
Verfahren ,Regression mit Kontrollfunktion" und ,Instrumentvariablenschatzung”
bestimmte Annahmen treffen, deren Zutreffen ebenfalls nicht zu Gberprifen ist.
Daher wird zur empirischen Analyse der kausalen Zusammenhdnge zwischen Kom-
bilohn, Lohnzufriedenheit und Beschaftigungsstabilitdt folgendes Vorgehen ge-
wahlt. Zunachst wird in Abschnitt 5 eine mdglichst umfassende Untersuchung der
Selektivitdt in die Kombilohnférderung angestrebt, um die CIA zu rechtfertigen.
In Abschnitt 6 wird dann die Kausalanalyse mit dem Propensity Score Matching
durchgefiihrt, wobei die parallele Durchflihrung einer Regression mit Kontrollfunk-
tion und einer Instrumentvariablenschatzung Aufschluss liber die Sensitivitat der
Ergebnisse in Bezug auf die Verfahrenswahl geben wird (Abschnitt 6.5.1.3). Zusatz-
lich wird noch eine Reihe weiterer Tests durchgefiihrt, welche die CIA und andere
relevante Verfahrensannahmen zwar nicht beweisen konnen, fiir ihre Giiltigkeit
jedoch gute Argumente liefern kénnen (Abschnitt 6.5).
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5  Selektivitat des Kombilohnbezuges

Zentrale Voraussetzung zur Messung kausaler Effekte ist die Erfassung der kau-
salrelevanten Selektivitdt. Durch ihre Aufnahme als Variablen zur Konstruktion
des Propensity Score wird die Conditional-Independence-Annahme erfiillt ist. Dies
setzt dann voraus, dass diese Einfllisse dem Forscher auch bekannt sind. Die zen-
trale Herausforderung der Kausalanalyse ist, dass die zur Erfiillung der CIA nétige
Vollstandigkeit der S, , nicht zu beweisen ist.

Wenn aber der faktische Erfolg bei der Erfiillung der CIA nicht zu Uberpri-
fen ist, welcher MaBstab sollte dann an eine Analyse gelegt werden? Auf diese
Frage gibt es in der Forschungspraxis keine eindeutige Antwort. In dieser Arbeit
wird folgender Standpunkt vertreten: Da die faktische Erfiillung der CIA nicht
zu beweisen ist, kommt es in zentraler Weise darauf an, den Prozess der Suche
nach den kausalrelevanten Selektivitdten so zu gestalten, dass keine Aspekte der
MaBnahmeselektivitdt von vornherein systematisch ausgeblendet werden. Daher
wird zundchst das noch junge Forschungsgebiet nach moglichen Strategien bei
der Identifikation der kausalrelevanten MaBnahmeselektivitat untersucht und auf
ihren Nutzen fiir die vorliegende Arbeit gepriift (Abschnitt 5.1). Daraus wird die
Konsequenz gezogen, dass die Identifikation der MaBnahmeselektivitdt sich mog-
lichst genau mit den Handlungsbedingungen der an der konkreten MaBnahme be-
teiligten Akteure auseinandersetzen sollte. Diese Konsequenz wird im Abschnitt 5.2
fiir die Analyse der MaBnahmeselektivitdt im Mainzer Modell umgesetzt.

5.1 Madgliche Strategien zur Identifikation von MaBnahme-
selektivitaten

In der Forschungspraxis sind bei der Suche nach der MaBnahmeselektivitdt sehr
verschiedene Vorgehensweisen anzutreffen. Eine Literaturrecherche zeigt, dass
sich diese vier unterschiedlichen Strategien zuordnen lassen, wobei einzelne For-
schungsprojekte zum Teil auch mehrere dieser Strategien gleichzeitig nutzen. Die
Identifikation relevanter Selektionseinfliisse kann erstens auf Basis formal-mathe-
matischer allgemeiner 6konomischer Modelle erfolgen (Abschnitt 5.1.1). Zweitens
basiert die Suche nach den CIA-Variablen auf allgemeinen Uberlegungen zu den
Bedingungen von MaBnahmeselektivitét, die man als Ansdtze zu einer allgemeinen,
von einer konkreten MaBnahme unabhdngigen Theorie der MaBnahmeselektivi-
tit betrachten kann (Abschnitt 5.1.2). Eine dritte Strategie ist die Durchfiihrung
qualitativ-empirischer Studien zur konkreten MaBnahme (Abschnitt 5.1.3), und die
vierte Strategie besteht schlieBlich in der Orientierung an bereits durchgefiihrten
Forschungsarbeiten zu dhnlichen MaBnahmen (Abschnitt 5.1.4).
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5.1.1 Formal-mathematische Modelle

Die Strategie zur Bestimmung der kausalrelevanten Selektivitét, die vor allem von
James Heckman vertreten wird, ist das Aufstellen eines formalen Modells zur Er-
kldrung der MaBnahmeteilnahme, meist unter expliziter Bezugnahme auf das neo-
klassische Handlungsmodell der Nutzenmaximierung und dkonomische Theorien
wie die Suchtheorie (Mortensen 1970; McCall 1970) oder die Humankapitaltheorie
(Mincer 1974). Es wird eine Entscheidungssituation unterstellt, in der der MaBnah-
meteilnehmer die Alternative wahlt, von der er sich den hoheren Nutzen erwartet.
Da sich fiir KombilohnmaBnahmen kein Beispiel aus der Literatur finden Iasst, wird
dieses Vorgehen anhand der Teilnahme an einer TrainingsmaBnahme (tm) exem-
plifiziert (Heckman/LalLonde/Smith 1999: 50 ff.). Zur Vereinfachung der Notation
wird auf den Personenindex i verzichtet. Es sei die FordermaBnahme eine Trainings-
maBnahme und das MaBnahmeziel das nach ihrem Abschluss erzielte Einkommen.
Die Erwerbsbiografie beginnt zur Erwerbsperiode 1 (t = 1), und die Weiterbildung
ist nur in einer Periode, der Periode t = k, mdglich. Das Einkommen ohne Weiter-
bildung ist yf mit j=1,...k. Nach dem mdglichen Weiterbildungszeitpunkt k sind
die potenziellen Ergebnisse (y 7,y | mit j=k+1,..,T, wobei T die letzte Periode im
Erwerbsleben ist. Welches Einkommen zur Periode t beobachtet wird, ist von der
Teilnahme oder Nichtteilnahme an der TrainingsmaBnahme* abhdngig:

1
Ve=tm yi+ (1-tm)y{, tm:{o

Handlungstheoretische Basis fiir die Bestimmung der Elemente der Indexfunktion
bzw. Selektionsgleichung ist die Modellierung der Teilnahme als Entscheidungs-
situation und die Annahme, dass Individuen ihre Entscheidungen so treffen, dass
sie ihren Nutzen maximieren, wobei der Nutzen hier im Einkommen besteht (Heck-
man/LaLonde/Smith 1999: 50). Entsprechend wird auch die Teilnahmeentscheidung
dem betroffenen Individuum zugeschrieben, andere Einfliisse (z. B. Arbeitsverwal-
tung oder Familie) werden explizit ausgeschlossen. Unter der Annahme perfekter
Kapitalmarkte und der Fahigkeit der Individuen zur korrekten Vorhersage ihrer zu-
kiinftigen Einkommen ergibt sich, dass eine Person teilnimmt (tm = 1), wenn die
erwartete Differenz der Einkommen ohne und mit TrainingsmaBBnahme abziiglich
der Kosten c fiir die MaBnahme selbst (Opportunitatskosten, eventuelle Gebiihren
etc.) positiv ist. Formal I3sst sich dies so ausdriicken:

45 TrainingsmaBnahmen sind reklativ kurze MaBnahmen, in denen Arbeitslosen oder Arbeitsuchenden bestimmte
Kenntnisse vermittelt werden sollen.
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T-k T-

0
E yk+j P yk+j |/
jUkT

= (1+r) = (1+r)

S

Dabei ist r die Zinsrate und I, sind die Informationen zum Zeitpunkt k, auf deren
Basis die Individuen fiir sich den Erwartungswert berechnen. Die I, kénnen sich von
Person zu Person unterscheiden.*

Aus dieser Entscheidungsregel werden von Heckman/LaLonde/Smith (1999) fol-
gende Aussagen abgeleitet:

e Je dlter die Personen und je hdher die Abschreibungsrate, desto geringer die
Teilnahmewahrscheinlichkeit.

e Das Einkommen vor Periode k ist unwichtig fiir die Teilnahmeentscheidung, es
sei denn als Teil von I, wo es dazu dient, zukiinftige Einkommen zu prognos-
tizieren.

® Nur die Kosten ¢ und die entgangenen Zinsertrage aus dem Einkommen be-
stimmen die Teilnahme. Je geringer das Einkommen vor Periode k und je gerin-
ger die Teilnahmekosten, desto wahrscheinlicher die Teilnahme.

e Jede Verletzung der Unabhdngigkeit von Teilnahmeentscheidung und reali-
siertem MaBnahmeergebnis basiert ausschlieBlich auf dieser Entscheidungs-
regel. It is the relationship between expected outcomes at the time decisions
are made and the realized outcomes that generate the structure of the bias"
(ebd. 51).

Trifft man zustzlich noch die Annahme konstanter kausaler Effekte y, —y? =&,,t >k,
dann ergibt sich als vereinfachte Entscheidungsregel:

Tk

1, WennEE _—c—y,?|lk =0

tm= in (1+r)!

0 sonst

Individuen orientieren sich bei der Entscheidung fiir oder gegen eine MaBnah-
meteilnahme an einem Vergleich der Kosten der MaBnahmeteilnahme (inklusive

der Opportunitatskosten wihrend der MaBnahmeperiode y,?) mit dem aufsum-
Tk

S, .
Y —=Ll|. Letztere sind filr Per-
= (1+7r)

mierten erwarteten zukiinftigen Einkommen E

46 Dadurch erhdlt das Modell grundsétzlich einen Platzhalter fir unterschiedliche handlungstheoretische Herange-
hensweisen, diese werden allerdings nicht genutzt.
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sonen mit gleichem Alter und gleicher Abschreibungsrate identisch. Zukinftiges
Einkommen ohne Weiterbildung hat keinen Einfluss, auBer Uberyko. Aus dieser
Formulierungsregel folgt dann, dass die Selektivitdt der MaBnahmeteilnah-
me ,comes through the dependence with yko and any dependence on costs c"
(ebd. 52). Aufgabe des evaluierenden Forschers muss es nun sein, &, ¢ bzw. y;
direkt oder indirekt, also liber Proxyvariablen oder mithilfe eines Verfahrens fiir
unbeobachtete Heterogenitat, zu messen und in die Indexfunktion zu integrieren,
um damit die Selektivitdt des MaBnahmezugangs zu beriicksichtigen.

Abbildung 15: Selektive MaBnahmeteilnahme bei Nutzenmaximierung

Zielvariable y'=
Ebene des Outcome tm=1——""" readlisierter
Nutzen
Selektionseinfliisse T
-Alter 25
-geringe Teilnahmekosten .« potentieller MaBnahme- Ebene der
-geringes Einkommen vorher Teilnehmer teilnahme? Entscheidung

= erwarteter Nutzen
der Teilnahme gréBer

In der Okonomie sind derartige Modelle oft anzutreffen. Die dabei typische Forma-
lisierung und Vereinfachung dient der Konzentration einer Erkldrung auf die we-
sentlichen Elemente eines Phdanomens. Im Anschluss an Milton Friedman wird in der
Okonomie die These vertreten, dass es bei Erklarungen nicht um den Realit4tsgehalt
der dem Modell zugrunde liegenden Annahmen wie der vollstdndigen Information,
der rationalen Wahl zwischen Alternativen etc. ankomme. Wichtig sei vielmehr, ob
die aus einem Erkldrungsmodell abgeleitete Prognose zutrifft (Friedman 1953; Brii-
derl 2004: 177). Aus soziologischer Sicht |3sst sich hieran die Kritik formulieren,
dass die Okonomie .groBeren Wert auf die Axiomatisierbarkeit und Formalisierbar-
keit dieser Annahmen gelegt [hat] als auf ihre inhaltliche Angemessenheit" (Albert
1999: 223). Eine solche Strategie lauft aus zwei Griinden Gefahr, bei der Messung
des kausalen Effektes ins Leere zu laufen. Zum einen kommt es vor allem auf die Er-
fassung der empirisch wirksamen Ablaufe an, um Verzerrungen aus der statistischen
Messung zu eliminieren. Wichtiger als eine formal stimmige Erklarung ist daher die
empirisch stimmige Deskription des MaBnahmezugangs. Der Begriff Deskription darf
hier allerdings nicht mit einer theorielosen Beobachtung verwechselt werden. Zum
anderen ist das Ziel der Erfassung der MaBnahmeselektivitdt nicht die Prognose
der MaBnahmeteilnahme, fiir die sowohl die kausalrelevanten als auch irrelevanten
Selektionseinfliisse notig waren, sondern ausschlieBlich der Ausgleich der kausalre-
levanten Unterschiede zwischen Gefdrderten und Ungefdrderten.

IAB-Bibliothek 319



Mdogliche Strategien zur ldentifikation von MaBnahmeselektivitaten

Lindenberg, selbst Vertreter der Rational-Choice-Theorie, hebt die Konsequen-
zen solcher Vereinfachungen treffend hervor: ,Simplification has a powerful influ-
ence on the description of reality that is to be explained rather than just an influ-
ence on the explanation of this reality” (Lindenberg 1998: 60). Das zu Erklarende
verschwindet hinter dem, was die Theorie als zu Erklarendes formalisiert.

Leicht lassen sich auch in Heckmans formaler Darstellung der Teilnahmeent-
scheidung solche Vereinfachungen finden, nicht zuletzt auch deshalb, weil sie
bewusst getroffen werden, um die Erstellung eines konsistenten, mathematisch
formulierbaren und statistisch schatzbaren Modells zu ermdglichen. Heckmans
Modell beginnt mit folgender Annahme: ,To simplify the discussion (...) assume
that persons have only one period in their lives (...) where they have the chance
to take job training” (Heckman/Lalonde/Smith 1999: 50). Weiter heiBt es: ,(The
model) ignores family and bureaucratic influences on participation decisions"
(ebd.) und ,Assume, that credit markets are perfect so that the agents can lend
and borrow freely at interest rate r* (ebd.). Damit das theoretische Modell als Pro-
bit- oder Logitregression geschatzt werden kann, wird zusatzlich angenommen,
dass erstens der kausale Effekt fiir alle Individuen und alle Erwerbsperioden t -
gegeben bestimmte Kovariatenkonstellationen - gleich ist (konstanter kausaler
Effekt), dass zweitens die Zahl der Erwerbsperioden gegen unendlich geht und
drittens ,agents are assumed to be farsighted, and possess the ability to make
accurate forecasts" (ebd. 52) etc.

Indem der Formalisierung dienliche simplifizierende Annahmen getroffen wer-
den, erscheint die Frage der Teilnahme oder Nichtteilnahme dann erstens allein als
eine Frage des (finanziellen) Nutzens der einzelnen Alternativen und ist zweitens
in einem einfachen statistischen Modell abbildbar. Da die Definition des Explanan-
dums als erwartete Nutzendifferenz die Suche nach den Kovariaten anleitet, bleibt
dabei vollig unklar, welche Konsequenzen diese simplifizierenden Annahmen auf
die Identifikation der Selektionseinfliisse haben. Was, wenn die Individuen nicht
Jfarsighted” sind oder wenn nicht nur die Individuen selbst, sondern auch ihre Fa-
milienangehdrigen mitentscheiden. Welchen Einfluss hat der Fallmanager in der
Arbeitsagentur, der in vielen Fallen als ,gate keeper” wirkt? ,Thus, if | simplify by
disregarding important tendencies, | also disregard the problems people will deal
with in their dealings" (Lindenberg 1998: 63). Die Folge davon ist, dass bei der
Identifikation der Selektionseinfliisse ein Teil der tatsichlich auftretenden Selek-
tionsverzerrungen ausgeblendet wird.

In der Forschungspraxis sind solche formalen Modelle der Teilnahmeentschei-
dung eher selten anzutreffen. Stattdessen werden die Determinanten der Teil-
nahmeentscheidung meist verbal formuliert. Auch dieses Vorgehen orientiert sich
jedoch letztlich stark an formalisierten 6konomischen Theorien, z. B. der Humanka-
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pitaltheorie (Reinowski/Schultz 2006: 12) oder einer Vielzahl anderer Theorien
(z. B. Jirjahn/Pfeiffer/Tsertsvadze 2006, vgl. unten).

5.1.2 Ansitze einer allgemeinen Theorie der MaBnahmeselektivitat

Neben der Orientierung an 6konomischen Theorien besteht eine andere Mdglich-
keit der Bestimmung von Selektionseinfliissen darin, die ndtigen Kontrollvariablen
aus einer allgemeinen Theorie der MaBnahmeselektivitdt abzuleiten. Allgemein ist
eine solche Theorie in dem Sinne, dass sie losgeldst von den Besonderheiten der ein-
zelnen MaBnahmen der Arbeitsmarktpolitik die Handlungsmuster von potenziellen
MaBnahmeteilnehmern und Beschaftigten der Arbeitsagenturen abbildet, die bei
der Selektion in die MaBnahme eine Rolle spielen. Solche Theorien zeichnen - wie
es Lechner, Miquel und Wunsch (2005a: 24) formulieren - den ,,,average' selection
process” nach. Bisher existiert eine solche allgemeine Theorie (noch) nicht, in der Li-
teratur lassen sich aber einige Ansatze dazu finden, die hier dargestellt werden sollen.

So betrachten Caliendo, Hujer und Thomsen (2004, 2005a, 2005b, 2005c)
MaBnahmeselektivitdt als eine Teilnahmeentscheidung, die sich an vier Merkmals-
gruppen orientiert. Die erste Merkmalsgruppe bilden ,soziodemografische Hin-
tergrundvariablen” der Individuen wie Geschlecht, Alter oder Familienstand. Zur
zweiten Merkmalsgruppe, die mit ,Qualifikation” liberschrieben ist, zahlen etwa
die vorhandene Berufserfahrung oder die Stellung im Beruf. Die dritte Merkmals-
gruppe ,Erwerbskarriere” deckt die Arbeitsmarkthistorie des Arbeitsuchenden ab,
z. B. die Dauer bisheriger Arbeitslosigkeit oder friihere Teilnahmen an MaBnahmen.
SchlieBlich umfasst die vierte und letzte Merkmalsgruppe den ,regionalen Kontext"
(Caliendo/Hujer/Thomsen 2004: 14 ff.; 2005a: 16 f.; 2005b: 8 f.; 2005¢: 11 ff.).
Annlich gehen auch Fitzenberger, Osikominu und Vélter (2006) vor. Sie unterschei-
den ,personal characteristics”, ,information about the last employer”, z. B. Branche
oder BetriebsgroBe, ,information on earnings”, ,employment and program partici-
pation history" und ,regional labor market conditions” (ebd. 27 f.).

Lechner und Wunsch (2006a: 11, 2006b: 20) sowie Lechner, Miquel und
Wunsch (2005a: 23 f., 2005b: 25) verweisen zum einen darauf, dass neben dem
Arbeitsuchenden auch der jeweilige Fallmanager zur MaBnahmeselektivitat bei-
trdgt. Sie betrachten daher die Zuweisung (oder Fremdselektion) einerseits und
die Selbstselektion andererseits als zentrale Aspekte des Selektionsprozesses. In
ahnlicher Weise basiert die Modellierung des Entscheidungsprozesses bei Biewen
et al. (2006) darauf, dass die MaBnahmeselektivitdt vor allem auf ,motivation,
plans and labor market prospects of the unemployed and the way they are per-
ceived by the caseworker in the labor office” (Biewen et al. 2006: 20) zurlickgeht.
Anzumerken ist dabei, dass trotz Berilicksichtigung eines zweiten Akteurs der Fo-

IAB-Bibliothek 319



Mdogliche Strategien zur ldentifikation von MaBnahmeselektivitaten

kus auf den Eigenschaften des Arbeitsuchenden liegt, wenn auch nun aus Sicht
der Fallmanager.

In einer Untersuchung der Schweizer Arbeitsverwaltung wird hinsichtlich der Fra-
ge ,What is the Value Added by the Caseworker" von Lechner und Smith (2003) fest-
gestellt: ,First, swiss caseworkers are making use of the flexibility available to them
(...). Second, the caseworkers do not allocate persons at random with respect to their
observed characteristics. (...) Third, the caseworkers' allocation shows evidence of sys-
tematic, reasonable patterns. It makes sense to assign foreigners to language courses
and the most qualified among the unemployed to computer courses” (Lechner/Smith
2003: 7). Sowohl Lechner et al. (2005a, b) als auch Dyke et al. (2005: 9) verweisen
zusatzlich auf die Wirksamkeit von formalen Regelungen des MaBnahmezuganges
(weligibility", ,program rules") als zentrale Determinanten der MaBnahmeteilnahme.

In einer Analyse der Auswirkungen der Hartz-Reformen auf die Arbeitsvermitt-
lung stellen Behrend et al. (2006) fest, dass Fallmanager bei ihrer Einschitzung, wel-
che Arbeitsuchenden welche Leistungen bzw. MaBnahmen erhalten sollten, auf eine
JAlltagspadagogik” zuriickgreifen. Diese kann unterschiedliche Ausformungen haben,
von der Motivation und Aktivierung der Eigenbemiihungen der Arbeitslosen (,Kampf
gegen Resignation”) tiber Strategien der Herstellung persénlicher Beziehungen (,Ko-
operation”) bis zur Vermittlung der Einsicht, dass sich die Arbeitslosen bestimmter
gesetzlicher Vorgaben nicht entziehen kdnnen (,Einsicht in das Notwendige").

Wie aus der Zusammenstellung deutlich wird, ist es bis zu einer allgemeinen
Theorie der MaBnahmeselektivitdt noch ein ldngerer Weg, bisher sind hierzu nur
Ansétze vorhanden. Es besteht also noch Bedarf an weiterer Forschungsarbeit. Al-
lerdings ist zu erwarten, dass eine solche allgemeine Theorie nur einen Rahmen
bilden kann, da konkrete MaBnahmen stets Besonderheiten aufweisen und so nicht
nur zu maBnahmeartspezifischen (z. B. WeiterbildungsmaBnahmen oder Kombi-
lohnmodelle), sondern auch zu unmittelbar maBnahmespezifischen Besonderheiten
fiihren. Die Ausgestaltung jeder einzelnen MaBnahme interagiert auf spezifische
Weise mit den Handlungsmustern der beteiligten Akteure, also der Arbeitsuchen-
den, Fallmanager in den Arbeitsagenturen und (bei Kombilohnférderungen, vgl.
unten) einstellenden Betriebe. Aus diesem Grund ist neben der Orientierung an
6konomischen Theorien und an einer allgemeinen Theorie der MaBnahmeteilnah-
me eine dritte Mdglichkeit die empirische Analyse der betrachteten MaBnahme in
Hinblick auf die konkreten Handlungsmuster der beteiligten Akteure.

5.1.3 Empirisch-qualitative Studien

Die Durchflihrung qualitativer Studien zur Aufdeckung der Selektionsprozesse ist
vergleichsweise selten und wird meist im Rahmen der Implementationsforschung
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durchgefiihrt. Typischerweise bestehen MaBBnahmeevaluationen aus vier Teilberei-
chen (z. B. Kruppe 2006). Neben der Messung des kausalen MaBnahmeeffektes auf
individueller Ebene, wie sie auch in dieser Arbeit vorgenommen wird, beinhalten sie
eine Betrachtung von Makroeffekten der MaBnahme, eine Kosten-Nutzenanalyse
und eine Implementationsanalyse. Letztere wird meist auf Basis nicht oder teil-
standardisierter Erhebungen (z. B. Experteninterviews, Gruppendiskussionen etc.)
durchgefiihrt und befasst sich neben der Analyse der Schwierigkeiten bei der Um-
setzung politischer Vorgaben vor Ort auch mit den Handlungslogiken der Akteure
bei der Gewahrung oder Nichtgewdhrung von MaBnahmen bzw. der Teilnahmeent-
scheidung der Arbeitsuchenden oder Entscheidung gegen eine Teilnahme.

Die Vorteile qualitativer Analysen der MaBnahmeselektivitat liegen vor allem
darin, dass sie im Gegensatz zu allgemeinen theoretischen Analysen der MaBnah-
meselektivitdt auf die Umsetzungsbedingungen der konkreten MaBnahme einge-
hen. Dabei kdnnen qualitative Analysen auch Sachverhalte aufdecken, die nur fiir
diese eine MaBnahme und die konkreten Rahmenbedingungen der Implementation
dieser konkreten MaBnahme gelten. Dies wird im Bereich der Messung kausaler
MaBnahmeeffekte allerdings oft nur eingeschrankt genutzt. Zum einen werden
qualitative Studien meist nur in GroBprojekten zur Evaluation aktiver Arbeits-
marktpolitik realisiert. Zum anderen werden auch dann, wenn nicht standardisierte
Untersuchungen durchgefiihrt werden, deren Ergebnisse selten systematisch in die
statistische Analyse aufgenommen. Dafiir gibt es wohl mehrere Griinde.

Ein Grund ist der ,time lag” der Untersuchungen. Da qualitative Analysen zeit-
intensiv sind, liegen die Ergebnisse der Implementationsforschung meist erst dann
vor, wenn schon ein GroBteil der standardisierten Erhebungen zur Messung des
kausalen Effektes abgeschlossen ist. So kdnnen die Ergebnisse der Implementa-
tionsforschung nur bedingt in die Kausalanalyse einflieBen, das heil3t, nur insofern
bereits bei der Konzeption des standardisierten Erhebungsinstrumentes daran ge-
dacht wurde.” Ein anderer Grund ist, dass qualitative Untersuchungen und sta-
tistische Analysen auf unterschiedlichen Forschungstraditionen beruhen. Erstere
werden oft von Politologen oder Soziologen durchgefiihrt und Letztere oft von Oko-
nomen. Hinzu kommt, dass der inhaltliche Fokus der Implementationsforschung,
welche die qualitativen Untersuchungen durchfiihrt, oft nicht nur oder nicht ein-
mal hauptséchlich auf der MaBnahmeselektivitat liegt, sondern auf den Problemen
der Akteure in den Arbeitsagenturen bei der Umsetzung der MaBnahmen.

Ein weiterer wichtiger Grund ist sicherlich, dass in der Arbeitsmarktforschung
zur Messung kausaler MaBnahmeeffekte vor allem die im Rahmen der Verwal-

47  Dies widerspricht natirlich gerade einem zentralen Mehrwert qualitativer Analysen, ndmlich dem Aufdecken bisher
nicht bekannter Sachverhalte.
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tungstatigkeit der Bundesagentur fiir Arbeit anfallenden Prozessdaten verwendet
werden. Dabei handelt es sich um Geschaftsdaten der BA, die vom Institut fiir
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) gesammelt und fiir wissenschaftliche
Analysen aufbereitet werden.

Da im Rahmen der Evaluation des Mainzer Modells eine Befragung von Teil-
nehmern und Nichtteilnehmern mit umfangreichem Fragenspektrum durchgefiihrt
wurde, gilt diese Einschrankung fiir die hier durchgefiinrte Analyse nicht. Statt
der losen Verkniipfung (die oft lediglich ein Nebeneinander darstellt) zwischen
der qualitativen Untersuchung der MaBnahmeselektivitdten und der statistischen
Analyse des kausalen MaBnahmeeffektes wird hier eine direktere Orientierung der
Variablenwahl fiir die statistische Analyse an den Ergebnissen einer im Rahmen der
Implementationsanalyse zum Mainzer Modell durchgefiihrten qualitativen Unter-
suchung angestrebt.

5.1.4 Untersuchungen zu dhnlichen MaBnahmen

Eine letzte Mdglichkeit, sich den Selektivitdten einer MaBnahme zu nahern, ist
die Orientierung an Untersuchungen anderer, dhnlicher MaBnahmen (z. B. Mueser/
Troske/Gorislavsky 2003: 16; Reinowski/Schultz/Wiemers 2003: 19). Dieses Vor-
gehen ist insofern sinnvoll, als man annehmen kann, dass die beteiligten Akteure
bei dhnlichen MaBnahmen mit dhnlichen Rahmenbedingungen konfrontiert sind,
dhnliche Vor- und Nachteile in einer MaBnahmeteilnahme sehen etc.

In den vergangenen Jahren wurden neben dem Mainzer Modell auch eine Reihe
anderer Kombilohnmodelle erprobt, die als Lieferanten fiir Informationen zu den
Selektionsprozessen infrage kommen.* Allerdings sollte der Nutzen solcher Unter-
suchungen dhnlicher MaBnahmen nicht Uberschatzt werden. Da die MaBnahmen
stets in nationale Institutionen eingebunden sind, ist auch die Bezugnahme auf in-
ternationale Forschung oft nur bedingt hilfreich. So reagieren Kombilohnmodelle vor
allem auf die in Deutschland als problematisch betrachtete hohe Transferentzugs-
rate (Walwei 2002) und miissen in das deutsche Arrangement der Arbeitsmarktin-
stitutionen, vor allem der Lohnfindung und der Arbeitslosenversicherung, eingepasst
werden. Auch sind sie von bestimmten kulturellen Vorstellungen ber die Rolle des
Staates in Bezug auf den Arbeitsmarkt (Esping-Andersen 1991) geprégt.

Auch die vollstandige Vergleichbarkeit des Mainzer Modells (MZM) mit anderen
Kombilohnmodellen in Deutschland ist nicht unbedingt gesichert und abhédngig
von einer Reihe von Entscheidungen, die fiir jede Kombilohnférderung zu treffen
waren (vgl. Abschnitt 2.2). Damit kann eine Orientierung an dhnlichen MaBnahmen

48  Wissenschaftliche Untersuchungen zu den kausalen Effekten dieser Kombilohnmodelle sind jedoch selten.
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nur Anhaltspunkte zur MaBnahmeselektivitdt bringen. Eine aktuelle Untersuchung
stellt die des Hamburger Modells (HM) dar (Jirjahn/Pfeiffer/Tsertsvadze 2006). Sie
kann als Beispiel fiir den Nutzen der Bezugnahme auf andere MaBnahmen dienen.
In der Untersuchung werden eine Reihe von Einflussfaktoren auf die Selektivitat
(vgl. Tabelle 4) des HM aufgefiihrt, und ihre Operationalisierung wird aufgezeigt.

Tabelle 4: Griinde fiir die MaBnahmeselektivitdt im Hamburger Modell und deren
Operationalisierung

Grund fiir Selektivitdt des MaBnahmezuganges Operationalisierung

Qualifikation Schulabschluss

liberproportionale Verantwortung von Frauen fiir Geschlecht
die Haushaltsproduktion

starke Verantwortung fiir die Kinder alleinerziehend ja/nein

obsolete Qualifikation, geringe Leistungs- Alter
fahigkeit oder Diskriminierung dlterer Arbeit-
suchender; kurzer Beschaftigungshorizont

wegen bevorstehenden Renteneintritts

Stigmatisierung, Humankapitalentwertung, Arbeitslosigkeitsdauer; wiederholte
Entmutigung Arbeitslosigkeit in Biografie ja/nein
vorherige Teilnahme an TrainingsmaBnahme vorherige Teilnahme an TrainingsmaBnahme

Produktivitdtsnachteile durch gesundheitliche gesundheitliche Einschrankungen
Einschrankungen

Quelle: Jirjahn/Pfeiffer/Tsertsvadze 2006: 17 ff.

Dass solche Untersuchungen anderer MaBnahmen nur bedingt geeignet sind, um
Aufschluss tiber die MaBnahmeselektivitdat im MZM zu erhalten, zeigt sich unter
anderem darin, dass das HM zum Beispiel keine reine Kombilohnférderung darstellt,
sondern diese mit einem Lohnkostenzuschuss an den Arbeitgeber verbindet. Darin
unterschiedet es sich vom MZM, bei dem der tiberwiegende Anteil der Forderfalle
nur die Kombientlohnung beinhaltete.”

5.2 ldentifikation der MaBnahmeselektivitat im Mainzer Modell

Die Auseinandersetzung mit den bestehenden Strategien zur Suche nach den Se-
lektionseinfliissen zeigt, dass es bisher keinen Kénigsweg gibt. Im Folgenden wird

49 Die Ubertragbarkeit der Ergebnisse aus dieser speziellen Untersuchung wird tiberdies noch durch die Wahl der Ver-
gleichsgruppe erschwert. In der Analyse des kausalen Effektes des HM wurde als Vergleichsgruppe die Gruppe der
Arbeitslosen gewahlt, die keine Beschaftigung aufgenommen haben. Dagegen basiert die Datenerhebung fir das
Mainzer Modell auf einem Vergleich mit Personen, die zwar eine Beschéftigung aufgenommen haben, die allerdings
nicht mit einem finanziellen Zuschuss des Staates gefordert wurden.

IAB-Bibliothek 319



Identifikation der MaBnahmeselektivitdt im Mainzer Modell

zum einen zur ldentifikation der Selektionseinfliisse unmittelbar auf die betrach-
tete MaBnahme Bezug genommen, wobei vor allem die qualitative Untersuchung
der MaBnahmeimplementation als Lieferant der nétigen Informationen verwendet
wird. Zunédchst werden allerdings noch einige offenen Fragen diskutiert.

5.2.1 Vorbemerkung

Die Griinde, warum Arbeitsuchende eine Kombilohnférderung erhalten oder nicht,
konnen vielfaltiger Art sein, und es ware eine unldsbare Aufgabe, sie alle zu identi-
fizieren. Die CIA bezieht sich allerdings nur auf Teilaspekte des Selektionsprozesses.
In einer Untersuchung des kausalen Effektes einer MaBnahme miissen ,nur" die
Aspekte des Selektionsprozesses in der Konstruktion des Propensity Scores einflie-
Ben, die gleichzeitig den Zugang in die MaBnahme und die betrachtete Zielvariable
der Untersuchung beeinflussen. |hr Fehlen fiihrt zu einer verfdlschten Aussage zur
Wirkung der MaBnahme. Alle anderen Aspekte der Selektivitat, die nicht mit der
Zielvariable in Verbindung stehen, kdnnen vernachlassigt werden.*®

Dies hat zunachst zur Folge, dass das AusmaB des Selektivitatsproblems immer
auch von der gewahlten Zielvariable abhdngt. Die Zielvariable ist meist eine Opera-
tionalisierung des MaBnahmeerfolges und damit von der konkreten Zielstellung der
Forschungsarbeit abhédngig. Je Forschungsinteresse kommen andere Zielvariablen
in Betracht. In der vorliegenden Arbeit wird nicht nur eine, sondern zwei Zielvaria-
blen betrachtet, die Lohnzufriedenheit einerseits und die Beschaftigungsstabilitat
andererseits.

Obwohl grundsétzlich im RKM nur kausalrelevante Selektionseinfliisse zur Iden-
tifikation des kausalen Effektes bendtigt werden, ist es doch zweckmaBig, zunachst
ohne diese Beschrankung mdoglichst alle Selektionseinfliisse zu erfassen. Dies liegt
zum einen generell darin begriindet, dass die Beschrankung auf kausalrelevante
Selektivitdten immer auch Wissen diber die Zielvariable der Untersuchung voraus-
setzt. Damit wiirde eine Beschrankung des Informationsbedarfes an einer Stelle mit
einer Erweiterung an anderer Stelle erkauft. Typischerweise stellen Zielvariablen
der MaBnahme das im Vergleich zur MaBnahmeteilnahme komplexere Phdnomen
dar, sodass es strategisch sinnvoller ist, sich mit der MaBnahmeselektivitat so um-
fassend wie mdglich auseinanderzusetzen. Zum anderen bietet das Vorgehen im
speziellen Fall zweier Zielvariablen den Vorteil, dass damit die conditional indepen-
dence auch fiir beide Zielvariablen erfiillbar ist (dies ist eine Grundvoraussetzung
fiir die Priifung der dritten Hypothese, vgl. Abschnitt 6.4).

50 Das gilt zumindest im RKM, sofern es durch Propensity Score Matching umgesetzt wird. Fiir andere statistische Ver-
fahren sind die hier als kausalirrelevant bezeichneten Aspekte der MaBnahmeselektivitdt von zentraler Bedeutung,
némlich als Instrumente (vgl. Abschnitt 4.3.2).
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5.2.2 An der MaBnahmeselektivitit beteiligte Akteure

Die Selektivitdt einer KombilohnmaBnahme kann zundchst danach unterschieden
werden, ob sie vom Arbeitsuchenden selbst ausgeht oder von anderen Akteuren, die
ebenfalls Einfluss auf die MaBnahmegew&hrung haben (vgl. Abbildung 16). Geht
die Selektivitdt vom Arbeitsuchenden selbst aus, spricht man von Selbstselektion.
Man kann sich als Arbeitsuchender mehr oder weniger aktiv um eine MaBnahme
bemiihen und diese beim Arbeitsamt beantragen. Personen, die dies aktiv tun, sind
etwa besonders informiert tiber Fordermdglichkeiten oder haben gewisse negative
oder positive Erfahrungen auf dem Arbeitsmarkt bzw. mit der Arbeitsverwaltung,
welche die Bereitschaft zur Aufnahme der MaBnahme beeinflussen. Es ist auch zu
erwarten, dass sich diese Personen in irgendeiner Weise einen Vorteil von der For-
derung versprechen, worin dieser auch bestehen mag.

Ob ein Arbeitsuchender eine Kombilohnforderung erhalt, hangt aber nicht nur
von ihm selbst ab, sondern auch von anderen Personen, Institutionen und Kontext-
faktoren (Fremdselektion). Es liegt im Ermessen der zustiandigen Stelle der Agentur
fiir Arbeit bzw. des Sozialamtes, welchen Personen die Forderung aktiv angeboten
wird. So kann der Fallmanager (Vermittler) vor Ort daran interessiert sein, in seinen
Augen besonders bediirftigen Arbeitsuchenden eine Stelle mit Férderung zu ver-
mitteln, oder sich auf solche Kunden konzentrieren, von denen er annimmt, dass
sie sonst nicht bereit waren, eine niedrig entlohnte Stelle aufzunehmen. Wahrend
die meisten arbeitsmarktpolitischen MaBnahmen in der Phase der Arbeitslosigkeit
durchgefiihrt werden, wie z. B. TrainingsmaBnahmen oder Umschulungen, ist es
gerade Bedingung des Erhaltes einer Kombilohnforderung, dass eine Beschafti-
gungsaufnahme erfolgt. Damit hangt die MaBnahmeselektivitdt von Kombilohn-
forderungen zusatzlich noch davon ab, welche Betriebe welchen Arbeitsuchenden
welche Art von férderfihigen (d. h. niedrig entlohnten) Arbeitsplatzen anbieten.

Abbildung 16: Selektivitdt einer Kombilohnférderung

Selbstselektion { Arbeitsuchender
\ (un-)gefordertes

Arbeitsamt —» Beschaftigungs-
Fremdselektion verhéltnis

Betrieb

Jeder dieser drei Akteure, Arbeitsuchender, Arbeitsamt und Betrieb, tragt zur Selek-
tivitat von kombilohngeférderten Beschiftigungen bei (vgl. Abbildung 16). Daher
muss eine Untersuchung der Zugangsselektivitat einer KombilohnmaBnahme im
Gegensatz zu anderen MaBnahmen nicht nur die Handlungslogiken zweier, sondern
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dreier unterschiedlicher Klassen von Akteuren betrachten (allerdings wire zu tiber-
legen, welche Rolle bei anderen MaBnahmen z. B. die MaBnahmetrdger spielen).

5.2.3 ,Kombilohnférderung” als hypothetische Manipulation im RKM

Eine zentrale und nur auf den ersten Blick triviale Bedingung der Validitat von For-
schungsergebnissen ist, dass die Ergebnisse der Forschungsbemihungen, egal ob
im Rahmen eines Experimentes oder einer Beobachtungsstudie, sich auch tatsdch-
lich auf den Sachverhalt beziehen, den man untersuchen wollte. Dieser Aspekt wird
als ,Konstruktvaliditat" (Shadish/Cook/Campbell 2002: 64 ff.) bezeichnet und spielt
in Rubins Kausalmodell unter dem Aspekt der genauen Festlegung der hypothe-
tischen Manipulation (vgl. Rubin 1986 und die Ausfiihrungen in Abschnitt 4.2 die-
ser Arbeit) eine wichtige Rolle. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, was
das Prototypische (Shadish/Cook/Campbell 2002: 67) am Konstrukt ,Kombilohnfor-
derung" ist, dessen Auswirkung gemessen werden soll, bzw. in Rubins Terminologie,
was genau die hypothetische Manipulation darstellt. Dies ist insofern wichtig, als
Mangel in der Konstruktvaliditat in der nachfolgenden empirischen Analyse dazu
fiihren, dass ein eventuell gemessener Effekt (oder fehlender Effekt) falschlich den
subjektiven Verletzungen der Reziprozitdtsnorm zugerechnet wird, wahrend auf-
grund der Operationalisierung eigentlich etwas anderes gemessen wurde.

Im Gegensatz zu Experimenten existiert in Beobachtungsstudien kein ,natiir-
licher" Kontrollzustand. Dieser wird erst vom Forscher explizit oder (meist) implizit
durch die Wahl der Vergleichsgruppe einerseits und die Wahl der Merkmale fiir die
Berechnung des Propensity Score andererseits konstruiert. Gerade bei Kombilohn-
maBnahmen ist dies eine besonders komplexe Aufgabe. Betrachtet man die wenigen
Analysen der Wirkung von Kombilohnforderungen oder Lohnkostenzuschiissen,®
dann wird deutlich, dass diese Problematik bisher wenig beriicksichtigt wurde. Oft
werden Vergleichsgruppe und Kontrollvariablen aus bestimmten pragmatischen,
forschungspraktischen Griinden der Datenverfligbarkeit gewahlt. Dadurch be-
kommt das Konstrukt Kombilohn allerdings je nach Untersuchung unterschiedliche
Bedeutung. Bevor dargelegt wird, wie in der vorliegenden Analyse Vergleichszu-
stand und Kontrollvariablenwah! auf das zu untersuchende hypothetische Mani-
pulationskonzept abgestimmt ist, soll die Schwierigkeit der Bestimmung der
hypothetischen Manipulation anhand der bisherigen Praxis verdeutlicht werden
(vgl. Abbildung 17).

51 Im Hinblick auf die Vergleichsgruppenwahl sind Kombiléhne und Lohnkostenzuschiisse mit &hnlichen Problemen
konfrontiert.
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Im Rahmen des Matchings wird fiir jeden Kombilohnbezieher (k/i1 in Abbil-
dung 17) eine vor dem MaBnahmeeintritt moglichst dhnliche Vergleichsperson ohne
Kombilohn gesucht (k/?). Im Folgenden wird zur Vereinfachung der Darstellung da-
von ausgegangen, dass alle Kombilohnbezieher aus der Arbeitslosigkeit kommen.
Der Geforderte kl,.1 hat hier etwa die Eigenschaft, dass er bis zum Forderbeginn
arbeitslos war und danach eine Beschaftigung als Hilfsarbeiter aufgenommen hat.
Diese wurde mit einem Lohn L von 1.500 Euro verglitet und mit einen Zuschuss von
200 Euro geférdert. Die Zielvariable sei hier der Beschaftigungsstatus (arbeitslos
vs. erwerbstétig), dessen Betrachtung zeitdynamisch erfolgt, indem er t Monate
(t=0,1,..,T) nach Beginn der Forderung als Zielvariable gemessen wird. Damit kann
festgestellt werden, ob z. B. 6 Monate nach Aufnahme der geférderten Beschafti-
gung der Anteil der erwerbstétigen Geforderten hoher ist als der der Ungefdrderten.

Wer als ungeférdert infrage kommt, wird durch das Vergleichskonzept be-
stimmt. Grundséatzlich gibt es flr den Vergleichszustand zwei Mdglichkeiten. Ent-
weder betrachtet man Arbeitslose (Vergleichskonzept A) oder Erwerbstatige in einer
Beschiftigung ohne Kombilohnférderung® (Vergleichskonzept B). Wie im Folgen-
den dargelegt wird, fiihren die verschiedenen Vergleichskonzepte allerdings auto-
matisch zu unterschiedlichen Kombilohnkonstrukten, weil sie das beeinflussen, was
das RKM als hypothetische Manipulation misst. Dies beeinflusst wiederum, ob und
welcher Effekt des Kombilohnes gemessen wird.

Vergleichskonzept A besteht darin, dass als Vergleichszustand eines Kombilohn-
geforderten der Verbleib in der Arbeitslosigkeit gewahlt wird (z. B. Jirjahn/Pfeiffer/
Tsertsvadze 2006; dhnlich auch bei Lohnkostenzuschiissen Jaenichen 2002a; Hei-
nemann/Jaenichen/Stephan 2006). Dabei besteht zunéchst das Problem, dass bei
Arbeitslosen kein Zeitpunkt des MaBnahmestarts existiert. Daher muss fiir sie ein
hypothetischer Startzeitpunkt t =0 bestimmt werden, ab dem dann der Verbleib in
oder Austritt aus der Arbeitslosigkeit t Monate nach Férderbeginn bzw. hypotheti-
schen Forderbeginn gemessen wird.

In Abbildung 17 wird dem Geforderten (z. B. im Rahmen des PS-Matchings)
im Konzept A beispielhaft eine Vergleichsperson k/(A )j(.’ zugeordnet, die folgende
Eigenschaften hat: Sie hat vor dem (hypothetischen) MaBnahmebeginn im Idealfall
sehr dhnliche® Eigenschaften, mit der Ausnahme, dass keine Arbeitsaufnahme zum
Zeitpunkt t =0 erfolgt.

52 Bei Arbeitslosen ldsst sich dann noch unterschieden, ob man die Zeit in geforderter Beschéftigung bereits als Erfolg
bewertet oder der Erfolg erst dann eintritt, wenn die Férderung ausgelaufen ist. Bei Beschéftigten als Kontrollgrup-
pe kann nach Personen in vollkommen ungeférderten und Personen in ,kombilohnungeférderten" Beschaftigun-
gen, d. h. eventuell mit anderer Férderung versehenen Beschaftigungen, unterschieden werden.

53 Eigentlich ist dies nur beim exakten Matching der Fall. Gewohnlich sind nach dem Matching die Verteilungen der
Merkmale bei Geférderten und Ungeforderten dhnlich, nicht unbedingt die Matchingpartner selbst, die dhneln sich
oft nur hinsichtlich des Propensity Scores.
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Abbildung 17: Vergleichskonzepte bei der Evaluation von KombilohnmaBnahmen

(hypothetischer) Start der MaBnahme

Kombilohnbezieher /

arbeitslos in Beschaftigung (L = 1.500; Z = 200; B = , Hilfsarbeiter")

I

Vergleichskonzept A

arbeitslos arbeitslos in Beschiftigung (L = 2.000; Z = 0; B = ,Maurer")
KI(AY —

Vergleichskonzept B

arbeitslos in Beschaftigung (L = 2.000; Z = 0; B = ,Maurer")
kI(B1)‘j’ 1
arbeitslos in Beschaftigung (L = 1.500; Z = 0; B = ,Hilfsarbeiter")
kI(BZ)‘J? ;
t=0 t=6 t=12

Dieses Vorgehen ist insofern sinnvoll, als das Ziel des Kombilohnes unter anderem
die Aktivierung von Arbeitslosen zur Aufnahme einer Beschéftigung ist (Anreizme-
chanismus). Das Problem ist nun allerdings, dass mit der Wahl von Arbeitslosen als
Vergleichpersonen der Erfolg dieses Ziels bereits unterstellt wird. Die Konstruktion
des Vergleichszustandes impliziert, dass eine ungeforderte Person zum Zeitpunkt
t =0 die Mdglichkeit der Beschaftigungsaufnahme hatte und sich aus finanziellen
Griinden dagegen entschieden hat.

Damit ist in die eigentlich zu messende Wirkung des Kombilohnes zum Teil
bereits im Untersuchungsdesign eingebaut. Dies wird besonders deutlich, wenn
man beachtet, dass zum Zeitpunkt t = 1 fast alle Kombilohnbezieher beschaftigt
sind, wahrend fast alle Vergleichspersonen im Konzept A arbeitslos sind. Dieser
JStartvorteil" (Jaenichen 2002a: 345) verschwindet erst im Laufe der weiteren
Beschaftigungsbiografie, wenn liberhaupt, und es ist nicht auszuschlieBen, dass
so unabhdngig vom tatsdchlichen MaBnahmeerfolg zumindest kurz- und mittel-
fristig automatisch zu hohe  kausale" Effekte gemessen werden. Dariiber hinaus
besteht, wie oben dargestellt, ein wesentlicher Aspekt der MaBnahmeselektivitat
in der Fremdselektion durch die Betriebe. Dieser Aspekt kann mit einer solchen
Vergleichsgruppenwahl nicht beriicksichtigt werden (vgl. das Variablenspektrum
der Untersuchung in Tabelle 4), da fir Arbeitslose natiirlich keine Betriebsinfor-
mationen vorliegen. Da sich die Betriebseigenschaften (wohl) nicht zufillig auf die
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kombilohngeférderten Aussteiger aus der Arbeitslosigkeit und die (noch) arbeits-
losen Ungefdrderten verteilen (vgl. Abschnitt 5.2.4.3 unten), wird als Manipulation
.Kombilohn" hauptséchlich die Sortierung in bestimmte Beschaftigungsverhaltnis-
se gemessen, z. B. in Abbildung 17 in eine Beschaftigung nicht als Hilfsarbeiter,
sondern als Maurer (etwa weil mehr Suchzeit nach einer solchen Tatigkeit genutzt
wurde) mit einem Lohn L von 2.000 Euro und damit 300 Euro mehr als der Gefor-
derte. Dies ist insofern plausibel, als die Hoffnung besteht, dass durch Kombil6h-
ne Beschaftigungen entstehen/aufgenommen werden, die ohne Férderung nicht
entstanden/aufgenommen worden wéren. Allerdings ist unklar, wie sich dies auf
die ZielgroBe Beschaftigungsstatus auswirkt bzw. welcher Teil eines eventuellen
Effektes auf den Kombilohn und welcher auf die Sortierung in entsprechende Be-
triebe zurlickgeht. Da qualifizierte Beschiftigungen in der Regel stabiler sind (Er-
linghagen/Knuth 2004: 29), kdnnte der Startvorteil langfristig in einen Nachteil
umschlagen, obwohl der Kombilohn erfolgreich zur Aufnahme einer Beschaftigung
im Niedriglohnsektor motiviert hatte.

Ware es dann vielleicht besser, eine ungefdrderte Beschaftigung als Vergleichs-
zustand zu verwenden (z. B. Hartmann/Krug 2004; fiir Lohnkostenzuschiisse siehe
Cockx/Van der Linden/Karaa 1998, die darin ein Problem des endogenen Samplings
sehen und dies mit einer Selektionskorrektur 6sen), wie es im Vergleichskonzept B
erfolgt? Nicht unbedingt, denn auch hier werden bestimmte Sachverhalte unter-
stellt und flieBen in den kausalen Effekt ein. So impliziert die Betrachtung von
beschaftigten Vergleichspersonen, dass die Kombilohnbezieher auch ohne den Zu-
schuss eine Beschaftigung aufgenommen hatten, eben eine ungeférderte.>* Damit
wird nun umgekehrt zum Konzept A vorausgesetzt, dass der Anreizmechanismus
keinen Erfolg hatte. Je nach Wahl der Beobachtungseinheit (bzw. dadurch bedingt:
Kontrollvariablen) kann hier wiederum zwischen zwei Vergleichskonzepten der
.Kombilohnférderung" unterschieden werden. In Konzept B1 betrachtet man das
Individuum als Untersuchungseinheit und verwendet zur Berechnung des Propensi-
ty Score nur dessen Eigenschaften (inklusive Eigenschaften der fiir sie zustidndigen
Arbeitsdmter). In einem solchen Fall ist ein Kombilohn dann automatisch definiert
als ein Mechanismus zur Sortierung in andere, eventuell niedriger entlohnte Be-
schaftigung — nun aber unter der Annahme, dass die Geforderten ohne Forderung
nicht arbeitslos geblieben waren, sondern eine andere Beschaftigung aufgenom-
men hatten. Hier ist es durchaus méglich, dass trotz eines Erfolges des Kombilohnes
in der Dimension ,Anreizwirkung" die Messung eines (scheinbareren) Misserfolges
in der Dimension ,dauerhafte Reintegration” erfolgt.

54 Dasist fir das Mainzer Modell zumindest bei einer Vielzahl der Félle plausibel (vgl. Hollederer/Rudolph 2001), doch
wohl auch nicht uneingeschrankt der Fall.
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In Konzept B2 nimmt man hingegen das Beschaftigungsverhaltnis als Beob-
achtungseinheit an, und es werden daher auch die Eigenschaften der einstellen-
den Betriebe kontrolliert. In diesem Fall besteht die Manipulation ,Kombilohn"
ausschlieBlich in der Einkommenserhohung. Geforderte (k/l?) und Ungeforderte
(kI(B)JQ] unterscheiden sich lediglich dadurch, dass Erstere den Zuschuss erhalten
und Letztere nicht. Daher wird hier als Manipulation ,Kombilohn" der zusatzliche
Lohn durch Kombilohnférderung betrachtet.

Keine der Vorgehensweisen kann als eindeutig korrekt oder eindeutig falsch
bezeichnet werden. Bei allen Vergleichskonzepten ist es jedoch so, dass durch die
jeweilige Wahl des Vergleichszustandes eine spezifische Manipulation ,Kombilohn"
konstruiert wird, ohne dass dies offensichtlich ware. Daher ist bei der Wahl des
Vergleichszustandes bzw. der Wahl der Beobachtungseinheit bei Kombilohnforder-
maBnahmen besondere Vorsicht geboten.

In der vorliegenden Arbeit wird das Vergleichskonzept B2 gewahlt, da zum einen
die interessierende Einheit das Beschaftigungsverhaltnis darstellt und die Manipu-
lation in dem zusatzlichen, aus einem anderen als der Beschaftigung selbst bezoge-
nen Einkommen besteht. Der in einer KombilohnmaBnahme bezogene Lohn wird im
Gegensatz zum Lohn aus requldrer Beschaftigung um den Zuschuss erhéht. Andere
Unterschiede, auch andere Wirkungen des Kombilohnes, etwa die Sortierwirkung
in bestimmte Beschaftigungsverhdltnisse oder die Einkommenserhéhung, sollen
dabei konstant gehalten werden. Um die interessierende Manipulation ,herzustel-
len”, miissen alle Selektivitdten ausgeglichen werden, die aufgrund von Selbst- und
Fremdselektion auch durch die Betriebe entstanden sind, sowie zusatzlich noch die
Hohe des Arbeitgeberanteils am Lohn, sodass der einzige Unterschied von Gefor-
derten und Ungeforderten im Bezug des Zuschusses liegt. Dies ist mit den verwen-
deten Daten (vgl. unten) insofern méglich, als hier der Bruttolohn abgefragt wurde,
wahrend die Férderung in der Verringerung der Sozialversicherungsbeitrdge fiir den
Arbeitnehmer und gegebenenfalls einem Aufschlag zum Kindergeld besteht, also
in einer Erhohung des Nettolohnes resultiert (vgl. Abbildung 8 in Abschnitt 2.3).

5.2.4 Selektivitat der KombilohnmaBnahme ,,Mainzer Modell”

Die Selektivitat einer MaBnahme l3sst sich nicht angemessen als Summe der ein-
zelnen durch die verschiedenen beteiligten individuellen und kollektiven Akteure
erfassen. Durch die gleichzeitige Beteiligung dreier Akteure entstehen komplexe
Wechselwirkungen, die zwar auf den Intentionen der Einzelnen beruhen, jedoch
nicht auf diese reduzierbar sind. So kdnnen bestimmte Arbeitsuchende bestrebt
sein, bestimmte Ziele zu erreichen, zu denen auch die Maximierung des Einkom-
mens zahlt, sie konnen dies aber nur unter Mitwirkung der Fallmanager und Be-
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triebe. Diese verfolgen wiederum eigene Ziele und sind in komplexe organisations-
spezifische Handlungszusammenhdnge eingebunden. Hinzu kommt, dass gerade
bei Modellprojekten wie dem Mainzer Modell oder Reformen, die eine neue MaB3-
nahme einfiihren, Gber diese Wechselwirkungen noch keine Informationen vorlie-
gen. Daher ist das Vorliegen nicht standardisierter Analysen besonders wichtig, um
die MaBnahmeselektivitdt moglichst vollstandig zu erfassen.

Im Folgenden soll die MaBnahmeselektivitdt der KombilohnmaBnahme ,Main-
zer Modell" analysiert werden. Diese Analyse basiert zum einen auf den Ergebnis-
sen der vom Institut Arbeit und Technik (IAT) durchgefiihrten qualitativen Studie
zur Implementation des Mainzer Modells (Kalina/Vanselow/Weinkopf 2004: 29 ff.)
und wird zum anderen durch gegenstandsrelevante Theorien aus der Arbeitsmarkt-
forschung ergénzt.

5.2.4.1 Selbstselektion der Teilnehmer

Ein wichtiger, allerdings nur selten beachteter Aspekt der MaBnahmeselektivitat
ist, dass der intensive Kontakt zur Arbeitsverwaltung bzw. dessen Fehlen die Wahr-
scheinlichkeit der Forderung maBgeblich beeinflussen kann. Es sind die Arbeits-
amter — im Mainzer Modell unter Mithilfe der Sozialamter -, die ,Férderantrage
ausgeben, ausgefiillte Antrage entgegennehmen, prifen und ggf. nach einer Be-
willigung zahlbar machen” (Kalina/Vanselow/Weinkopf 2004: 42).% Es ist daher
zu erwarten, dass Personen, die bei ihrer Arbeitsplatzsuche verstarkt andere Wege
nutzen, unter den Kombilohngeforderten unterreprasentiert sind. Solche anderen
Suchwege sind etwa informelle Suchwege (vgl. Noll/Weick 2002) wie soziale Netz-
werke (Granovetter 1973), Initiativbewerbung, eigene Stellenanzeige etc.

Wenn eine Férderung einem Arbeitsuchenden nicht aktiv angeboten wird, dann
kann er diese trotzdem erhalten, wenn er sich selbst darum bemiiht. Dies setzt
allerdings voraus, dass er von der Moglichkeit zur Beantragung eines Zuschusses
weiB. Die Implementationsforschung zum Mainzer Modell verweist darauf, dass das
wenige Informationsmaterial, wenn liberhaupt, dann nur in deutscher Sprache zur
Verfiigung stand (Kalina/Vanselow/Weinkopf 2004: 49). Daher ist zu erwarten, dass
sich unter den Geforderten im Vergleich zu Ungeforderten weniger Personen mit
sogenanntem Migrationshintergrund befinden. Da zum Teil Weiterbildungstrager
genutzt wurden (ebd. 53), um iiber die Méglichkeit einer Kombilohnférderung im
Mainzer Modell zu informieren, kdnnte auch eine Selektivitdt der Teilnahme dahin
gehend bestehen, dass verstarkt Abganger aus der Weiterbildung geférdert wurden.

55 Grundsdtzlich war es auch méglich, den Férderantrag bis zu sechs Wochen nach Aufnahme einer Beschdftigung
zu stellen, doch konzentrierten sich die Mitarbeiter im Arbeitsamt ihrem Beratungsverstandnis und der beschéfti-
gungsschaffenden Intention des MZM folgend darauf, Arbeitsuchende vor der Arbeitsaufnahme tiber die Forder-
moglichkeit zu informieren.
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Bei Personen, die von einer Férdermdglichkeit wissen, kann man im Sinne des
unterstellten Anreizmechanismus zundchst von einer Positivselektion auszugehen.
Es werden sich verstarkt solche Arbeitsuchenden fiir eine geférderte Beschaftigung
entscheiden, die sich einen héheren Lohn als ohne Férderung erwarten. Dies wird
gerade bei solchen Arbeitsuchenden der Fall sein, die aufgrund geringer Qualifi-
kation und bisher negativer Erfahrungen auf dem Arbeitsmarkt nicht mit der Auf-
nahme héher entlohnter Beschaftigungsverhaltnisse rechnen konnen. Dabei spielt
auch der Haushaltskontext eine Rolle. Die Férderung wird dabei umso attraktiver
sein, je geringer das Haushaltseinkommen insgesamt ausfallt.

5.2.4.2 Fremdselektion durch die Arbeitsimter
Die Handlungslogik der Arbeitsdmter bei der Selektion von Arbeitsuchenden in ge-
forderte oder ungeférderte Beschdftigung weist zwei wesentliche Elemente auf.
Erstens miissen sich die Vermittler an die fiir die speziellen MaBnahmen geltenden
Forderrichtlinien halten. Zweitens besitzen sie gleichzeitig einen breiten Ermessens-
spielraum, den sie im Rahmen ihrer Berufsauffassung und in interpretativer Ausein-
andersetzung mit dem Forderinstrument und den Rahmenbedingungen ausfiillen.
Demnach wird die Selektivitdt des MaBnahmezuganges im Mainzer Modell
also maBgeblich von den Forderrichtlinien beeinflusst. Diese schlieBen zwar kei-
ne Personengruppe von der Forderung mit einem Kombilohnzuschuss aus, nen-
nen jedoch auch klare Zielgruppen der MaBnahmen. Zu diesen gehdren vor allem
Langzeitarbeitslose und Geringqualifizierte, weshalb sich auch die im Rahmen des
CAST-Projektes durchgefiihrte Befragung auf diese Personengruppe beschrankt.
Der Erhalt einer Forderung war weniger von den individuellen Eigenschaften, son-
dern vielmehr von Eigenschaften des Haushaltskontextes und der aufgenommenen
Beschaftigung abhédngig. Nur wenn das Einkommen aus der Beschaftigung eine
bestimmte Hochstgrenze nicht liberschritt, konnte eine Férderung gewahrt wer-
den. Die Fordergrenzen waren dabei vom jeweiligen Haushaltskontext abhangig,
vor allem von der Zahl der Kinder unter 18 Jahren im Haushalt und davon, ob im
Haushalt ein erwerbstatiger Lebenspartner vorhanden war bzw. wie hoch dessen
Erwerbseinkommen war. SchlieBlich waren diese Forderbedingungen so gestaltet,
dass sie gerade zur Aufnahme von Teilzeitarbeit motivierten. Zentraler Bestandteil
des Mainzer Modells war die Unterstiitzung der Kooperation zwischen Arbeits-
amtern und Trdgern der Sozialhilfe. Obwohl diese im Einzelnen nicht immer das
gewiinschte AusmalB annahm, ist trotzdem zu erwarten, dass unter den kombi-
lohngeforderten Beschaftigten verstarkt ehemalige Sozialhilfeempfanger zu finden
sind. Und dies umso mehr, als in den Forderrichtlinien die Uberwindung der ,Sozial-
hilfefalle” als eines der Hauptziele des MZM festgeschrieben war.
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Die qualitativen Analysen des Implementationsprozesses verweisen darauf,
dass der Anreizmechanismus des Kombilohnzuschusses nicht eine so herausragen-
de Rolle gespielt hat, wie man es sich bei der Konzeption des Mainzer Modells
erwartet hat (Kalina/Vanselow/Weinkopf 2004: 45 f.). Zunédchst war man davon
ausgegangen, dass sowohl die Arbeitgeber aus Eigeninteresse verstarkt forderfahi-
ge offene Stellen im Niedriglohnbereich melden als auch Arbeitsuchende aus dem
Eigeninteresse des durch den Zuschuss gewahrten Vorteils die Forderung verstarkt
nachfragen. Allerdings stellte sich im Laufe der MaBnahme Folgendes heraus: ,An-
stelle einer weitgehend spontanen Inanspruchnahme durch Arbeitskrafte muss-
te das Programm durch aktive Beratung und vermittlerische Aktivitaten begleitet
werden, was wiederum besondere Anforderungen an das Personal stellte. Ahnliches
gilt auch fiir die Meldung offener, niedrig entlohnter Stellen durch die Arbeitgeber”
(ebd. 46). Daher tritt im Mainzer Modell vor allem der Aspekt der Fremdselektion
durch die Arbeitsamter in den Vordergrund, wobei diese stark von den konkreten
Rahmenbedingungen der MaBnahmeumsetzung beeinflusst wurde.>

Eines der wesentlichen Merkmale der Umsetzung des Mainzer Modells war
die komplexe Ausgestaltung der Forderbedingungen (Kalina/Vanselow/Weinkopf
2004: 47, 62; Cords 2003), vor allem was die Bestimmung der Forderfahigkeit
eines Beschaftigungsverhdltnisses und der Hohe der Zuschiisse betraf. Diese
hing von einer Reihe personlicher Merkmale und Merkmale der finanziellen und
sonstigen Lebenssituation ab und war erst dann exakt zu bestimmen, wenn das
Einkommen aus der - mitunter nur angestrebten - Beschaftigung bekannt war.
Dies bedeutete fiir das Personal der Arbeitsamter neben dem Arbeitsaufwand bei
der Suche nach infrage kommenden Arbeitsuchenden und der Ansprache von
Arbeitgebern einen hohen Aufwand bei der Identifikation der Férderfahigkeit und
der Zuschusshohe. Oft stellte sich erst relativ spat heraus, ob eine konkrete Be-
schaftigung forderfahig war oder nicht. Trotz des hohen Mehraufwandes wurden
den Arbeitsamtern jedoch keine zusatzlichen Ressourcen zur Verfligung gestellt.
Unter Umstanden fiihrt die Erwartung eines breiten Einsatzes des Forderinstru-
mentes, ohne fiir ausreichende Ressourcen zu sorgen, dazu, dass die Vermittler
sich nur eingeschrankt um das Matching von Bewerbern und Stellen kiimmern
konnen. Dieser Aspekt ist umso wichtiger, als darin eine alternative Erklarung fiir
die hohe Abbruchquote bestehen kdnnte.

Eine wichtige Rolle beim Zugang zum MZM spielte auch die damalige Trennung
von Arbeitslosenunterstiitzung und Sozialhilfe. Wahrend registrierte Arbeitslose den
Férderantrag direkt beim Arbeitsamt stellen konnten, mussten Sozialhilfeempfanger

56 Dass eine solche ,Uberzeugungsarbeit” kein Spezifikum des Mainzer Modells ist, zeigen die Analysen von Behrend
et al. (2006: 3).
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dazu mehrere Stellen anlaufen (Kalina/Vanselow/Weinkopf 2004: 49).5 Geftrderte
Personen konnen sich daher zum einen von Ungefdrderten hinsichtlich des Leis-
tungsbezuges (Arbeitslosengeld bzw. -hilfe vom Arbeitsamt bzw. Sozialhilfe vom
Sozialamt) unterscheiden und zum anderen, damit zusammenhingend, hinsichtlich
bisheriger Berufserfahrungen (Bezugsvoraussetzung fiir Arbeitslosenunterstiitzung
ist das Vorliegen bestimmter Beschiftigungszeiten) und ihres Qualifikationsniveaus.

Generell wird der Arbeitsmarkthistorie und der Qualifikation potenzieller MaB-
nahmeteilnehmer bei der Selektivitdit von MaBnahmezugdngen eine hohe Be-
deutung beigemessen. Die Vermittler werden sich bei der Suche nach besonders
geeigneten Kandidaten an deren bisherigen Erfolgen oder Misserfolgen bei der Ar-
beitsuche orientieren. Dies gilt fiir das Mainzer Modell in besonderem MaBe, da
fiir dessen Umsetzung keine zusatzlichen Ressourcen zur Verfiigung standen. ,Hin-
sichtlich des Einsatzes personeller Kapazitdten stand das Mainzer Modell dadurch
in Konkurrenz zu anderen Aufgaben, Instrumenten und Férderprogrammen. In einer
solchen Situation werden Prioritdten u. a. auch durch die individuelle Einschatzung
der Leitung und der einzelnen Mitarbeiter/innen im Hinblick darauf bestimmt, wo
Aufwand und Ertrag in einem besonders glinstigen Verhaltnis stehen und wo die
erzielbaren Wirkungen (ggf. mutmaBlich) am groBten sind" (Kalina/Vanselow/Wein-
kopf 2004: 61). Zudem besteht die Hoffnung, dass sich schwer oder kaum messbare
motivationale Eigenschaften der Individuen liber die Arbeitsmarkthistorie zumindest
indirekt erfassen lassen (Heckman/lchimura/Smith/Todd 1998; Winterhager/Heinze/
Spermann 2006: 510). So sollen bei der Auswahl der Kontrollvariablen Faktoren wie
Berufserfahrung, Erfahrung mit Arbeitslosigkeit oder friihere MaBnahmeteilnahme
beriicksichtigt werden sowie ob die Arbeitslosigkeit vor der MaBnahmeteilnahme
auf eine arbeitnehmer- oder arbeitgeberseitige Kiindigung zuriickgeht.

Die Arbeitsdmter miissen ihre Vermittlungstatigkeit auf die spezifischen Be-
dingungen der regionalen Arbeitsmarktsituationen abstimmen. Je nach Hohe der
Arbeitslosigkeit oder Zahl der offenen Stellen wird eine KombilohnmaBnahme fiir
die Vermittler ein mehr oder weniger geeignetes Mittel zur Férderung von Beschaf-
tigungsaufnahmen darstellen und daher mehr oder weniger offensiv angeboten.
Die Disparitdt beziiglich der regionalen Arbeitsmarktsituation kann durch eine
Typisierung der Arbeitsamtsbezirke (Blien et al. 2004) abgebildet werden. Diese
unterscheidet mithilfe einer Clusteranalyse auf Basis verschiedener Indikatoren zur
Beschaffenheit der Rahmenbedingungen®® auf dem Arbeitsmarkt fiinf Typen: Be-

57 Nach der bundesweiten Ausdehnung fanden in Sozialdmtern im Vergleich zu den Arbeitsamtern dann weit weniger
Ansprachen von Arbeitslosen statt, obwohl sich das MZM urspriinglich vor allem auch an die Personen in der soge-
nannten Sozialhilfefalle richtete.

58 Diese sind die Unterbeschéftigungsquote, die Bevolkerungsdichte, die Quote der offenen Stellen, die Einstellungs-
quote, die Quote der Sozialhilfeempfinger, der Tertiarisierungsgrad und die Saisonspanne (Blien et al. 2004: 174).
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zirke in Ostdeutschland mit dominierendem Arbeitsplatzdefizit (Typ 1); groBstdd-
tisch gepragte Bezirke vorwiegend in Westdeutschland mit hoher Arbeitslosigkeit
(Typ 2); mittelsténdische und l4ndliche Gebiete in Westdeutschland mit durch-
schnittlicher Arbeitslosigkeit (Typ 3); Zentren in Westdeutschland mit giinstiger
Arbeitsmarktlage und hoher Dynamik (Typ 4); Bezirke in Westdeutschland mit guter
Arbeitsmarktlage und hoher Dynamik (Typ 5).

5.2.4.3 Fremdselektion durch die Betriebe

Grundsatzlich wurde bei der Entwicklung des Forderinstrumentes ,Mainzer Mo-
dell" davon ausgegangen, dass eine finanzielle Motivation der Arbeitsuchenden zur
Aufnahme niedrig entlohnter Beschaftigung liber den Umweg sinkender Lohnkos-
ten zur Entstehung neuer Stellen fiihren werde, da Betriebe nun Stellen im Nied-
riglohnbereich besetzen kdnnten, fiir die bisher keine Bewerber zu finden waren.
Allerdings zeigte sich, dass ,die meisten Arbeitgeber keinen eigenen Vorteil in dem
Programm erkennen konnten. Das etablierte Instrument der Lohnkostenzuschis-
se an den Arbeitgeber wurde von diesen als viel attraktiver eingeschitzt" (Kalina/
Vanselow/Weinkopf 2004: 51). Daher fallt im Fall des Mainzer Modells die geziel-
te Selektivitdt der Férderung durch die Betriebe gering aus. Dies zeigt sich auch
darin, dass viele der einstellenden Betriebe nicht wussten, dass ein Beschaftig-
ter im Rahmen des Mainzer Modells geférdert wurde (Gewiese 2004; vgl. auch
Cords 2003: 114). Wie die Befragung ergab, war von den Betrieben mit mindestens
einem MZM-Geforderten (je nach Befragungszeitpunkt) Gberhaupt nur 62 bzw.
55 9% das Mainzer Modell bekannt, und nur 14 bzw. 12 % der Betriebe wuss-
ten, dass sie einen MZM-Geférderten beschiftigen (Gewiese 2004: 275 f.). Daraus
folgt nicht, dass Betriebe bei der Selektivitdit des MaBnahmezuganges keinerlei
Rolle spielten (wenn sie auch vergleichsweise gering sein diirfte). So stellten be-
stimmte Branchen verstérkt geforderte Beschiftigte ein (Krug/Rudolph/Hollederer
2004; Kalina/Vanselow/Weinkopf 2004: 56), vor allem solche, die zu den typischen
Niedriglohnbereichen gehdren. Insbesondere waren Geforderte besonders haufig
im Reinigungsgewerbe, im Hotel- und Gaststdttengewerbe, im Handel und in der
Leiharbeitsbranche zu finden.

Aus den Ergebnissen der Implementationsforschung (Kalina/Vanselow/Wein-
kopf 2004: 52) I3sst sich liberdies die Vermutung ableiten, dass die Férderung be-
sonders selten an Beschaftigte in Kleinstbetrieben vermittelt wurde, sodass die ge-
forderten Beschaftigungsverhaltnisse in diesem Bereich selektiv sein konnen, d. h.,
dass unter den Gefdrderten besonders hdufig Beschaftigte in mittleren und groBen
Betrieben sind und weniger Beschaftigte in kleinen Betrieben.
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In diesem Kapitel werden die in Abschnitt 3.4 entwickelten Hypothesen einer
empirischen Uberpriifung unterzogen. Dies wird auf Basis von Befragungsdaten
geschehen, die eingangs des Kapitels vorgestellt werden. Nachdem auf die Ope-
rationalisierung der Selektionseinfliisse aus Abschnitt 5.2 und der betrachteten
Zielvariablen eingegangen wird, erfolgt das Propensity Score Matching, und die
Hypothesen werden getestet. SchlieBlich wird die Validitdt der Hypothesentests
noch uberpriift, indem einige Plausibilitdtstests der zentralen Verfahrensannah-
men im RKM durchgefiihrt werden. Zusatzlich wird noch eine zu den vorgestellten
Hypothesen alternative Erklarung des Abbruchverhaltens getestet und verworfen
SchlieBlich erfolgt eine Diskussion, inwieweit sich die aus dem Hypothesentest ge-
wonnenen Erkenntnisse verallgemeinern lassen.

6.1 Verwendete Datenbasis

Die vorliegende Untersuchung greift auf eine bereits bestehende Datenbasis zuriick.
Diese Situation ist typisch fiir die Mehrzahl der Arbeiten zur Messung kausaler Ef-
fekte arbeitsmarktpolitischer MaBnahmen. Untypisch ist allerdings, dass es sich bei
den Daten um eine eigens durchgefiihrte Befragung handelt, wahrend MaBnahmen
der AAMP meist auf Basis der Prozessdaten der Bundesagentur fiir Arbeit unter-
sucht werden. Der Grund ist wohl, dass die Prozessdaten der BA Massendaten liefern
und so erstens auch bei sehr speziellen Teilpopulationen wie den MaBnahmeteil-
nehmern eine hohe Fallzahl zu realisieren ist und zweitens eine Vielzahl potenzieller
Vergleichspersonen zur Verfiigung stehen, wodurch die Suche nach moglichst dhn-
lichen Matchingpartnern erleichtert wird. Allerdings besteht dabei immer ein Trade-
off zwischen der Erzielung ausbalancierter Teilstichproben von Geférderten und
Ungefdrderten und der CIA. Die Prozessdaten der BA enthalten nur sehr spezifische
Informationen. Erhoben wird, was administrativ relevant ist, sodass wissenschaftlich
interessante Informationen oft fehlen. Vor allem fehlen fiir Beschaftigte Informa-
tionen zum Haushaltskontext einerseits und subjektive Einschdtzungen der Lohn-
und Arbeitssituation und Einstellungen andererseits (vgl. zu den Unterschieden von
Prozess- und Befragungsdaten allgemein Hartmann/Krug 2009). Solche Merkmale
konnen in Prozessdaten nur indirekt erfasst werden, etwa lber die Arbeitsmarkt-
und MaBnahmeteilnahmebiografie (Stephan/Réssler/Schewe 2006: 459; Winterha-
ger/Heinze/Spermann 2006: 509 ff.). Dadurch kénnen Messfehler entstehen, und es
bleibt zudem die Frage, ob so tatsdchlich die interessierenden Merkmale der Indivi-
duen erfasst wurden.
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Daher und weil in der vorliegenden Untersuchung nicht nur die faktische Lohn-
hohe, sondern gerade deren subjektive Einschdtzung relevant ist, wird hier auf Be-
fragungsdaten zurlickgegriffen® und das Problem kleiner Fallzahlen zugunsten der
hoheren Plausibilitdt der CIA in Kauf genommen. Verwendet werden Daten, die
zur Evaluation des Mainzer Modells im Rahmen des vom Bundesministerium fiir
Wirtschaft und Arbeit finanzierten und 2004 abgeschlossenen Projektes ,Begleit-
forschung zum Sonderprogramm zur Erprobung von Modellansdtzen zur Forde-
rung der Beschiftigung von Geringqualifizierten und Langzeitarbeitslosen (Mainzer
Modell, Modell der Saar-Gemeinschaftsinitiative)" erhoben wurden. Das Projekt
wurde von einem Forschungsverbund ,Mainzer Modell" unter der Koordination
von Bruno Kaltenborn durchgefiihrt. Bei der Befragung handelt es sich um eine
in flinf Wellen unterteilte, reprdsentative Befragung, die von TNS Infratest Sozial-
forschung im Auftrag des Instituts fiir Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)
durchgefiihrt wurde. Befragt wurden sowohl Teilnehmer des Mainzer Modells als
auch Vergleichspersonen, die im gleichen Zeitraum eine Beschaftigung aufgenom-
men haben. Die Stichprobenziehung erfolgte zeitlich und regional proportional zu
den Zugangen in die Forderung. In den urspriinglichen Férderregionen wurden Zu-
gange von Januar 2001 bis August 2002 und nach der bundesweiten Ausdehnung
Zugidnge von September 2002 bis Marz 2003 in die Stichprobe einbezogen. Damit
wurde in beiden Fallen die ,Anlaufphase” wegen mdglicher Sondereffekte ausge-
spart. Durchgefiihrt wurde die Befragung als CATI (Computer Assisted Telefone In-
terview). Da das Mainzer Modell keine eindeutig definierte Zielgruppe besaB, aller-
dings der Intention nach auf Arbeitslose und/oder Geringqualifizierte ausgerichtet
war, wurde die Vergleichsgruppe auf Personen beschréankt, die aus der Arbeitslo-
sigkeit abgingen und dabei entweder langzeitarbeitslos (mindestens ein Jahr ohne
Unterbrechung arbeitslos gemeldet) oder ohne abgeschlossene Berufsausbildung
waren. Teilnehmer am Mainzer Modell, die diese Kriterien nicht erfiillten, wurden
allerdings trotzdem befragt.

Um mdglichst valide Angaben auf Retrospektivfragen zur Situation vor der ge-
forderten oder ungeforderten Beschéftigung zu erhalten, wurde die Befragung in
zeitlicher Ndhe zum Beschaftigungs- bzw. Férderbeginn durchgefiihrt. Urspriinglich
war noch eine Zweitbefragung mit langerem Abstand geplant, die jedoch wegen
der Einstellung des Mainzer Modells zur Kostenreduktion nur noch mit den Teilneh-
mern durchgefiihrt wurde. Die hier verwendete Erhebung ist die Erstbefragung, die
nicht unmittelbar fiir eine Analyse der Beschaftigungsstabilitat, die moglichst lan-
ge Erhebungszeitraume benotigt, konzipiert worden war. Dies zeigt sich auch darin,

59  Neben der Befragung werden fiir einzelne Berechnungen (siehe Anhang) auch vom IAB aufbereitete Prozessdaten
der BA herangezogen (Hummel et al. 2005).
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dass in jeder Welle zuerst die Teilnehmer befragt wurden und abhangig von der Zahl
der realisierten Interviews dann ein bestimmtes Quantum an Vergleichspersonen.
Dieser Umstand flihrt u. a. dazu, dass die Chance fiir ein Ende der (un-)geférderten
Beschaftigung im Beobachtungszeitraum, sei es durch den Arbeitgeber oder den Ar-
beitnehmer, fiir die Vergleichspersonen durch den ldngeren Beobachtungszeitraum
systematisch erhoht ist. Aufgrund der systematischen Zensierung kann ein reiner
Mittelwertvergleich der Beschaftigungsdauern auf Basis dieser Daten und im Rah-
men des Propensity Score Matching zu verzerrten Ergebnissen fiihren. Eine Losung
bietet die Kombination beider Verfahren als spezielle Variante des regression adjus-
ted matching (Rubin 1973).%°

Realisiert wurden schlieBlich 3.080 Interviews mit geférderten und 1.443 In-
terviews mit Personen der Vergleichsgruppe. Es handelt sich damit um eine dispro-
portionale Stichprobe, bei der die Kombilohngefdrderten libergewichtet wurden.
Unter den befragten Geférderten waren 1.176 Personen, die den Kriterien ,Arbeits-
aufnahme aus der Arbeitslosigkeit bei gleichzeitiger Langzeitarbeitslosigkeit” und/
oder ,fehlende Berufsausbildung” entsprachen. Da in die Vergleichsgruppe auch
Personen gelangten, die keine Erwerbstatigkeit aufgenommen hatten, etwa weil
sie in schulische oder berufliche Aus- oder Weiterbildung libergegangen waren,
blieben schlieBlich 671 Vergleichspersonen.’” In der folgenden Analyse werden
zusatzlich noch die Alleinerziehenden ausgeschlossen. Der Grund hierfiir ist, dass
deren Haufung in der Stichprobe auf eine Besonderheit im Mainzer Modell zu-
riickgeht, ndmlich der Orientierung des Zuschusses nicht am Stundenlohn, sondern
am Monatslohn, wodurch in der Kombination mit Teilzeitarbeit Beschaftigungen
forderfahig wurden, die - unter Betrachtung des Stundenlohnes - nicht zum Nied-
riglohnsegment zdhlen. Diese Sondersituation kann erheblichen Einfluss auf ihre
Reaktion im Sinne der Lohnzufriedenheit auf den Kombilohn bewirken, wodurch
sich ein SUTVA-Problem ergibt. Wird ein Nichtniedriglohn-Beschaftigungsverhalt-
nis mit einem Zuschuss versehen, so ist eventuell die Neigung, dem Betrieb eine Re-
ziprozitdtsverletzung zuzurechen, geringer oder sogar uberhaupt nicht vorhanden.
Mit getrennten Analysen fiir Alleinerziehende wére dieses zwar zu ldsen gewesen,
doch reicht dazu die Fallzahl in der Kontrollgruppe nicht aus. Damit verbleiben
1.199 Befragte, davon 564 Kombilohngeforderte und 635 Vergleichspersonen.

Die Stichprobe der Vergleichspersonen war so gewahlt, dass sie eine Zufalls-
stichprobe aus der Gesamtheit der Personen darstellt, die eine Beschaftigung aus
der Arbeitslosigkeit aufnahmen und die entsprechenden bereits genannten Ei-

60 Bei der urspriinglichen MaBnahmeevaluation wurde versucht, dieses Problem mithilfe von Ereignisanalysen ohne
vorheriges Matching zu losen. Bei diesen besteht allerdings keine kausale Interpretierbarkeit im Rahmen des RKM.

61 Eine ausflhrlichere Beschreibung der Stichprobe findet sich im Methodenbericht von TNS Infratest Sozialforschung
(Hartmann 2004).
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genschaften besaBen. Eine gezogene Person muss also nicht eine Beschiftigung
aufgenommen haben, die im Mainzer Modell férderfahig war. Entscheidend ist,
dass sie vor der MaBnahmeteilnahme die Mdglichkeit gehabt hatte, einen solchen
Arbeitsplatz aufzunehmen. Dies war fiir jede(n) Neubeschéftigte(n) zum Zeitpunkt
der Durchfiihrung des Mainzer Modells prinzipiell der Fall.

Die durchgefiihrte Befragung enthalt eine Vielzahl von Fragen zu unterschied-
lichen Themen, von der Erwerbsbiografie liber den Haushaltskontext bis hin zu Ein-
stellungsfragen. Sie enthalt damit ein breites Spektrum, um mdoglichst viele Aspek-
te des selektiven MaBnahmezugangs zu beriicksichtigen.

6.2 Messung von Selektionseinfliissen und Zielvariable

In diesem Abschnitt sollen die aufgefundenen Selektionseinfliisse sowie die Ziel-
variablen mit den Informationen aus der Befragung zum Mainzer Modell opera-
tionalisiert werden. Die auf den Arbeitsuchenden und potenziellen MaBnahmeteil-
nehmer zuriickgehenden Einflussfaktoren werden mit den Variablen ,Wie wurde
die Stelle gefunden” (iiber die Arbeitsvermittlung, Bekannte/Freunde, durch eigene
Initiative oder Sonstiges), Suchintensitit (Zahl der genutzten Suchwege), Migra-
tionshintergrund (ja/nein), Teilnahme an einer WeiterbildungsmaBnahme vor Be-
schaftigungsaufnahme (nein/ja), der Berufsausbildung (keine, Facharbeiter/Lehre,
Berufs-/Fachschule/Meister/Techniker, [Fach-]JHochschule und Sonstiges) und der
kumulierten Arbeitslosigkeitsdauer in der Erwerbsbiografie abgedeckt. Der Frage,
ob die aufgenommene Titigkeit eine Ubergangslésung darstellt, sowie dem Alter
und dem Geschlecht wird ebenfalls potenzielle Relevanz fiir oder gegen die Teil-
nahmeentscheidung beigemessen.

Die Forderrichtlinien werden mit folgenden Variablen abgebildet: Haushalts-
kontext®? (alleinlebend ohne Kind, erwerbsloser Partner/ohne Kind; erwerbstitiger
Partner/ohne Kind; erwerbsloser Partner/mit Kind; erwerbstidtiger Partner/mit Kind)
und Arbeitszeit (in Stunden). Die sonstigen Aspekte der Fremdselektion durch die
Arbeitsimter sollen durch die Variablen Matchingqualitit (keine Qualifikation n6-
tig, Passung auf Stelle gut, Passung auf Stelle mittel oder schlecht), Leistungsbezug
(keine Leistung, Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe, Sozialhilfe), Teilnahme an einer
ArbeitsbeschaffungsmaBnahme vor der aktuellen Beschaftigung, Teilnahme an ei-
ner anderen MaBnahme, Berufserfahrung (Jahre in Beschdftigung kumuliert), Art
der Kiindigung der letzten Beschiftigung (Eigenkiindigung, Arbeitgeberkiindigung,
Sonstiges) sowie die regionale Arbeitsmarkttypologie von Blien et al. (2004) erfasst
werden.

62  Die Alleinerziehenden wurden aus dem Sample entfernt, s. .
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Die Teilnahmeselektivitdt, die auf die einstellenden Betriebe zuriickgeht, soll
mithilfe einer Variable fiir die Branchenzugehdrigkeit sowie der Frage erfasst wer-
den, ob das Beschaftigungsverhaltnis befristet ist. Da die BetriebsgroBe in der
verwendeten Befragung nicht erhoben wurde, kann dieser Aspekt auch nicht als
Variable in die Berechnung des PS aufgenommen werden und verbleibt so als un-
beobachtete Heterogenitdt. Dies kdnnte zur verfdlschten Messung des kausalen
Effektes fiihren, wenn die BetriebsgroBe auch die Lohnzufriedenheit bzw. die Be-
schaftigungsdauer beeinflusst. Da dies ohne Daten nicht zu beurteilen ist, wird
weiter unten (Abschnitt 6.5.1.1) ein Sensitivitatstest (Rosenbaum-Bounds) durch-
gefiihrt, der angibt, wie groB der unbeobachtete Einfluss der BetriebsgréBe sein
miisste, damit die Ergebnisse der Messung des kausalen Effektes einer Kombilohn-
forderung in Zweifel gezogen werden miissen.

Fiir die hier durchzufiihrende Hypothesenpriifung ist die Kontrolle der Lohnhd-
he unentbehrlich. Die Tatsache, dass der Kombilohn gerade fiir Niedriglohnbeschaf-
tigte gezahlt wird, flihrt dazu, dass die Teilnahme auch selektiv beziiglich der Hohe
des Individuallohnes ist. Dafiir kommt grundsatzlich der Stundenlohn oder der Mo-
natslohn infrage. Soll gepriift werden, ob der Kombilohnbezug als Zuschlag zum
Marktlohn einen kausalen Effekt auf die Lohnzufriedenheit/Beschiftigungsdauer
aufweist, muss also der Lohnunterschied beziiglich des reinen Arbeitgeberlohnes
(ohne Zuschuss) zwischen Geforderten und Ungefdrderten ausgeglichen werden.
Dies erfolgt durch die Verwendung des Bruttolohnes, wodurch sich der Nettolohn
der Geforderten gerade um die Hohe des Zuschusses von dem requldr Beschiftigter
unterscheidet. Dies hat zur Folge, dass sich dann, wenn durch das Matching ein
Ausgleich des Stundenlohnes in den beiden Teilgruppen erfolgt ist, der verfligbare
Lohn der Geforderten stets hdher ist als der der Ungefdrderten. Da die Férderung
nur erteilt wurde, wenn das Haushaltseinkommen unterhalb einer bestimmten Be-
diirftigkeitsschwelle lag, ist auch die Hohe des Haushaltseinkommens ein wichti-
ges Element der Zuweisung einer Forderung. Es ist vorstellbar, dass die subjektive
Verletzung der Reziprozitdt auch davon abhdngt, ob und wie viel Einkommen ein
eventueller Lebenspartner zum Haushaltseinkommen beitrdgt. Neben der fakti-
schen Lohnhohe ist es zur Stiitzung der Kausalitdtsbehauptung auch nétig, dass
sich Geforderte und Ungefdrderte nicht schon von vornherein in ihrer Bewertung
des finanziellen Aspektes eines Beschaftigungsverhaltnisses unterscheiden, also
darin, welchen Stellenwert die Einkommenshohe bei den Beschiftigten einnimmt.
Daher muss auch dieser Sachverhalt berticksichtigt werden.

Um das finanzielle Anspruchsniveau der Beschaftigten zu erfassen, werden
verschiedene Fragen zur Wichtigkeit bestimmter Lebensbereiche aufgenommen
(neben der Wichtigkeit des Einkommens auch die nach Arbeit, Beruf, Freizeit und
Familie). Zudem wird erfasst, ob der Beschiftigte bereits ein Stellenangebot des
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Arbeitsamtes wegen zu niedrigen Einkommens abgelehnt hat. Die faktische Lohn-
situation wird mithilfe der Variablen ,Stundenlohn” und ,Haushaltseinkommen"
abgedeckt, und es wird erfasst, ob zusdtzliches Einkommen aus einer Neben-
beschiftigung besteht. Es erfolgt eine Einteilung des Stundenlohnes in DM-Klassen
(umgerechnet in Euro), da oft fehlende Angaben zum Lohn existieren. Der Anteil
von Personen, die keine oder nur unplausible Angaben zum Stundenlohn lieferten,
ist in beiden Gruppen gleich. Der Stundenlohn wird aus den Variablen ,Arbeitszeit"
und ,monatliches Bruttoeinkommen" gebildet, das Nettoeinkommen wurde nicht
abgefragt. Der individuelle Monatslohn wird hier nicht beriicksichtigt. Zum einen
ergibt er sich aus der Kombination von Arbeitszeit und Stundenlohn, und zum an-
deren dient er weiter unten zum Test der CIA (vgl. Abschnitt 6.5.1.2).

Die Befragung zum Mainzer Modell enthalt keine expliziten Informationen zum
Themenbereich Reziprozitat, allerdings aber eine Frage nach der Zufriedenheit mit
dem Lohn: ,Wie zufrieden waren sie mit dem Verdienst? Waren Sie ..." Die Variable
Verdienstzufriedenheit besitzt urspriinglich vier Auspragungen, ,sehr zufrieden”,
.zufrieden”, ,nicht zufrieden” und ,lberhaupt nicht zufrieden”. Die Angaben wur-
den dichotomisiert mit ,nicht zufrieden" bzw. ,liberhaupt nicht zufrieden” einer-
seits und ,sehr zufrieden” und ,zufrieden” andererseits.

Fiir die nachfolgenden Analysen wird im Anschluss an die Uberlegungen in Ka-
pitel 3 davon ausgegangen werden, dass bei Konstanthalten des Lohnes und ande-
rer Faktoren durch das Matchingverfahren die Antworten auf diese Frage nach der
Lohnzufriedenheit Ausdruck der Interpretation des ausgeglichenen Verhaltnisses
von Lohn und Arbeitsleistung ist, so wie sie der Befragte/Beschaftigte vornimmt.
Ein Unterschied der Verdienstzufriedenheit von Geférderten und Ungeférderten
wird damit zurlickgefiihrt auf eine durch den Kombilohn erzeugte subjektive Ver-
letzung der Reziprozitat.

6.3 Propensity Score Matching von Kombilohngeforderten und
Ungeforderten

Zentrales Instrument zur Schitzung des kausalen Effektes ist die Bestimmung der
Propensity Scores. Im Folgenden wird diese Bestimmung durchgefiihrt, wobei dies
im Gegensatz zu Regressionsanalysen grundsétzlich ohne Kenntnis der Auswirkung
verschiedener Spezifikationen der Kontrollvariablen auf das Ergebnis der Analyse
erfolgen kann (Rubin 2007: 25).% Im Folgenden wird also, noch bevor es an die
Berechnung des kausalen Effektes geht, die Giite des Ausgleiches der Selektions-

63 So erfolgen Urteile Uber die Qualitdt des Schdtzmodelles unabhédngig davon, ob sie aus Sicht des Forschers zu einem
wiinschenswerten (das heiBt meist: signifikanten) Ergebnis fiihrt.
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einfliisse zwischen den Gruppen durch das Matching tiberpriift. Das Matching wur-
de mit dem Stata Supplement ,psmatch2" (Leuven/Sianesi 2003) in der Version
von 2006 durchgefiihrt. Bei unbekannten Propensity Scores miissen diese aus den
Daten geschatzt werden. Dies kann auf verschiedene Weise erfolgen, etwa mithilfe
einer logistischen Regression:

P(x)=E(KI=1]x) =(1+exp(-x;B)) 6.1)

Dabei ist kI = 1, wenn ein Beschaftigter eine Kombilohnférderung erhalt, und
kI =0, wenn es sich um eine regulire Beschiftigung handelt. Der Vektor X' muss
die Aspekte des Selektionsprozesses abdecken, die sowohl die MaBnahmeteilnahme
als auch die jeweilige Zielvariable beeinflussen. Die Analyse des Selektionsprozes-
ses erfolgte in Kapitel 5. Die Ergebnisse der logistische Regression sind in Tabelle 5,
Modell 1 abzulesen. Da die Schdtzung nur dazu dient, die Propensity Scores zu
berechnen, brauchen die Ergebnisse hier nicht im Einzelnen interpretiert werden.
Hervorzuheben ist die Erreichung eines mit 0,34 recht hohen Pseudo-R2-Wertes.
Ein Likelihood-Ratio-Test (Greene 2003: 678) verwirft die Hypothese, dass keine
der Variablen einen von null verschiedenen Einfluss hat.

Wahrend sich bei einigen Variablen ihr Einfluss auf den Erhalt der Kombilohn-
forderung bestatigt, fallt dieser bei anderen insignifikant aus. Zur Frage, ob in sol-
chen Féllen die nicht signifikanten Einflussfaktoren aus dem Modell fiir den PS
entfernt werden sollen, gibt es unterschiedliche Antworten. Einerseits verscharft
die Aufnahme von nur schwach mit Treatment- und/oder Zielvariable korrelierten
Einflussfaktoren das Common-Support-Problem und erhoht die Varianz der Schat-
zer (Bryson/Dorsett/Purdon 2002; Augurzky/Schmidt 2001; Black/Smith 2004; Im-
bens 2004). Andererseits sollten bei der Berechnung der PS mdglichst die gesam-
ten kausalrelevanten Selektionsprozesse von den Variablen x; abgedeckt werden,
weshalb ein Auslassen von Variablen eventuell zu einer Verletzung der CIA fiihrt.
Daher schlagen Rubin und Thomas (1996: 253 f.) vor, nur dann Variablen nicht zur
Schétzung der Propensity Scores zu verwenden, wenn eindeutig ist, dass sie keinen
Einfluss auf die Zielvariable haben.

Allerdings hat gerade in kleinen Stichproben - wie sie hier mit ca. 1.000 Fallen
vorliegt — die Aufnahme von Variablen, die nur schwach mit Férdererhalt und der
Zielvariablen korreliert sind, kaum Einfluss auf die Behebung der Selektivitat, fiihrt
aber stattdessen zu Problemen der Prazision bei der Schatzung des kausalen Effek-
tes (Imbens 2004: 23).
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Tabelle 5: Logistische Regressionen der Forderwahrscheinlichkeit vor und nach dem Matching

Wahrscheinlichkeit des Erhaltes einer Modell 1:alle Mod'ell 2: reduzierte MO('iE” 3: reduzierte
G Variablen (}/or dem Vanablenzah! (vor Vanablenzahl.(nach
Matching) dem Matching) dem Matching)
Odds 0dds Odds
Ratio P Ratio P Ratio
Haushaltskonstellation
(R: Alleinlebend ohne Kind)
Erwerbsloser Partner/ohne Kind 2,615 0,00 2,418 0,00 0,61 0,20
Erwerbstatiger Partner/ohne Kind 1,107 0,76 1,196 0,56 0,704 0,40
Erwerbsloser Partner/mit Kind 6,716 0,00 5,843 0,00 0,726 0,35
Erwerbstatiger Partner/mit Kind 2,340 0,00 2,047 0,01 0,457 0,06
Arbeitszeit 0,954 0,00 0,958 0,00 0,999 0,90
Passung Bewerber/Stelle
(R: Keine Qualifikation erforderlich)
Passung gut 1,095 0,70
Passung mittel/schlecht 1,185 0,61
Wie wurde die Stelle gefunden
(R: Arbeitsvermittlung)
Bekannte/Freunde 0,884 0,63 0,853 0,51 0,688 0,24
Eigene Initiative 1,033 0,90 1,052 0,83 0,591 0,10
Sonstiges 0,601 0,05 0,612 0,05 0,954 0,89
Vorher Weiterbildung ja 2,943 0,03 2,765 0,04 1,197 0,78
Lohnersatzleistungen vom
Arbeitsamt (R: Arbeitslosengeld)
Arbeitslosenhilfe 2,694 0,00 2,673 0,00 0,802 0,46
Keine Leistungen vom Arbeitsamt 0,861 0,57 0,803 0,38 1,094 0,79
Sozialhilfebezug 2,885 0,00 2,870 0,00 0,777 0,53
Berufsausbildung (R: Keine)
Facharbeiter/Lehre 0,940 0,79
(Berufs-)Fachschule/Meister, Techniker 1,106 0,74
(Fach-)Hochschule 0,890 0,78
Sonst., k.A. 0,563 0,25
Nationalitat deutsch 0,688 0,19
Geschlecht weiblich 0,893 0,60
Alter 0,997 0,85
Beschéftigung befristet 2,485 0,00 2,546 0,00 1,050 0,83
Branche (R: Leih-/Zeitarbeitsfirma)
Reinigungsgewerbe 0,903 0,79 0,834 0,61 0,931 0,88
Hotel- und Gaststattengewerbe 1,100 0,80 0,899 0,77 0,844 0,73
Callcenter 4,604 0,04 4,038 0,05 1,083 0,94
Energie und Wasser; Bergbau, 0,187 000 0192 0,00 1,023 096

verarbeitendes Gewerbe
Handel 0,813 0,50 0,825 0,52 0,776 0,52
Verkehr/Nachrichteniibermittlung,

B, Vereh e 0,527 0,25 0,511 0,22 117 0,82
gg::ltvl ':r:iecrhz:izsgt/ 0,184 000 0200 0,00 114 0,84
Bereich andere Dienstleistungen, k.A. 0,613 0,07 0,618 0,07 0,995 0,99

Beruf wichtig 1,022 091

Familie wichtig 0,841 0,43

Freizeit wichtig 1,197 0,39
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Wahrscheinlichkeit des Erhaltes einer

Kombilohnforderung

Einkommen wichtig
Arbeit wichtig

Suchintensitit (Zahl der genutzten

Suchwege)

Bereits ein Stellenangebot vom AA

wegen zu niedrigem Einkommen
abgelehnt?

Ist Beschiftigung Ubergangsldsung?

Berufserfahrung in Jahren
Bisherige Arbeitslosigkeitsdauer
insgesamt (R: < 6 Monate)
6-12 Monate
12-24 Monate
> 24 Monate/k.A.
Von ABM in Beschéftigung
Von anderer MaBnahme in
Beschaftigung
Art der Kiindigung der letzten
Beschiftigung (R: Sonstiges)
Eigenkiindigung
Arbeitgeberkiindigung
Arbeitsamttypen (R: Typ 1)
Typ 2
Typ 3
Typ 4
Typ 5
Einkommen aus Nebentéatigkeit
Haushaltseinkommen
Stundenlohn (R: bis 4,60 Euro)
4,61 bis 6,90 Euro
6,91 bis 9,20 Euro
9,21 Euro oder mehr
Keine (plausible) Angabe
Fille (davon Kombilohn)
Pseudo-R?
Log likelihood
ch?
LR-Test (prob > chi2)
aic
bic

Anmerkung: Die Odds Ratio errechnet sich als eP.

Daher soll das Modell 1 um insignifikante Variablen verkiirzt werden,® wobei mit der
Wichtigkeit des Einkommens und dem Stundenlohn auch insignifikante, aus theo-
retischen Gesichtspunkten aber relevante Variablen behalten wurden (Modell 2). Ein

64  Es hat sich gezeigt, dass die Ergebnisse der Schatzung des kausalen Effektes sehr stabil in Bezug auf das Auslassen
der schwachen Selektionseinflisse sind. Dies ist an Tabelle A2 im Anhang abzulesen, wo der kausale Effekt mit dem

vollen Variablenspektrum berechnet wurde.

Modell 1: alle
Variablen (vor dem
Matching)

Odds
Ratio
1,048 0,81
1,015 0,94
1,194 0,00
1,526 0,16
1,123 0,51
1,017 0,28
0,418 0,02
1,123 0,71
1,006 0,98
1,349 0,37
1,085 0,83
1,562 0,19
1,585 0,03
1,055 0,87
0,570 0,03
0,762 0,70
0,423 0,00
0,442 0,07
0,999 0,00
0,952 0,87
0,687 0,24
0,594 0,14
0,658 0,19
974 (500)
0,337
-447,400
454,757
0,000
1.008,800
1.287,040

Modell 2: reduzierte
Variablenzahl (vor

dem Matching)

Odds
Ratio
1,073 0,68
1,169 0,00
1,682 0,07
0,420 0,01
1172 0,61
1,070 0,81
1,608 0,15
1,735 0,01
0,944 0,85
0,560 0,01
0,612 0,48
0,370 0,00
0,478 0,09
0,999 0,00
1,072 0,81
0,773 0,40
0,694 0,28
0,740 0,32
983 (503)
0,328
-457,874
446,440
0,000
995,749
1191,373

Modell 3: reduzierte
Variablenzahl (nach

dem Matching)

Odds
Ratio
1,165 0,52
0,997 0,97
1,035 0,93
1,529 0,37
1,619 0,26
1,388 0,39
0,991 0,98
0,873 0,60
1,197 0,68
0,962 0,90
0,387 0,32
0,993 0,98
1,308 0,65
1,000 0,20
0,761 0,45
0,970 0,94
0,865 0,74
0,794 0,56
372 (186)
0,026
-251,119
13,46
1,000
582,238
738,993
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Likelihood-Ratio-Test® zeigt, dass die Hypothese, von den ausgelassenen Variablen
weise keine einen von null verschiedenen Koeffizienten auf, nicht abgelehnt werden
kann (p = 0,906). Der Vergleich der Werte der Informationskriterien AIC (Akiakes
Informationskriterium) und BIC (Bayesianisches Informationskriterium) zeigt, dass
mit dem Weglassen der Variablen die Giite des Modells sogar steigt.

Wichtig fiir die Aussagekraft des spater zu berechnenden kausalen Effektes ist
der Common Support. Dieser bezeichnet den gemeinsamen Stiitzbereich der Vertei-
lung der PS. Fiir die Geférderten lassen sich nur innerhalb dieses Common Support
Matchingpartner finden.

In Abbildung 18 werden die geschitzten PS der Geférderten (1) und der Un-
geférderten (2) im Common Support gegeniibergestellt. Dabei zeigt sich, dass es
keine Liicken im Common Support gibt, abgesehen von einer diinnen Besetzung im
Bereich sehr niedriger Teilnahmewahrscheinlichkeiten. Kombilohngefdrderte, fiir die
keine Matchingpartner im Rahmen des angegebenen Calipers gefunden wurde (3),
weisen hauptsdchlich eine sehr hohe Teilnahmewahrscheinlichkeit auf, wahrend
umgekehrt die requldr Beschaftigten, welche nicht als Matchingpartner fiir Gefor-
derte verwendet wurden, eher niedrige Teilnahmewahrscheinlichkeiten besitzen (4).
Insgesamt erstreckt sich der Common Support also fast liber die gesamte Spanne der
Propensity Scores, auch wenn fiir eine Reihe von Geférderten (im Rahmen des al-
lerdings sehr engen Calipers, siche unten) keine Matchingpartner gefunden wurden.

Abbildung 18: Common Support
(1) KL-geférdert in CS [186] (3) KL-geférdert nicht in CS [315]

>
§ (2) regulér Beschaftigte in CS [186] (4) regulir Beschaftigte (ungenutzt) [293]

0
0 5] 1 0 5] 1

Propensity Score
Graphs by subgroups

65 Dabei wurde aus technischen Griinden die Fallzahl auf die 974 Félle des Modells 1 beschrankt.
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Das Matching sollte, wenn es erfolgreich ist, zu einem Ausgleich der Verteilun-
gen der in der logistischen Regression verwendeten Variablen in den beiden Grup-
pen (Geférderte und Ungeférderte) fiihren. Man spricht dann von ausbalancierten
Stichproben oder Teilgruppen. Ob in einer konkreten Analyse mithilfe der PS eine
Vergleichbarkeit der Teilgruppen erreicht wurde, kann mithilfe verschiedener Tech-
niken Uberprift werden, auch wenn es kein eindeutiges Kriterium gibt.

Zunichst kann die Verteilung der Propensity Scores betrachtet werden (Ta-
belle 6). Es zeigt sich, dass die Verteilungen vor dem Matching in beiden Grup-
pen sehr unterschiedlich waren. Im Mittel weisen Ungeférderte weit geringere
Wahrscheinlichkeit fiir eine Kombilohnforderung auf als die Geférderten, sowohl
was den Median als auch was den Mittelwert betrifft. Auch im Vergleich der
Quantilswerte zeigt sich diese Tendenz. Der Eindruck ungleicher Verteilungen
lasst sich mithilfe eines statistischen Tests priifen. Ein Kolmogorov-Smirnov-An-
passungstest (K-S-Test) unter Verwendung des Bootstrap-Verfahrens zur Schit-
zung der Standardfehler testet die Hypothese der Gleichheit beider Verteilungen
und kommt im vorliegenden Fall zum Verwerfen der Hypothese. Demgegenuber
erweisen sich die Verteilungen nach dem Matchen als duBerst dhnlich, sowohl in
den Mittelwerten als auch der Standardabweichung. Bei den gematchten Daten
lasst sich die Hypothese der Gleichheit der Verteilungen nun auch nicht mehr
verwerfen.

Tabelle 6: Verteilung der PS vor und nach dem Matchen

Vor dem Matching Nach dem Matching
Percentiles Kombilohn Reguldrer Lohn Kombilohn Reguldrer Lohn

1% 0,111 0,005 0,073 0,073
5% 0,240 0,016 0,174 0,174
10 % 0,367 0,028 0,212 0,211
25 % 0,572 0,086 0,357 0,357
Median 0,750 0,246 0,522 0,523
75 % 0,884 0,475 0,745 0,740
90 % 0,947 0,735 0,883 0,882
95 % 0,971 0,848 0,927 0,922
99 % 0,989 0,949 0,963 0,960
N 503 480 186 186
Arithm. Mittelwert 0,704 0,310 0,535 0,533
Standardabweichung 0,224 0,259 0,239 0,238
K-S-Test auf Gleichheit

der Verteilungen, Boot- t = 25,36 t=0,16

strap mit Stata

Kapitel 6

149



150

Der kausale Effekt des Kombilohnes auf Lohnzufriedenheit und Beschaftigungsstabilitat

Eine weitere und intuitiv plausible Mdglichkeit des Tests der Matchingqualitat be-
steht darin, die logistische Regression der MaBnahmeteilnahme nochmals durch-
zufiihren, allerdings nur mit den Personen, fiir die ein Matchingpartner gefunden
wurde. Die Ergebnisse sind in Modell 3 der Tabelle 5 den Ergebnissen der urspriing-
lichen logistischen Regression gegeniibergestellt. Dabei zeigt sich, dass sich nun
ein LR-Test auf Gleichheit aller Koeffizienten mit null nicht verwerfen lasst. Die
Wirkung des Matchings zeigt sich schlieBlich auch darin, dass nun das Pseudo-R?
nicht mehr 0,34, sondern lediglich 0,03 betrdgt und auch die Werte der Informa-
tionskriterien stark zurlickgegangen sind.

Eine andere Mdglichkeit ist der t-Test auf Gleichheit der Mittelwerte der ver-
wendeten Variablen (Rosenbaum/Rubin 1985). Wird etwa das Haushaltseinkom-
men zur Konstruktion des PS verwendet, dann diirfen sich Geforderte und Un-
geforderte in dieser Hinsicht nicht mehr signifikant unterscheiden. Von Vorteil
und typisch fiir Analysen, die sich des Matchingverfahrens bedienen, ist eine im
Vergleich zur Gruppe der Geférderten sehr groBe Gruppe der Ungeférderten. Dies
wird z. B. mit der Verwendung prozessproduzierter Massendaten der BA erreicht. In
einer solchen Situation lassen sich oft nahezu vollstandig ausbalancierte Stichpro-
ben erreichen. Bei relativ wenig Ungefarderten (oder, wie es hier der Fall ist, sogar
weniger ungeforderte als geforderte Beschiftigte) besteht die Gefahr, dass keine
Ausbalancierung zu erreichen ist.®® Tabelle 7 zeigt, dass hier trotz relativ weniger
Personen in der Gruppe der Ungefdrderten eine befriedigende Ausbalancierung der
Eigenschaften beider Gruppen erreicht wurde. Im Vergleich der Mittelwerte ist zu
sehen, dass nach dem Matching zwischen den Geférderten und Ungeférderten nun
keine signifikanten Unterschiede mehr bestehen.

Eine weitere Mdglichkeit ist die Berechnung des standardisierten Bias (sbias).
Er gibt fiir jedes Merkmal x das AusmaB der Unterschiede zwischen den Gruppen
an (Rosenbaum/Rubin 1985):
sbias = —X#=0= X110

6.2
(s,f,=0+sk2,=1)0,5 (6.2

Dabei ist Xy _q— Xy die Differenz zwischen den Mittelwerten des Merkmals x
unter den Nichtgeforderten und den Geforderten, und s? bezeichnet die jeweiligen
Varianzen innerhalb der Gruppen. Der sbias wird sowohl| vor dem Matching als auch
danach berechnet.

66 In einem solchen Fall kann eine nachtrdgliche Regressionsanpassung, das heiBt eine Regression nur mit den auch
im Matching verwendeten Personen, durchgefiihrt werden.
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Tabelle 7: Mittelwertvergleiche und sbias vor und nach dem Matchen

Mittelwert t-test
" sbias bias red.
Kombilohn eguldrer t P>t
Lohn
Haushaltskonstellation vor 0,202 0,290 -20,70 -3,24 0,00
(Alleinlebend ohne Kind) nach 0,280 0,237 10,00 51,50 0,95 0,35
Erwerbsloser Partner/ vor 0,130 0,113 5,20 0,81 0,42
ohne Kind nach 0,129 0,140 -3,30 36,80 -0,30 0,76
Erwerbstatiger Partner/ vor 0,080 0,180 -30,00 -4,71 0,00
ohne Kind nach 0,118 0,118 0,00 100,00 0,00 1,00
Erwerbsloser Partner/ vor 0,401 0,192 47,00 7,33 0,00
mit Kind nach 0,312 0,285 6,00 87,10 0,57 0,57
Erwerbstitiger Partner/ vor 0,188 0,225 -9,30 -1,46 0,14
mit Kind nach 0,161 0,220 -14,60 -56,30 -1,45 0,15
i . vor 31,5 355 -33,10 -5,19 0,00
Arbeitszeit
nach 338 337 1,20 96,40 0,11 0,91
Wie wurde die Stelle gefunden vor 0,281 0,194 20,60 3,22 0,00
(Arbeitsvermittiung) nach 0,280 0,220 14,00 32,20 1,32 0,19
vor 0,248 0,278 -6,90 -1,07 0,28
Bekannte/Freunde
nach 0,253 0,280 -6,10 10,90 -0,59 0,56
. . vor 0,289 0,248 9,20 1,45 0,15
Eigene Initiative
nach 0,247 0,301 -12,10 -31,20 -1,16 0,25
. vor 0,182 0,280 -23,40 -3,67 0,00
Sonstiges
nach 0,220 0,199 5,10 78,10 0,51 0,61
i i i vor 0,032 0,027 2,80 0,44 0,66
Vorher Weiterbildung ja
nach 0,038 0,027 6,30 -124,20 0,59 0,56
Lohnersatzleistungen vom vor 0214 0374 -35,70 -5,59 0,00
Arbeitsamt (Arbeitslosengeld) nach 0,269 0,263 1,20 96,60 0,12 091
vor 0,591 0,301 61,00 9,54 0,00
Arbeitslosenhilfe
nach 0,484 0,489 -1,10 98,10 -0,10 0,92
Keine Leistungen vom vor 0,196 0,326 -29,90 -4,69 0,00
Arbeitsamt nach 0,247 0,247 0,00 100,00 0,00 1,00
o vor 0,180 0,063 36,40 5,67 0,00
Sozialhilfebezug
nach 0,102 0,113 =3,30 90,80 -0,33 0,74
e . vor 0,477 0,305 35,80 5,60 0,00
Beschaftigung befristet
nach 0,409 0,371 7,80 78,20 0,74 0,46
. . L vor 0,242 0,111 34,80 543 0,00
Branche Leih-/Zeitarbeitsfirma
nach 0,194 0,188 1,40 95,90 0,13 0,90
. vor 0,100 0,058 15,30 2,39 0,02
Reinigungsgewerbe
nach 0,075 0,075 0,00 100,00 0,00 1,00
Hotel- und vor 0,084 0,058 9,90 1,54 0,12
Gaststattengewerbe nach 0,065 0,070 -2,10 78,80 -0,21 0,84
vor 0,046 0,008 23,30 3,61 0,00
Callcenter
nach 0,0m 0,0m 0,00 100,00 0,00 1,00
Energie und Wasser; Bergbau, vor 0,074 0,278 -55,50 -8,74 0,00
verarbeitendes Gewerbe nach 0,124 0,118 1,50 97,40 0,16 0,87
vor 0,166 0,121 12,70 1,99 0,05
Handel
nach 0,124 0,151 -7,70 39,70 -0,75 0,45
Verkehr/Nachrichteniiberm., vor 0,020 0,027 -4,70 -0,74 0,46
Banken, Versicherungen nach 0,032 0,032 0,00 100,00 0,00 1,00
Offentlicher Dienst/ vor 0,034 0,077 -19,00 -2,98 0,00
Sozialversicherung nach 0,065 0,054 4,70 75,20 0,44 0,66
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Bereich andere Dienst-
leistungen, k.A.

Einkommen wichtig

Suchintensitét (Zahl der
genutzten Suchwege)

Bereits ein Stellenangebot
vom AA wegen zu niedrigem
Einkommen abgelehnt?

Bisherige Arbeitslosigkeitsdauer
insgesamt < 6 Monate

6-12 Monate
12-24 Monate

> 24 Monate/k.A.

Art der Kiindigung der letzten
Beschiftigung (Sonstiges)

Eigenkiindigung
Arbeitgeberkiindigung
Arbeitsamttypen Typ 1
Typ 2
Typ 3
Typ 4
Typ 5
Einkommen aus Nebentatigkeit
Haushaltseinkommen
Stundenlohn bis 4,60 Euro
4,61 bis 6,90 Euro
6,91 bis 9,20 Euro
9,21 Euro oder mehr
Keine (plausible) Angabe

Mittel tiber alle Variablen
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vor
nach
vor
nach
vor
nach
vor

nach

Vo
nach

S

nach
vor
nach

nach
vor
nach

nach
vor
nach

nach
vor
nach

nach
vor
nach

nach
vor
nach

nach
vor
nach

nach
vor
nach

nach
vor

nach

nach

Mittelwert
T e

Lohn

0,236 0,261
0,312 0,301
0,509 0,445
0,462 0,457
6,164 5,269
6,054 6,070
0,108 0,084
0,091 0,091
16,122 15,706
16,848 15,467
0,062 0,177
0,113 0,113
0,188 0,203
0,199 0,167
0,659 0,449
0,570 0,565
0,617 0,628
0,629 0,624
0,068 0,077
0,070 0,070
0,315 0,294
0,301 0,306
0,445 0,246
0,376 0,355
0,114 0,086
0,113 0,097
0,263 0,349
0,317 0,328
0,018 0,015
0,011 0,022
0,160 0,305
0,183 0,199
0,034 0,052
0,043 0,038
1423 1811
1498 1479
0,164 0,098
0,151 0,140
0,291 0,217
0,226 0,269
0,206 0,228
0,242 0,204
0,126 0,240
0,161 0,161
0,214 0,217
0,220 0,226

sbias

-5,90
2,50
12,90
1,10
45,20
-0,80
8,30

0,00

4,10
13,60
-36,20
0,00
-3,80
8,10
43,10
1,10
-2,40
1,10
-3,60
0,00
4,60
-1,20
42,70
4,60
9,40
5,40
-18,50
-2,30
2,60
-8,50
-34,90
-3,90
-9,00
2,60
-49,40
2,40
19,50
3,20
17,10
-9,90
-5,30
9,10
-29,90
0,00
-0,90
-1,30
21,10
4,10

bias red.

57,70

91,60

98,20

100,00

-231,60

100,00

-116,80

97,40

53,80

100,00

74,40

89,20

42,80

87,40

-220,90

88,90

70,60

95,20

83,60

42,10

-71,30

100,00

-51,60

t-test

-0,92
0,22
2,02
0,10
7,10

-0,10
1,29

0,00

0,64
1,30
-5,68
0,00
-0,59
0,80
6,75
0,10
-0,37
0,11
-0,57
0,00
0,71
-0,11
6,67
043
1,47
0,51
-2,90
-0,22
0,41
-0,82
-547
-0,39
-1.41
0,26
=077
0,27
3,05
0,29
2,67
-0,96
-0,83
0,87
-4,69
0,00
-0,13
-0,12

P>t

0,36
0,82
0,04
0,92
0,00
0,92
0,20

1,00

0,52
0,20
0,00
1,00
0,56
0,42
0,00
0,92
0,71
0,92
0,57
1,00
0,48
0,91
0,00
0,67
0,14
0,61
0,00
0,83
0,68
0,41
0,00
0,69
0,16
0,79
0,00
0,79
0,00
0,77
0,01
0,34
0,40
0,39
0,00
1,00
0,89
0,90



Priifung der Hypothesen

Ist der Wert des standardisieren Bias vor dem Matching groB, sollte er nach dem
Matching geringer ausfallen und mdglichst gegen null gehen. Tabelle 7 zeigt, dass
der Bias in fast allen Fallen deutlich zuriickgegangen ist. Im Mittel tGber alle Va-
riablen betrug er vor dem Matching 21,1 %, danach lediglich 4,1 %. In einzelnen
Fallen nahm der Bias allerdings leicht zu, ohne jedoch zu signifikanten Ergebnissen
des Mittelwertvergleiches zu fiihren. Daher kann von einer hinreichend guten Ba-
lancierungsqualitdt des Matchingvorganges ausgegangen werden.

Insgesamt ldsst sich damit auf Basis der durchgefiihrten Tests feststellen, dass
das durchgefiihrte Propensity Score Matching zu einem Ausgleich der Verteilungen
aller beobachteten Selektionseinfliisse gefiihrt hat. Unter der Bedingung, dass kei-
ne unbeobachteten kausalrelevanten Selektionseinfliisse existieren, spricht dies flir
die interne Validitdt der nun im Anschluss zu messenden kausalen Effekte.

6.4 Priifung der Hypothesen

Hypothese 1: Im Vergleich zu requléirer Beschdftigung fiihrt eine Kombilohnférde-
rung durch die subjektive Verletzung der Reziprozitit trotz objektiver Einkommens-
erhéhung zu geringerer Lohnzufriedenheit.

Auf der Basis der gematchten Stichprobe soll nun zunédchst die Hypothese 1 {iber-
priift werden. Es wurde ein ,Ein-ndchster-Nachbar’-Matching ohne Zuriicklegen
durchgefiihrt, auch weil dies zur Bestimmung der Standardfehler nétig ist, wenn
das Matching spater mit einer Regressionsanpassung erganzt wird. Fiir die Wahl des
Calipers geben Cochran und Rubin (1973) den Rat, sich an c=0,24(82., +6k2,=1)/2
zu orientieren. Im vorliegenden Fall ware dies der Wert von ca. 0,048. Da eine Diffe-
renz von 5 Prozentpunkten im Propensity Score allerdings sehr groB erscheint, wird
hier der ungleich engere und daher anspruchsvollere Caliper von ¢ = 0,005 gewéhlt.
Damit diirfen sich Geférderte und zugematchte Ungeférderte nur um einen halben
Prozentpunkt bei der Teilnahmewahrscheinlichkeit unterscheiden. Dies verringert
zwar die Fallzahl, fiihrt aber zu einer starkeren Reduktion der Selektionsverzerrung.

Von den 501 Kombilohngefdrderten wurden fiir 186 Personen addquate Match-
ingpartner gefunden. Das Ergebnis des Matchings in Bezug auf den kausalen Effekt
des Kombilohnes auf die Lohnzufriedenheit zeigt Tabelle 8. Vor dem Matching ga-
ben 36 % der Kombilohngeférderten und 59 % der Ungeférderten an, dass sie mit
ihrem Lohn zufrieden sind. Der von Selektionseffekten unbereinigte Unterschied
betragt damit -23 Prozentpunkte. Die Veranderung der Anteile nach dem Matchen
zeigt, dass alles in allem eine Negativselektion in die Kombilohnférderung statt-
fand. Es wurden verstarkt solche Personen bzw. Beschaftigungsverhiltnisse ge-
fordert, die auch ohne Kombilohnférderung unzufriedener mit dem Lohn gewesen
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wadren. Diese Selektivitét ist flir einen Teil der unterschiedlichen Lohnzufriedenheit
verantwortlich, kann sie allerdings nicht vollstandig erklaren, da auch nach dem PS-
Matching ein Unterschied zwischen den Anteilen in beiden Gruppen besteht. Dabei
ergibt sich eine Schatzung des mittleren kausalen Effektes der Kombilohnférderung
auf die Geforderten von rund -0,14 (MkET =0,41-0,55=-0,14). Damit verringert
sich der Anteil der mit ihrem Lohn zufriedenen Personen durch den Kombilohnbezug
um 14 Prozentpunkte gegeniiber reqularen Beschaftigungsverhaltnissen.

Tabelle 8: Der kausale Effekt des Kombilohnes auf die Lohnzufriedenheit

Zufrieden mit dem

Lohn (Anteil)
Effekt Standardfehler t-Wert

Kombi-  Reguldrer
lohn Lohn
Vor dem Matching 0,36 0,59 -0,23 0,03 -7.38
Nach dem Matching 0,41 0,55 -0,14 0,05 -2,82
Zahl der Matches 186

Mit einem t-Wert von -2,82 ist der kausale Effekt des Kombilohnes auf die Lohn-
zufriedenheit signifikant. Damit liefert das Propensity Score Matching ein - im
Rahmen statistischer Unscharfen - deutliches Ergebnis, welches die Hypothese 1
stltzt.

Caliendo und Kopeinig (im Erscheinen) schlagen allerdings vor, die Sensitivitét
der Ergebnisse des Matchings noch im Hinblick auf den verwendeten Matching-
algorithmus zu priifen. Dies soll im Folgenden durchgefiihrt werden. Wie bereits in
Abschnitt 4.1.4 aufgefiihrt, erfolgt die Schitzung des mittleren kausalen Effektes
des Kombilohnes bei den Geférderten liber folgende Mittelwertdifferenz, wobei je
nach Wahl des Algorithmus die Gewichte w(j, j) unterschiedlich festgelegt werden:

e =N )-1 ) 12°
MRE; =— (Iz}) n12 Swlij)iz)) (63)

n, 4 L 4
i€l i€l j€ly

Insgesamt zeigt die Tabelle 9, dass sich bei allen durchgespielten Varianten des
Matchingalgorithmus ein signifikant positiver kausaler Effekt des Kombilohnes er-
gibt. Dies spricht fiir die Validitat des in Tabelle 8 dargestellten Ergebnisses. Im
Folgenden sollen die Ergebnisse kurz besprochen werden.

Den einfachsten Fall stellt das Ein-ndchster-Nachbar-Verfahren auf Basis des
Propensity Score ohne Zuriicklegen dar. Dabei vereinfacht sich die Gewichtung
zu w(i, j) =0 fiir Ungeférderte, die nicht als Matchingpartner ausgewahlt wer-
den, und w(i, j) =1 fiir diejenigen, die ausgewihlt werden. Fiir jeden Gefor-
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derten wird ein ungeférderter Matchingpartner gesucht, und zwar der, der dem
gefdrderten im Hinblick auf die Differenz der geschdtzten PS am dhnlichsten ist
(mjf”|P,- —PjI). Dabei kann jeder Ungeférderter nur einmal beriicksichtigt werden
(ohne Zuriicklegen). Wie in Tabelle 9 abzulesen ist, fiihrt dieses Vorgehen mit
einem geschatzten kausalen Effekt von -23 Prozentpunkten zum selben Ergebnis
wie ein simpler Vergleich beider Teilgruppen ohne Matching. Der Grund ist, dass
auch solche Ungeférderten als Matchingpartner verwendet werden, die zwar die
nachsten Nachbarn sind, dennoch aber einen sehr unterschiedlichen Propensity
Score aufweisen. Generell empfiehlt es sich daher stets, nur solche Ungeforderte
als Matchingpartner zuzulassen, bei denen die Differenz der Propensity Scores
|,3,-—f’j|<c, dem Caliper, ist. Fiihrt man einen solchen Caliper ein, etwa von der
GroBenordnung ¢ = 0,01, dann ist zu sehen, dass fiir 196 Geférderte ein Match-
ingpartner gefunden wird, der die Abstandsbedingung erfiillt. Der kausale Effekt
ist mit -10 Prozentpunkten gegeniiber dem oben in Tabelle 8 ausgewiesenen
Effekt von -14 Prozentpunkten etwas geringer, aber immer noch signifikant von
null verschieden.

Da Ungeforderte nicht nur fiir einen Geférderten, sondern fiir mehrere als
Matchingpartner verwendet werden konnen, kann auch eine Auswahl mit Zuriick-
legen erfolgen. Nimmt man etwa an, dass zwei Kombilohngefdrderte den selben
Propensity Score aufweisen, und es liegt ein Nichtgeforderter vor, der auch diesen
PS aufweist, alle anderen weisen einen mehr oder weniger davon verschiedenen
Wert auf, dann flihrt das Verfahren ohne Zuriicklegen dazu, dass fiir einen der
Gefdrderten der ,perfekte” Matchingpartner gefunden wird, fiir den anderen aber
eine Person mit unterschiedlichen PS hinzugematcht wird. Das Verfahren mit Zu-
riicklegen wiirde den ,perfekten” Matchingpartner hingegen fiir beide Geforderte
verwenden. Es zeigt sich, dass auch hier ein negativer kausaler Effekt gemessen
wird, unabhdngig davon, ob ein eher weiter Caliper von 0,01 oder ein enger Ca-
liper von 0,001 gewahlt wird. Generell fallt er weit stdrker aus als im Fall ohne
Zurlicklegen.

Auch bei der Verwendung der Log Odds als Basis des Matchings statt der Pro-
pensity Scores kommt es zu Ergebnissen, die keine substanziellen Abweichungen
von der Schdtzung in Tabelle 8 aufweisen.

Bei mehr als einem (in Tabelle 9 beispielhaft drei) nichsten Nachbarn ist eben-
falls sowohl fiir das Propensity Matching als auch fiir das Log Odds Matching ein
negativer und signifikanter kausaler Effekt zu beobachten. Das dndert sich auch
dann nicht, wenn statt des Ein-nachster-Nachbar-Verfahrens ein Radius-Matching
erfolgt, bei dem alle im Bereich des Calipers liegenden Matchingpartner verwendet
werden.
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Tabelle 9: Sensitivitdt des geschétzten kausalen Effektes gegeniiber Varianten
des Matchingalgorithmus

Zufrieden mit dem Lohn  Kausaler ~ Standard- t-Wert Zahl der
(Anteil) Effekt fehler Matches
Kombilohn  egularer
Lohn

Ohne Matching 0,36 0,59 -0,23 0,03 -7.38 -
Ein nichster Nachbar; Propensity Score (ohne Zuriicklegen)
Ohne Caliper 0,36 0,59 -0,23 0,03 -7,26 476
Caliper = 0,01 0,44 0,54 -0,10 0,05 -2,03 196
Caliper = 0,005 0,41 0,55 -0,14 0,05 -2,82 186
Caliper = 0,001 0,39 0,56 -0,16 0,06 =251 17

Ein nachster Nachbar; Propensity Score (mit Zuriicklegen)

Caliper = 0,01 0,36 0,63 -0,27 0,06 -4,18 471
Caliper = 0,005 0,38 0,61 -0,23 0,06 —3,75 41
Caliper = 0,001 0,38 0,57 -0,19 0,06 =255 195

Ein ndchster Nachbar; Log Odds (ohne Zuriicklegen)

Caliper = 0,05 0,40 0,54 -0,14 0,05 -2,85 179
Caliper = 0,01 0,44 0,57 -0,13 0,06 -2,33 149
Caliper = 0,005 0,38 0,56 -0,19 0,07 -2,76 108
Ein nichster Nachbar; Log Odds (mit Zuriicklegen)

Caliper = 0,05 0,36 0,62 -0,26 0,06 -4,09 439
Caliper = 0,01 0,40 0,58 -0,18 0,06 -3,08 247
Caliper = 0,005 0,40 0,58 -0,19 0,07 -2,75 166

Maximal drei nachste Nachbarn; Propensity Score (mit Zuriicklegen)

Caliper = 0,01 0,36 0,59 -0,23 0,06 -3,96 471
Caliper = 0,005 0,38 0,60 -0,22 0,06 -3,89 4n
Caliper = 0,001 0,38 0,58 -0,19 0,06 -3,06 195

Maximal drei nachste Nachbarn; Log Odds (mit Zuriicklegen)

Caliper = 0,05 0,36 0,60 -0,24 0,06 -4,09 439
Caliper = 0,01 0,40 0,59 -0,19 0,06 -3,36 247
Caliper = 0,005 0,40 0,57 -0,18 0,07 -2,69 166
Radius-Matching; Propensity Score (mit Zuriicklegen)

Caliper = 0,005 0,38 0,60 -0,22 0,06 -3,94 41
Kernel-Matching; Propensity Score (mit Zuriicklegen)

Ea& dogédth 0,38 0,60 -022 0,06 -398 an

Rundungsbedingte Ungenauigkeiten

156 IAB-Bibliothek 319



Priifung der Hypothesen

Damit lasst sich feststellen, dass liber die gesamte Bandbreite der mdglichen
Matchingalgorithmen stets ein negativer kausaler Effekt des Kombilohnes gemes-
sen wird, wobei dieser meist sogar groBer ausfillt, als der in der gewahlten Va-
riante des Ein-ndchster-Nachbar-Matchings ohne Zuriicklegen. Diese hat jedoch
den Vorteil, dass sie durch die nur einmalige Verwendung der Kontrollpersonen
bei der fiir die Priifung von Hypothese 2 und 3 ndtigen Regressionsanpassung eine
Berechnung der Standardfehler mithilfe der liblichen Vorgehensweise ermdglichen.
Bei mehrmaliger Verwendung einzelner Beobachtungen miissten auch die Stan-
dardfehler entsprechend angepasst werden.

Hypothese 2: Kombilohngeférderte Beschéftigungsverhdltnisse enden friiher als
reguliire Beschdftigungsverhdltnisse.

Auch zum Test der Hypothese 2 bietet sich zunéchst eine Berechnung des Match-
ingschatzers an. Dabei kommen zwei Operationalisierungen der Beschaftigungs-
stabilitit infrage: die Beschéftigungsdauer und der Beschiftigungsstatus (in Be-
schiftigung ja/nein) zum Zeitpunkt der Befragung. Fiir beide Zielvariablen sind die
Ergebnisse des Matchings in Tabelle 10 ausgewiesen.

Tabelle 10: Propensity Score Matching: Effekte des Kombilohnes auf die Beschaftigungsdauer
und den Beschiftigungsstatus

Kombilohn ~ eguldrer Effekt Standard-— et
Lohn fehler

Zeit in Beschiftigung (Monate)
Vor dem Matching 5,428 6,474 -1,046 0,197 -5,30
Nach dem Matching 5,242 6,067 -0,825 0,300 -2,75
Zahl der Matches 194
Beschaftigungsstatus: Beschaftigt
Vor dem Matching 0,330 0,338 -0,008 0,030 -0,27
Nach dem Matching 0,340 0,365 -0,025 0,048 -0,53
Zahl der Matches 197

Es ergeben sich hierbei zwei unterschiedliche Effekte. Der kausale Effekt des
Kombilohnes auf den Beschaftigungsstatus ist zwar negativ, jedoch mit 2,5 Pro-
zentpunkten sehr gering und zudem nicht signifikant. Im Gegensatz dazu zeigt
sich fiir die Beschaftigungsdauer ein signifikant negativer Effekt des Kombi-
lohnes, der der Hypothese 2 entspricht. Allerdings enthélt die Variable ,Beschaf-
tigungsdauer” sowohl zensierte als auch nicht zensierte Werte, also solche, bei
denen zum Befragungszeitpunkt die Beschaftigung noch andauert, und solche,
bei denen diese bereits geendet hat. Aufgrund des Erhebungsdesigns existiert
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fir Kombilohnempfanger allerdings tendenziell eine frihere Zensierung als fiir
Ungeforderte, wodurch sich auch tendenziell die gemessene Zeit in Beschafti-
gung verringert. Daher kann der ausgewiesene Effekt auch darauf und nicht (oder
nicht nur) auf die Wirkung des Kombilohnes zuriickgehen. Abbildung 19 zeigt
die Verteilung der relativen Haufigkeiten. Zu sehen ist, dass die Verteilung bei
den Ungefdrderten deutlich nach rechts verschoben ist. Insofern ergeben sich
Zweifel, ob der in Tabelle 10 ausgewiesene Effekt tatsachlich der kausale Effekt
des Kombilohnes ist.

Abbildung 19: Anteil der Befragten nach dem Abstand zwischen Beschaftigungsbeginn
und Zeitpunkt der Befragung in Prozent
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Abstand Beschaftigungsbeginn - Befragungszeitpunkt
kein Kombilohn B Kombilohn

Eine Mdglichkeit, mit solchen Zensierungen umzugehen, ist die Ereignisanalyse.
Diese basiert auf vier miteinander verbundenen Konzepten, der Dichtefunktion ei-
ner Zufallsvariable, ihrer Verteilungsfunktion, der sogenannten Survivorfunktion
und der Hazardrate (Wooldridge 2002: 685 ff.; Blossfeld/Rohwer 2002: 31 ff.).
T sei eine solche Zufallsvariable. Sie gibt die Zeit an, zu der ein bestimmtes Ereignis
eintritt. T folgt einer vorerst noch unspezifizierten Dichtefunktion

f(t) - % (1) (6.4)

bzw. einer kumulierten Verteilungsfunktion
F(t)=P(T st) fiir t=0 (6.5)

Die Dichtefunktion bestimmt die Wahrscheinlichkeit, dass das relevante Ereignis
eintritt, wahrend die Verteilungsfunktion die Wahrscheinlichkeit angibt, dass es
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bis zum Zeitpunkt t eingetreten ist. Im Gegensatz dazu ist die Survivor- oder auch
Uberlebensfunktion definiert als die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ereignis erst nach
einem bestimmten Zeitpunkt realisiert wird:

S(t)s P(T>1) (6.6)

Sie ist damit die Gegenwahrscheinlichkeit zu Gleichung 6.5: S(t )= 1—F(t).

Das letzte zentrale Konzept der Ereignisanalyse ist die zeitabhdngige Uber-
gangs- oder Hazardrate A(t) von einem Zustand in den anderen. Sie wird aus der
Wahrscheinlichkeit P(tsT<t’|T2t) abgeleitet, die angibt, mit welcher Wahr-
scheinlichkeit ein Ereignis im Zeitintervall [t,t’] eintritt, wenn es bisher, d. h. seit
dem Zeitpunkt t,, dem Beginn des Beobachtungszeitraumes bzw. dem Einsetzen
der MaBnahme, noch nicht eingetreten war. Da die Zeit ein stetiges Merkmal ist,
muss die Hazardrate A(t) dann als der Grenzwert definiert werdenden (Blossfeld/
Rohwer 2002: 32).

P(tsT<t’|T2t)
t'—t

Alt)=lim,_, (67)

Die verschiedenen Konzepte lassen sich wie folgt zueinander in Beziehung setzen:

P(tsT<t’|T2t)=Hm ’ Ft'=t)=F(t) =f(t)
t'-t Te-t) 0-F(t) S()

Alt)=lim,_y (6.8)

Soll nun der Effekt verschiedener Merkmale auf die Ubergangswahrscheinlichkeit
geschatzt werden, muss ein Verlauf der Hazardrate spezifiziert werden. In den
meisten Fillen werden die Wahrscheinlichkeiten P(T =t; |T =t;), welche die Ha-
zardrate bilden, allerdings unbekannt sein. Daher ist die Formulierung einer Hy-
pothese zum Verlauf des Ubergangsrisikos einer der zentralen Arbeitsschritte in
der Ereignisanalyse. Ein semiparametrisches Verfahren, das ohne eine solche Fest-
legung auskommt, stellt dagegen die sogenannte Cox-Regression dar (Cox 1972),
welche die Hazardrate wie folgt spezifiziert, wobei o(t) das Basisrisiko (base line
hazard) darstellt:

A (t,x)=a(t)exp(x;B) (6.9)

Einzige Einschrankung der Hazardrate im Cox-Modell ist die Annahme, dass die
Kovariaten proportional auf sie einwirken (proportional hazard assumption).

In einigen Forschungszusammenhédngen hat man es allerdings nicht mit einer
stetig, sondern diskret gemessenen Zeit zu tun, sei es weil Messungen auf Basis
von diskreten Zeiteinheiten wie Jahren, Monaten oder Wochen erfolgen oder weil
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bestimmte Ereignisse empirisch meist zu bestimmten Zeitpunkten eintreten. In
Modellen fiir stetige Zeit wiirden die dadurch entstehenden Bindungen zu Schwie-
rigkeiten fiihren. Es existiert allerdings auch eine Variante der Cox-Regression, die
solche Bindungen verarbeiten kann. Diese wird im Folgenden verwendet.

Damit wiirde jedoch auf die Vorteile des Matchingverfahrens verzichtet, vor
allem was dessen Beschrankung auf die miteinander vergleichbaren Félle betrifft.
Eine Mdglichkeit, diesen Vorteil dennoch zu nutzen, besteht darin, die Cox-Regres-
sion ausschlieBlich mit den Fallen durchzufiihren, welche auch fiir das Matching
verwendet wurden (vgl. etwa Hujer/Wellner 2000). Ein solches Vorgehen kann als
Variante der Regressionsanpassung (regression adjusted matching, vgl. Rubin 1973)
betrachtet werden, die den zusatzlichen Vorteil der Beriicksichtigung der zeitlichen
Dimension der Zielvariable besitzt.

Tabelle 11: Gesamt- und Nettoeffekt des Kombilohnes auf die Beschéftigungsdauer -
Cox-Regressionen auf Basis gematchter Samples

e s Model 1: Mm?el 28 Mode.l 38
alle zufrieden unzufrieden
Risk Risk Risk
Ratio P Ratio P Ratio P
Kombilohnbezug 1,015 0,94 0,702 0,29 0,929 0,82
Haushaltskonstellation
(R: Alleinlebend ohne Kind)
Erwerbsloser Partner/ohne Kind 0,684 0,27 0,919 0,89 0,932 0,91
Erwerbstatiger Partner/ohne Kind 0,775 0,50 0,890 0,86 1,549 0,52
Erwerbsloser Partner/mit Kind 0,769 0,35 1,902 0,25 0,701 0,50
Erwerbstitiger Partner/mit Kind 0,804 0,52 1,151 0,82 1,284 0,68
Arbeitszeit 1,014 0,08 1,003 0,84 1,051 0,00
Wie wurde die Stelle gefunden
(R: Arbeitsvermittlung)
Bekannte/Freunde 0,669 0,17 0,533 0,20 1,041 0,93
Eigene Initiative 1,035 0,90 1,191 0,71 1,538 0,34
Sonstiges 0,749 0,30 0,723 0,52 0,577 0,35
Vorher Weiterbildung ja 0,375 0,34 0,775 0,83
Lohnersatzleistungen vom Arbeitsamt
(R: Arbeitslosengeld)
Arbeitslosenhilfe 0,947 0,83 0,544 0,21 0,949 0,90
Keine Leistungen vom Arbeitsamt 0,980 0,94 0,588 0,36 1,101 0,83
Sozialhilfebezug 1,137 0,68 2,048 0,24 0,863 0,77
Beschéftigung befristet 1,317 0,17 1,481 0,28 0,733 0,38
Branche (R: Leih-/Zeitarbeitsfirma)
Reinigungsgewerbe 0,397 0,02 0,706 0,62 0,557 0,34
Hotel- und Gaststattengewerbe 0,617 0,16 2,781 0,09 0,437 0,17
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Cox-Regressions

Callcenter

Energie und Wasser; Bergbau,
verarbeitendes Gewerbe

Handel

Verkehr/Nachrichteniibermittlung,
Banken, Versicherungen

Offentlicher Dienst/
Sozialversicherung

Bereich andere Dienstleistungen,
k.A.

Einkommen wichtig

Suchintensitat (Zahl der genutzten
Suchwege)

Bereits ein Stellenangebot vom AA
wegen zu niedrigem Einkommen
abgelehnt?

Bisherige Arbeitslosigkeitsdauer
insgesamt (R: < 6 Monate)

6-12 Monate
12-24 Monate
> 24 Monate/k.A.

Art der Kiindigung der letzten
Beschaftigung (R: Sonstiges)

Eigenkiindigung

Arbeitgeberkiindigung
Arbeitsamttypen (R: Typ 1)

Typ 2

Typ 3

Typ 4

Typ 5
Einkommen aus Nebentatigkeit
Haushaltseinkommen
Stundenlohn (R: bis 4,60 Euro)

4,61 bis 6,90 Euro

6,91 bis 9,20 Euro

9,21 Euro oder mehr

Keine (plausible) Angabe

Falle

Log likelihood

Anmerkung: Werte der Risk Ratio unter 1 verweisen auf einen positiven Einfluss auf die Beschéftigungsstabilitat,

Model 1:
alle
Risk

Ratio

0,395 0,38
0,452 0,02
0,304 0,00
0,328 0,09
0,405 0,07
0,442 0,01
1,090 0,67
1,022 0,71
0,645 0,24
1,252 0,61
1,484 0,29
1,766 0,08
1,141 0,74
1,084 0,72
0,779 0,53
1,154 0,59
0,586 0,50
1,353 0,31
2,499 0,02
1,000 0,59
0,742 0,30
0,563 0,1
0,847 0,66
0,966 0,92

363
-633,360

Model 2:
zufrieden
Risk

Ratio

1,279 0,81
0,199 0,02
0,152 0,01
0,142 0,05
0,386 0,06
1,460 0,30
1,018 0,86
0,771 0,63
4,631 0,07
4,348 0,05
4,341 0,04
2,369 0,18
1,558 0,24
0,261 0,08
1,236 0,63
0,854 0,77
0,877 0,86
0,999 0,04
0,284 0,02
0,583 0,37
0,296 0,10
0,352 0,09

176
-228,014

Priifung der Hypothesen

Model 3:
unzufrieden

Risk

Ratio P

0,347 0,41
0,695 0,51
0,293 0,06
0,289 0,14
0,293 0,02
0,716 0,33
0,940 0,54
0,520 0,35
1,384 0,63
2,046 0,21
1,663 0,33
1,052 0,95
0,658 0,28
0,507 0,34
1,132 0,82
0,695 0,75
2,239 0,15
6,332 0,02
0,999 0,10
1,071 0,89
0,930 091
3,840 0,04
1,323 0,64

177
-251,711

Werte iiber 1 auf einen negativen Einfluss. Fehlende Koeffizienten verweisen darauf, dass hier die Fallzahl im
gematchten Sampel zu gering war. Die entsprechenden Falle wurden fiir die Schatzung aus der Stichprobe

entfernt.
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Modell 1 in Tabelle 11 zeigt, dass in einem Matching mit anschlieBender ereignis-
analytischer Regressionsanpassung der Effekt des Kombilohnes auf die Beschaf-
tigungsstabilitdt mit einer Steigerung der Hazardrate um 1,5 % im Vergleich zu
Ungefdrderten zwar leicht negativ ausfallt, jedoch nicht signifikant ist. Damit
muss die Hypothese 2, kombilohngefdrderte Beschaftigungsverhaltnisse endeten
friiher als reguldre Beschaftigungsverhaltnisse, abgelehnt werden.®” Allerdings,
es zeigt sich vom héheren Einkommen im Kombilohnfall auch kein positiver Ef-
fekt auf den Verbleib in Beschadftigung, wie er angesichts der hoheren Opportu-
nitdtskosten in Kombilohnbeschaftigungen zu erwarten gewesen ware. Insofern
ist es moglich, dass der Effekt der subjektiven Reziprozitatsverletzung durch den
Kombilohnzuschuss zwar nicht ausreicht, um einen negativen Effekt auf die Be-
schaftigungsdauer hervorzurufen, sondern lediglich einen positiven Effekt des
hoheren Einkommens unterdriickt. Um dies zu untersuchen, wird im Folgenden
eine im Hinblick auf die eben erzielten Ergebnisse angepasste Hypothese 3 ge-
testet.

Hypothese 3 (angepasst): Die fehlende Wirkung des Kombilohnes auf die Stabilitdt
des Beschdftigungsverhdltnisses ldsst sich durch dessen negative Wirkung auf die
subjektive Wertschdtzung des Lohnes erkldren.

Hypothese 3 kann analog zur klassischen Drittvariablenkontrolle (Lazarsfeld 1976;
Nowak 1960) untersucht werden. Der (fehlende) Zusammenhang zwischen zwei
Variablen kann demnach als erkladrt gelten, wenn er durch die Kontrolle einer Dritt-
variable verschwindet (auftaucht). Hier wire also zu untersuchen, ob der fehlende
Zusammenhang zwischen Kombilohn und Beschaftigungsstablilitat durch die Kon-
trolle der Lohnzufriedenheit zutage tritt. Der einfachste Fall einer solchen Kontrolle
der Lohnzufriedenheit ist die Aufspaltung der Stichprobe in lohnzufriedene und
lohnunzufriedene Beschaftigte, wobei die Kausalanalyse in jeder Unterstichprobe
erneut durchgefiihrt wird. Allerdings stellt dieses Vorgehen im Fall des Matchings
bzw. im Rahmen von Rubins Kausalmodell spezifische Voraussetzungen, vor allem
die bedingte Unabhangigkeit nicht nur von Kombilohnerhalt und Lohnzufriedenheit,
sondern auch von Kombilohn und Beschiftigungsstabilitdt (Rosenbaum 1984a). Ist
diese Voraussetzung gegeben, kann die regressionsangepasste Matchinganalyse
fiir die durch die Lohnzufriedenheit gebildeten Teilgruppen getrennt durchgefiihrt
werden (Tabelle 11, Modell 2 und 3). Aufgrund der ohnehin geringen Fallzahl wurde

67 Dieses Ergebnis widerspricht den Ergebnissen der Evaluationsforschung zum Mainzer Modell, wo zumindest fiir
Westdeutschland ein negativer Effekt des Kombilohnes auf die Beschiftigungsstabilitit gemessen wurde (Hart-
mann/Krug 2004). Der Unterschied ldsst sich vermutlich dadurch erkldren, dass das hier durchgefiihrte Matching
nur vergleichbare Falle verwendet.
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mit ¢ = 0,01 ein groBerer Caliper gewahlt, der allerdings noch immer weit unter der
oben genannten Schwelle von 0,048 liegt.

Betrachtet man die Risk Ratios des Kombilohnbezuges in Modell 2 und 3, dann
zeigt sich die in Hypothese 3 (angepasst) erwartete Richtung. Eliminiert man den
Einfluss des Kombilohnes auf die Lohnzufriedenheit, dann zeigt sich ein positi-
ver Effekt des in geforderten Beschaftigungen héheren Einkommens auf die Be-
schaftigungsstabilitat. In der Gruppe der Lohnzufriedenen verringert sich das Risiko
des Beschéaftigungsendes durch den Kombilohn um 30 % und in der Gruppe der
Lohnunzufriedenen immerhin noch um 7 %. In diesem Sinne erklart der negative
Nebeneffekt des Kombilohnes auf die subjektive Wahrnehmung der Reziprozitat
von Lohn und Arbeitsleistung tatsachlich den ausbleibenden positiven Effekt des
Kombilohnes auf die dauerhafte Integration in Beschaftigung. Allerdings weisen
die Ergebnisse zwar in die durch Hypothese 3 (angepasst) implizierte Richtung,
sind jedoch nicht statistisch signifikant. Daher kann die Frage, ob die negative Aus-
wirkung des Kombilohnes auf die subjektive Wertschdtzung des Lohnes zu Konse-
quenzen im Verhalten der Geforderten flihrt, welche die Integrationswirkung der
MaBnahme konterkarieren, nicht eindeutig beantwortet werden. Die Daten lassen
damit auch eine alternative Interpretation zu, namlich dass der Kombilohn zwar die
Lohnzufriedenheit trotz der EinkommenserhGhung negativ beeinflusst, dass dies
jedoch keinerlei Einfluss auf die Beschaftigungsstabilitat in geférderten Beschafti-
gungsverhaltnissen hat.

6.5 Priifung zentraler Verfahrensannahmen

In den meisten Fallen, in denen das RKM oder seine ékonomische Entsprechung
im HMA verwendet wird, wird auch auf die Einschrdnkung hingewiesen, dass die
Messung des kausalen Effektes nur dann Giiltigkeit besitzt, wenn die zentralen
Verfahrensannahmen CIA und SUTVA erfiillt sind. Bisweilen gewinnt man als Le-
ser solcher Arbeiten den Eindruck, dass dabei ein zentrales Problem, ndmlich ob
der ausgewiesene Effekt tatsdchlich ein kausaler Effekt ist oder nur ein bedingter
Mittelwertunterschied ohne kausale Interpretierbarkeit, etwas zu schnell (oft nur
in einem Satz) abgehandelt wird. Allerdings existiert eine Reihe von Maglichkeiten,
diese Annahmen zumindest auf grobe Widerspriiche zu den verfiigbaren Daten zu
priifen. Damit lassen sich beide Annahmen zwar nicht beweisen, sie kdnnen in
manchen Féllen aber widerlegt werden und helfen in jedem Fall dem Leser, der
(nicht nur wenn es sich um eine Arbeit im Rahmen der Politikberatung handelt) oft
mit den statistischen Details des RKM nicht umfassend vertraut ist, die Validitat
der Ergebnisse besser einzuschdtzen. Im Folgenden sollen einige der in der Fach-
literatur vorgeschlagenen Tests der Annahmen im RKM durchgefiihrt werden, so-
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fern es die Datenlage erlaubt. Debei erfolgt groBtenteils eine Konzentration auf die
Hypothese 1, da es sich dabei um ein reine Matchinganalyse handelt, wahrend bei
der Priifung der Hypothesen 2 und 3 eine Regressionsanpassung erfolgte. Dadurch
sind Tests wie z. B. die Rosenbaum-Bounds nicht mehr aussagekraftig.

6.5.1 Die bedingte Unabhzngigkeit des Kombilohnzuganges (CIA)

Grundsatzlich ist die Annahme der bedingten Unabhéngigkeit nicht zu beweisen
und muss sich stets auf eine umfassende Analyse des Gegenstands der Forschung
stiitzen. Je griindlicher diese Analysen sind, desto plausibler ist die CIA. Ein As-
pekt dieser Analysen wurde bereits mit der Untersuchung der MaBnahmeselektivi-
t4t behandelt. Die Analysen der MaBnahmeselektivitat (Kapitel 5) verweisen z. B.
darauf, dass die BetriebsgroBe solch ein Einflussfaktor sein konnte. Im Folgenden
wird versucht, mithilfe einiger selten genutzter Tests die Annahme der bedingten
Unabhéngigkeit weiter zu stiitzen. Dazu gibt es mehrere Moglichkeiten, von denen
hier zwei genutzt werden sollen. Die erste Mdglichkeit ist weniger ein Test der CIA
als vielmehr eine Sensitivitdtsanalyse der Kausalaussage gegeniiber dem Auslassen
von Variablen. Die zweite Mdglichkeit nutzt die Tatsache, dass aus den theoreti-
schen Uberlegungen zum Wirkmechanismus Aussagen abgeleitet werden konnen,
die zur Uberpriifung der CIA herangezogen werden kdnnen.

6.5.1.1 Rosenbaum-Bounds

Die Giiltigkeit der CIA und damit auch die Giiltigkeit der Ergebnisse zur Schatzung
des kausalen Effektes ist infrage gestellt, wenn eine kausalrelevante Variable in der
logistischen Regression nicht enthalten war. Trotz aller Griindlichkeit der Analyse
lassen sich nie alle Zweifel dariiber ausrdumen, ob nicht doch ein kausalrelevanter
Einflussfaktor libersehen wurde. Weiter oben wurde bereits ausgefiihrt, dass die
BetriebsgroBe nach den Erkenntnissen der Implementationsforschung eventuell
Einfluss auf die MaBnahmeselektivitdt im Mainzer Modell hatte. Dies wird dann
zum Problem, wenn es in groBen (kleinen) Betrieben hiufiger (seltener) zu subjektiv
empfundenen Verletzungen der Reziprozitdit kommt. Auch wenn aus der Theorie
kein solcher Einfluss der BetriebsgréBe bekannt ist, soll im Folgenden untersucht
werden, welche Auswirkungen das Fehlen der BetriebsgréBe oder einer anderen
einflussreichen Variablen bei der Konstruktion des PS auf die Messung des kausalen
Effektes haben wiirde. Kdnnte das Fehlen den beobachteten Effekt erkldaren und ihn
damit seiner kausalen Interpretation berauben? Um dies zu Uberpriifen, wird ein
von Rosenbaum (2002) entwickelter und von Becker und Caliendo (2006) in Stata
implementierter Test durchgefiihrt. Der Test besteht darin, unter der Annahme ei-
nes ,worst case” (Gangl/DiPrete 2004b: 291), dass also die BetriebsgréBe sowohl
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die MaBnahmeselektivitdt als auch die Zielvariable beeinflusst, anzugeben, wie
groB dieser Einfluss mindestens sein muss, damit der in Abschnitt 6.4 geschatzte
kausale Effekt von -14 Prozentpunkten nicht mehr von null signifikant verschie-
den ist. Dabei handelt es sich um eine Sensitivitatsanalyse der Kausalanalyse, die
diese weder bestatigen noch widerlegen kann, sondern lediglich die Robustheit des
Kausalschlusses in Bezug auf die GréBe des Einflusses eines ausgelassenen, aber
relevanten Einflussfaktors angibt.

Die Grundiiberlegung, auf der dieser Test basiert, ist folgende: Folgt man den
Uberlegungen der Implementationsforschung, dann ist die Wahrscheinlichkeit des
Erhalts einer Kombilohnférderung filir das Individuum i nicht wie oben unterstellt
P(x) =E(k; =1 x) = (1+exp(-x}p)), (6.10)

sondern zusatzlich besteht noch der Einfluss der Variable BetriebsgroBe bg, sodass

P(x;)=E (Kl =1]x;)=(1+exp(-(x}B +a/bg,-))_1 (6.11)

mit y =0, wenn dieser Einfluss der BetriebsgroBe tatsdchlich besteht, und y=0,
wenn die BetriebsgroBe keinen Einfluss auf den Kombilohnerhalt hatte.

Die Chancen (0dds) dafiir, dass Individuum i eine Kombilohnférderung er-
halt, sind gegeben durch das Verhaltnis der Wahrscheinlichkeit, einen Kombilohn
zu erhalten, und der Gegenwahrscheinlichkeit, keinen Kombilohn zu erhalten
P(x; )/(1—P(X,- )). Entsprechendes gilt flir Person j, die als Matchingpartner fiir /
aufgrund gleicher Kovariaten x ausgesucht wurde:®® P(x; )/(1_P(Xj )). Die Odds
Ratio ist dann (Becker/Caliendo 2006):

PIx)/(1-P(x))  P(x)(1-P(x)) (6.12)
exp(x;B + bg;)
————— — exp(r (bg; - bg,)
exp(X;B + 7 bg))
Person j wird dann ein addquater Matchingpartner fiir j sein, wenn nicht nur eine
Gleichheit beziiglich der Kovariaten x besteht, sondern entweder wenn die Be-
triebsgroBe bei beiden Beschéftigten ,zuféllig” gleich ausfillt (bg, - bgj =0) oder
wenn y =0 ist, das heiBt, die BetriebsgroBe fiir die Kombilohnwahrscheinlichkeit
irrelevant ist.

68  Der Einfachheit halber wird von exaktem Matching ausgegangen.
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Geht man von der BetriebsgroBe als einer Dummyvariable mit den Werten O
und 1 aus, dann ldsst sich angeben, dass die Odds Ratio von Person i und j zwischen
folgenden Werten (Bounds) liegen muss (Rosenbaum 2002: 108):
— <exp(ylbg; - by, )) =€’ (6:13)
e
Dies bedeutet, dass die beiden Odds der Individuen i und j gleich sind und damit
die Odds Ratio 1, wenn y =0 bzw. €’ =1 ist. Ist etwa e’ =2, dann bedeutet dies,
dass Personen, die auf Basis eines Propensity Score Matchings mit den Variablen x
als dhnlich erschienen und als zwei Personen mit gleicher Kombilohnwahrschein-
lichkeit ausgewdahlt wurden, in Wirklichkeit beziliglich der BetriebsgréBe unter-
schiedlich waren und deswegen Person i eigentlich eine doppelt so hohe Teilnah-
mewahrscheinlichkeit besaBB wie Person j. Da in einem solchen Fall Personen mit
unterschiedlichen Teilnahmewahrscheinlichkeiten aneinander gematcht wurden,
ist ein gemessener Effekt des Treatments kein kausaler Effekt, sondern geht auf
einen unbeobachteten Selektionseinfluss zuriick. Auf Basis der Teststatistik Gy
(Mantel/Haenszel 1959; Becker/Caliendo 2007) l4sst sich nun testen, wie groB e”
mindestens sein muss, damit der Effekt auf die Lohnzufriedenheit (Abschnitt 6.4,
Tabelle 8) nicht mehr dem Kombilohn zugerechnet werden kann, sondern der un-
beobachteten Variable BetriebsgroBe. Dabei ist @7, die Teststatistik bei Uberschit-
zung des kausalen Effektes und Quy bei Unterschatzung und ppy bzw. pyy die
entsprechenden p-Werte fiir den kausalen Effekt.

Die Berechnung der Werte der Teststatistiken und der zugehdrigen p-Werte fiir
verschiedene Odds Ratios erfolgt mit dem Stata Supplement ,mhbounds" (Becker/
Caliendo 2006). Die Ergebnisse sind in Tabelle 12 angegeben. Im Fall des positiven
kausalen Effektes auf die Lohnzufriedenheit ist vor allem die Méglichkeit der Uber-
schatzung des wahren kausalen Effektes relevant (Spalten Q_mh+ bzw. p_mh+).
Besteht entweder kein Einfluss der BetriebsgréBe auf die Forderwahrscheinlichkeit
oder besteht dieser, wirkt sich aber nicht auf die Lohnzufriedenheit aus, so ist auch
hier der kausale Effekt mit einem p-Wert von 0,005 signifikant von null verschieden.
Geht man mit der Implementationsforschung davon aus, dass die BetriebsgroBe
eventuell bei der MaBnahmeselektivitit eine Rolle gespielt hat (Abschnitt 5.2.4.3),
und geht man weiter davon aus, dass bei einem BetriebsgroBendummy 1 fiir groBe
und O fiir kleine Betriebe steht, dann lassen sich die Werte der Tabelle 12 wie folgt
interpretieren.

Sofern sich die Chance fiir eine Férderung gegeniiber der Chance einer Nicht-
férderung durch die BetriebsgroBe um 25 % (eine Odds Ratio von 1,25) erhéht,
bleibt der kausale Effekt auf dem Niveau von 0,05 signifikant, bei einer Erhdhung
um 50 % bleibt er auf einem Niveau von 0,1 signifikant. Aufgrund der geringen
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Fallzahl (186 gematchte Paare) erscheint es gerechtfertigt, erst dann den obigen
Effekt infrage zu stellen, wenn die BetriebsgréBe zu einer Veranderung der Odds der
Geforderten im Vergleich zu den ungeférderten um mehr als das 1,40-Fache fiihrt.
Damit zeigt sich das Ergebnis der Messung des kausalen Effektes relativ robust
gegeniiber ausgelassenen Variablen.

Tabelle 12: Rosenbaum-Bounds

eV Q_mh+ Q_mh- p_mh+ p_mh-
1 2,584 2,584 0,005 0,005
1,05 2,769 2,411 0,003 0,008
1.1 2,940 2,241 0,002 0,013
1,15 3,104 2,078 0,001 0,019
1.2 3,261 1,923 0,001 0,027
1,25 3,413 1,775 0,000 0,038
1.3 3,558 1,632 0,000 0,051
1,35 3,699 1,495 0,000 0,067
14 3,835 1,363 0,000 0,086
1,45 3,966 1,236 0,000 0,108
15 4,093 1,113 0,000 0,133
3 6,771 1,110 0,000 0,134
3,1 6,902 1,228 0,000 0,110
3,2 7,029 1,343 0,000 0,090
3.3 7,153 1,454 0,000 0,073
34 7,274 1,562 0,000 0,059
3,5 7,391 1,667 0,000 0,048

Q_mh+: Mantel-Haenszel Statistik unter der Annahme der Uberschéitzung des kausalen Effektes
Q_mh-: Mantel-Haenszel Statistik unter der Annahme der Unterschitzung des kausalen Effektes
p_mh-+: Signifikanzniveau unter der Annahme der Uberschatzung des kausalen Effektes
p_mh-: Signifikanzniveau unter der Annahme der Unterschdtzung des kausalen Effektes

Zur Interpretation der Ergebnisse ist wichtig, dass es sich dabei um eine Analyse
unter der strengen Annahme handelt, dass die BetriebsgroBe fiir jedes gematchte
Paar in der Analyse auch zu einer hdheren Wahrscheinlichkeit der Reziprozitats-
verletzung fiihrt (vgl. Gangl/DiPrete 2004b). Positiv ausgedriickt ist der gemessene
Effekt also selbst dann noch als ein negativer kausaler Effekt zu interpretieren,
wenn zwar der Effekt der BetriebsgroBe so stark ausfallt, dass fiir jedes Paar von
Geforderten und hinzugematchten Ungefdrderten gilt, dass die Geforderten eher
eine subjektive Verletzung der Lohnreziprozitat erfahren und gleichzeitig die Be-

Kapitel 6 | 167



168

Der kausale Effekt des Kombilohnes auf Lohnzufriedenheit und Beschaftigungsstabilitat

triebsgroBe die Odds Ratio der Férderung um mehr als das 1,40-Fache erhoht. Ein
signifikant positiver Effekt des Lohnzuschusses im Kombilohn ergibt sich im Ub-
rigen erst ab der Odds Ratio von 3,1 fiir einen ausgelassenen Selektionseinfluss
(Tabelle 12).

Die Rosenbaum-Bounds liefern zwar zusatzliche Informationen, kdnnen aber
die Unsicherheit nie beseitigen, solange die GroBe des Einflusses der BetriebsgroBe
nicht bekannt ist. Zwar sind in der verwendeten Befragung keine Informationen
zur BetriebsgréBe vorhanden, doch existiert mit der IEB (Integrierte Erwerbsbio-
grafien; vgl. Hummel et al. 2005) eine Datenquelle, in der die Betriebsinformation
vorhanden ist® und aus der somit die Odds Ratio der BetriebsgroBe’™ auf die MaB-
nahmeteilnahme empirisch geschatzt werden kann. Fiir die Wahrscheinlichkeit des
Erhalts einer Kombilohnférderung im Mainzer Modell ergibt sich fiir die Betriebs-
groBe unter Kontrolle der sonstigen in der IEB verfligbaren Selektionseinfliisse eine
Odds Ratio von 1,06 mit einem Konfidenzintervall auf dem 95 %-Niveau 0,96 bis
1,17. Damit stellt das Fehlen der BetriebsgréBe wohl kein gravierendes Problem fiir
die Validitat der Kausalanalyse dar.

6.5.1.2 Nutzung alternativer Zielvariablen

Neben einer Sensitivititsanalyse schligt Rosenbaum (1984b) auch vor, theore-
tisches Wissens iber die Hervorbringung des kausalen Effektes durch das Treatment
(kausaler Mechanismus) dazu zu nutzen, Tests der CIA zu konstruieren. Ausgang der
Uberlegungen ist, dass ohne Erfiillung der CIA im Propensity Score Matching kein
Ausgleich der MaBnahmeselektivitdt erfolgt, sodass eine verzerrte Messung des
kausalen Effektes durch Vergleich der unbedingten Erwartungswerte erfolgt:

MKE =E(y]) - E(y) (6.14)

Fiir die Zielvariable einer Untersuchung ist der wahre kausale Effekt nicht bekannt,
sondern soll aus den Daten geschadtzt werden. Daher kann auch nicht beurteilt
werden, ob die CIA giiltig ist. Ware der kausale Effekt bereits bekannt, dann kénnte
anhand der Ubereinstimmung des bekannten mit dem im PS-Matching gemes-
senen Effekt die CIA als gesichert gelten. Dies ist etwa der Fall, wenn neben der
Beobachtungsstudie zusétzlich noch ein soziales Experiment durchgefiihrt wurde
(z. B. Dehejia/Wahba 2002).”" Dann kann der Effekt aus dem Zufallsexperiment als

69 Allerdings fehlen in dieser Datenquelle dann andere wesentliche Variablen, so z. B. auch die Lohnzufriedenheit.

70  Aus der Variable ,Anzahl der Beschaftigten" wird ein Dummy gebildet, der fir Kleinstbetriebe den Wert 1 annimmt.
In Anlehnung an die Definition der EU (ABI. der EU L124/36) werden als Kleinstbetriebe solche mit unter 10 Be-
schéftigten betrachtet.

71 Auch hier kann allerdings noch Unsicherheit bezuglich der internen Validitdt des Experimentes bestehen, vgl. Ab-
schnitt 4.1.1.
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MaBstab fiir den Effekt aus der Beobachtungsstudie verwendet werden. Gewohn-
lich wird eine Beobachtungsstudie aber dann durchgefiihrt, wenn ein randomi-
siertes Experiment nicht méglich oder zu fehleranfillig ist. Rosenbaum (1984b)
schldgt verschiedene Mdglichkeiten vor, die Giiltigkeit der CIA auf indirekte Weise
zu Uberpriifen, durch die Verwendung alternativer Zielvariablen, alternative Unter-
suchungspopulationen oder Varianten des Treatments. Einige der von Rosenbaum
vorgeschlagenen Tests werden hier im Folgenden durchgefiihrt. Diese Tests sind
darauf ausgelegt, die CIA zu falsifizieren, und daher ist klar, dass ein Bestehen
solcher Tests nur Argumente fiir die Plausibilitdt der CIA liefern kann, sie dadurch
aber nicht bestatigt wird.

Ein Plausibilitatstest der CIA ist etwa mdglich, wenn die Wirkungen eines Treat-
ments auf eine bestimmte, von der Zielvariable verschiedenen Variable unter Er-
fiillung der CIA durch den Variablenvektor x bekannt oder relativ gesichert ist (im
Folgenden als 6" bezeichnet). Fiir Ursachen gilt generell, dass bei Giiltigkeit der
CIA (und bei Ausschluss riickwirkender Kausalitdt) fiir alle Messungen der Ziel-
variable vor Einsetzen der Ursache, also zum Zeitpunkt t < 0, das Ergebnis 6'=0
zu erwarten ist (Imbens 2004: 22). Ebenso sollte dies fiir andere, zeitlich vor dem
Treatmenteinsatz gemessene Variablen gelten, da das Treatment (und unter Aus-
schluss riickwirkender Kausalitit bzw. von Antizipationseffekten) nur Faktoren be-
einflussen kann, die nach seinem Einsetzen gemessen werden. In diesem Sinne
wdre die Messung des kausalen Effektes des Kombilohnes auf die Lohnzufrieden-
heit vor Kombilohnbezug ein geeigneter Test. Eine solche Messung muss sich dann
natiirlich auf die letzte Beschaftigung beziehen. Leider ist diese Information in den
Daten nicht vorhanden.”

Abhéngig vom konkreten Forschungsgegenstand und dem theoretischen Me-
chanismus, welcher der Wirkung des Treatments auf die Zielvariable zugrunde liegt,
lassen sich eventuell auch fiir die Zeitpunkte t > 0 bestimmte alternative Zielvaria-
blen angeben, fiir die aus der Theorie ein bestimmter Wert von &' folgt. So kénnte
die Wirkung des Treatments auf bestimmte Zielvariablen etwa gréBer sein als auf
andere, oder es sollte flir andere Zielvariablen keine Wirkung nachzuweisen sein.
Eine speziell im vorliegenden Anwendungsfall bestehende Mdglichkeit ist es, den
kausalen Effekt auf eine nicht bei der Konstruktion der Propensity Scores berlick-
sichtigte Variable zu berechnen, von der aber trotzdem ein Effekt von 6'=0 zu
erwarten ist. Da sowohl der Stundenlohn als auch die Arbeitszeit beriicksichtigt
wurden, ware zu erwarten, dass sich auch bei der nicht berlicksichtigten Variable
Monatseinkommen, wenn die Ausbalancierung der Stichproben von Geftrderten
und Ungeforderten gegliickt ist, kein signifikanter Unterschied ergibt.

72 Daran scheitert auch die Anwendung des Difference-in-Differences-Matchings.
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Tabelle 13: ,Kausaler Effekt" des Kombilohnes auf das individuelle Bruttoeinkommen

Individuelles
Bruttoeink -
ruttoein ommerl Effekt Standard - Wert
. Requldrer fehler
Kombilohn
Lohn

Ein ndchster Nachbar; Propensity Score (ohne Zuriicklegen); Caliper 0,005
Vor dem Matching 885,07 1.249,15 -364,08 42,15 -8,64
Nach dem Matching 1.025,10 1.008,63 16,47 62,67 0,26
Zahl der Matches 136

Anmerkung: Fallzahlverlust wegen fehlender Einkommensangaben.

Das Ergebnis der Berechnungen zeigt Tabelle 13. Der Mittelwertunterschied vor
dem Matching zeigt, dass Gefdrderte sich erwartungsgemaB in eher geringer ent-
lohnten Tatigkeiten befinden als Ungeftrderte. Im Mittel zeigt sich ein signifikanter
Unterschied von ca. 364 Euro. Nach dem Matching besteht mit einer Differenz im
mittleren Einkommen von 16,5 Euro bei einem t-Wert von 0,26 kaum mehr ein
Unterschied zwischen beiden Teilgruppen. Dies spricht zumindest nicht gegen die
Giiltigkeit der CIA.

Besonders geeignet fiir den Test der CIA sind auch alternative Zielvariablen, die
der jeweils untersuchten Zielvariable mdglichst dhnlich sind, fiir die aber bei Giiltig-
keit der CIA kein kausaler Effekt des Kombilohnes zu erwarten ist. Da die betrachtete
Ursachenvariable Kombilohn in einem Lohnzuschuss besteht und eine der zentralen
Zielvariablen die Lohnzufriedenheit, bieten sich andere auf die Beschaftigung bezo-
gene Bereichszufriedenheiten an. Gelingt es dem Matching, alle relevanten Unter-
schiede zwischen Kombilohngeforderten und requldr Beschaftigten, insbesondere
die Arbeitsbedingungen, auszugleichen, dann sollte sich weder ein Einfluss der Fér-
derung auf die Zufriedenheit mit der Arbeit insgesamt noch mit der Tatigkeit finden
lassen. Wenn sich der einzige Unterschied auf den Lohn bezieht, so ware es ein
Hinweis auf eine verletzte CIA, wenn durch den Kombilohn nicht nur die Lohnzufrie-
denheit, sondern auch die Zufriedenheit mit anderen Bereichen der Beschaftigung
beeinflusst wiirde, etwa weil in die Kombilohnférderung tendenziell eher unzufrie-
dene Personen selektiert wurden. Positive und negative Aspekte einer Beschaftigung
(z. B. sympathische Kollegen und Vorgesetzte oder ein interessanter Aufgabenbe-
reich) sollten bei Giiltigkeit der CIA jedoch zuféllig auf Geforderte und Ungeforderte
verteilt sein, sodass nach dem Matchen kein Unterschied zu beobachten sein sollte.
In der Befragung zum Mainzer Modell wurde neben der Lohnzufriedenheit noch die
Zufriedenheit mit der Art der Tatigkeit und die Zufriedenheit mit der Arbeitsstelle
insgesamt erhoben. Im Fall der Zufriedenheit mit der Tatigkeit (Tabelle 14) zeigt sich
ein negativer Effekt vor dem Matching von ca. 5 %, der allerdings nicht signifikant
ist. Dieser Effekt bleibt auch nach dem Matching insignifikant.
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Tabelle 14: Kausaler Effekt des Kombilohnes auf die Zufriedenheit mit der Tatigkeit

Zufrieden mit der Tatigkeit

Anteil 5
[fnteil) = Effekt  Srndard= e
. Reguldrer fehler
Kombilohn
Lohn
Ein ndchster Nachbar; Propensity Score (ohne Zuriicklegen); Caliper 0,005
Vor dem Matching 0,773 0,821 -0,047 0,026 -1,85
Nach dem Matching 0,770 0,818 -0,048 0,042 -1,15
Zahl der Matches 187

Annlich verhilt es sich auch mit dem kausalen Effekt des Kombilohnbezuges auf die
Zufriedenheit mit der Arbeitsstelle insgesamt (Tabelle 15). Auch hier I3sst sich vor
und vor allem auch nach dem Matchen kein Unterschied zwischen Geférderten und
Ungefdrderten nachweisen. Damit stiitzen die Ergebnisse die Plausibilitat der CIA.

Tabelle 15: Kausaler Effekt des Kombilohnes auf die Zufriedenheit mit der Arbeitsstelle insgesamt

Zufrieden insgesamt

Anteil 5
Sl - Effekt  Sndard= e
. Reguladrer fehler
Kombilohn
Lohn
Ein ndchster Nachbar; Propensity Score (ohne Zuriicklegen); Caliper 0,005
Prima facie 0,789 0,804 -0,015 0,026 -0,58
Nach Matching 0,786 0,802 -0,016 0,042 -0,38
Zahl der Matches 187

Eine weitere Mdglichkeit zur Plausibilitatspriifung der CIA ist nach Rosenbaum
(1984b) die Verwendung einer anderen Population, fiir die ebenfalls der kausale
Effekt bekannt oder in ausreichendem MaBe aufgrund der theoretischen Uberle-
gungen gesichert ist. So kann etwa der Effekt fiir Population 2 bekanntermaBen
groBer sein als der fiir die betrachtete Population 1 (8, > 6,), oder es kann fiir eine
Population bekannt sein, dass das Treatment abgesehen von Selektionseffekten kei-
nerlei Wirkung auf die Zielvariable hat (5, = 0).

Tabelle 16: Kausaler Effekt des Kombilohnes bei Austausch der Treatmentpopulation

Zufrieden mit dem Lohn

Anteil -
(antel) Effekt N9 ert
. Reguldrer fehler
Kombilohn
Lohn

Ein ndchster Nachbar; Propensity Score (ohne Zuriicklegen); Caliper 0,005
Prima facie 0,396 0,589 -0,193 0,030 -6,41
Nach Matching 0,383 0,572 -0,189 0,044 -4,29
Zahl der Matches 248
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In den vorliegenden Daten lasst sich keine alternative Population identifizieren, fur
die ein kausaler Effekt bekannt ware. Es kann sich allerdings trotzdem lohnen, die
betrachteten Populationen zu variieren, auch wenn die Auswirkung unbekannt ist.
So kann statt der Kombilohngefdrderten, die wie die Vergleichsgruppe vor Beschaf-
tigungsaufnahme langzeitarbeitslos und/oder geringqualifiziert waren, die bisher
ausgeschlossene Teilpopulation der weder Langzeitarbeitslosen noch Geringquali-
fizierten als Treatmentgruppe betrachtet werden (Tabelle 16).

Auch hier zeigt sich ein kausaler Effekt des Kombilohnes, der mit 18,9 Prozent-
punkten etwas groBer ist als in der Population der Langzeitarbeitslosen/Geringqua-
lifizierten. SchlieBlich lautet ein weiterer Vorschlag Rosenbaums zur Uberpriifung
der CIA zu versuchen, aus dem kausalen Mechanismus Informationen dariiber ab-
zuleiten, ob dhnliche MaBnahmen eine unterschiedliche Wirkung auf die Lohnzu-
friedenheit haben. In den vorliegenden Daten sind jedoch solche dhnliche MaBnah-
men nicht erfasst.

6.5.1.3 Verfahren mit Kontrolle unbeobachteter Selektivitdt
Bisher wurde im Rahmen des Matchingverfahrens davon ausgegangen, dass keine
unbeobachteten kausalrelevanten Selektionseinfliisse existieren, bzw. es wurde die
Sensitivitat der Ergebnisse in Bezug auf das Auslassen eines kausalrelevanten Selek-
tionseinflusses untersucht. In Abschnitt 4.3.2 wurden Verfahren vorgestellt, deren
Ergebnisse nicht von der vollstandigen Erfassung der S, abhéngen. Wie allerdings
ebenfalls ausgeflihrt wurde, treffen solche Verfahren dann andere Annahmen, die
mindestens ebenso problematisch sind wie die CIA. Aufgrund der Komplementari-
tat der Annahmen sind die Verfahren allerdings gut dazu geeignet, um die Sensi-
tivitdt der Ergebnisse in Bezug auf die Annahme der Giiltigkeit der CIA zu priifen.
So kann in der Regression mit Kontrollfunktion - unter der Annahme der Giiltigkeit
aller Verfahrensannahmen - das Vorliegen unbeobachteter Heterogenitét getestet
werden, indem die Korrelation p zwischen den StérgréBen der Response- und der
Selektionsgleichung bestimmt wird. In der Instrumentvariablenschatzung kann -
wiederum unter der Annahme der Giiltigkeit aller Verfahrensannahmen - getestet
werden, ob eine von der StorgroBe der Selektionsgleichung konditional unabhangi-
ge Variable dhnliche Ergebnisse liefert wie das Matching, das davon ausgeht, dass
auch das Treatment eine solche konditional unabhngige Variable darstellt. Ahnlich
wie in den vorangegangenen Abschnitten gilt, dass erstens eine Ubereinstimmung
der Ergebnisse verschiedener Verfahren deren Validitdt nur stiitzen und nicht be-
weisen kann. Zweitens kann aus einer fehlenden Ubereinstimmung nicht darauf
geschlossen werden, welches der verwendeten Verfahren gliltige Ergebnisse liefert.
Sowohl fiir die Regression mit Kontrollfunktion als auch fiir die Instrument-
variablenschdtzung wird eine Variable bendtigt, welche zwar die Selektion in die
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KombilohnmaBnahme, jedoch nicht die Zielvariable beeinflusst bzw. nicht mit in
der Regression ausgelassenen Selektionseinfliissen korreliert ist. Eine solche Varia-
ble stellt im Zusammenhang mit der KombilohnmaBnahme ,Mainzer Modell" die
Arbeitszeit dar. Die Forderbedingungen im MZM waren so gestaltet, dass die Auf-
nahme einer kombilohngefordeten Beschadftigung gerade fiir Teilzeitbeschaftigte
unabhidngig von ihrem Stundenlohn besonders attraktiv war.”® Gleichzeitig Idsst
sich kein Grund dafiir finden, warum die Arbeitszeit, wiederum unabhangig vom
Stundenlohn, die Wahrnehmung der Reziprozitdt von Lohn und Arbeitsleistung be-
einflusst. Daher wird im Folgenden auch die Arbeitszeit als Instrumentvariable ver-
wendet, sowohl in der Regression mit Kontrollfunktion als auch in der eigentlichen
Instrumentvariablenschatzung.

Tabelle 17: Regression mit Kontrollfunktion

Responsegleichung Selektionsgleichung
Koeffizient p Koeffizient p
Kombilohnbezug -0,827 0,04
Haushaltskonstellation (R: Alleinlebend
ohne Kind)
Erwerbsloser Partner/ohne Kind -0,137 0,40 0,513 0,00
Erwerbstitiger Partner/ohne Kind 0,027 0,86 0,134 0,44
Erwerbsloser Partner/mit Kind -0,006 0,97 1,011 0,00
Erwerbstatiger Partner/mit Kind 0,077 0,60 0,412 0,01
Wie wurde die Stelle gefunden
(R: Arbeitsvermittlung)
Bekannte/Freunde 0,029 0,81 -0,087 0,54
Eigene Initiative -0,178 0,14 0,048 0,73
Sonstiges -0,084 0,51 -0,302 0,04
Vorher Weiterbildung ja 0,006 0,98 0,528 0,07
Lohnersatzleistungen vom Arbeitsamt
(R: Arbeitslosengeld)
Arbeitslosenhilfe 0,112 0,40 0,558 0,00
Keine Leistungen vom Arbeitsamt -0,010 0,94 -0,146 0,31
Sozialhilfebezug 0,010 0,95 0,594 0,00
Beschaftigung befristet 0,188 0,06 0,535 0,00
Branche (R: Leih-/Zeitarbeitsfirma)
Reinigungsgewerbe 0,092 0,63 -0,091 0,66
Hotel- und Gaststdttengewerbe 0,002 0,99 -0,017 0,93
Callcenter 0,518 0,07 0,784 0,04
Energie und Wasser; Bergbau, 0,193 033 0954 0,00

verarbeitendes Gewerbe

73 Dies fuhrte dadurch, dass die Férderberechtigung vom Einkommen abhing, unter anderem dazu, dass im MZM
auch solche Personen einen Zuschuss erhielten, die zwar einen hohen Stundenlohn erzielten, durch eine geringe
Arbeitszeit jedoch unterhalb der Forderhéchstgrenze des Einkommens blieben.
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Responsegleichung Selektionsgleichung
Koeffizient p Koeffizient p
Handel 0,359 0,02 -0,065 0,70
R T e
Offentlicher Dienst/Sozialversicherung 0,417 0,08 -0,947 0,00
Bereich andere Dienstleistungen, k.A. 0,283 0,05 -0,277 0,08
Einkommen wichtig -0,147 0,09 0,027 0,79
Suchintensitat (Zahl der genutzten Suchwege) 0,007 0,76 0,087 0,00
s STt AT o 0 o o
Bisherige Arbeitslosigkeitsdauer insgesamt
(R: < 6 Monate)
6-12 Monate 0,157 0,39 -0,458 0,03
12-24 Monate -0,282 0,08 0,047 0,79
> 24 Monate/k.A. -0,144 0,32 0,051 0,75
Art der Kiindigung der letzten Beschaftigung
(R: Sonstiges)
Eigenkiindigung 0,123 0,46 0,282 0,12
Arbeitgeberkiindigung -0,061 0,55 0,276 0,02
Arbeitsamttypen (R: Typ 1)
Typ 2 -0,121 0,45 -0,018 0,92
Typ 3 -0,123 0,32 -0,326 0,02
Typ 4 -0,245 0,49 -0,218 0,62
Typ 5 -0,214 0,14 -0,561 0,00
Einkommen aus Nebentatigkeit 0,131 0,57 -0,464 0,06
Haushaltseinkommen 0,000 0,18 0,000 0,00
Stundenlohn (R: bis 4,60 Euro)
4,61 bis 6,90 Euro 0,204 0,15 0,069 0,69
6,91 bis 9,20 Euro 0,186 0,22 -0,118 0,50
9,21 Euro oder mehr 0,660 0,00 -0,213 0,28
Keine (plausible) Angabe 0,213 0,15 -0,154 0,39
Konstante -0,112 0,74 0,444 0,22
Arbeitszeit (Instrument) -0,024 0,00
p (rho) 0,286 0,267
Mittlerer kausaler Effekt -0,301

Anmerkung: Test der Signifikanz von p auf Basis des inversen hyperbolischen Tangens; Test der Signifikanz des
mittleren kausalen Effektes nicht ohne Weiteres méglich, zur Schatzung vgl. Abschnitt 4.3.2.1.

Die Regression mit Kontrollfunktion (Tabelle 17) wurde als eine Maximum-Likeli-
hood-Schadtzung durchgefiihrt, wobei Response- und Selektionsgleichung als Seem-
ingly Unrelated Regression (Weesie 1999; Grenee 2003: 340 ff.) durchgefiihrt wur-
den. Der Wert des Parameters p =0,29 bezeichnet das AusmaB und die Richtung
der Korrelation zwischen den StérgroBen der beiden Gleichungen. Das positive Vor-
zeichen verweist dabei darauf, dass in der Selektionsgleichung ausgelassene Fakto-
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ren (wie z. B. die BetriebsgréBe oder auch andere, bisher vollkommen unbekannte
Einfliisse), welche die Wahrscheinlichkeit fiir den Kombilohnerhalt erhéhen, auch
die Lohnzufriedenheit positiv beeinflussen (Positivselektion). Ein Signifikanztest
dieses Parameters fungiert - im Rahmen der Modellannahmen - als Test der Cl-
Annahme. Es zeigt sich, dass die Annahme, dass die StorgroBen beider Gleichungen
unkorreliert sind, nicht verworfen werden kann. Damit spricht auch die Regression
mit Kontrollfunktion nicht gegen das in Abschnitt 6.4 erzielte Ergebnis zur Wirkung
des Kombilohnes auf die Lohnzufriedenheit, wenn auch die Schatzung des kausa-
len Effektes mit -30 Prozentpunkten deutlich héher ausfallt. Der Unterschied geht
vermutlich auf die Tatsache zuriick, dass das Matching nur im Common Support
erfolgt, wahrend eine Regression alle, auch die weniger vergleichbaren Falle ver-
wendet.

Die Koeffizienten der Selektionsgleichung in Tabelle 17 entsprechen in Richtung
und Signifikanz denen der logistischen Regression vor dem Matching in Tabelle 5.

Tabelle 18: Instrumentvariablenschitzung

Modell 2: Lineares Modell 3: Lineares
Modell 1: Probit ~ Wahrscheinlich- Wahrscheinlich-

Kombilohnbezug keitsmodell keitsmodell
Kombilohnbezug  Lohnzufriedenheit
Koeff. p Koeff. p Koeff. p
Arbeitszeit (Instrument) -0,024 0,000
Propensity Score (Instrument) 1,145 0,00
Instrument (mittlerer kausaler Effekt) -0,283 0,04
Haushaltskonstellation
(R: Alleinlebend ohne Kind)
Erwerbsloser Partner/ohne Kind 0,526 0,002 -0,024 0,63 -0,050 0,39
Erwerbstétiger Partner/ohne Kind 0,109 0,523 -0,004 0,92 0,007 0,90
Erwerbsloser Partner/mit Kind 0,995 0,000 -0,031 0,50 -0,006 0,92
Erwerbstatiger Partner/mit Kind 0,424 0,005 -0,020 0,63 0,027 0,63
Wie wurde die Stelle gefunden
(R: Arbeitsvermittlung)
Bekannte/Freunde -0,107 0,453 0,009 0,82 0,010 0,82
Eigene Initiative 0,032 0,819 -0,002 0,97 -0,060 0,17
Sonstiges -0,296 0,047 0,015 0,71 -0,026 0,58
Vorher Weiterbildung ja 0,547 0,059 -0,009 0,91 0,004 0,97
Lohnersatzleistungen vom
Arbeitsamt (R: Arbeitslosengeld)
Arbeitslosenhilfe 0,569 0,000 -0,024 0,57 0,042 0,38
Keine Leistungen vom Arbeitsamt -0,123 0,394 0,001 0,98 0,002 0,96
Sozialhilfebezug 0,592 0,001 -0,020 0,69 0,004 0,95
Beschaftigung befristet 0,525 0,000 -0,016 0,59 0,064 0,08
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Modell 2: Lineares Modell 3: Lineares
Modell 1: Probit ~ Wahrscheinlich- Wahrscheinlich-

Kombilohnbezug keitsmodell keitsmodell
Kombilohnbezug  Lohnzufriedenheit
Koeff. p Koeff. p Koeff. p
Branche (R: Leih-/Zeitarbeitsfirma)
Reinigungsgewerbe -0,077 0,713 -0,012 0,84 0,033 0,62
Hotel- und Gaststattengewerbe -0,033 0,871 -0,008 0,89 -0,004 0,95
Callcenter 0,808 0,037 -0,037 0,59 0,185 0,09

Energie und Wasser; Bergbau,
verarbeitendes Gewerbe
Handel -0,064 0,701 -0,013 0,78 0,129 0,02
Verkehr/Nachrichteniibermittlung,
Banken, Versicherungen
Offentlicher Dienst/Sozialversicherung 0,924 0,000 0,031 0,66 0,158 0,06

-0,940 0,000 0,036 0,54 0,077 0,26

-0,363 0,253 0,014 0,89 0,275 0,01

Bereich andere Dienstleistungen, k.A. -0,268 0,091 0,008 0,86 0,102 0,05
Einkommen wichtig 0,042 0,664 -0,002 0,94 -0,051 on
Suchintensitit (Zahl der genutzten 0,088 0,000 ~0,002 071 0,002 077
Suchwege)

Bereits ein Stellenangebot vom AA wegen
zu niedrigem Einkommen abgelehnt?
Bisherige Arbeitslosigkeitsdauer
insgesamt (R: < 6 Monate)

0296 0,070 -0,012 0,78 -0,001 0,98

6-12 Monate -0,451 0,028 0,006 091 0,061 0,34
12-24 Monate 0,700 0,564  -0,004 0,92 -0,098 0,08
> 24 Monate/k.A. 0,058 0,716  -0,008 0,85 -0,055 0,30

Art der Kiindigung der letzten
Beschiftigung (R: Sonstiges)

Eigenkiindigung 0,273 0,135 -0,007 0,88 0,041 0,48

Arbeitgeberkiindigung 0,296 0,0m -0,004 0,90 -0,020 0,59
Arbeitsamttypen (R: Typ 1)

Typ 2 -0,028 0,877 0,000 0,99 -0,044 0,45

Typ 3 -0,316 0,019 0,006 0,89 -0,041 0,36

Typ 4 -0,296 0,481 0,016 0,89 -0,089 0,47

Typ 5 -0,558 0,000 0,017 0,71 -0,070 0,19
Einkommen aus Nebentatigkeit -0,441 0,065 0,015 0,81 0,053 0,53
Haushaltseinkommen 0,000 0,000 0,000 0,39 0,000 0,14
Stundenlohn (R: bis 4,60 Euro)

4,61 bis 6,90 Euro 0,061 0,722 -0,009 0,84 0,072 0,16

6,91 bis 9,20 Euro -0,124 0,480 -0,005 0,92 0,065 0,24

9,21 Euro oder mehr -0,206 0,293 0,001 0,98 0,239 0,00
Keine (plausible) Angabe -0,158 0,380  -0,002 0,96 0,075 0,16
Konstante 0,404 0,269 -0,051 0,62 0,444 0,00
Falle 983 983 980
(Pseudo-)R? 0,325 0,395 0,1286
Log pseudolikelihood -459,74995
ch?/F 278,82 30,08 4,84
LR-Test (prob > chi2)/F-Test 0,000 0,000 0,000

Anmerkung: Robuste Standardfehler; zur Schatzung vgl. Abschnitt 4.3.2.2.
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Auch im Rahmen der dreistufigen Instrumentvariablenschatzung (Tabelle 18) wird
der kausale Effekt des Kombilohnes auf die Lohnzufriedenheit bestatigt. Wie von
Angrist (1991) fiir den Fall bindrer Zielvariablen festgestellt, kommt die IV-Schit-
zung des kausalen Effektes auch hier mit 0,28 (Modell 3) zu einem sehr dhnlichen
Ergebnis wie die Regression mit Kontrollfunktion, das sich als signifikant ausweisen
lasst. Da die Modelle 1 und 2 lediglich zur Berechnung der Instrumente dienen,
wird auf ihre Interpretation verzichtet.

6.5.2 Die Stable Unit Treatment Value Assumption (SUTVA)

Wie die Conditional Independence Assumption ist auch die Stable Treatment Value
Assumption nicht zu beweisen, sondern kann nur im Hinblick auf ihre Plausibilitat
im betrachteten Untersuchungsfeld gepriift werden. Damit die SUTVA erfillt ist,
miissen zwei Bedingungen erfiillt sein (Rubin 2005: 323; 1991: 1219). Zum einen
ist dies die Bedingung, dass zwischen den betrachteten Individuen keine Wechsel-
wirkungen bestehen. Der Wert der Zielvariable bei Individuum i im Treatment- oder
Kontrollzustand darf nicht davon beeinflusst werden, ob die Person j ein Treat-
ment erhalt oder nicht. So darf etwa die Wirkung eines computerunterstiitzten
Kurses (Treatment) bei Schiiler i nicht davon abhéngig sein, ob sein Freund, Schii-
ler j, ebenfalls am Kurs teilnimmt oder nicht (Rosenbaum/Rubin 1984: 26). In der
Evaluation aktiver Arbeitsmarktpolitik treten solche Wechselwirkungen in Form
allgemeiner Gleichgewichtseffekte oder von Verdrangungseffekten auf (Jaenichen
2002b). Zum anderen beinhaltet die SUTVA die Forderung, dass keine versteckten
Versionen des Treatments existieren (Rubin 2005: 323). Ein Beispiel fiir versteck-
te Versionen wurde bereits weiter unten angefiihrt (Abschnitt 4.2.1). Dort wurde
darauf hingewiesen, dass die Frage ,Erzielen Frauen einen geringeren Lohn, weil
sie Frauen sind?" im RKM nur dann eindeutig zu beantworten ist, wenn klar ist,
auf welche Version des Treatments, welche hypothetische Manipulation sich die
Aussage bezieht. In Abschnitt 5.2.3 wurde dann thematisiert, welche hypothetische
Manipulation der vorliegenden Untersuchung zugrunde liegt.

Das Vorliegen von Wechselwirkungen oder unterschiedlichen Versionen des
Treatments ist ein Problem, das stets im Kontext der gestellten Forschungsfra-
ge thematisiert werden muss. Hier soll die SUTVA in Bezug auf den Kombilohn
und die Lohnzufriedenheit bzw. den Kombilohn und die Beschaftigungsstabilitat
thematisiert werden.

6.5.2.1 Wechselwirkungen zwischen Gefdrderten und Ungeférderten
Zundchst sollen Wechselwirkungen untersucht werden. Betrachtet man etwa die
Wirkung des Kombilohnes auf die Arbeitslosigkeitsdauer (Aktivierung), dann kén-
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nen Wechselwirkungen in Form von Verdrangungseffekten auftreten. So wére es
mdglich, dass Arbeitslose, die eine Beschaftigung suchen, bei konstanter Stellen-
zahl von solchen verdrangt werden, die eine Beschaftigung suchen und vom Ar-
beitsamt die Zusage eines Kombilohnes erhalten haben. Sei ald! die Arbeitslosig-
keitsdauer im Falle der Kombilohnférderung und ald? die im Fall ohne Kombilohn,
dann trate bei Verdrangungseffekten der Fall ein, dass die Tatsache, dass Person j
einen Kombilohn erhilt (k/j =1), den Wert der Zielvariable von Person i im Fall des
Nichterhaltes eines Kombilohnes ald? verdndert. Kombilohngefdrderte kénnen auf-
grund des Zuschusses niedrigere Lohnforderungen stellen und trotzdem noch einen
héheren Lohn erzielen als Arbeitsuchende ohne Zuschuss. Daher kann ein Arbeit-
geber statt Person i die Person j einstellen, weshalb i nun ldnger in Arbeitslosigkeit
verbleibt. Die Tatsache, dass Person i einen Kombilohn erhalt, verlangert hier also
die Arbeitslosigkeitsdauer von Person j.

Es ist nun zu fragen, ob sich im Fall der Wirkung des Kombilohnes auf die
Lohnzufriedenheit Iz bzw. die Beschdftigungsstabilitdt bs dhnliche Effekte erge-
ben kdnnen, welche die kausale Interpretation des gemessenen Effektes fraglich
erscheinen lassen. Fiir die Messung des MKE, ist es notig auszuschlieBen, dass das
AusmalB der Werte /z° und bs®, der Lohnzufriedenheit bzw. Beschaftigungssta-
bilitat der Ungeforderten im ungeférderten Zustand, von der Tatsache abhdngt,
ob Person j einen Kombilohn erhalt oder nicht.”* Nur dann sind die Werte ange-
messene Reprasentationen des kontrafaktischen Zustands der Geférderten ohne
Forderung. Eine solche Wechselwirkung ist etwa dann mdglich, wenn die Lohn-
zufriedenheit der ungeférderten Person j dadurch positiv beeinflusst wird, dass
sie die Lohnzahlung seines eigenen Arbeitgebers nun positiver als in Abwesenheit
von geforderten Personen i bewertet, weil sie — seiner subjektiven Einschdtzung
nach - hoch genug ist, dass im Vergleich zu geférderten Personen keine sozial-
staatliche Unterstlitzung notig ist. Existiert eine solche Wechselwirkung, so wiirde
der Effekt von -0,14 Prozentpunkten nicht nur den Effekt des Kombilohnes auf die
Geforderten, sondern auch die Wirkung des Kombilohnes auf die Ungefdrderten
einschlieBen. Im Extremfall hat der Kombilohn keinen Einfluss auf die Gefdrder-
ten, sondern lediglich auf die Ungefdrderten, weil deren Wahrscheinlichkeit fiir
Lohnzufriedenheit steigt. Ahnlich kann es auch bei der Beschaftigungsstabilitit
sein, dass der Kombilohn diese tatsachlich erhdht, dass aber die Ungeforderten
das Vorhandensein von Geforderten als Signal fiir die Schwierigkeiten betrach-
ten, als Arbeitsloser eine addquat entlohnte Anschlussbeschaftigung zu finden.
Daher konnten sie bestrebt sein, verstarkt an ihrer bestehenden Beschaftigung

74 Grund ist die Bedingung, dass beim MKE, die Forderung gilt: E(y°[kl = 1, x) = E(y'|kl = 1, X). Fiir den MKE wire
zusatzlich noch die Beeinflussung von y' durch die Kombilohnteilnahme anderer Personen auszuschlieBen.
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festzuhalten. Die Folge ware der beobachtete Nulleffekt des Kombilohnes auf die
Beschéaftigungsstabilitat.

Ob eine Beeinflussung der Zielvariablen durch die Kombilohnteilnahme der Ge-
forderten stattfinden kann, hangt zundchst davon ab, inwiefern die Tatsache der
Forderung durch die Ungeférderten liberhaupt beobachtbar ist. Grundsatzlich muss
fiir AuBenstehende nicht bekannt sein, ob eine Person eine staatliche Forderung
erhdlt. Am ehesten wird dies sein, wenn geforderte und ungeférderte Beschafti-
gungsaufnahmen in einem Betrieb erfolgen. Aufgrund der geringen Forderzahlen
im Mainzer Modell ist dies aber unwahrscheinlich. Mit steigender Férderzahl in der
Umgebung eines Ungeforderten kann sich allerdings die Sichtbarkeit des Main-
zer Modells als finanzielle Férderung erhdhen, sodass dennoch eine Beeinflussung
stattfinden kann. Auch hier sprechen die geringen Forderzahlen eher gegen eine
solche Annahme.

Tabelle 19: Einfluss der Zahl der Geférderten auf Lohnzufriedenheit und Beschaftigungsstabilitat
von Ungeftrderten

Logistische
Regression der
Lohnzufriedenheit

Cox-Regression des
Beschéftigungsendes

Odds Risk
Ratio P Ratio P
Zahl der Forderfalle im jeweiligen Arbeitsamtbezirk 1,000 0,85 1,000 0,40
Haushaltskonstellation (R: Alleinlebend ohne Kind)
Erwerbsloser Partner/ohne Kind 0,736 0,39 1,389 0,26
Erwerbstatiger Partner/ohne Kind 1,420 0,28 0,875 0,64
Erwerbsloser Partner/mit Kind 0,958 0,89 0,982 0,95
Erwerbstatiger Partner/mit Kind 1,308 0,38 0,919 0,74
Arbeitszeit 0,992 0,40 1,012 0,12
Wie wurde die Stelle gefunden (R: Arbeits-
vermittlung)
Bekannte/Freunde 1,100 0,76 0,596 0,04
Eigene Initiative 0,629 0,15 0,874 0,58
Sonstiges 0,819 0,52 0,456 0,00
Vorher Weiterbildung ja 0,938 0,92 1,953 0,14
Lohnersatzleistungen vom Arbeitsamt
(R: Arbeitslosengeld)
Arbeitslosenhilfe 1,524 0,13 1,084 0,73
Keine Leistungen vom Arbeitsamt 0,808 0,43 0,897 0,65
Sozialhilfebezug 0,634 0,29 1,059 0,88
Beschaftigung befristet 0,934 0,76 1,210 0,30
Branche (R: Leih-/Zeitarbeitsfirma)
Reinigungsgewerbe 0,703 0,50 0,611 0,23
Hotel- und Gaststattengewerbe 0,718 0,53 0,663 0,27
Callcenter 3,845 0,28 0,732 0,69
Energ|e.und Wasser; Bergbau, 1,669 016 0,497 0,01
verarbeitendes Gewerbe
Handel 1,794 0,17 0,387 0,01
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Logistische
Regression der
Lohnzufriedenheit

Cox-Regression des
Beschaftigungsendes

0Odds Risk
Ratio P Ratio P
Verkehr/Nachrichteniibermittlung,
Banken,/Versicherungen ’ e UL L) R
Offentlicher Dienst/Sozialversicherung 2,619 0,05 0,221 0,00
Bereich andere Dienstleistungen, k.A. 1,786 on 0,402 0,00
Einkommen wichtig 0,741 0,15 0,687 0,04
Suchintensitat (Zahl der genutzten Suchwege) 0,967 0,48 0,977 0,57
Bereits ein Stellenangebot vom AA wegen zu
niedrigem Einkommegn abgelehnt? ’ 0.840 0,64 0,518 0,08
Bisherige Arbeitslosigkeitsdauer insgesamt
(R: < 6 Monate)
6-12 Monate 1,413 0,34 1,330 0,36
12-24 Monate 0,516 0,06 1,596 0,12
> 24 Monate/k.A. 0,665 0,19 1,405 0,22
Art der Kiindigung der letzten Beschaftigung
(R: Sonstiges)
Eigenkiindigung 1,526 0,31 1,487 0,24
Arbeitgeberkiindigung 0,966 0,89 0,957 0,83
Arbeitsamttypen (R: Typ 1)
Typ 2 0,896 0,80 0,777 0,51
Typ 3 0,778 0,41 1,181 0,52
Typ 4 0,735 0,73 0,365 0,34
Typ 5 0,837 0,64 1,642 0,12
Einkommen aus Nebentatigkeit 0,746 0,54 1,123 0,75
Haushaltseinkommen 1,000 0,09 1,000 0,63
Stundenlohn (R: bis 4,60 Euro)
4,61 bis 6,90 Euro 1,066 0,87 1,212 0,57
6,91 bis 9,20 Euro 0,957 0,91 1,091 0,81
9,21 Euro oder mehr 1,815 0,15 1,215 0,60
Keine (plausible) Angabe 1,351 0,45 1,548 0,21
Fille 479,000 468,000
Pseudo-R? 0,089
Log likelihood -295,368 -841,787
chi? 58,136 63,313
aic 672,735 1763,575
bic 843,775 1929,514

Anmerkung: Die ,Zahl der Forderfélle im jeweiligen Arbeitsamtbezirk” stellen eine eigene
Berechnung mithilfe von Prozessdaten zum Mainzer Modell dar, der CAST-Férderdatei (vgl.
Kaltenborn et al. 2005: 13).

Im Anschluss an das Vorgehen von Kangasharju (2005) kann dieser Aspekt der
SUTVA auch statistisch durch die Aufnahme einer Kontrollvariable in eine Regres-
sion Uberpriift werden, die die Sichtbarkeit des MZM fiir den Ungeforderten ab-
bildet. Als Kontrollvariable wird hier die Zahl der Forderfélle im Arbeitsamtbezirk
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verwendet. Zeigt diese in einer logistischen Regression der Lohnzufriedenheit bzw.
in einer Cox-Regression der Beschaftigungsdauer bei den Ungeforderten einen
signifikanten Effekt, wéare dies als ein Hinweis auf die Verletzung der SUTVA zu
deuten. Das Ergebnis dieses Tests ist in Tabelle 19 abzulesen. Dort erweist sich die
Zahl der MZM-Forderfélle weder als signifikant fiir die Zufriedenheit der Ungefor-
derten noch fiir deren Beschiftigungsstabilitat (daran dndert auch eine Aufnahme
der quadrierten Zahl der Forderfdlle nichts). Demnach spricht dieser Test nicht
gegen die Giiltigkeit der SUTVA.

6.5.2.2 Versteckte Zuweisungsmechanismen

Die Vermischung verschiedener Zuweisungsmechanismen ist ein zweiter Grund fiir
die Verletzung der SUTVA. Eine Frage, die sich bei MaBnahmeteilnahmen im All-
gemeinen und bei KombilohnmaBnahmen im Besonderen stellt, jedoch bisher im
Zusammenhang mit der SUTVA selten thematisiert wurde, ist die Frage, ob unter-
schiedliche Versionen des Treatments ,Kombilohn" mit unterschiedlichen poten-
ziellen Ergebnissen existieren. Im Fall der Kombilohnférderung ,Mainzer Modell"
waren grundsatzlich zwei Moglichkeiten der Férderung gegeben, die eventuell zu
unterschiedlichen Einschatzungen der Reziprozitdt im Beschaftigungsverhaltnis
bzw. daraus folgend der Lohnzufriedenheit fiihren kdnnen. Zum einen konnte der
Zuschuss vor Aufnahme der Beschaftigung beantragt worden sein. Das hei3t, dem
Geforderten war von vornherein bekannt, dass die zukiinftige Beschaftigung der
Forderbarkeit mit einem Lohnzuschuss unterlag und in diesem Sinne niedrig ent-
lohnt wird. Zum anderen konnte der Zuschuss auch im Nachhinein (im Rahmen
einer bestimmten Frist) fiir eine bereits aufgenommene Beschiaftigung beantragt
werden. In diesem Fall erfuhr der Geforderte erst nach Aufnahme der Beschafti-
gung, dass es sich um eine Niedriglohnstelle handelte. Beide Varianten kdnnen
eventuell zu unterschiedlichen potenziellen Ergebnissen hinsichtlich der Lohnzu-
friedenheit fiihren, das heiBt unterschiedliche Wirkungen entfalten. So konnte die
Aufnahme einer Beschaftigung unter Wissen der Bezuschussung bei den Geférder-
ten nicht zur Einschdtzung der Verletzung der Reziprozitatsnorm fiihren, da sie die
Stelle eventuell ohne die Férderung nicht erhalten hatten. Erfahrt ein Beschiftigter
dagegen erst nach der Aufnahme der Beschaftigung davon, so entsteht womdglich
gerade deshalb die negative Signalwirkung des Kombilohnes und nicht durch die
Tatsache der Férderung an sich.

Da in der Befragung zum Mainzer Modell u. a. die Frage gestellt wird, ob
der Zuschuss erst nach der Einstellungszusage des Arbeitgebers beantragt wurde
(LAntragstellung nach Beschiftigungsaufnahme", AnB) oder ob erst die Férderung
beantragt wurde und dann die Beschiftigung aufgenommen wurde (,Antragstel-
lung vor Beschaftigungsaufnahme”, AvB), lasst sich diese Information zum Test
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der SUTVA verwenden. Dazu wird die Variable k/ nicht mehr binar, sondern mit drei
Ausprdagungen betrachtet, mit O fiir die requldr Beschaftigten, 1 flir einen AvB-
Kombilohn und 2 fiir einen AnB-Kombilohn:

120, falls ki; =0

12y =112, falls ki, =1

obs,i

1z}, falls ki, =2

In diesem Fall kann das Matching als ,multiple treatment matching” durchgefiihrt
werden (Imaifvan Dyke 2004; Joffe/Rosenbaum 1999). Dabei werden die notigen
Propensity Scores entweder mit einem multinomialen Logit- oder Probit-Modell
geschatzt, oder sie konnen auch - wie hier — auf Basis einzelner logistischer Re-
gressionen bestimmt werden (Lechner 2001).

Tabelle 20: Logistische Regressionen zur Bestimmung der Propensity Scores im Multiple-
Treatment-Fall

Modell 1: Modell 2: Modell 3:
AvB-Kombilohn AnB-Kombilohn AnB- vs. AvB-
Binire logistische Regressionen vs. kein Kombilohn vs. kein Kombilohn Kombilohn
Odds Odds Odds
Ratio P Ratio P Ratio
Haushaltskonstellation (R: Alleinlebend
ohne Kind)
Erwerbsloser Partner/ohne Kind 2,228 0,05 2,662 0,00 0,958 0,91
Erwerbstatiger Partner/ohne Kind 1174 0,72 1,433 0,34 0,762 0,58
Erwerbsloser Partner/mit Kind 7,41 0,00 5418 0,00 1,379 0,32
Erwerbstatiger Partner/mit Kind 1,974 0,07 2,493 0,01 0,832 0,64
Arbeitszeit 0,955 0,00 0,960 0,00 1,006 0,52
Wie wurde die Stelle gefunden
(R: Arbeitsvermittlung)
Bekannte/Freunde 0,850 0,62 0,865 0,62 0,854 0,59
Eigene Initiative 1,023 0,94 1,191 0,53 0,933 0,80
Sonstiges 0,594 0,13 0,735 0,30 0,992 0,98
Vorher Weiterbildung ja 2,973 0,13 2,207 0,20 0,939 0,92
Lohnersatzleistungen vom
Arbeitsamt (R: Arbeitslosengeld)
Arbeitslosenhilfe 3,167 0,00 2,791 0,00 0,945 0,85
Keine Leistungen vom Arbeitsamt 0,696 0,32 0,960 0,89 0,857 0,68
Sozialhilfebezug 1,514 0,30 2,578 0,01 0,827 0,56
Beschaftigung befristet 2,701 0,00 1,971 0,00 1,156 0,49
Branche (R: Leih-/Zeitarbeitsfirma)
Reinigungsgewerbe 0,791 0,65 0,785 0,56 0,934 0,87
Hotel- und Gaststattengewerbe 1,583 0,33 0,813 0,62 1,447 0,37
Callcenter 4,985 0,08 2,795 0,21 1917 0,24
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Modell 1:

AvB-Kombilohn

0dds

Ratio
Energie und Wasser; Bergbau,
verarbeitendes Gewerbe 0.238 0.00
Handel 1,348 0,44
Verkehr/Nachrlchtenubermlttlung, 0,794 075
Banken, Versicherungen
Offentlicher Dienst/Sozialversicherung 0,269 0,02

Bereich andere Dienstleistungen, k.A. 0,660 0,24

Einkommen wichtig 1,492 0,09
Suchintensitat (Zahl der genutzten 1223 0,01
Suchwege)
Bereits ein Stellenangebot vom AA
wegen zu niedrigem Einkommen 1,808 0,12
abgelehnt?
Bisherige Arbeitslosigkeitsdauer
insgesamt (R: < 6 Monate)
6-12 Monate 0,260 0,01
12-24 Monate 0,715 0,44
> 24 Monate/k.A. 0,760 0,50
Art der Kiindigung der letzten
Beschaftigung (R: Sonstiges)
Eigenkiindigung 1,349 0,53
Arbeitgeberkiindigung 1,378 0,23
Arbeitsamttypen (R: Typ 1)
Typ 2 1,418 0,40
Typ 3 0,657 0,18
Typ 4 1,392 0,73
Typ 5 0,320 0,00
Einkommen aus Nebentatigkeit 0,545 0,27
Haushaltseinkommen 1,000 0,22
Stundenlohn (R: bis 4,60 Euro)
4,61 bis 6,90 Euro 0,987 0,97
6,91 bis 9,20 Euro 0,660 0,33
9,21 Euro oder mehr 0,426 0,07
Keine (plausible) Angabe 0,853 0,69
Falle 668
Pseudo-R? 0,346
Log likelihood -259,47
ch? 275,05
LR-Test (prob > chi2) 0,00
aic 598,94
bic 77911
Wald-Test der Gleichheit  chi2 (39)
aller Koeffizienten in
beiden Modellen auf Prob > chi2

Basis einer Seemingly-
Unrelated-Schatzung

Priifung zentraler Verfahrensannahmen

Modell 2:

Odds
Ratio
0,156 0,00
0,703 0,31
0,415 0,17
0,190 0,00
0,498 0,02
0,933 0,74
1,134 0,03
1,623 0,16
0,490 0,11
1,317 0,47
1,373 0,36
1,831 0,12
1,686 0,03
0,768 0,48
0,498 0,01
0,428 0,30
0,397 0,00
0,446 0,14
0,999 0,00
1,214 0,56
1,162 0,67
1,026 0,95
0,609 0,16
746
0,321
-330,22
311,48
0,00
740,44
925,03
42,06
0,34

AnB-Kombilohn
vs. kein Kombilohn vs. kein Kombilohn

Modell 3:
AnB- vs. AvB-
Kombilohn
0dds
Ratio
1,143 0,76
1,672 0,12
1,122 0,88
1,478 0,52
1,363 0,32
1,164 0,47
1,022 0,75
1,559 0,17
0,777 0,66
0,638 0,31
0,711 0,40
0,830 0,67
0,927 0,75
1,668 0,16
0,966 0,91
0,780 0,76
0,634 0,21
1,644 0,37
1,001 0,01
1,261 0,47
0,820 0,59
0919 0,85
1,606 0,18
454
0,057
-290,29
35,33
0,64
660,58
825,30
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Bei einem Kontrollzustand und zwei Treatments gibt es drei Vergleiche. Die zuge-
horigen Berechnungen der Propensity Scores erfolgen mit drei logistischen Regres-
sionen, deren Ergebnisse in Tabelle 20 aufgefiihrt sind. Der Frage einer Verletzung
der SUTVA lasst sich zunéchst im Vergleich der beiden Teilgruppen von Gefdrderten
nachgehen. Betrachtet man die Modelle 1 und 2 der Tabelle, dann erweisen sich
einige Einflussfaktoren in Modell 1 als signifikant und im Modell 2 als insignifi-
kant bzw. umgekehrt. Dies konnte darauf verweisen, dass tatsachlich Unterschiede
zwischen den beiden Gruppen existieren und sich dies in unterschiedlichen Zu-
weisungsmechanismen niederschldgt. Allerdings zeigt ein verallgemeinerter Wald-
Test auf Basis einer Seemingly Unrelated Regression” (Weesie 1999; Greene 2003:
340 ff.), dass die Koeffizienten der Variablen, die den Zuweisungsmechanismus ab-
bilden, sich beim AvB- und beim AnB-Kombilohn statistisch nicht unterscheiden.

Im Modell 3 der Tabelle 20 werden die Determinanten der MaBnahmeteilnahme
nochmals dahin gehend betrachtet, ob sie auf die AnB-Kombilohnférderung einen
anderen Einfluss hat als auf die AvB-Férderung. Ein Unterschied wiirde wiederum
darauf verweisen, dass hinter den beiden Arten von Geforderten doch unterschied-
liche Zuweisungsmechanismen stehen. Der LR-Test des Modells 3 zeigt jedoch, dass
die Hypothese der Gleichheit aller Koeffizienten mit null nicht verworfen werden
kann (p = 0,57), das Ergebnis eines einheitlichen Zuweisungsmechanismus wird
also nochmals bestatigt.

Allerdings, auch wenn dies der Fall ist, kdnnte es trotzdem noch sein, dass
der Wert der Zielvariable Lohnzufriedenheit in beiden Varianten unterschiedlich
ausfallt. Dies kann Uberpriift werden, wenn beide Gruppen als Personen mit zwei
verschiedenen Treatments betrachtet werden und die Ergebnisse miteinander ver-
glichen werden.

Tabelle 21: Der kausale Effekt des AnB-Kombilohnes

Zufrieden mit dem Lohn

Anteil -
AnB- ( I)Qegulé'rer Effekt St?::li:d S
Kombilohn Lohn

Vor dem Matching 0,368 0,589 -0,220 0,037 -5,89
Ein nichster Nachbar; Propensity Score (ohne Zuriicklegen); Caliper 0,005
Nach dem Matching 0,394 0,512 -0,118 0,062 -1,90
Zahl der Matches 127
Radius-Matching; Log Odds (mit Zuriicklegen); Caliper 0,01
Nach dem Matching 0,376 0,512 -0,136 0,059 -2,32
Zahl der Matches 243

75 Der Test muss auf Basis einer Seemingly-Unrelated-Schdtzung durchgefiihrt werden, weil beide Male dieselben
Personen die Vergleichsgruppe der Ungeférderten bilden (vgl. Weesie 1999).
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In Tabelle 21 wird der kausale Effekt der AvB-Variante auf die Lohnzufriedenheit
geschatzt. Dieser betrdgt im Fall des Ein-ndchter-Nachbar-Matchings ca. =12 Pro-
zentpunkte und kann bei einem t-Wert von -1,90 als signifikant betrachtet werden.
Das Radius-Matching, das mehr Falle und damit mehr Informationen verwendet,
zeigt dies noch deutlicher. Hier ist der gemessene kausale Effekt ca. =14 Prozent-
punkte und bei einem t-Wert von 2,32 ebenfalls signifikant. Die Frage ist nun, ob
auch dann noch ein Effekt des Kombilohnes nachzuweisen ist, wenn dieser erst
nach Aufnahme der Beschéftigung beantragt wird.

Tabelle 22: Der kausale Effekt des AvB-Kombilohnes

Zufrieden mit dem Lohn

Anteil -
AvB- - F)Regul'érer Effekt St?::li:d t-Wert
Kombilohn Lohn

Vor dem Matching 0,362 0,589 -0,227 0,042 -5,39
Ein nichster Nachbar; Propensity Score (ohne Zuriicklegen); Caliper 0,005
Nach dem Matching 0,389 0,526 -0,137 0,072 -1,90
Zahl der Matches 95
Radius-Matching; Log Odds (mit Zuriicklegen); Caliper 0,01
Nach dem Matching 0,343 0,546 -0,203 0,065 -3,1
Zahl der Matches 163

Wie Tabelle 22 zeigt, ist dies entgegen der oben geduBerten Vermutung der Fall, der
Effekt des AvB-Kombilohnes ist ebenfalls in beiden ausgewiesenen Matchingvari-
anten signifikant negativ und betragt im SNNM-Fall ca. -14 Prozentpunkte, beim
Radius-Matching sogar =20 Prozentpunkte. Damit scheint hier zumindest in Bezug
auf das Vorher oder Nachher der Forderung kein Problem der unterschiedlichen
Zuweisungsmechanismen und der SUTVA zu bestehen.

Tabelle 23: Antragstellung vor vs. nach Beschiftigungsaufnahme

Zufrieden mit dem Lohn

Anteil -
AvB- —— AnB- Effekt St?::ﬁerrd t-Wert
Kombilohn Kombilohn

Vor dem Matching 0,362 0,368 -0,006 0,046 -0,15
Ein nichster Nachbar; Propensity Score (ohne Zuriicklegen); Caliper 0,005
Nach dem Matching 0,339 0,411 -0,072 0,065 -1,10
Zahl der Matches 95
Radius-Matching; Log Odds (mit Zuriicklegen); Caliper 0,01
Nach dem Matching 0,342 0,384 -0,042 0,052 -0,81

Zahl der Matches 181
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Das zeigt auch die Tabelle 23, in der die beiden Gefdrdertengruppen miteinander
verglichen werden. Es zeigt sich kein signifikant von null verschiedener Effekt auf
die Lohnzufriedenheit.

6.6 Fehlender job-worker-match als alternative Erklarung?

Der Theorie des Matchings (Jovanovic 1979) zufolge ist der job-worker-match, die
Ubereinstimmung der Anforderungen des Betriebes mit den tatsichlichen Quali-
fikationen bzw. der tatsdchlichen Grenzproduktivitat des Beschaftigten, eine ent-
scheidende Determinante der Beschaftigungsdauer. Die Theorie geht davon aus,
dass verschiedene Arbeitskrafte auf unterschiedlichen Arbeitsplatzen eine unter-
schiedliche Produktivitdt aufweisen und der Lohn in individuellen Verhandlungen
festgelegt wird. Fiir den einstellenden Betrieb ist die reale Produktivitit eines Stel-
lenbewerbers vor der Stellenbesetzung nicht zu erkennen, sodass sich die Entloh-
nung an der Grenzproduktivitdt (gegeben die vorhandenen Informationen) orien-
tiert. Die tatsachliche Produktivitat stellt sich aber relativ bald nach Aufnahme der
Beschaftigung heraus. Besitzen Arbeitskréfte in Relation zu ihren Arbeitsaufgaben
eine hohe Produktivitdt, dann wird ihr Lohn mit der Dauer der Beschaftigung stei-
gen, und sie verbleiben daher im Betrieb. Beschaftigte mit niedriger Produktivitat
neigen dagegen dazu, den Betrieb zu verlassen und nach einer Beschaftigung zu
suchen, in der ihre Produktivitdt und dadurch auch ihr Lohn hoch ist.

Tabelle 24: Einfluss des Kombilohnes auf den qualifikatorischen Mismatch

Kein qualifikatorischer
Mismatch Standard-

oot Regulrer Effekt fehler t-Wert
Lohn

Vor dem Matching 0,074 0,072 0,002 0,023 0,10
Ein nichster Nachbar; Propensity Score (ohne Zuriicklegen); Caliper 0,005
Nach dem Matching 0,074 0,051 0,023 0,026 0,88
Zahl der Matches 174
Radius-Matching; Log Odds (mit Zuriicklegen); Caliper 0,01
Nach dem Matching 0,076 0,070 0,006 0,026 0,22
Zahl der Matches 224

Wenn aufgrund der Fremdselektion durch die Arbeitsdmter unter den Teilnehmern
qualifikatorische Mismatches haufiger vorkommen als unter Nichtteilnehmern,
kann auch dies zu erhdhter Lohnunzufriedenheit und darauf folgendem MaB-
nahmeabbruch fiihren. Daher stellt die job-worker-match-Theorie entweder eine
weitere, eventuell sogar alternative Erklarung fiir die hohen Quoten der Beschafti-
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gungsabbriiche in KombilohnmaBnahmen dar. Dies allerdings nur, wenn sich nach-
weisen lasst, dass die Wirkung des Kombilohnes auf den Beschaftigungsabbruch
tber den Mechanismus des qualifikatorischen Mismatches verlduft. Analog zur
Uberpriifung des Reziprozititsmechanismus zeigt Tabelle 24, dass der Kombilohn
keinen Einfluss auf den job-worker-match besitzt.”®

6.7 Reichweite der Ergebnisse

Zur abschlieBenden Einordnung der voranstehenden Analysen ist noch deren
Reichweite zu diskutieren. Es stellt sich die Frage, inwiefern das Ergebnis auf an-
dere KombilohnmaBnahmen als das Mainzer Modell verallgemeinerbar ist. Dabei
sind drei Aspekte zu berlicksichtigen. Zundchst war die Analyse auf Personen be-
schrankt, die entweder langzeitarbeitslos waren oder keine formale Berufsquali-
fikation aufwiesen. Dies hatte Griinde im Erhebungsdesign der Befragung, die zu
Beginn der vorliegenden Forschungsarbeit bereits abgeschlossen war und auf die
daher kein Einfluss genommen werden konnte. Daher ist nicht eindeutig, ob der
gefundene Effekt eine allgemeine Reaktion auf Kombildhne darstellt oder vom
Qualifikationsniveau abhdngt. Die Analyse in Abschnitt 6.5.1.2, Tabelle 16, spricht
jedoch dafiir, dass die Ergebnisse tiber den Kreis der geringqualifizierten bzw. ehe-
mals langzeitarbeitslosen Beschaftigten hinaus verallgemeinerbar sein diirften, vo-
rausgesetzt sie sind im Niedriglohnbereich beschaftigt.

Anders diirfte dies bei den Alleinerziehenden der Fall sein, obwohl aufgrund zu
wenig Kontrollpersonen in der Vergleichsgruppe keine gesicherten Aussagen mog-
lich sind (vgl. Abschnitt 6.1). Hier ist denkbar, dass der Kombilohnbezug nicht als
Reziprozitatsverletzung empfunden wird, da bei Alleinerziehenden die Vereinbarkeit
von Erwerbstiatigkeit und Kinderbetreuung im Vordergrund stand. Uberdies wurden
- konstruktionsbedingt im Mainzer Modell - bei Alleinerziehenden oft Beschafti-
gungen gefordert, die lediglich wegen ihres Teilzeitcharakters forderfahig waren,
dem Stundenlohn nach jedoch kaum als Niedriglohnbeschaftigung betrachtet wer-
den konnen. Es lasst sich weder aus den theoretischen noch empirischen Analysen
ableiten, ob eine subjektive Reziprozitdtsverletzung im Rahmen des Kombilohnes
auch auBerhalb von Niedriglohnbeschaftigung auftritt. Allerdings hat dies insofern
wenig praktische Relevanz, als Kombildhne hauptsdchlich auf die Férderung von
Niedriglohnbeschaftigung abzielen.

SchlieBlich werden zum Teil auch arbeitsmarktpolitische MaBnahmen als Kom-
bilohne bezeichnet, die sich von der hier analysierten Variante erheblich unter-

76  Der qualifikatorische Mismatch wurde durch die Selbsteinschdtzung der Beschaftigten erfasst, inwiefern ihre Stelle
besondere Qualifikationen erfordert und ob sie diese erfiillen.
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scheiden, etwa weil sie den Kombilohn mit einem Lohnkostenzuschuss verbinden
(Hamburger Modell), weil der Zuschuss zeitlich unbefristet gewéhrt wird (Mini- und
Midi-Jobs) oder die geforderte Tatigkeit nicht im ersten Arbeitsmarkt lokalisiert ist
(Ein-Euro-Jobs). All diese Varianten weisen Besonderheiten auf, deren Wirkung auf
die Reziprozitatswahrnehmung der Beschéftigten einer gesonderten Analyse be-
dirfte, fiir die jedoch (noch) keine Daten vorliegen. Daher ist auch unklar, inwiefern
diese Varianten Eigenschaften aufweisen, die der subjektiven Empfindung von Re-
ziprozitdtsverletzungen entgegenwirken oder sie nochmals verstarken.
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7  Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick

Zum Abschluss dieser Arbeit sollen die Ergebnisse zusammengefasst, die Grenzen
der durchgefiihrten Analyse aufgezeigt und mit einem Ausblick verkniipft werden.
Ausgangspunkt der Arbeit war die Beobachtung aus der Begleitforschung zu Kom-
bilohnmaBnahmen, dass diese von einer auBergewdhnlich hohen Abbruchquote
gekennzeichnet sind. In Auseinandersetzung mit dem Begriff der Reziprozitat als
Charakteristikum betrieblicher Sozialbeziehungen wurden Hypothesen zur Erkla-
rung des Abbruchverhaltens in KombilohnmaBnahmen formuliert und auf der Ba-
sis von Befragungsdaten zu kombilohngeférderten und reqular Beschaftigten einer
empirischen Priifung unterzogen. Zunachst wurde ein Propensity Score Matching
von Geforderten und Ungeforderten durchgefiihrt, und es wurden mehreren Tests
zur Sicherstellung des Ausgleiches von Unterschieden im Bereich kausalrelevanter
Selektivitat durchgefiihrt. Trotz einer relativ kleinen Stichprobe erwies sie sich als
hinreichend fiir ein erfolgreiches Balancing der gematchten Teilgruppen. Auf der
Grundlage des gematchten Datensatzes wurden dann die Hypothesen 1 bis 3 ge-
priift. Hypothese 1, die besagt, dass der Kombilohn eine negative Wirkung auf die
Lohnzufriedenheit aufweist, konnte dabei durch die Ergebnisse des Tests eindeutig
gestiitzt werden. Hypothese 2 zur negativen Wirkung des Zuschusses auf die Be-
schaftigungsstabilitdt wurde jedoch von den Daten nicht bestatigt. Zwar betont
die Begleitforschung die hohen Abbruchquoten von KombilohnférdermaBnahmen,
doch scheinen diese nicht das auch in reqularen Beschaftigungsverhaltnissen ib-
liche MaB zu Ubersteigen. Da jedoch auch kein positiver Effekt zu verzeichnen
war, wurde die Fragestellung der Hypothese 3 entsprechend angepasst. Es wur-
de untersucht, ob die Wirkung des Kombilohnes auf die Lohnzufriedenheit zwar
nicht groB genug ist, um eine positive Wirkung auf die Beschaftigungswirkung
ins negative umzukehren, er jedoch Nebenwirkungen erzeugt, die eine positive
Wirkung unterdriicken. Die Antwort auf diese Frage fiel jedoch nicht eindeutig
aus. Zwar erwies sich der Einfluss des Kombilohnes nach dem ,Herausrechnen” des
Einflusses auf die Wertschatzung des Lohnes als fiir das Beschaftigungsverhaltnis
stabilisierend, der entsprechende Wert in der Cox-Regression war jedoch nicht
signifikant.

Die Ergebnisse der Hypothesenpriifung wurden anschlieBend - im Rahmen der
statistischen und durch die verfiigbaren Daten (z. B. als Variablen enthaltene Infor-
mationen, Fallzahl) gegebenen Mdglichkeiten - umfangreichen Tests unterzogen,
um ihre Validitat sicherzustellen. Diese Tests stilitzten ausnahmslos die Giiltigkeit
der Annahmen, auf denen die durchgefiihrten statistischen Analysen beruhen, d. h.,
weder die Gltigkeit der Conditional Independence Assumption noch der Stable
Unit Treatment Value Assumption wurde durch die Tests in Zweifel gezogen.
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So zeigte der Kombilohn zwar einen negativen Effekt auf die Lohnzufriedenheit,
jedoch nicht auf andere auf die Beschaftigung bezogene Bereichszufriedenheiten.
Damit I3sst sich argumentieren, dass die Gruppe der Geforderten nicht aus per se
unzufriedenen Personen besteht, sondern dass die Unzufriedenheit auf den Kom-
bilohn zuriickzufiihren ist. Ansonsten waren auch andere Lebensbereiche von der
Unzufriedenheit betroffen. Dass die CIA wohl giiltig ist, zeigen auch die Ergebnisse
der Verfahren zur indirekten Berticksichtigung ausgelassener Selektionseinfliisse.
So wies die Regression mit Kontrollfunktion keinen signifikanten Einfluss unbe-
obachteter kausalrelevanter Variablen nach und kam, wie auch die Instrument-
variablenschatzung, zu einem negativen kausalen Effekt des Kombilohnes auf die
Lohnzufriedenheit. SchlieBlich wurde noch gezeigt, dass selbst dann, wenn doch
unbeobachtete kausalrelevante Heterogenitat bestiinde, diese einen sehr star-
ken Einfluss ausiiben miisste, um den negativen Effekt des Kombilohnes auf die
Lohnzufriedenheit als Scheinkorrelation zu erklaren. Auch Tests der SUTVA stiit-
zen die Validitdt der Hypothesentests. So kann kein Einfluss der Geférderten auf
die Zielvariablen der Ungeférderten nachgewiesen werden, und auch im Bereich
unterschiedlicher Varianten des Treatments scheinen keine Probleme mit den Mo-
dellannahmen zu bestehen. SchlieBlich wurde noch eine alternative Erklarung des
fehlenden Einflusses des Kombilohnes auf die Integration in Beschaftigung wider-
legt, die auf einen Effekt des Kombilohnes auf die Ubereinstimmung von Qualifika-
tionen der Beschaftigten und Anforderungen der Tatigkeit Bezug nimmt.

Betrachtet man die Ergebnisse dieser Arbeit in einem breiteren Rahmen, so
liefert die durchgeflihrte Analyse insgesamt einige Anhaltspunkte, dass im Bereich
der Konzeption wie nachheriger Evaluation der Aspekt der Subjektivitdit mensch-
licher Deutungsprozesse zu wenig beriicksichtigt wird. So lieB sich in dieser Arbeit
nachweisen, dass objektive MaBnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik von deren
Adressaten durchaus anders interpretiert werden kénnen, als dies von politischen
Entscheidungstrdagern intendiert ist. Der Kombilohn ,Mainzer Modell" erh6hte zwar
objektiv das Einkommen der Geférderten, beeinflusst jedoch zudem die subjektive
Wertschadtzung des Arbeitsentgeltes negativ. Die fiir die Arbeitsmarktpolitik zentra-
le Frage allerdings, inwiefern eine solche subjektive Interpretation objektiver MaB-
nahmen auch den Erfolg der Arbeitsmarktpolitik beeinflusst, blieb in dieser Arbeit
letztlich jedoch ohne zufriedenstellende Antwort. Die Ergebnisse lassen weder den
eindeutigen Schluss zu, dass die Beeinflussung der subjektiven Wertschdtzung des
Arbeitgeberlohnes zum Ausbleiben des Integrationserfolges beim Kombilohn bei-
getragen hat. Noch ist der Schluss zwingend, dass der subjektive Effekt zu keinerlei
Konsequenzen im fiir den MaBnahmeerfolg relevanten Handeln der Beschaftigten
fiihrt. Fiir die Handlungsrelevanz spricht, dass sich die Koeffizienten in die von Hy-
pothese 3 formulierte Richtung verdndern. Rechnet man den subjektiven Effekt des
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Kombilohnes auf die Wertschdtzung des Lohnes heraus, verweisen die Daten auf
eine stabilere Integration der Geforderten in Beschaftigung. Dagegen spricht, dass
diese Koeffizienten im statistischen Sinne nicht signifikant von null verschieden
sind und somit nicht auszuschlieBen ist, dass die Ubereinstimmung der Ergebnisse
mit der formulierten Hypothese 3 zufillig erfolgte. Antworten auf die Frage der
Erfolgsrelevanz subjektiver Interpretationen objektiver MaBnahmen der Arbeits-
marktpolitik sind daher auf zukiinftige Analysen angewiesen.

Ebenfalls ein lohnendes Ziel zukiinftiger Forschung diirfte die intensivere Aus-
einandersetzung der Evaluation aktiver Arbeitsmarktpolitik mit dem Begriff der Re-
ziprozitat sein. Die Argumentation der vorliegenden Arbeit beziglich der Wirkung
der Reziprozitatsnorm im Fall des Kombilohnes beruht einerseits auf dem argu-
mentativen Verweis auf Ergebnisse der Experimentellen Okonomie und empirischen
Analysen aus der Soziologie und Sozialpsychologie, in denen sehr dhnliche Auswir-
kungen einer Verletzung der Reziprozitdtsnorm nachgewiesen wurden. Anderer-
seits wurden fiir die beobachtete paradoxe Wirkung des Kombilohnes auf die Lohn-
zufriedenheit alternative Erklarungen ausgeschlossen, so vor allem Unterschiede im
Hinblick auf die Zufriedenheit mit der Tatigkeit oder mit der Arbeitsstelle insgesamt
oder die Wirkung unbeobachteter Heterogenitdt bzw. unbeobachteter Drittvaria-
blen. Fiir eine explizite empirische Auseinandersetzung mit den Deutungsprozessen
der (kombilohngeforderten) Beschaftigten in Bezug auf deren Reziprozititswahr-
nehmung fehlten der vorliegenden Analyse jedoch entsprechende Daten. Besonders
geeignet waren hier wohl qualitative Daten gewesen, deren Erhebung jedoch we-
gen der Einstellung des Mainzer Modells im Jahr 2003 nicht mehr méglich ist. Hier
kénnten zukiinftige Forschungsprojekte zu dhnlichen oder anderen MaBnahmen
einen Beitrag liefern, diese Liicke zu schlieBen.
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Anhang

Notation

Yi=0g+PBXj1+PoXj +PsXis+.. P Xy + & i=1,..,n
Kleinbuchstaben unfett: Variablen

Vi= 0o+ XP+E f=1,..n
Kleinbuchstaben fett: Vektoren

Ely;|x;): Erwartungswert der Variable y bei Person i an der Stelle x; der Variable x
E(y; |x; ): Erwartungswert der Variable y bei Person ian den Stellen X; des Vektors X;

Wichtige Abkiirzungen

MKE: Mittlerer kausaler Effekt

T: Treatmentgruppe/Teilnehmer/Geférderte

NT: Non-Treatmentgruppe/Nichtteilnehmer/Ungeférderte
|z: Lohnzufriedenheit

CIA: Conditional Independence Assumption

R: Referenzkategorie

SUTVA:  Stable Unit Treatment Value Assumption
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Anhang

Tabellenanhang

Tabelle A1: Einfluss der BetriebsgroBe auf die Kombilohnforderung unter Kontrolle weiterer
Selektionseinfliisse

Odds Ratio p 95 %-Konfidenzintervall
Kleinstbetriebe 1,061 0,257 0,958 1,175
Geschlecht weiblich 1,644 0,000 1,493 1,811
Haushaltskontext (R: Alleinlebend)
Zusammen mit mind. einer Person 1,678 0,000 1,415 1,989
Verheiratet 1,293 0,000 1,129 1,481
Angabe fehlt 0,495 0,515 0,059 4,116
Zahl der Kinder (R: keine)
Ein Kind 1,949 0,000 1,71 2,220
Zwei Kinder 2,377 0,000 2,074 2,724
Drei Kinder 3,015 0,000 2,479 3,666
Vier und mehr Kinder 5,703 0,000 4,224 7,700
Alter 0,998 0,422 0,993 1,003
Arbeitszeit wie gewlinscht 0,490 0,000 0,442 0,543
Beruf wie gewiinscht 0,687 0,000 0,624 0,757
Wunsch nach Befristung 0,186 0,101 0,025 1,390
Zahl der Stellenangebote (R: keine)
1-5 Angebote 1,169 0,065 0,990 1,380
6-10 Angebote 1,409 0,000 1,181 1,680
11-20 Angebote 1,804 0,000 1,504 2,164
Mehr als 20 Angebote 2,015 0,000 1,635 2,484
E:J‘Arx;:gse;csg'r;?cieeln Arbeitslosigkeit in 1,000 0,001 1,000 1,001
Ausbildung (R: Volks-/Hauptschule/
Mittlere Reife ohne Berufsausbildung)
TR e oms e tam
Abitur ohne Berufsausbildung 0,822 0,644 0,359 1,885
Abitur mit Berufsausbildung 0,791 0,183 0,560 1,117
Abschluss FHS 0,406 0,003 0,224 0,736
Hochschul-/Uniabschluss 0,497 0,014 0,284 0,870
Unbekannt 1,248 0,000 1,128 1,380
Nicht deutsche Staatsbiirgerschaft 1,079 0,416 0,898 1,297
Qualifikation (R: Volks-/Hauptschule/
Mittlere Reife ohne Berufsausbildung)
Abitur ohne Berufsausbildung 0,370 0,113 0,108 1,264
Abitur mit Berufsausbildung 0,792 0,697 0,246 2,551
Fachhochschule 1,225 0,722 0,400 3,756
Universitat 1,455 0,51 0,475 4,459
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Wirtschaftszweige nach NACE 2003
(R: Wirtschaftszweig 0)

Wirtschaftszweig 1
Wirtschaftszweig 2
Wirtschaftszweig 3
Wirtschaftszweig 4
Wirtschaftszweig 5
Wirtschaftszweig 6
Wirtschaftszweig 7
Wirtschaftszweig 8
Wirtschaftszweig 9

Kumulierte Tage in Beschaftigung in
den letzten 7 Jahren

Kumulierte Tage in MaBnahmen in
den letzten 7 Jahren

Art des Endes der letzten
Beschaftigung (R: Arbeitgeber)

Arbeitnehmer

Aufhebungsvertrag

Befristung

Ungekiindigt

Sonstiges

Unbekannt
Lohn in letzter Beschaftigung
Gesundheitliche Einschrankungen
mit Auswirkung auf die Vermittiung
(R: nein)
Berufserfahrung laut Arbeitsvermittler
(R: ja)
Regionaler Arbeitsmarktkontext™
(R: Typ 1a)

Typ 1b

Typ 1c

Typ 2a

Typ 2b

Typ 3a

Typ 3b

Typ 3c

Typ 4

Typ 5a

Typ 5b

Typ 5¢

*Zur inhaltlichen Abgrenzung der Typen siehe Blien et al. 2004.

Odds Ratio

2,248
1,324
1,560
0,730
2,556
2,554
3,348
1,488
2,637

1,000

1,000

0,956
1,115
0,895
1,189
1,563
1,070
0,996

1,221

1,080

1,039
1,006
0,948
0,968
1,004
1,334
0,847
0,936
0,863
0,858
1,091

p

0,000
0,092
0,016
0,074
0,000
0,000
0,000
0,01
0,000

0,000

0,144

0,702
0,544
0,078
0,500
0,031
0,187
0,000

0,012

0214

0,858
0,977
0,799
0,887
0,988
0,269
0,432
0,748
0,494
0,473
0,689

Anhang

95 %-Konfidenzintervall

1,580
0,955
1,085
0,517
1911
1,867
2,520
1,096
1,913

1,000

1,000

0,758
0,784
0,790
0,719
1,043
0,968
0,994

1,045

0,957

0,682
0,653
0,630
0,615
0,631
0,801
0,559
0,625
0,567
0,564
0,711

3,199
1,835
2,244
1,031
3,418
3,493
4,449
2,020
3,634

1,000

1,000

1,205
1,586
1,012
1,967
2,341
1,183
0,998

1,426

1,219

1,584
1,550
1,427
1,523
1,596
2,220
1,282
1,401
1,315
1,304
1,675
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Anhang

Tabelle A2: Kausaler Effekt bei Verwendung des vollen Variablenspektrums

Effekte Standardfehler t-Wert Zahl der
Matches

Vor dem Matching -0,228 0,031 -7,31 -
Ein nichster Nachbar; Propensity Score (ohne Zuriicklegen)
Ohne Caliper -0,226 0,032 -7,15 473
Ein nichster Nachbar; Propensity Score (ohne Zuriicklegen)
Caliper = 0,01 -0,101 0,051 -1,96 188
Caliper = 0,05 -0,106 0,051 -2,07 188
Ein nichster Nachbar; Propensity Score (mit Zuriicklegen)
Caliper = 0,05 -0,218 0,060 -3,61 482
Caliper = 0,005 -0,174 0,059 -2,96 438
Ein nichster Nachbar; Log Odds (ohne Zuriicklegen)
Caliper = 0,01 -0,119 0,056 -2,13 160
Caliper = 0,05 -0,128 0,051 -2,49 188
Ein nichster Nachbar; Log Odds (mit Zuriicklegen)
Caliper = 0,005 -0,151 0,067 -2,27 152
Caliper = 0,01 -0,139 0,058 -2,38 231
Caliper = 0,05 -0,215 0,059 -3,66 442
Maximal zwei nichste Nachbarn; Log Odds (mit Zuriicklegen)
Caliper = 0,005 -0,151 0,065 -2,33 152
Caliper = 0,01 -0,139 0,055 -2,54 231
Caliper = 0,05 -0,187 0,053 -3,52 442
Maximal drei nachste Nachbarn; Log Odds (mit Zuriicklegen)
Caliper = 0,005 -0,151 0,065 -2,33 152
Caliper = 0,01 -0,144 0,054 -2,65 231
Caliper = 0,05 -0,186 0,052 -3,56 442
Maximal sechs Nachbarn; Log Odds (mit Zuriicklegen)
Caliper = 0,01 -0,146 0,054 -2,7 231
Radius-Matching; Log Odds (mit Zuriicklegen)
Caliper = 0,01 -0,175 0,052 -3,35 482
Kernel-Matching; Log Odds (mit Zuriicklegen)
Bandwidth = 0,01 -0,190 0,053 -3,6 482

Rundungsbedingte Ungenauigkeiten
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Kurzfassung

Die vorliegende Forschungsarbeit setzt sich mit der Frage nach der Stabilitat finan-
ziell geforderter Beschiftigungsverhiltnisse (Kombil6hne) auf drei Ebenen ausein-
ander.

Inhaltlicher Schwerpunkt ist zunéchst die Evaluation der arbeitsmarktpoli-
tischen MaBnahme Kombilohn. Ausgangspunkt ist die bisher wenig thematisierte
empirische Beobachtung, dass finanziell bezuschusste Beschaftigungsverhaltnisse
oft nur von kurzer Dauer sind. Da mehr Einkommen scheinbar zu geringerer Nei-
gung zum Verbleib in Beschaftigung fiihrt, wird dies im Anschluss an Boudon als
eine Rationalitats-Paradoxie aufgefasst. Es wird untersucht, welche Faktoren einer
dauerhaften Integration in Beschaftigungsverhiltnisse durch finanzielle Kombi-
lohnzuschiisse entgegenstehen kénnten.

Dies filihrt auf der Ebene der Handlungstheorie dazu, das Konzept der Ratio-
nalitdt als finanzielle Nutzenmaximierung zu hinterfragen, wie es in Bezug auf
die erhoffte Wirkung arbeitsmarktpolitischer MaBnahmen wie dem Kombilohn oft
unterstellt wird. Als Alternative wird der Begriff der Reziprozitdt von Arbeitslohn
und Arbeitsleistung als handlungsleitende Norm aus der aktuellen soziologischen,
6konomischen und sozialpsychologischen Forschung herausgearbeitet.

In methodologischer Hinsicht diskutiert die Arbeit, inwiefern das in der Arbeits-
marktforschung verbreitete Ideal des Zufallsexperimentes und das daran orientierte
Kausalmodell von Donald B. Rubin sowie seine Umsetzung im Propensity Score
Matching fiir die Analyse von sozialen Handlungen liberhaupt angemessen ist. Es
wird herausgearbeitet, dass Rubins Kausalmodell entgegen kritischer Stimmen aus
der Soziologie einen geeigneten Analyserahmen fiir die soziologische Forschung
liefert.

Aus den handlungstheoretischen Uberlegungen wird die Hypothese abgeleitet,
dass die subjektiv-normative Orientierung der Geférderten am Reziprozitatsprinzip
fiir das friihzeitige Ende ihrer Beschaftigungen verantwortlich ist. Auf Basis einer
Befragung aus den Jahren 2002/2003 zur KombilohnmaBnahme ,Mainzer Modell"
und unter Verwendung des Propensity Score Matchings wird diese Hypothese Giber-
priift und im Wesentlichen bestatigt. Zusatzlich werden umfassende Sensitivitats-
analysen und Robustheitschecks durchgefiihrt, welche die Validitat der erlangten
Ergebnisse stiitzen.

Aus der Analyse wird der Schluss gezogen, dass sowohl die Konzeption als auch
die nachtrédgliche Evaluation arbeitsmarktpolitischer MaBnahmen davon profitie-
ren kdnnte, neben dem Motiv der Nutzenmaximierung auch subjektive und norma-
tive Griinde des Handelns zu beriicksichtigen.

IAB-Bibliothek 319

223



	Paradoxe Wirkung von Niedriglohnzuschüssen
	Impressum
	Inhaltsverzeichnis
	Danksagung
	1 Einleitung und zusammenfassender Überblick
	2 Problemstellung: Kombilohn und Förderabbrüche
	2.1 Wirtschaftstheoretische Grundlagen der Arbeitsmarktpolitik
	2.2 Kombilohn als Maßnahme der aktiven Arbeitsmarktpolitik
	2.3 Die Kombilohnförderung „Mainzer Modell“
	2.4 Kombilohn und dauerhafte Wiedereingliederung in Beschäftigung
	2.5 Abbrüche von Kombilohnmaßnahmen als erklärungsbedürftiger Sachverhalt
	2.6 Zusammenfassung

	3 Eine Erklärung des Abbruchverhaltens
	3.1 Boudons kognitivistisches Erklärungsmodell
	3.2 Die Reziprozitätsnorm in Beschäftigungsverhältnissen
	3.2.1 Das Reziprozitätsprinzip als Handlungsorientierung in Tauschbeziehungen
	3.2.2 Reziprozität in Beschäftigungsverhältnissen
	3.2.3 Konsequenzen verletzter Reziprozität in Beschäftigungsverhältnissen
	3.2.4 Subjektive Aspekte der Reziprozität

	3.3 Negative Wirkung finanzieller Anreize durch subjektiv verletzte Reziprozität
	3.4 Zusammenfassung: Erklärungsmechanismus und Hypothesen

	4 Messung kausaler Effekte in Rubins Kausalmodell
	4.1 Rubins Kausalmodell
	4.1.1 Das Ideal des Zufallsexperimentes
	4.1.2 Potenzielle Ergebnisse
	4.1.3 Zuweisungsmechanismus und Conditional Independence Assumption
	4.1.4 Matching von Geförderten und Ungeförderten

	4.2 Das RKM und die kausale Analyse von sozialen Handlungen
	4.2.1 „No causation without manipulation“?
	4.2.2 Soziologische Kritik am RKM und ihre soziologische Entkräftung

	4.3 Alternativen zur Messung kausaler Effekte mit dem RKM
	4.3.1 Das Problem fehlender Variablen in der OLS- und der ML-Schätzung
	4.3.2 Ansätze für unbeobachtete Maßnahmeselektivität

	4.4 Zusammenfassung

	5 Selektivität des Kombilohnbezuges
	5.1 Mögliche Strategien zur Identifikation von Maßnahmeselektivitäten
	5.1.1 Formal-mathematische Modelle
	5.1.2 Ansätze einer allgemeinen Theorie der Maßnahmeselektivität
	5.1.3 Empirisch-qualitative Studien
	5.1.4 Untersuchungen zu ähnlichen Maßnahmen

	5.2 Identifikation der Maßnahmeselektivität im Mainzer Modell
	5.2.1 Vorbemerkung
	5.2.2 An der Maßnahmeselektivität beteiligte Akteure
	5.2.3 „Kombilohnförderung“ als hypothetische Manipulation im RKM
	5.2.4 Selektivität der Kombilohnmaßnahme „Mainzer Modell“


	6 Der kausale Effekt des Kombilohnes auf Lohnzufriedenheit und Beschäftigungsstabilität
	6.1 Verwendete Datenbasis
	6.2 Messung von Selektionseinflüssen und Zielvariable
	6.3 Propensity Score Matching von Kombilohngeförderten und Ungeförderten
	6.4 Prüfung der Hypothesen
	6.5 Prüfung zentraler Verfahrensannahmen
	6.5.1 Die bedingte Unabhängigkeit des Kombilohnzuganges (CIA)
	6.5.2 Die Stable Unit Treatment Value Assumption (SUTVA)

	6.6 Fehlender job-worker-match als alternative Erklärung?
	6.7 Reichweite der Ergebnisse

	7 Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick
	Abbildungsverzeichnis
	Tabellenverzeichnis
	Literaturverzeichnis
	Anhang
	Notation
	Wichtige Abkürzungen
	Tabellenanhang

	Kurzfassung


